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BUNDESMINISTERIUM
BMF —1V/8 (IV/8) FUR FINANZEN

1. Marz 2007
BMF-010311/0051-1V/8/2007

An

Zollamter
Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

VB-0800, Arbeitsrichtlinie Abfille

Die Arbeitsrichtlinie Abfalle (VB-0800) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den
Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Verboten und Beschréankungen der Verordnung
(EG) Nr. 1013/2006 uber die Verbringung von Abfallen (EG-VerbringungsV) und des
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise

mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flr Finanzen, 1. Marz 2007
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0.

Einflilhrung

0.1. Rechtsgrundiagen

(1) Die Rechtsgrundlagen fiir die nachstehend behandelten Beschrankungen der Einfuhr, der

Ausfuhr, der Durchfuhr, des Verbringes innerhalb der Union und des innerdsterreichischen

Transportes von Abfallen sind:

1.

10.

die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates lber die

Verbringung von Abfallen (EG-VerbringungsV);

die Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 (iber die Ausfuhr von zur Verwertung bestimmten
und in Anhang III oder IIIA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 aufgefiihrten Abfallen in
Lénder, flr die der OECD-Beschluss Uber die Kontrolle der grenziiberschreitenden

Verbringung von Abfdllen nicht gilt;

die Verordnung (EU) Nr. 333/2011 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten

von Schrott nicht mehr als Abfall anzusehen sind;

die Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten

von Bruchglas gemaB der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des

Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind;

die Verordnung (EU) Nr. 715/2013 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten

von Kupferschrott gemaB der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und

des Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind;

das Bundesgesetz Uber eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 —
AWG 2002), BGBI. I Nr. 102/2002;

die Verordnung Uber ein Abfallverzeichnis — Abfallverzeichnisverordnung, BGBI. II Nr.
570/2003;

die Verordnung Uber die Nachweispflicht tGber Abfdlle (Abfallnachweisverordnung 2012 —
ANV 2012), BGBI. II Nr. 341/2013;

die (durch die Abfallverzeichnisverordnung teilweise materiell derogierte) Verordnung

Uber die Festsetzung von gefahrlichen Abféllen und Problemstoffen —
Festsetzungsverordnung gefahrliche Abfalle, BGBI. II Nr. 227/1997;

die Verordnung Uber die Pflichten bei Bau- und Abbruchtdtigkeiten, die Trennung und die
Behandlung von bei Bau- und Abbruchtatigkeiten anfallenden Abfallen, die Herstellung
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und das Abfallende von Recycling-Baustoffen (Recycling-Baustoffverordnung), BGBI. II
Nr. 181/2015.

(2) Die Kommission hat als Instrument zur Unterstitzung der Zollbehérden bei der Kontrolle
von Abfallverbringungen ,Leitlinien flir Zollkontrollen bei der grenziiberschreitenden
Verbringung von Abfallen® herausgegeben. Diese Leitlinien sollen den Zollbehérden und den
zustandigen nationalen Behérden (iberdies eine Hilfestellung bei der Verbesserung ihrer

Kooperationsmethoden und bei der Entwicklung einer guten Verwaltungspraxis geben.

Eine Zusammenfassung fiir die Offentlichkeit der Leitlinien wurde im Amtsblatt Nr. C 157

vom 12. Mai 2015 veroffentlicht. Diese Version ist neben weiterfiihrenden Informationen

zum Thema Abfall auch auf der Homepage des Bundesministeriums fiir Finanzen unter

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/verbote-beschraenkungen/vub.html

abfragbar.
0.2. Grundsatzliches

In dieser Arbeitsrichtlinie werden vor allem jene Bestimmungen des AWG 2002 behandelt, an
deren Vollziehung die Zollamter im Rahmen der Durchfiihrung des Zollverfahrens oder der
Kontrolle des Warenverkehrs beim Verbringen innerhalb der Union oder im
innerdsterreichischen Verkehr mitzuwirken haben. Allfallige Verpflichtungen der Zollamter,
die sich durch den Anfall von Abfallen nach dem AWG 2002 ergeben, sind in dieser

Arbeitsrichtlinie nicht enthalten.
0.3. Weiterfiihrende Informationen

(1) Im Internet sind unter den nachstehend angefiihrten Adressen Informationen enthalten,
die bei der Vollziehung der Verbote und Beschrankungen der Verbringung von Abfallen

herangezogen werden kénnen:

»  www.edm.gv.at => Downloads => Verbringung

=  www.umweltnet.at => Abfall => Abfallverbringung

=  www.bundesabfallwirtschaftsplan.at

Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsatze des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 hat der

Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mindestens
alle sechs Jahre einen Bundes-Abfallwirtschaftsplan zu erstellen. Nach den Pldnen von
1992, 1995, 1998, 2001 und 2006 wurde der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011 als
funfte Fortschreibung erarbeitet. Auf die im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011
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enthaltenen Anwendungshinweise zu Anhang III, Anhang IIIA, Anhang IIIB, Anhang IV
und Anhang IVA der EG-VerbringungsV wird hingewiesen.

(2) Das Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat
ein Handbuch Export/grenziiberschreitende Verbringung von "Gebrauchtwaren"
herausgegeben und unter

https://secure.umweltbundesamt.at/edm _portal/cms.do?get=/portal/anwendungen/berichte-

publikationen.main verdffentlicht. Mit diesem Handbuch (deutsch/englisch) werden Kriterien
fur die Unterscheidung Abfall/Nichtabfall bestimmter, wichtiger Material- bzw. Abfallstrome
wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate (Kompressoren, IT-Gerate, Mobiltelefone),
gebrauchte KFZ-Ersatzteile, gebrauchte Reifen, Gebrauchtfahrzeuge, gebrauchte Textilien

prazisiert und an Hand von Beispielen und Fotos erlautert.

Das Handbuch ist auch als Info (GZ BMF-010311/0072-IV/8/2013) in der Findok abfragbar.
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1. Begriffsbestimmungen

1.1. Abfille

(1) Als Abfalle gelten gemaB § 2 AWG 2002 bewegliche Sachen,
a) deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigt hat oder

b) deren Sammlung, Lagerung, Beférderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um
die offentlichen Interessen (siehe Abschnitt 1.1.1.) nicht zu beeintrachtigen.

Durch die Abfallverzeichnisverordnung werden die Abfallarten in einem Abfallverzeichnis

aufgelistet. Das Abfallverzeichnis umfasst die Abfallarten, die in Punkt 5 Tabelle 1 der
ONORM S 2100 ,Abfallverzeichnis", ausgegeben am 1. Oktober 2005, aufgelistet sind, mit

den in Abschnitt III. der Anlage 5 der Abfallverzeichnisverordnung angefiihrten Anderungen.

Ein konsolidiertes Abfallverzeichnis wird vom Bundesministerium fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft am EDM-Portal unter edm.gv.at verdffentlicht

werden.

Die Zuordnung eines Abfalls zu einer Abfallart hat gemaB den Vorgaben der Anlage 5 der
Abfallverzeichnisverordnung zu erfolgen. Dabei sind die gefahrenrelevanten Eigenschaften

gemaB Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung zu beriicksichtigen. Sofern fiir die

Zuordnung zu einer Abfallart Untersuchungen erforderlich sind, haben diese gemaB Anlage
4 der Abfallverzeichnisverordnung zu erfolgen. Auf die im Punkt IIT der Anlage 4 der

Abfallverzeichnisverordnung angefiihrten verbindlichen Bestimmungsmethoden wird

hingewiesen (zB fiir die Analyse von Eluaten oder flir den Gehalt an Kohlenwasserstoffen).
Ist fUr die Zuordnung eines Abfallstroms eine Untersuchung erforderlich, so ist die
Ausarbeitung des Probenahmeplans, Durchflihrung der Probenahme und die Untersuchung
durch eine befugte Fachperson oder Fachanstalt vorzunehmen. Die flir die Zuordnung

notwendigen Beurteilungsunterlagen sind Teil der Aufzeichnungen betreffend die Abfallart.

Spezifizierungen sind Unterteilungen von Abfallarten (,gefahrlich kontaminiert", ,,ausgestuft®,
Jverfestigt oder stabilisiert" oder sonstige abfallspezifische Unterteilungen). Ein Beispiel fir
eine abfallspezifische Unterteilung ist die Angabe des PCB-Gehaltes. Welche Spezifizierungen

anzuwenden sind, bestimmt sich aus § 1 Abs. 3 der Abfallverzeichnisverordnung. Zu

verwenden sind jedenfalls
a) die Spezifizierung ,77" fur ,gefdhrlich kontaminierte™ Abfalle,

b) die Spezifizierung ,88" fir ,ausgestufte™ Abfalle und
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c) die Spezifizierung ,91" fur ,verfestigte oder stabilisierte™ Abfalle.

(2) Zu den Abfallen zahlen auch Altstoffe. Darunter sind

a) Abfdlle, welche getrennt von anderen Abfallen gesammelt werden, oder
b) Stoffe, die durch eine Behandlung aus Abfallen gewonnen werden,

zu verstehen, um diese Abfdlle nachweislich einer zulassigen Verwertung zuzufiihren (siehe
Abschnitt 1.2.).

(3) Die Abfallverzeichnisverordnung legt zum Schutz der 6ffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3
AWG 2002 — siehe Abschnitt 1.1.1.) auch fest, welche Abfélle als gefdahrliche Abfalle

anzusehen sind. Danach gelten als gefahrliche Abfalle:

a) jene Abfallarten, die im Abfallverzeichnis (siehe Abs. 1) mit einem ,g" versehen sind (§ 4

Abs. 1 der Abfallverzeichnisverordnung),

b) jene Abfille, die gefahrliche Stoffe gemaB der Abfallverzeichnisverordnung in einem

Ausmaf enthalten oder mit solchen vermischt sind, dass mit einer einfachen Beurteilung,
wie einer Bewertung des maximalen Massenanteils zB giftiger Stoffe (Kriterium H6), nicht
ausgeschlossen werden kann, dass eine gefahrenrelevante Eigenschaft gema Anlage 3

der Abfallverzeichnisverordnung zutrifft (§ 4 Abs. 3 der Abfallverzeichnisverordnung),

sowie

c) folgende Arten von Aushubmaterial (§ 4 Abs. 4 der Abfallverzeichnisverordnung):

1. Aushubmaterial von Standorten, bei denen auf Grund des Umgangs mit boden- oder
wassergefahrdenden Stoffen die begriindete Annahme besteht, dass eine

gefahrenrelevante Eigenschaft gemaB Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung

zutrifft (zB bei metall- oder mineraldlverarbeitenden Betrieben, Tankstellen,
Putzereien, Betrieben der chemischen Industrie, Gaswerken oder Altlasten); dies gilt

fur jene Bereiche des Standortes, in denen mit diesen Stoffen umgegangen wurde;

2. Aushubmaterial von Standorten, die nicht von Z 1 umfasst werden, wenn im Zuge der
Aushub- oder Abraumtatigkeit eine Verunreinigung ersichtlich wird und die
begriindete Annahme besteht, dass eine gefahrenrelevante Eigenschaft gemaB

Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung, insbesondere das Kriterium H13, zutrifft;

dabei kann auf visuelle oder olfaktorische Kontrollen oder auf gangige Schnelltests

zuriickgegriffen werden;
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3. Aushubmaterial, wenn die begriindete Annahme besteht, dass auf Grund einer
Verunreinigung durch eine Betriebsstdrung oder einen Unfall eine gefahrenrelevante

Eigenschaft gemaB Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung, insbesondere das

Kriterium H13, zutrifft; dabei kann auf visuelle oder olfaktorische Kontrollen oder auf
gangige Schnelltests zurlickgegriffen werden;

4. Aushubmaterial, das nicht unter die Z 1 bis 3 fallt, bei dem aber auf Grund einer
chemischen Analyse festgestellt wird, dass es so kontaminiert ist, dass zumindest eine
gefahrenrelevante Eigenschaft gemaB Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung
zutrifft.

Abfalle, die als gefahrlich einzustufen waren und in der Folge verfestigt — dh. fest in eine
Matrix eingebunden — worden sind, gelten gemaB § 4 Abs. 5 der Abfallverzeichnisverordnung

auch nach der Verfestigung als geféhrlich. Diese Abfalle diirfen nur zum Zweck der
Deponierung ausgestuft werden. Dies gilt nicht flr Abfalle, die ausschlieBlich die
gefahrenrelevanten Eigenschaften H4 und H8 gemafi Anlage 3 der
Abfallverzeichnisverordnung auf Grund des Gehalts an alkalischen Stoffen aufweisen.

Abfalle, die als gefahrlich einzustufen sind oder eingestuft wurden, gelten nicht als

gefahrliche Abfalle, wenn sie nach MaBgabe der §§ 5 bis 7 der Festsetzungsverordnung

gefahrliche Abfélle ausgestuft wurden (siehe Abschnitt 8.1.).

(4) Zu den Abféllen zéhlen auch Altdle. Als Altéle gelten alle mineralischen oder
synthetischen Schmier- oder Industriedle, die flir den Verwendungszweck, fiir den sie
urspriinglich bestimmt waren, ungeeignet geworden sind, zB gebrauchte

Verbrennungsmotoren- und Getriebedle, Schmieréle, Turbinen- und Hydraulikéle.

(5) Der Begriff Abfalle umfasst auch Siedlungsabfélle. Das sind Abfélle aus privaten
Haushalten und andere Abfalle, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung
den Abfallen aus privaten Haushalten ahnlich sind. Siedlungsabfalle sind im Kapitel 20 des

Abfallverzeichnisses (Anlage 2 der Abfallverzeichnisverordnung) erfasst.

(6) Als Problemstoffe gelten gefadhrliche Abfalle, die Gblicherweise in privaten Haushalten
anfallen. Weiters gelten als Problemstoffe jene gefahrlichen Abfalle aller Gbrigen
Abfallerzeuger, die nach Art und Menge mit lblicherweise in privaten Haushalten anfallenden
gefahrlichen Abfallen vergleichbar sind. In beiden Fallen gelten diese Abfalle so lange als
Problemstoffe, als sie sich im Gewahrsam der Abfallerzeuger befinden.
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1.1.1. Offentliche Interessen

(1) Nach § 1 Abs. 3 AWG 2002 ist die Sammlung, Lagerung, Beférderung und Behandlung
als Abfall im &ffentlichen Interesse geboten, wenn anderenfalls

1. die Gesundheit des Menschen gefahrdet oder unzumutbare Beldstigungen bewirkt

werden konnen,

2. Gefahren fir die natlrlichen Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen verursacht

werden kbénnen,
3. die nachhaltige Nutzung von Wasser oder Boden beeintrachtigt werden kann,
4. die Umwelt Uber das unvermeidliche AusmaB hinaus verunreinigt werden kann,
5. Brand- oder Explosionsgefahren herbeigefiihrt werden kénnen,
6. Gerdusche oder Larm im UbermaBigen Ausmal verursacht werden kdnnen,
7. das Auftreten und die Vermehrung von Krankheitserregern begiinstigt werden kénnen,
8. die dffentliche Ordnung und Sicherheit gestdrt werden kann oder
9. Orts- und Landschaftsbild erheblich beeintrachtigt werden kénnen.

(2) Die Erfassung und Behandlung als Abfall kann gemaB § 2 Abs. 2 AWG 2002 auch dann

im offentlichen Interesse geboten sein, wenn fir eine bewegliche Sache ein Entgelt

erzielt werden kann.

(3) Eine geordnete Erfassung und Behandlung im Sinne des AWG 2002 ist gemaB § 2 Abs. 3
leg.cit. jedenfalls solange nicht im 6ffentlichen Interesse (Abs. 1) geboten,

a) als eine Sache nach allgemeiner Verkehrsauffassung neu ist oder

b) solange sie in einer nach allgemeiner Verkehrsauffassung fiir sie bestimmungsgemaBen

Verwendung steht.

(4) Die Sammlung, Lagerung, Beférderung und Behandlung von Mist, Jauche, Giille und
organisch kompostierbarem Material als Abfall ist dann nicht im 6ffentlichen Interesse, wenn
diese im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anfallen und im
unmittelbaren Bereich eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs einer zulassigen

Verwendung zugefihrt werden.
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1.1.2. Kriterien fiir die Einstufung von Materialien als Abfall oder Nicht-
Abfall

(1) Der Abfallbegriff des AWG 2002 ist nicht deskriptiv (= beschreibend, was Abfall ist),

sondern normativ (= festsetzend, was Abfall im Sinne dieses Gesetzes sein soll).

(2) Die alternative Kombination aus subjektivem oder objektivem Abfallbegriff bewirkt, dass
der Abfallbegriff erfillt ist, wenn entweder der subjektive oder der objektive Abfallbegriff
erflllt ist.

(3) Das Vorliegen des subjektiven Abfallbegriffs setzt eine Transaktion bzw. eine
konkretisierte Transaktionsabsicht hinsichtlich einer beweglichen Sache voraus. Der
subjektive Abfallbegriff ist daher ,,transaktionsbezogen®. Der objektive Abfallbegriff ist

,zustands- bzw. auswirkungsbezogen™.
1.1.3. Subjektiver Abfallbegriff

(1) Beim subjektiven Abfallbegriff kommt es allein darauf an, ob sich jemand einer lediglich
als ,,beweglich® zu qualifizierenden Sache entledigt hat oder entledigen will. Die
zivilrechtlichen Eigentums- und Besitzfragen hinsichtlich der beweglichen Sache sind
grundsatzlich unerheblich.

(2) Materialien, deren sich der bisherige Inhaber entledigen will und die zum Zweck einer
Verwendung oder Verwertung an ein daflir geeignetes Unternehmen abgegeben oder

verkauft werden, sind Abfalle im subjektiven Sinn.

(3) Die Tatsache, dass bei der Transaktion vom Ubernehmer der beweglichen Sache ein
Kaufpreis bezahlt wird, ist fir die Beurteilung der Abfalleigenschaft im subjektiven Sinn
unerheblich. Auch bewegliche Sachen, die zur wirtschaftlichen Verwertung geeignet sind
und fiir welche ein Entgelt erzielbar ist, sind im Falle der Entledigung Abfélle bzw. Altstoffe
im Sinne des AWG 2002.

(4) Ab dem Zeitpunkt, zu dem ein neues Produkt vorliegt, endet die Abfalleigenschaft im
subjektiven Sinn. Ob vorbehandelte Materialien neue Produkte darstellen, hangt von der Art
der Vorbehandlung ab und ist im Einzelfall zu beurteilen. Werden Materialien in einer Art und
Weise aufbereitet, dass sie ihrer Zusammensetzung nach im Primdrabbau gewonnenen

Rohstoffen gleichzusetzen sind, sind diese als neu zu betrachten.

1.1.4. Objektiver Abfallbegriff

(1) Das fur die Feststellung des objektiven Abfallbegriffs maBgebliche 6ffentliche Interesse
ist taxativ in § 1 Abs. 3 AWG 2002 umschrieben (siehe Abschnitt 1.1.1.).
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(2) Entscheidend flr die Frage, ob Abfalleigenschaft im objektiven Sinne gegeben ist, ist der
tatsachliche Effekt der betreffenden Materialien auf die Umwelt. Fir die Ermittlung
des objektiven Abfallbegriffs sind daher jene Gefahren fiir die Umwelt (das den jeweiligen
Materialien anhaftende Gefahrdungspotential) zu beriicksichtigen, die von den beweglichen
Sachen selbst ausgehen und die durch die Erfassung und Behandlung dieser beweglichen
Sachen als Abfall hintangehalten werden kénnen.

(3) Ein Produkt entsteht nur unter der Voraussetzung, dass auch der subjektive
Abfallbegriff wegen fehlender Entledigungsabsicht nicht zutrifft. Auch ein neues ,Produkt"
wird bei Vorliegen der Entledigungsabsicht zu ,Abfall*.

1.2. Altstoffbegriff

(1) In rechtlicher Hinsicht sind Altstoffe auf jeden Fall Abfalle mit der Konsequenz, dass
auch fiir Altstoffe die Vorschriften des AWG 2002 iiber die Ein-, Aus- und

Durchfuhr von Abfallen anzuwenden sind.

(2) GemaB § 5 AWG 2002 gelten Altstoffe solange als Abfalle, bis sie oder die aus ihnen
gewonnenen Stoffe unmittelbar als Substitution von Rohstoffen oder von aus

Primarrohstoffen erzeugten Produkten verwendet werden.

(3) Die Sortenreinheit von Materialien ist kein Kriterium flir deren Klassifizierung als Abfall
oder Nicht-Abfall. Eine Behandlung als Abfall (Altstoff) ist im 6ffentlichen Interesse jedenfalls
in folgenden Fallen erforderlich:

a) Mit gefahrlichen Stoffen kontaminierte bzw. verunreinigte Materialien, die im Rahmen

von Produktionsprozessen als Nebenprodukte anfallen (Schlacken, Kratzen, etc.).

b) Vermischte Materialien, die erst nach einer Vorbehandlung einer ordnungsgemaBen
Verwertung zugefiihrt werden kénnen. Handelslbliche Verunreinigungen mit nicht
gefahrlichen Stoffen, die im Zuge eines Verwertungsprozesses keine Relevanz haben,

machen einen Rohstoff allerdings nicht zum Abfall im objektiven Sinn.

c) Falls als Nebenprodukte im Rahmen eines Verarbeitungsprozesses verunreinigte Stoffe
anfallen, die erst einer Aufarbeitung zugefiihrt werden mdissen, liegt weder ein neues
Produkt vor, noch ist von einer bestimmungsgemaBen Verwendung auszugehen; die
Verwertung ist in diesem Fall Voraussetzung daflir, dass die Abfalleigenschaft endet —
und zwar fir die Materialien, welche nach dem Verwertungsschritt als neue Produkte zu

qualifizieren sind.
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(4) Beispiele:

a) Anlasslich der Verarbeitung von Altstoffen fallt reines Gold als Nebenprodukt an — es ist
keine Abfalleigenschaft gegeben, da weder der subjektive noch der objektive Abfallbegriff

erflllt ist und das Nebenprodukt als neu zu betrachten ist.

b) Filterstdaube, welche durchaus auch Wertstoffe enthalten kénnen, sind nicht neu; auch
existiert keine bestimmungsgemaBe Verwendung fir derartige Filterstdube, da eine
weitere Verarbeitung nétig ist, um einsetzbare und verwertbare Rohstoffe zu erzielen —
Abfall im Sinne des AWG 2002.

1.3. Abfallkatalog

(1) Durch die Abfallverzeichnisverordnung werden die Abfallarten in einem Abfallverzeichnis
aufgelistet (siehe Abschnitt 1.1. Abs. 1).

(2) Auch die EG-VerbringungsV enthalt einen Abfallkatalog in Form des sog.

L~Zweilistensystems". In Anhang III, Anhang IIIA und Anhang IIIB (,Griine Abfallliste™) sowie
Anhang IV und Anhang IVA (,,Gelbe Abfallliste") dieser Verordnung (siehe Anlage 1) sind die
Abfalle entsprechend ihrem Umweltgefahrdungspotential eingeteilt. Dementsprechend
unterliegen sie einem unterschiedlich strengen Uberwachungsregime. Es wird darauf

hingewiesen, dass auch in den Anhdngen der EG-VerbringungsV keine vollstandige Auflistung

aller Abfalle erfolgt ist.

(3) In der Anlage 5 sind jene Waren und KN-Codes angefiihrt, die als Abfall (Abschnitt 1.1.
und Abschnitt 1.2.) in Betracht kommen kénnen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese
Liste allerdings nicht vollstandig ist und dass auch solche Produkte Abfall sein kénnen, die in
der Anlage 5 nicht angefihrt sind. Bei den in der Anlage 5 angefiihrten KN-Codes ist bei e-
zoll im Feld 44 durch den Dokumentenartencode ,,7639" zu erklaren, dass die Waren kein
Abfall sind.

1.4. Beurteilung der Abfalleigenschaft

Die Entscheidung, ob eine Ware Abfall im Sinne des AWG 2002 ist, fallt nicht in
den Zustdndigkeitsbereich der Zollamter, sondern obliegt den
Bezirksverwaltungsbehorden (siehe Abschnitt 9).

1.5. Ausnahmen vom Geltungsbereich des AWG 2002

(1) Die Bestimmungen des AWG 2002 sind gemaB § 3 Abs. 1 AWG 2002 nicht anzuwenden
auf:
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1. Abwasser einschlieBlich sonstiger Wasser, die in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 6 und Abs. 2

der Verordnung Uber die allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in
FlieBgewasser und offentliche Kanalisationen (AAEV), BGBI. Nr. 186/1996, genannt sind,

2. gasformige Ableitungen in die Atmosphare,
2a. Kohlendioxid, das

a) fir die Zwecke der geologischen Speicherung abgeschieden und transportiert sowie

gemal der Richtlinie 2009/31/EG (ber die geologische Speicherung von Kohlendioxid

geologisch gespeichert wird oder

b) mit einem geplanten Gesamtspeichervolumen von weniger als 100 Kilotonnen zu
Forschungszwecken oder zur Entwicklung oder Erprobung neuer Produkte und
Verfahren geologisch gespeichert wird (Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie 2009/31/EG),

3. Abfalle, die unmittelbar beim Aufsuchen, Gewinnen, Speichern oder Aufbereiten
mineralischer Rohstoffe anfallen (bergbauliche Abfélle), sofern diese Tatigkeiten dem

Mineralrohstoffgesetz, BGBI. I Nr. 38/1999, unterliegen und diese Abfalle innerhalb eines

Bergbaubetriebs verwendet oder abgelagert werden; keine bergbaulichen Abfélle sind

Abfélle, die nicht direkt auf diese Tatigkeiten zurlickzufiihren sind;

4. radioaktive Stoffe gemaB Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr. 227/1969;

a) Korper von Tieren, die nicht durch Schlachtung zu Tode gekommen sind,
einschlieBlich Kérper von Tieren, die zur Tilgung von Tierseuchen getétet wurden und
im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu beseitigen sind, und

b) sonstige tierische Nebenprodukte einschlieBlich verarbeitete Erzeugnisse, die unter
die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen, mit Ausnahme derjenigen, die flir

spezifische Abfallbehandlungsanlagen wie die Verbrennung in einer Verbrennungs-
oder Mitverbrennungsanlage, oder die Behandlung in einer Biogas- oder

Kompostieranlage bestimmt sind,

6. Sprengstoffabfalle aus dem zivilen oder militérischen Bereich, ausgenommen Abfalle von
pyrotechnischen Erzeugnissen, die aus Fahrzeugen oder Altfahrzeugen ausgebaut

wurden,

7. nicht kontaminierte Sedimente, die zum Zweck der Bewirtschaftung von Gewassern und

WasserstraBen oder der Vorbeugung gegen Uberschwemmungen oder der
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Abschwéchung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und Diirren oder zur

Landgewinnung bei Oberflachengewassern umgelagert werden.

8. nicht kontaminierte Béden und andere natirlich vorkommende Materialien, die im Zuge
von Bauarbeiten ausgehoben wurden, sofern sichergestellt ist, dass die Materialien in
ihrem natirlichen Zustand an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, fiir Bauzwecke

verwendet werden.

(2) Das Bundesheer und die Heeresverwaltung unterliegen beim Einsatz gemaB § 2 Abs. 1
lit. a des Wehrgesetzes 2001, BGBI. I Nr. 146, und bei der unmittelbaren Vorbereitung dieses
Einsatzes nicht dem AWG 2002.

1.6. Regelungen iiber das Abfallende

In diesem Abschnitt werden Regelungen betreffend das Abfallende bestimmter Stoffe sowie

die hieflir anzuwendenden Beschrankungen naher erldutert.

1.6.1. Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott

(1) Mit Verordnung (EU) Nr. 333/2011 werden Kriterien festgelegt, wann bestimmte Arten

von Schrott nicht mehr als Abfall anzusehen sind.

(2) GemaB Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 333/2011 gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

1. ,Eisen- und Stahlschrott": Schrott, der Gberwiegend aus Eisen und Stahl besteht;
2. ,Aluminiumschrott™: Schrott, der Uberwiegend aus Aluminium besteht;

3. ,Erzeuger": eine natirliche oder juristische Person (Besitzer), die Schrott zum ersten Mal

als Schrott, der nicht mehr als Abfall anzusehen ist, an einen anderen Besitzer (ibertragt;

4. ,Einflhrer": jede natirliche oder juristische Person, die in der Europdischen Union
niedergelassene ist und die Schrott, der nicht mehr als Abfall anzusehen ist, in das

Zollgebiet der Union verbringt.

(3) Der Erzeuger oder der Einfuihrer hat fiir jede Sendung mit Eisen-, Stahl- oder

Aluminiumschrott, der den Verwertungsverfahren gemag Artikel 3 oder Artikel 4 der

Verordnung (EU) Nr. 333/2011 zugefiihrt wurde und somit nicht mehr als Abfall anzusehen

ist, eine Konformitatserklarung nach dem Muster in Anhang III der Verordnung (EU) Nr.
333/2011 (siehe Anlage 2 Muster 6) auszustellen. Der Erzeuger oder der Einfiihrer hat die

Konformitatserklarung dem nachsten Besitzer der Schrottsendung weiterzureichen und eine
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Abschrift flr einen Zeitraum von mindestens einem Jahr nach dem Ausstellungszeitpunkt
aufzubewahren und den zustandigen Behérden auf Wunsch vorzulegen. Die

Konformitatserklarung kann auch in elektronischer Form vorliegen.

(4) Bei der Einfuhr von Eisen-, Stahl- oder Aluminiumschrott, der nicht mehr als Abfall
anzusehen ist, stellt die vom Einflihrer ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original
vorliegen muss, eine erforderliche Unterlage flir die Durchfiihrung des Zollverfahrens gemaB
Artikel 163 UZK dar und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz
des Anmelders sein und fiir die Zollbehérden bereitgehalten werden. Die Daten der
Konformitatserklarung sind im Feld 44 der Einfuhranmeldung anzugeben
(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C058"). Wahrend des
Transports bis zum nachsten Besitzer der Schrottsendung muss diese Erkldarung mitgefiihrt

und den Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden.

(5) Bei der Ausfuhr von Eisen-, Stahl- oder Aluminiumschrott, der nicht mehr als Abfall
anzusehen ist, stellt die vom Erzeuger ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original
vorliegen muss, eine erforderliche Unterlage fiir die Durchfiihrung des Zollverfahrens gemaB
Artikel 163 UZK dar und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz
des Anmelders sein und fir die Zollbehérden bereitgehalten werden. Die Daten der
Konformitatserkldarung sind im Feld 44 der Ausfuhranmeldung anzugeben
(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C058"). Wahrend des
Transports bis zum nachsten Besitzer der Schrottsendung muss diese Erklarung mitgefihrt

und den Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden.

1.6.2. Bruchglas

(1) Mit Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 werden Kriterien festgelegt, wann Bruchglas, das fir

die Herstellung von Glasmaterialien und -gegenstanden im Einschmelzverfahren bestimmt

ist, nicht mehr als Abfall anzusehen ist.

(2) GemaR Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 gelten folgende

Begriffsbestimmungen:

1. ,Bruchglas" Glasbruch, der aus der Verwertung von Altglas gewonnen wird;

2. ,Erzeuger" den Besitzer, der Bruchglas zum ersten Mal als Bruchglas, das nicht mehr als

Abfall anzusehen ist, an einen anderen Besitzer Ubertragt;

4. ,Einflhrer" jede natlrliche oder juristische, in der Union niedergelassene Person, die
Bruchglas, das nicht mehr als Abfall anzusehen ist, in das Zollgebiet der Union verbringt;
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5. ,Sendung" eine Charge Bruchglas, die von einem Erzeuger an einen anderen Besitzer
geliefert werden soll und in einer oder mehreren Beférderungseinheiten (zB Container)

enthalten sein kann.

(3) Der Erzeuger oder der Einflhrer hat fiir jede Bruchglassendung, die dem
Verwertungsverfahren gemaB Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 zugefiihrt wurde
und somit nicht mehr als Abfall anzusehen ist, eine Konformitatserklarung nach dem Muster
in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 (siehe Anlage 2 Muster 7) auszustellen.

Der Erzeuger oder der Einflhrer hat die Konformitatserklarung dem nachsten Besitzer der

Bruchglassendung weiterzureichen und eine Abschrift flir einen Zeitraum von mindestens
einem Jahr nach dem Ausstellungszeitpunkt aufzubewahren und den zusténdigen Behérden
auf Wunsch vorzulegen. Die Konformitatserklarung kann auch in elektronischer Form

vorliegen.

(4) Bei der Einfuhr von Bruchglassendungen, die nicht mehr als Abfall anzusehen sind, stellt
die vom Einflihrer ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original vorliegen muss, eine
erforderliche Unterlage fir die Durchfiihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK dar
und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein
und fir die Zollbehdrden bereitgehalten werden. Die Daten der Konformitatserklarung sind

im Feld 44 der Einfuhranmeldung anzugeben (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7639"). Wahrend des Transports bis zum nachsten Besitzer der
Bruchglassendung muss diese Erklarung mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf Verlangen

vorgewiesen werden.

(5) Bei der Ausfuhr von Bruchglassendungen, die nicht mehr als Abfall anzusehen sind,
stellt die vom Erzeuger ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original vorliegen muss,
eine erforderliche Unterlage flir die Durchflihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK
dar und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders
sein und fur die Zollbehdrden bereitgehalten werden. Die Daten der Konformitatserklarung
sind im Feld 44 der Ausfuhranmeldung anzugeben (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld
44 der Zollanmeldung ,,7639"). Wahrend des Transports bis zum nachsten Besitzer der
Bruchglassendung muss diese Erklarung mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf Verlangen

vorgewiesen werden.
1.6.3. Kupferschrott

(1) Mit Verordnung (EU) Nr. 715/2013 werden Kriterien festgelegt, wann Kupferschrott nicht

mehr als Abfall anzusehen ist.
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(2) GemaB Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

1. ,Kupferschrott" Schrott, der tiberwiegend aus Kupfer und Kupferlegierungen besteht;

2. ,Erzeuger" der Besitzer, der Kupferschrott zum ersten Mal als Kupferschrott, der nicht
mehr als Abfall anzusehen ist, an einen anderen Besitzer ibertragt;

3. ,Einflhrer" jede natirliche oder juristische, in der EU niedergelassene Person, die

Kupferschrott, der nicht mehr als Abfall anzusehen ist, in das Zollgebiet der EU verbringt;

4. ,Sendung" eine Charge Kupferschrott, die von einem Erzeuger an einen anderen Besitzer
geliefert werden soll und in einer oder mehreren Beférderungseinheiten (zB Container)

enthalten sein kann.

(3) Der Erzeuger oder der Einflihrer hat fiir jede Sendung mit Kupferschrott, der den

Verwertungsverfahren gemaB Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 zugefiihrt wurde

und somit nicht mehr als Abfall anzusehen ist, eine Konformitatserklarung nach dem Muster
in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 (siehe Anlage 2 Muster 8) auszustellen. Der

Erzeuger oder der Einfiihrer hat die Konformitatserklarung dem nachsten Besitzer der

Kupferschrottsendung weiterzureichen und eine Abschrift fiir einen Zeitraum von mindestens
einem Jahr nach dem Ausstellungszeitpunkt aufzubewahren und den zusténdigen Behérden
auf Wunsch vorzulegen. Die Konformitatserklarung kann auch in elektronischer Form

vorliegen.

(4) Bei der Einfuhr von Kupferschrottsendungen, die nicht mehr als Abfall anzusehen sind,
stellt die vom Einflihrer ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original vorliegen muss,
eine erforderliche Unterlage flir die Durchflihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK
dar und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders
sein und fur die Zollbehdrden bereitgehalten werden. Die Daten der Konformitatserklarung
sind im Feld 44 der Einfuhranmeldung anzugeben (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld
44 der Zollanmeldung ,,7639"). Wahrend des Transports bis zum ndchsten Besitzer der
Kupferschrottsendung muss diese Erkldarung mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf

Verlangen vorgewiesen werden.

(5) Bei der Ausfuhr von Kupferschrottsendungen, die nicht mehr als Abfall anzusehen sind,
stellt die vom Erzeuger ausgestellte Konformitatserklarung, die im Original vorliegen muss,

eine erforderliche Unterlage flir die Durchflihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK
dar und muss daher zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders

sein und fur die Zollbehérden bereitgehalten werden. Die Daten der Konformitatserklarung
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sind im Feld 44 der Ausfuhranmeldung anzugeben (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld
44 der Zollanmeldung ,,7639"). Wahrend des Transports bis zum nachsten Besitzer der
Kupferschrottsendungen muss diese Erklarung mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf

Verlangen vorgewiesen werden.

1.6.4. Recycling-Baustoff der Qualitatsklasse U-A

(1) GemaB § 5 Abs. 2 AWG 2002 kann mit Verordnung festgelegt werden, unter welchen

Voraussetzungen, abweichend zu § 5 Abs. 1 AWG 2002, bei bestimmten Abfallen vorzeitig

die Abfalleigenschaft endet. GemaB § 14 der Recycling-Baustoffverordnung wurde fiir

Recycling-Baustoff der Qualitatsklasse U-A, die die Qualitatsanforderungen (Qualitatsklassen,
Parameter und Grenzwerte) gemaB Anhang 2 der Recycling-Baustoffverordnung einhalten,

mit der Ubergabe durch dessen Hersteller an einen Dritten ein Abfallende normiert.

(2) GemaB § 15 der Recycling-Baustoffverordnung hat der Hersteller von Recycling-

Baustoffen fiir jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft gemaB § 14

Abs. 1 der Recycling-Baustoffverordnung erreicht wurde, eine Konformitatserklarung tber die

Durchfiihrung der Qualitatssicherung gemaB § 10 der Recycling-Baustoffverordnung und die

Einhaltung der Grenzwerte der Qualitdtsklasse U-A auszustellen. Wahrend der Beférderung
im Rahmen einer grenzliberschreitenden Verbringung von Recycling-Baustoff-Produkten
muss diese Konformitatserklarung als Nachweis fir das Ende der Abfalleigenschaft

mitgeflihrt und den Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden.

(3) Bei der Ausfuhr von Recycling-Baustoffen stellt die vom Erzeuger ausgestellte
Konformitatserkldrung, die im Original vorliegen muss, eine erforderliche Unterlage fur die
Durchflihrung des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK dar und muss daher zum Zeitpunkt
der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und fur die Zollbehdrden
bereitgehalten werden. Die Daten der Konformitatserkldrung sind im Feld 44 der
Ausfuhranmeldung anzugeben (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7639"). Wahrend des Transports bis zum nachsten Besitzer der
Kupferschrottsendungen muss diese Erklarung mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf

Verlangen vorgewiesen werden.
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2. Aufgaben und Befugnisse der Zollorgane

2.1. Aufgaben der Zollorgane
2.1.1. Abfallkontrollen

(1) GemaB § 83 Abs. 1 AWG 2002 haben die Zollorgane

1. die gemaB § 19 AWG 2002 mitzufiihrenden Begleitscheine oder Unterlagen betreffend

interne Transporte (Abschnitt 7),

2. die flr eine Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr erforderlichen Bewilligungen und
Notifizierungs- und Begleitformulare (§ 18 Abs. 2 AWG 2002),

3. die Informationen gemal Artikel 18 der EG-VerbringungsV und

4. die Konformitatserklarung gemaf Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012
und gemaB Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 333/2011

zur Vollziehung von Verboten und Beschrankungen der Verbringung von Abfallen zu

kontrollieren und dartiber einen Kontrollvermerk anzubringen.

(2) Die Zollorgane werden dabei funktionell fir das Bundesministerium fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft tatig. Das Verfahren fir die Durchfiihrung der
Kontrollen richtet sich nach Abschnitt 3, Abschnitt 4, Abschnitt 5, Abschnitt 6 und Abschnitt
7.

2.1.2. Verwaltungsiibertretungen

Gemal § 83 Abs. 8 AWG 2002 haben die Zollorgane weiters durch

1. MaBnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsibertretungen, sowie durch

2. MaBnahmen, die fiir die Einleitung und Durchfiihrung von Verwaltungsstrafverfahren

erforderlich sind,

an der Vollziehung des § 79 Abs. 1 Z 1 und 9 AWG 2002 und § 79 Abs. 3 Z 8 AWG 2002
(siehe Abschnitt 2.1.2.1., Abschnitt 2.1.2.2. und Abschnitt 2.1.2.3.) mitzuwirken.

2.1.2.1. Sammeln, Befordern, Lagern, Behandeln, Vermischen oder Vermengen

von Abfillen

(1) GemaB § 79 Abs. 1 Z 1 AWG 2002 begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist (mit einer
Geldstrafe von 850 Euro bis 41.200 Euro) zu bestrafen, wer gefahrliche Abfalle entgegen
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§ 15 Abs. 1, 3 oder 4 AWG 2002 oder entgegen § 16 Abs. 1 AWG 2002 sammelt, beférdert,
lagert oder behandelt oder beim sonstigen Umgang mit gefahrlichen Abfallen entgegen § 15
Abs. 1 AWG 2002 die Ziele und Grundsatze nicht beachtet oder Beeintrachtigungen der
offentlichen Interessen nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 AWG 2002 vermischt oder

vermengt.

(2) § 15 und § 16 AWG 2002 regeln Pflichten des Abfallbesitzers im Zuge der Sammlung,

Lagerung, Beférderung und Behandlung von Abféllen. Da dieser Bestimmung vor allem im

Zusammenhang mit der Erhebung des Altlastenbeitrages praktische Bedeutung zukommt,

werden diese Falle in die Arbeitsrichtlinie Altlastenbeitrag (AL-1000) aufgenommen werden.
2.1.2.2. Errichten, Betreiben oder Andern von Abfallbehandlungsanlagen

(1) GemaB § 79 Abs. 1 Z 9 AWG 2002 begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist (mit einer
Geldstrafe von 850 Euro bis 41.200 Euro) zu bestrafen, wer eine Abfallbehandlungsanlage
errichtet, betreibt oder wesentlich dndert, ohne im Besitz der nach den § 37 AWG 2002

erforderlichen Genehmigungen zu sein.

(2) GemaB § 37 AWG 2002 bedarf namlich die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche
Anderung von ortsfesten Behandlungsanlagen einer behérdlichen Genehmigung. Da die

Mitwirkung bei der Vollziehung an dieser Strafbestimmung vor allem im Zusammenhang mit
der Erhebung des Altlastenbeitrages zu sehen ist, werden diese Félle in die Arbeitsrichtlinie
Altlastenbeitrag (AL-1000) aufgenommen werden.

2.1.2.3. Befordern von gefahrlichen Abfallen

(1) GemaB § 79 Abs. 3 Z 8 AWG 2002 begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist (mit einer
Geldstrafe bis zu 3.400 Euro) zu bestrafen, wer bei der Beférderung von gefahrlichen
Abféllen entgegen § 19 AWG 2002 die erforderlichen Unterlagen nicht mitfihrt oder die

Daten vor Beginn der Beférderung nicht an das Register libermittelt oder nicht vorweist.

(2) Die Transportvorschriften des § 19 AWG 2002 werden im Abschnitt 7 behandelt.

(3) Durch die Ubertragung der Kontrolle der wahrend der Beférderung von Abféllen
innerhalb Osterreichs mitzufilhrenden Begleitscheine oder Unterlagen betreffend interne
Transporte auf Zollorgane (siehe Abschnitt 2.1.1. Abs. 1 Z 1) und deren Verpflichtung, auch
an der Vollziehung der fiir VerstoBe dagegen vorgesehenen Strafbestimmung mitzuwirken
wird klargestellt, dass zu den Aufgaben der Zollorgane nicht nur die Uberwachung des
(drittlands- oder binnen-)grenziiberschreitenden Verkehrs, sondern in Bezug auf gefahrliche
Abfille auch die Uberwachung des innerésterreichischen Verkehrs (einschlieBlich interne

Transporte — siehe Abschnitt 7.2.) gehort.
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(4) Bei Feststellung derartiger VerstdBe ist nach Abschnitt 10 vorzugehen.
2.2. Befugnisse der Zollorgane

(1) Abgesehen von den durch das ZollIR-DG eingeraumten Befugnissen sind

— die Zollorgane im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem AWG 2002 (siehe Abschnitt 2.1.)

und
— die von ihnen herangezogenen Sachverstandigen

gemaB § 75 Abs. 4 AWG 2002 befugt, Liegenschaften und Gebdude zu betreten und zu
besichtigen, Transportmittel anzuhalten, Behaltnisse und Transportmittel zu 6ffnen und zu

besichtigen und Uberpriifungen vorzunehmen, die notwendigen Auskiinfte zu verlangen,
Einsicht in die notwendigen Unterlagen zu nehmen und die Vorlage der notwendigen
Unterlagen, einschlieBlich der Aufzeichnungen des Lagerbestands und der sonstigen

Betriebsaufzeichnungen, zu verlangen.

(2) Grundsatzlich ist der Eigentiimer der Liegenschaft bzw. der Betriebsinhaber oder der
Vertreter dieser Personen spatestens beim Betreten der Liegenschaft oder des Betriebes zu
verstandigen. Ist Gefahr im Verzug und ist weder der Eigentiimer der Liegenschaft noch der
Inhaber einer Anlage oder der Vertreter dieser Personen erreichbar, so gentigt die

nachtragliche Verstandigung.

(3) Soweit dies fir die Vollziehung des AWG 2002 erforderlich ist, sind die Zollorgane und die
von ihnen herangezogenen Sachverstandigen gemaB § 75 Abs. 6 AWG 2002 befugt, Proben

in einer flr Zwecke der Untersuchung erforderlichen Menge entschadigungslos zu
entnehmen. Sofern es nach der Lage des Falles moglich ist, ist eine gleichartige Gegenprobe

amtlich verschlossen auszufolgen, es sei denn, der Verfiigungsberechtigte verzichtet darauf.

(4) Bei der Ausiibung der Befugnisse nach dem AWG 2002 ist jede nicht unbedingt

erforderliche Stérung oder Behinderung des Betriebes zu vermeiden.

(5) Die Zollbehorden diirfen gemaB § 87a Abs. 3 AWG 2002 zum Zweck der Erflllung ihrer

Aufgaben im Rahmen ihrer Zustandigkeit, soweit dies zur Vollziehung des

Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 und darauf beruhender Verordnungen sowie der EG-

VerbringungsV erforderlich ist, auf die Notifizierungsdaten des elektronischen Registers
gemaB § 22 Abs. 1 AWG 2002 des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft tber die grenziiberschreitende Verbringung von Abféllen

zugreifen. Dieser — gesicherte — Lesezugriff steht auch dem Daten-, Informations- und

Aufbereitungscenter (DIAC) zur Verfiigung. Sofern derartige Datenbankabfragen fiir
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Kontrollzwecke erforderlich sind und kein personlicher Zugang besteht, haben diese im Wege

des DIAC zu erfolgen.

2.3. Pflichten der Parteien

(1) GemaB § 75 Abs. 5 AWG 2002 haben die durch das AWG 2002 verpflichteten Personen
oder die Beauftragen dieser Personen den Zollorganen und den von diesen herangezogenen

Sachverstindigen das Betreten der Liegenschaften und Gebaude, das Offnen und
Besichtigen der Behaltnisse und Transportmittel zu erméglichen sowie den Anordnungen zur
Inbetriebnahme oder AuBerbetriebsetzung und liber die Betriebsweise von Maschinen und
Einrichtungen zu entsprechen. Weiters haben die genannten Personen sowie Personen, in
deren Gewahrsame sich die Produkte oder Abfalle befanden, einschlieBlich die
gegenwartigen und friiheren Eigentiimer und Nutzungsberechtigten von Liegenschaften, auf
denen sich derartige Produkte oder Abfalle befinden, die notwendigen Auskiinfte zu geben,
Einsicht in die Unterlagen zu gewahren und die notwendigen Unterlagen, einschlieBlich der

Aufzeichnungen den Lagerbestand und der sonstigen Betriebsaufzeichnungen, vorzulegen.

(2) VerstoBe gegen die in Abs. 1 wiedergegebenen Verpflichtungen sind nach § 79 Abs. 1
Z 21 AWG 2002 als Verwaltungstibertretung mit Geldstrafe von 840 Euro bis 41.200 Euro

strafbar.
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3. Einfuhr aus Drittlandern

3.1. Anwendungszeitpunkt

(1) Im Sinne der EG-VerbringungsV bzw. des AWG 2002 ist als Einfuhr jede Verbringung von

Abfallen in die Union mit Ausnahme der Durchfuhr durch die Union zu verstehen. Die
Einfuhrbeschrankungen sind daher unabhangig von der Art des Zollverfahrens zu beachten.

(2) Bei der Einfuhr sind die Einfuhrbeschrankungen von denjenigen Zollamtern
wahrzunehmen, bei denen die Gestellung nach den zollrechtlichen Vorschriften zu erfolgen
hat, also grundsatzlich von den Grenzeintrittszollstellen. Treten allerdings Bedenken, dass es
sich bei einer Ware um Abfall handeln kénnte, beispielsweise erst im Zuge einer Abfertigung
zum freien Verkehr bei einer Innerlandszollstelle auf, sind, auch wenn die die
vorangegangene Abfertigung zum Versandverfahren durchfiihrende Grenzzollstelle diese
Bedenken nicht geduBert hat, die zur Vollziehung der Beschréankungen erforderlichen Schritte
in die Wege zu leiten. Umgekehrt ist das Ergebnis bereits durch die Grenzzollstelle
durchgefiihrter Ermittlungen (insbesondere in Bezug auf die Nichtabfalleigenschaft einer

Ware) auch fiir die Innerlandszollstelle bindend.
3.2. MaBgeblicher Zustand

Bei der Beurteilung, ob eine bewegliche Sache Abfall im Sinne des AWG 2002 ist, ist deren
Zustand zum Zeitpunkt des Grenzlibertrittes (Uiber die Zollgrenze) maBgebend. Ist eine
Sache zum Zeitpunkt des Grenziibertrittes nicht als Abfall anzusehen, fallt sie auch dann
nicht unter die Einfuhrbeschrankungen, wenn die Sache (beispielsweise durch
unsachgemaBe Lagerung in einem Zolllager) bei einer Uberfiihrung in den freien Verkehr als
Abfall anzusehen ist. In diesem Fall ist der Abfall ndmlich in Osterreich angefallen und wurde

nicht aus einem Drittland eingeftihrt.
3.3. Einfuhrbeschrankungen

(1) Fir die Einfuhr von Abfallen (Abschnitt 1.1.) sind erforderlich:

a) eine Bewilligung (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7620")
gemalB § 69 AWG 2002, ausgestellt vom Bundesministerium flr Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (siehe Abschnitt 3.3.1.), und

b) ein Notifizierungs- und Begleitformular (siehe Abschnitt 3.3.2.; Dokumentenartencodes
bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C669" und ,,C670") mit einem
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Genehmigungsvermerk der flir den Bestimmungsort in der Union zustdndigen Behérde
(siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

veroffentlichte Liste).

(2) Der Antrag auf grenziiberschreitende Verbringung von Abfallen (Notifizierung) ist mit
dem Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) und dem Begleitformular (siehe Anlage
2 Muster 2) bei der flir den Bestimmungsort in der Union zusténdigen Behérde — in
Osterreich ist dies das Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft — durchzufihren.

(3) Die in Abs. 1 genannten Unterlagen bilden erforderliche Unterlagen fir die Durchfiihrung
des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK und missen daher zum Zeitpunkt der Abgabe der
Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und fir die Zollbehdrden bereitgehalten
werden. Die Daten der Unterlagen sind im Feld 44 der Einfuhranmeldung anzugeben.
Wahrend des Transports missen diese Unterlagen mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf
Verlangen vorgewiesen werden. Bei Nichtvorlage oder Nichtmitflihren dieser Unterlagen ist —
unter Beachtung des Verfahrens nach Abschnitt 9 — nach Abschnitt 10 vorzugehen.
Hinsichtlich der Behandlung der Unterlagen siehe die Abschnitt 3.3.1. und Abschnitt 3.3.2.

(4) Bei gefahrlichen Abfallen ist das zusatzliche Mitflihren eines ,Begleitscheines fiir
gefahrlichen Abfall* nicht erforderlich.

3.3.1. Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

(1) Die Bewilligung (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7620")
gemaB § 69 AWG 2002 ist die Zustimmung des Bundesministeriums fiir Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Durchflihrung eines jeden
notifizierungspflichtigen Transports von Abféllen. Ohne Vorliegen dieser Zustimmung in
schriftlicher Form darf der Transport nicht durchgefiihrt werden.

(2) Da die Uberwachung der Einhaltung der genehmigten Menge durch das zugehérige
Notifizierungs- und Begleitformular erfolgt, ist auf der Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

keine Mengenabschreibung erforderlich. Aus diesem Grund ist es auch ausreichend, wenn
bloB eine (auch nicht amtlich beglaubigte) Kopie der Bewilligung mitgefiihrt bzw. zur
Zollabfertigung vorgelegt wird. Die Bewilligung ist nach Einsichtnahme immer dem Anmelder

zurickzugeben.
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3.3.2. Notifizierungs- und Begleitformular

(1) Das Notifizierungs- und Begleitformular ist ein durch die EG-VerbringungsV geschaffenes

Instrument, das zur Notifizierung und Begleitung von Abfalltransporten zu verwenden ist und
auch als Beseitigungs- bzw. Verwertungsbescheinigung fungiert. Es besteht aus zwei

Formularen, und zwar aus dem
a) Notifizierungsformular (siehe Abs. 2) und aus dem
b) Begleitformular (siehe Abs. 3).

Die Anlage 2 enthdlt spezifische Anweisungen fiir das Ausfiillen der Notifizierungs- und

Begleitformulare.

(2) Das Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1, Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C669") wird verwendet fiir

1. die Notifizierung der beabsichtigten grenziiberschreitenden Abfallverbringung bei der fiir
den Bestimmungsort in der Union zustandigen Behdrde (siehe die von der Kommission

unter http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verodffentlichte Liste), wodurch gleichzeitig auch der Antrag auf Genehmigung dieser

Abfallverbringung gestellt wird, sowie fir

2. die Erteilung der beantragten Genehmigung durch Ansetzen eines Amtsstempels durch
die zustdndige Behérde im Feld 20. Uber Ausnahmen vom Erfordernis einer behdrdlichen
Genehmigung im Feld 20 siehe Abschnitt 8.3.

(3) Das Begleitformular (sieche Anlage 2 Muster 2, Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld
44 der Zollanmeldung ,,C670") wird verwendet

1. als Begleitformular beim Versand, in dem, erganzend zu den Angaben im

Notifizierungsformular, die transportspezifischen Angaben enthalten sind, und

2. zur Uberwachung der jeweils genehmigten Menge, insbesondere der Teilmengen bei

mehrfachen Verbringungen im Rahmen von Sammelnotifizierungen.

Der Vordruck des Begleitformulars ist vom Importeur nach Erhalt des mit dem
Genehmigungsstempel versehenen Notifizierungsformulars und vor Beginn des
Abfalltransports auszustellen und im Feld 15 eigenhandig zu unterfertigen. Eine zusatzliche
behdrdliche Bestatigung ist — abgesehen von den zollamtlichen Eingangs- und
Ausgangsbestatigungen auf der Riickseite — nicht erforderlich.
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Bei Sammelnotifizierungen ist fiir jede einzelne Verbringung (Teilsendung) ein eigenes
Begleitformular auszustellen, wobei die laufende Nummer der Teilsendung im Feld 4

einzutragen ist.

(4) Der Eingangszollstelle (Zollstelle, an der die Abfalle in die Union eingeflihrt werden) ist
ein eigenhandig unterschriebenes Begleitformular gemeinsam mit einer amtlich beglaubigten
Kopie des Notifizierungsformulars vorzulegen (Kopien eines Notifizierungsformulars kénnen
bei Vorlage des Originals auch durch Zollorgane amtlich beglaubigt werden). Die Einfuhr ist
von der Eingangszollstelle auf der Riickseite des Begleitformulars im Feld 21 vordrucksgemaB
zu bestatigen. Das Notifizierungsformular ist dem Anmelder nach Einsichtnahme wieder

zurickzugeben.

(5) Wahrend des Transports zum Bestimmungsort ist das Notifizierungs- und Begleitformular
mitzufiihren, wobei als Nachweis wahrend des Transports auch eine nicht amtlich

beglaubigte Kopie des Notifizierungsformulars ausreicht.

(6) Im Falle der Durchfiihrung eines weiteren Zollverfahrens bei einer Innerlandszollstelle ist
dieser das Begleitformular, in dem die Eingangszolistelle die Einfuhr bestatigt hat,
gemeinsam mit einer amtlich beglaubigten Kopie des Notifizierungsformulars zur Einsicht
vorzulegen. Diese Unterlagen sind dem Anmelder nach Einsichtnahme wieder

zurickzugeben.

(7) Das Notifizierungs- und Begleitformular sowie sonstige Dokumente sind in deutscher und
englischer Sprache vorzulegen. Werden die Originaldokumente nicht in deutscher und

englischer Sprache vorgelegt, so sind beglaubigte Ubersetzungen zu tibermitteln.

(8) Hinsichtlich des Zugriffs auf die Notifizierungsdaten des elektronischen Registers gemafB
§ 22 Abs. 1 AWG 2002 des Bundesministeriums fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zu Kontrollzwecken siehe Abschnitt 2.2. Abs. 5.

3.4. Zolltarif und Codierungen in e-zoll in der Einfuhr

(1) Die in diesem Abschnitt behandelten Einfuhrbeschrankungen sind im Zolltarif mit der
MaBnahme ,VB-0800: Abfalle" (VuB-Code ,,0800") gekennzeichnet.

(2) Fir die Codierung der in diesem Abschnitt behandelten Beschrankungen in e-zoll stehen

folgende Dokumentenartencodes zur Verfligung:
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Dokumentenarten
D(;I::::\igflin- Beschreibung Hinweise
(BESCH_ART_CODE) (KURZ_BESCHR)
C669 Notifizierungsformular gemaB Verordnung siehe Abschnitt 3.3. und Abschnitt 3.3.2.;

(EG) Nr. 1013/2006 (ABI. L 190)

dieser Code ist nur in Verbindung mit
den Codes C670 und 7620 zulassig

C670 Begleitformular gemaB Verordnung (EG) siehe Abschnitt 3.3. und Abschnitt 3.3.2.;
Nr. 1013/2006 (ABI. L 190) dieser Code ist nur in Verbindung mit
den Codes C669 und 7620 zulassig
C058 Konformitdtsbescheinigung geman siehe Abschnitt 1.6.1.; dieser Code darf
Verordnung (EU) Nr. 333/2011 nicht gemeinsam mit den Codes C669,
C670, C672 oder 7620 verwendet
werden
C672 Mitzufiihrendes Informationsdokument fir siehe Abschnitt 8.2.1. und Abschnitt 8.2.5.
die Verbringung der in Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 (ABI. L 190) genannten Abfalle
7620 Bewilligung des BM fiir Land- u. siehe Abschnitt 3.3. und Abschnitt 3.3.1.;
Forstwirtschaft, Umwelt u. dieser Code ist nur in Verbindung mit
Wasserwirtschaft - Abfélle den Codes C669 und C670 zulassig
7624 Feststellungsbescheid der zusténdigen siehe Abschnitt 8.1. und Abschnitt 9.1.
Bezirksverwaltungsbehérde - Abfalle
7639 Ausnahme - Ware von VuB 0800 (Abfélle) Codierung von Ausnahmen siehe Abschnitt

nicht erfasst

1.6.2., Abschnitt 1.6.3., Abschnitt 8.1. und
Abschnitt 8.4. oder einer Nichterfassung
von den Beschrankungen (ex-Positionen)
siehe Abschnitt 1.3. Abs. 3 und Anlage 5;
dieser Code darf nicht gemeinsam mit
den Codes C669, C670, C672 oder
7620 verwendet werden

3.5. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Einfuhr

(1) Bewilligung zum Anschreibeverfahren kdnnen nur fiir Abfélle der griinen Liste, die zur

Verwertung in die Union bewilligungsfrei (Abschnitt 8.2.1.) eingefiihrt werden, erteilt

werden.

(2) Fur andere Abfalle konnen Bewilligungen zum Anschreibeverfahren im Hinblick auf die

durchzufiihrenden zollamtlichen UberwachungsmaBnahmen nicht erteilt werden.
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4. Ausfuhr in Drittlander

4.1. Anwendungszeitpunkt

Im Sinne der EG-VerbringungsV bzw. des AWG 2002 ist als Ausfuhr eine Verbringung von

Abfallen aus der Union mit Ausnahme der Durchfuhr durch die Union zu verstehen. Die
Ausfuhrbeschrankungen sind daher unabhdngig von der Art des Zollverfahrens zu beachten.

4.2. Ausfuhrbeschrankungen

(1) Fir die Ausfuhr von Abfallen (Abschnitt 1.1.) sind erforderlich:

a) eine Bewilligung (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7620")
gemaB § 69 AWG 2002, ausgestellt vom Bundesministerium fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (siehe Abschnitt 4.2.1.), und

b) ein Notifizierungs- und Begleitformular (siehe Abschnitt 4.2.2.; Dokumentenartencodes
bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C669" und “C670 ") mit einem
Genehmigungsvermerk der fiir den Versandort (Abgangsort) in der Union zustandigen
Behorde (siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verdffentlichte Liste).

(2) Der Antrag auf grenziiberschreitende Verbringung von Abfallen (Notifizierung) ist mit
dem Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) und dem Begleitformular (siehe Anlage
2 Muster 2) bei der flir den Versandort (Abgangsort) in der Union zusténdigen Behoérde — in
Osterreich ist dies das Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft — durchzufiihren.

(3) Die in Abs. 1 genannten Unterlagen bilden erforderliche Unterlagen fuir die Durchflihrung
des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK und mussen daher zum Zeitpunkt der Abgabe der
Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und fur die Zollbehdrden bereitgehalten
werden. Die Daten der Unterlagen sind im Feld 44 der Ausfuhranmeldung anzugeben.
Wahrend des Transports missen diese Unterlagen mitgefiihrt und den Kontrollorganen auf
Verlangen vorgewiesen werden. Bei Nichtvorlage dieser Unterlagen ist — unter Beachtung
des Verfahrens nach Abschnitt 9 — nach Abschnitt 10 vorzugehen. Hinsichtlich der
Behandlung der Unterlagen siehe die Abschnitt 4.2.1. und Abschnitt 4.2.2.

(4) Bei gefahrlichen Abfallen ist das zusatzliche Mitflihren eines ,Begleitscheines fir
gefahrlichen Abfall* nicht erforderlich.
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4.2.1. Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

(1) Die Bewilligung (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7620")
gemaB § 69 AWG 2002 ist die Zustimmung des Bundesministeriums flir Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Durchfiihrung einer
notifizierungspflichtigen Ausfuhr von Abfallen. Ohne Vorliegen dieser Zustimmung in
schriftlicher Form darf die Ausfuhr nicht durchgefiihrt werden.

(2) Da die Uberwachung der Einhaltung der genehmigten Menge durch das zugehérige

Notifizierungs- und Begleitformular erfolgt, ist auf der Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

keine Mengenabschreibung erforderlich. Aus diesem Grund ist es auch ausreichend, wenn
bloB eine (auch nicht amtlich beglaubigte) Kopie der Bewilligung mitgefiihrt bzw. zur
Zollabfertigung vorgelegt wird. Die Bewilligung ist nach Einsichtnahme immer dem Anmelder

zurickzugeben.

4.2.2. Notifizierungs- und Begleitformular

(1) Das Notifizierungs- und Begleitformular ist ein durch die EG-VerbringungsV geschaffenes

Instrument, das zur Notifizierung und Begleitung von Abfalltransporten zu verwenden ist und
auch als Beseitigungs- bzw. Verwertungsbescheinigung fungiert. Es besteht aus zwei

Formularen, und zwar aus dem
a) Notifizierungsformular (siehe Abs. 2) und aus dem
b) Begleitformular (siehe Abs. 3).

Die Anlage 2 enthalt spezifische Anweisungen fir das Ausftillen der Notifizierungs- und

Begleitformulare.

(2) Das Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1, Dokumentenartencode bei e-zoll
in Feld 44 der Zollanmeldung ,,C669") wird verwendet fur

1. die Notifizierung der beabsichtigten Ausfuhr bei der flir den Versandort (Abgangsort) in
der Union zusténdigen Behorde (siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

veroffentlichte Liste), wodurch gleichzeitig auch der Antrag auf Genehmigung dieser
Abfallverbringung gestellt wird, sowie fir

2. die Erteilung der beantragten Genehmigung durch Ansetzen eines Amtsstempels durch
die zusténdige Behdrde im Feld 20. Uber Ausnahmen vom Erfordernis einer behérdlichen
Genehmigung im Feld 20 siehe Abschnitt 8.3.
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(3) Das Begleitformular (sieche Anlage 2 Muster 2, Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld
44 der Zollanmeldung ,,C670") wird verwendet

1. als Begleitformular beim Versand, in dem, erganzend zu den Angaben im

Notifizierungsformular, die transportspezifischen Angaben enthalten sind, und

2. zur Uberwachung der jeweils genehmigten Menge, insbesondere der Teilmengen bei

mehrfachen Verbringungen im Rahmen von Sammelnotifizierungen.

Der Vordruck des Begleitformulars ist vom Exporteur nach Erhalt des mit dem
Genehmigungsstempel versehenen Notifizierungsformulars und vor Beginn des
Abfalltransports auszustellen und im Feld 15 eigenhéndig zu unterfertigen. Eine zusatzliche
behdrdliche Bestatigung ist — abgesehen von den zollamtlichen Eingangs- und

Ausgangsbestatigungen auf der Riickseite — nicht erforderlich.

Bei Sammelnotifizierungen ist fiir jede einzelne Verbringung (Teilsendung) ein eigenes
Begleitformular auszustellen, wobei die laufende Nummer der Teilsendung im Feld 4

einzutragen ist.

(4) Der Ausfuhrzollstelle ist ein eigenhdndig unterschriebenes Begleitformular gemeinsam mit
einer amtlich beglaubigten Kopie des Notifizierungsformulars vorzulegen (Kopien eines
Notifizierungsformulars kdnnen bei Vorlage des Originals auch durch Zollorgane amtlich
beglaubigt werden). Diese Unterlagen sind dem Anmelder nach Einsichtnahme wieder

zurtickzugeben.

(5) Wahrend des Transports zur Ausgangszollstelle ist das Notifizierungsformular
mitzufiihren, wobei als Nachweis wahrend des Transports auch eine nicht amtlich

beglaubigte Kopie des Notifizierungsformulars ausreicht.

(6) Der Ausgangszolistelle sind das Notifizierungsformular (ein amtlich beglaubigtes
Notifizierungsformular ist anzuerkennen) und das eigenhandig unterschriebenes
Begleitformular vorzulegen. Der Austritt aus der Union ist von der Zollstelle auf der Rickseite
des Begleitformulars im Feld 20 vordrucksgemaB zu bestdtigen. Die amtlich beglaubigte
Kopie des Notifizierungsformulars ist einzuziehen, ebenfalls mit einem Austrittsvermerk zu
versehen und an diejenige Behdrde zu Ubermitteln, die die Genehmigung zur Ausfuhr durch

Ansetzen eines Amtsstempels im Feld 20 erteilt hat.

(7) Das Notifizierungs- und Begleitformular sowie sonstige Dokumente sind in deutscher und
englischer Sprache vorzulegen. Werden die Originaldokumente nicht in deutscher und

englischer Sprache vorgelegt, so sind beglaubigte Ubersetzungen zu tibermitteln.
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(8) Sofern im Feld 21 des Notifizierungsformulars der Zusatz ,elektronische Abwicklung"
aufscheint, hat der Exporteur die transportspezifischen Angaben zur Notifizierung im
elektronischen Register gemaB § 22 Abs. 1 AWG 2002 zu erfassen. Diese Datenerfassung ist

bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung durch den Dokumentenartencode ,,C670" zu erklaren.

Das zusatzliche Mitflihren eines Begleitformulars in Papierform ist in diesem Fall nicht

erforderlich. Die Verpflichtung, das Notifizierungsformular und eine Kopie der Bewilligung
gemaB § 69 AWG 2002 (siehe Abschnitt 4.2.1.) mitzuflihren, wird durch die elektronische

Abwicklung nicht berihrt.

(9) Hinsichtlich des Zugriffs auf die Notifizierungsdaten des elektronischen Registers gemaR
§ 22 Abs. 1 AWG 2002 des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft zu Kontrollzwecken siehe Abschnitt 2.2. Abs. 5.

4.3. Zolltarif und Codierungen in e-zoll in der Ausfuhr

(1) Die in diesem Abschnitt behandelten Ausfuhrbeschrankungen sind im Zolltarif mit der
MaBnahme ,VB-0800: Abfalle" (VuB-Code ,0800") gekennzeichnet.

(2) Fur die Codierung der in diesem Abschnitt behandelten Beschrankungen in e-zoll stehen

folgende Dokumentenartencodes zur Verfiigung:

Dokumentenarten
Dokumenten- .
artencode Beschreibung Hinweise
(BESCH_ART_CODE) (KURZ_BESCHR)
C669 Notifizierungsformular gemaB Verordnung siehe Abschnitt 4.2. und Abschnitt 4.2.2.;
(EG) Nr. 1013/2006 (ABI. L 190) dieser Code ist nur in Verbindung mit
den Codes C670 und 7620 zulassig
C670 Begleitformular gemaB Verordnung (EG) siehe Abschnitt 4.2. und Abschnitt 4.2.2.;
Nr. 1013/2006 (ABI. L 190) dieser Code ist nur in Verbindung mit
den Codes C669 und 7620 zulassig
C058 Konformitdtsbescheinigung geman siehe Abschnitt 1.6.1.; dieser Code darf
Verordnung (EU) Nr. 333/2011 nicht gemeinsam mit den Codes C669,
C670, C672 oder 7620 verwendet
werden
C672 Mitzufiihrendes Informationsdokument fiir siehe Abschnitt 8.2.2. und Abschnitt 8.2.5.
die Verbringung der in Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 (ABI. L 190) genannten Abfalle
7620 Bewilligung des BM fiir Land- u. siehe Abschnitt 4.2. und Abschnitt 4.2.1.;
Forstwirtschaft, Umwelt u. dieser Code ist nur in Verbindung mit
Wasserwirtschaft - Abfalle den Codes C669 und C670 zuldssig
7624 Feststellungsbescheid der zustéandigen siehe Abschnitt 8.1. und Abschnitt 9.1.
Bezirksverwaltungsbehdrde - Abfélle
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Dokumenten- Beschreibun
artencode (KURZ BESCHIg) Hinweise
(BESCH_ART_CODE) -
7639 Ausnahme - Ware von VuB 0800 (Abfalle) Codierung von Ausnahmen siehe Abschnitt

nicht erfasst

1.6.2., Abschnitt 1.6.3., Abschnitt 1.6.4.,
Abschnitt 8.1. und Abschnitt 8.4. oder
einer Nichterfassung von den
Beschrankungen (ex-Positionen) siehe
Abschnitt 1.3. Abs. 3 und Anlage 5; dieser
Code darf nicht gemeinsam mit den
Codes C669, C670, C672 oder 7620
verwendet werden

4.4. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Ausfuhr

(1) Bewilligung zum Anschreibeverfahren kénnen nur fir Abfalle der griinen Liste, die zur

Verwertung bewilligungsfrei (siehe Abschnitt 8.2.2.) ausgefiihrt werden, erteilt werden.

(2) Fur andere Abfélle kdnnen Bewilligung zum Anschreibeverfahren im Hinblick auf die

durchzufiihrenden zollamtlichen UberwachungsmaBnahmen nicht erteilt werden.
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5. Durchfuhr durch die Union

5.1. Anwendungszeitpunkt

Im Sinne der EG-VerbringungsV bzw. des AWG 2002 ist unter Durchfuhr eine Verbringung

von Abféllen, die durch einen oder mehrere Staaten mit Ausnahme des Versand- oder

Empfangerstaats erfolgt oder erfolgen soll.
5.2. Durchfuhrbeschrankungen

(1) Fir die Durchfuhr von Abfallen (Abschnitt 1.1.) sind erforderlich:

a) eine Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002, ausgestellt vom Bundesministerium fur Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (siehe Abschnitt 5.2.1.) und

b) ein Notifizierungs- und Begleitformular (siehe Abschnitt 5.2.2.) mit einem
Genehmigungsvermerk der letzten zustandigen Transitbehdrde (siehe die von der
Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verdffentlichte Liste).

(2) Der Antrag auf grenziiberschreitende Verbringung von Abfallen (Notifizierung) ist mit
dem Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) und dem Begleitformular (siehe Anlage
2 Muster 2) bei der der letzten zusténdigen Transitbehérde — in Osterreich ist dies das
Bundesministerium flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft —

durchzufiihren.

(3) Die in Abs. 1 genannten Unterlagen bilden erforderliche Unterlagen fur die Durchflihrung
des Zollverfahrens gemaB Artikel 163 UZK und mussen daher zum Zeitpunkt der Abgabe der
Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und fur die Zollbehdrden bereitgehalten
werden. Die Daten der Unterlagen sind im Feld 44 der Anmeldung anzugeben. Wahrend des
Transports mussen diese Unterlagen mitgeflihrt und den Kontrollorganen auf Verlangen
vorgewiesen werden. Bei Nichtvorlage dieser Unterlagen ist — unter Beachtung des
Verfahrens nach Abschnitt 9 — nach Abschnitt 10 vorzugehen. Hinsichtlich der Behandlung
der Unterlagen siehe die Abschnitt 5.2.1. und Abschnitt 5.2.2.

(4) Bei gefahrlichen Abféllen ist das zusatzliche Mitfiihren eines ,,Begleitscheines flir
gefahrlichen Abfall* nicht erforderlich.
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5.2.1. Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

(1) Die Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002 ist die Zustimmung des Bundesministeriums fiir

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Durchfiihrung einer
notifizierungspflichtigen Durchfuhr von Abfallen. Ohne Vorliegen dieser Zustimmung in
schriftlicher Form darf die Durchfuhr nicht durchgefiihrt werden.

(2) Da die Uberwachung der Einhaltung der genehmigten Menge durch das zugehérige

Notifizierungs- und Begleitformular erfolgt, ist auf der Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

keine Mengenabschreibung erforderlich. Aus diesem Grund ist es auch ausreichend, wenn
bloB eine (auch nicht amtlich beglaubigte) Kopie der Bewilligung mitgefiihrt bzw. zur
Zollabfertigung vorgelegt wird. Die Bewilligung ist nach Einsichtnahme immer dem Anmelder

zurickzugeben.

5.2.2. Notifizierungs- und Begleitformular

(1) Das Notifizierungs- und Begleitformular ist ein durch die EG-VerbringungsV geschaffenes

Instrument, das zur Notifizierung und Begleitung von Abfalldurchfuhren zu verwenden ist
und auch als Beseitigungs- bzw. Verwertungsbescheinigung fungiert. Es besteht aus zwei

Formularen, und zwar aus dem
a) Notifizierungsformular (siehe Abs. 2) und aus dem
b) Begleitformular (siehe Abs. 3).

Die Anlage 2 enthalt spezifische Anweisungen fir das Ausftillen der Notifizierungs- und

Begleitformulare.
(2) Das Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) wird verwendet fir

1. die Notifizierung der beabsichtigten Durchfuhr bei der letzten zustédndigen Transitbehdrde
(das ist diejenige Behorde — siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verodffentlichte Liste —, in deren Zustandigkeitsbereich sich die Ausgangszolistelle
befindet), wodurch gleichzeitig auch der Antrag auf Genehmigung dieser

Abfallverbringung gestellt wird, sowie fiir

2. die Erteilung der beantragten Genehmigung durch Ansetzen eines Amtsstempels durch
die zusténdige Behdrde im Feld 20. Uber Ausnahmen vom Erfordernis einer behérdlichen
Genehmigung im Feld 20 siehe Abschnitt 8.3.

(3) Das Begleitformular (siehe Anlage 2 Muster 2) wird verwendet
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1. als Begleitpapier beim Versand, in dem, erganzend zu den Angaben im
Notifizierungsformular , die transportspezifischen Angaben enthalten sind, und

2. zur Uberwachung der jeweils genehmigten Menge, insbesondere der Teilmengen bei

mehrfachen Verbringungen im Rahmen von Sammelnotifizierungen.

Der Vordruck des Begleitformulars ist vom Transporteur nach Erhalt des mit dem
Genehmigungsstempel versehenen Notifizierungsformulars und vor Beginn des
Abfalltransports auszustellen und im Feld 15 eigenhandig zu unterfertigen. Eine zusatzliche
behdrdliche Bestatigung ist — abgesehen von den zollamtlichen Eingangs- und
Ausgangsbestatigungen auf der Rickseite — nicht erforderlich.

Bei Sammelnotifizierungen ist fiir jede einzelne Verbringung (Teilsendung) ein eigenes
Begleitformular auszustellen, wobei die laufende Nummer der Teilsendung im Feld 4

einzutragen ist.

(4) Der Eingangszollstelle ist ein eigenhandig unterschriebenes Begleitformular gemeinsam
mit einer amtlich beglaubigten Kopie des Notifizierungsformulars vorzulegen (Kopien eines
Notifizierungsformulars kdénnen bei Vorlage des Originals auch durch Zollorgane amtlich
beglaubigt werden). Der Eingang in die Union ist von der Zollstelle auf der Riickseite des
Versand-/Begleitformulars im Feld 20 vordrucksgemaB zu bestatigen. Diese Unterlagen sind

dem Anmelder nach Einsichtnahme wieder zurtickzugeben.

(5) Wahrend des Transports zur Ausgangszollstelle ist das Notifizierungsformular
mitzuflhren, wobei als Nachweis wahrend des Transports auch eine nicht amtlich

beglaubigte Kopie des Notifizierungsformulars ausreicht.

(6) Der Ausgangszolistelle sind das Notifizierungsformular (ein amtlich beglaubigtes
Notifizierungsformular ist anzuerkennen) und das eigenhandig unterschriebenes
Begleitformular vorzulegen. Der Austritt aus der Union ist von der Zollstelle auf der Rickseite
des Begleitformulars im Feld 20 vordrucksgemaB zu bestatigen. Die amtlich beglaubigte
Kopie des Notifizierungsformulars ist einzuziehen, ebenfalls mit einem Austrittsvermerk zu
versehen und an diejenige Behdrde zu Gbermitteln, die die Genehmigung zur Ausfuhr durch
Ansetzen eines Amtsstempels im Feld 20 erteilt hat.

(7) Das Notifizierungs- und Begleitformular sowie sonstige Dokumente sind in deutscher und
englischer Sprache vorzulegen. Werden die Originaldokumente nicht in deutscher und

englischer Sprache vorgelegt, so sind beglaubigte Ubersetzungen zu tibermitteln.
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(8) Hinsichtlich des Zugriffs auf die Notifizierungsdaten des elektronischen Registers gemaRl

§ 22 Abs. 1 AWG 2002 des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zu Kontrollzwecken siehe Abschnitt 2.2. Abs. 5.
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6. Verbringen innerhalb der Union

6.1. Verbringung von Abfillen zwischen Mitgliedstaaten

(1) Fur die Verbringung von Abfallen (Abschnitt 1.1.) zwischen Mitgliedstaaten sind

erforderlich:

a) eine Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002, ausgestellt vom Bundesministerium fiir Land-

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, auer es handelt sich um eine
Verbringung innerhalb der Union mit Durchfuhr durch Osterreich (siehe Abschnitt 6.1.1.),

und

b) ein Notifizierungs- und Begleitformular (siehe Abschnitt 6.1.2.) mit einem
Genehmigungsvermerk der fiir den Bestimmungsort zustandigen Behérde (siehe die von
der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verdffentlichte Liste).

(2) Der Antrag auf grenziiberschreitende Verbringung von Abfallen (Notifizierung) ist mit
dem Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) und dem Begleitformular (siehe Anlage
2 Muster 2) bei der fiir den Bestimmungsort zustindigen Behérde — in Osterreich ist dies das
Bundesministerium flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft —

durchzufiihren.

(3) Die in Abs. 1 genannten Unterlagen missen wahrend des Transports mitgefiihrt und den
Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden. Bei Nichtvorlage oder Nichtmitfiihren
dieser Unterlagen ist — unter Beachtung des Verfahrens nach Abschnitt 9 — nach Abschnitt 10

vorzugehen.

(4) Bei gefahrlichen Abféllen ist das zusatzliche Mitflihren eines ,Begleitscheines flr
gefahrlichen Abfall* nicht erforderlich.

6.1.1. Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

(1) Die Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002 ist die Zustimmung des Bundesministeriums fiir

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Durchfiihrung einer
notifizierungspflichtigen Verbringung von Abfallen. Ohne Vorliegen dieser Zustimmung in
schriftlicher Form darf die Verbringung nicht durchgefiihrt werden, es sei denn es handelt

sich um eine Verbringung innerhalb der Union mit Durchfuhr durch Osterreich. In diesem Fall
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ist eine Zustimmung namlich nur in bestimmten Fallen zu erlassen (zB wenn Auflagen

vorzuschreiben sind).

(2) Da die Uberwachung der Einhaltung der genehmigten Menge durch das zugehérige
Notifizierungs- und Begleitformular erfolgt, ist auf der Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002

keine Mengenabschreibung erforderlich. Aus diesem Grund ist es auch ausreichend, wenn

bloB eine (auch nicht amtlich beglaubigte) Kopie der Bewilligung mitgefiihrt wird.

6.1.2. Notifizierungs- und Begleitformular

(1) Das Notifizierungs- und Begleitformular ist ein durch die EG-VerbringungsV geschaffenes

Instrument, das zur Notifizierung und Begleitung von Abfallverbringungen zu verwenden ist
und auch als Beseitigungs- bzw. Verwertungsbescheinigung fungiert. Es besteht aus zwei

Formularen, und zwar aus dem
a) Notifizierungsformular (siehe Abs. 2) und aus dem
b) Begleitformular (siehe Abs. 3).

Die Anlage 2 enthalt spezifische Anweisungen fiir das Ausfiillen der Notifizierungs- und

Begleitformulare.
(2) Das Notifizierungsformular (siehe Anlage 2 Muster 1) wird verwendet fir

1. die Notifizierung der beabsichtigten Abfallverbringung bei der fiir den Bestimmungsort
zustandigen Behorde (siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

veroffentlichte Liste), wodurch gleichzeitig auch der Antrag auf Genehmigung dieser

Abfallverbringung gestellt wird, sowie fir

2. die Erteilung der beantragten Genehmigung durch Ansetzen eines Amtsstempels durch
die zusténdige Behdrde im Feld 20. Uber Ausnahmen vom Erfordernis einer behérdlichen
Genehmigung im Feld 20 siehe Abschnitt 8.3.

(3) Das Begleitformular (siche Anlage 2 Muster 2) wird verwendet

1. als Begleitpapier beim Versand, in dem, erganzend zu den Angaben im

Notifizierungsformular, die transportspezifischen Angaben enthalten sind, und

2. zur Uberwachung der jeweils genehmigten Menge, insbesondere der Teilmengen bei

mehrfachen Verbringungen im Rahmen von Sammelnotifizierungen.
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Der Vordruck des Begleitformulars ist von der notifizierenden Person nach Erhalt des mit
dem Genehmigungsstempel versehenen Notifizierungsformulars und vor Beginn der
Abfallverbringung auszustellen und im Feld 15 eigenhandig zu unterfertigen. Eine zusatzliche

behdrdliche Bestatigung ist nicht erforderlich.

Bei Sammelnotifizierungen ist fiir jede einzelne Verbringung (Teilsendung) ein eigenes
Begleitformular auszustellen, wobei die laufende Nummer der Teilsendung im Feld 4

einzutragen ist.

(4) Wahrend des Transports zum Bestimmungsort ist das Notifizierungsformular mitzufiihren,
wobei als Nachweis wahrend des Transports auch eine nicht amtlich beglaubigte Kopie des

Notifizierungsformulars ausreicht.

(5) Das Notifizierungs- und Begleitformular sowie sonstige Dokumente sind in deutscher und
englischer Sprache vorzulegen. Werden die Originaldokumente nicht in deutscher und

englischer Sprache vorgelegt, so sind beglaubigte Ubersetzungen zu tibermitteln.

(6) Hinsichtlich des Zugriffs auf die Notifizierungsdaten des elektronischen Registers gemaRl
§ 22 Abs. 1 AWG 2002 des Bundesministeriums flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zu Kontrollzwecken siehe Abschnitt 2.2. Abs. 5.
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7. Innerosterreichischer Transport gefahrlicher Abfalle

7.1. Begleitscheinsystem im Sinn des § 18 Abs. 1 AWG 2002

(1) Nach § 19 Abs. 1 AWG 2002 muss wahrend der Beférderung von gefahrlichen
Abfallen (Abschnitt 1.1. Abs. 3), ausgenommen von Problemstoffen, ein ,,Begleitschein

fiir gefahrlichen Abfall" (Anlage 2 Muster 3) mitgefiihrt werden. Das Begleitscheinsystem
und die Handhabung der Begleitscheine wird durch den 3. Abschnitt der ANV 2012
festgelegt.

(2) Fir die ausschlieBlich innerdsterreichische Beférderung von gefahrlichen Abfallen ist

weder eine Bewilligung nach § 69 AWG 2002 noch ein Notifizierungsformular erforderlich.

(3) Fir die ausschlieBlich innerésterreichische Beférderung von ,,normalen® Abfallen (Abfalle,
die nicht als gefahrlich eingestuft sind) ist weder eine Bewilligung nach § 69 AWG 2002 noch

ein Notifizierungsformular noch ein Abfallbegleitschein erforderlich.
7.1.1. Allgemeine Bestimmungen iiber Begleitscheine (§ 8 ANV 2012)

(1) Jeder Begleitschein ist mit der Bezeichnung ,,Begleitschein fiir gefahrlichen Abfall* und
durch Vergabe einer nur einmal zu vergebenden Begleitscheinnummer (eindeutige BS-Nr.)
eindeutig zu kennzeichnen. Die Nummerierung der Begleitscheine kann jahrlich neu

begonnen werden.

(2) Alle Eintragungen (einschlieBlich Erganzungen) auf den Begleitscheinen sind gut leserlich
mit dauerhafter Schrift vorzunehmen. Ist an einer Eintragung eine nachtrégliche Anderung
vorzunehmen, so darf dies nur so erfolgen, dass die urspriingliche Eintragung leserlich bleibt.

Abschriften oder Durchschriften von Begleitscheinen sind zu kennzeichnen.

(3) Fir jede Abfallart ist ein gesonderter Begleitschein zu verwenden. Die Zusammenfassung
mehrerer Begleitscheine zu einem gemeinsamen Transportpapier ist zuldssig, wenn in

diesem Transportpapier

1. die jeweiligen Begleitscheinnummern § 8 Abs. 1 ANV 2012 mit den jeweils zugeordneten

Abfallarten und Massen eindeutig verknipft dargestellt sind und

2. entweder die Inhalte gemaB § 8 Abs. 1 ANV 2012 und den §§ 9 bis 11 ANV 2012 in
Verbindung mit Anhang 2 ANV 2012 (siehe Anlage 2 Muster 3 — Vorgaben fir
Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten) oder, falls zutreffend die Inhalte
gemaB § 13 ANV 2012 in Verbindung mit Anhang 2 ANV 2012 (siehe Anlage 2 Muster 3 —

Vorgaben fir Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten),
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enthalten sind. Das Transportpapier ist durch die Bezeichnung ,Begleitschein flr gefdhrlichen
Abfall* zu kennzeichnen.

(4) Jeder Abfallbesitzer hat die fiir ihn bestimmten Abschriften, Durchschriften oder Originale
der Begleitscheine getrennt von den librigen Geschaftsblichern oder betrieblichen
Aufzeichnungen mindestens sieben Jahre aufzubewahren und den Behdrden auf Verlangen
vorzulegen. Eine Aufbewahrung in eingescannter (elektronischer) Form ist zuldssig, wenn
eine Sicherung der elektronischen Dokumente vor Datenverlust nach dem Stand der Technik

erfolgt.

7.1.2. Handhabung des Begleitscheins durch den Ubergeber (§ 9 ANV
2012)

(1) Der Ubergeber hat im Begleitschein folgende Angaben zu machen:

1. Abfallart, und zwar durch Angabe des Abfallcodes und der Bezeichnung,
erforderlichenfalls einschlieBlich einer Spezifizierung der Abfallart, gemaB einer
Verordnung nach § 4 Z 1 und 2 AWG 2002 (Abfallverzeichnis),

2. die Abfallmenge, und zwar durch Angabe der Masse des Abfalls in Kilogramm,

3. Name, Adresse (Sitz), Absendeort (sofern vorhanden) und die Identifikationsnummer
nach MaBgabe des Anhangs 2 Punkt 1 ANV 2012 (siehe Anlage 2 Muster 3 — Vorgaben
fur Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten),

4. Begleitscheinnummer in der Rubrik ,Ubergabe", falls die Begleitscheinnummer nicht vom

Ubernehmer in der Rubrik ,,Ubernahme" eingetragen wurde,
5. Datum des Transportbeginns und
6. Name und Anschrift des Ubernehmers.
Der Ubergeber hat die Richtigkeit dieser Angaben im Begleitschein zu bestétigen.

(2) Fallen gefahrliche Abfélle im Zuge von behérdlichen SofortmaBnahmen an und kann die
Abfallart oder die Masse vor Ort nicht bestimmt werden, sind die Angaben gemaB § 9 Abs. 1
Z 1 und 2 ANV 2012 unter Heranziehung der vorliegenden Unterlagen (zB Transportpapiere)

zu machen. Stehen keine Unterlagen zur Verfligung und kann der gefdhrliche Abfall nicht bis
zum Einlangen der erforderlichen Analysenergebnisse vor Ort belassen werden, ist in der
Rubrik ,Bemerkungen® der Eintrag ,SofortmaBnahme" vorzunehmen; die fehlenden Daten

sind vom Ubernehmer unverziiglich festzustellen und in der Korrekturzeile anzugeben.
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(3) Wenn kein Transport der Abfille erfolgt, hat der Ubergeber im Begleitschein ,kein
Transport" anzugeben.

(4) Eine Abschrift oder eine Durchschrift des Begleitscheines mit den Angaben gemaB § 9
Abs. 1 ANV 2012 hat beim Ubergeber zu verbleiben und ist — vom Tag der Ubergabe der

Abfalle an gerechnet — mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Eine Aufbewahrung in
eingescannter (elektronischer) Form ist zuldssig, wenn eine Sicherung der elektronischen

Dokumente vor Datenverlust nach dem Stand der Technik erfolgt.

7.1.3. Handhabung des Begleitscheins durch den Transporteur (§ 10 ANV
2012)

Der Transporteur gefahrlicher Abfalle hat seinen Namen und seine Anschrift und die Art des
Transports im Begleitschein anzugeben und die Richtigkeit dieser Angaben zu bestatigen.
Diese Angaben sind vom Ubergeber oder vom Ubernehmer zu machen, sofern dieser den
Transport durchfiihrt. Sind verschiedene Transporteure beteiligt, so hat jeder Transporteur

die vorgeschriebenen Angaben zu machen.

7.1.4. Handhabung des Begleitscheins durch den Ubernehmer (§ 11 ANV
2012)

(1) Der Ubernehmer hat bei der Ubernahme der gefihrlichen Abfille die ordnungsgeméBe
Ubernahme zu bestétigen. Der Ubernehmer hat die Identifikationsnummer nach MaBgabe
des Anhangs 2 Punkt 1 ANV 2012 (siehe Anlage 2 Muster 3 — Vorgaben fiir Begleitscheine
und die Meldung von Begleitscheindaten), den Empfangsort und das Datum des Empfangs

im Begleitschein anzugeben. Als Angabe des Empfangsorts ist die Postleitzahl des

Empfangsortes ausreichend.

(2) Handelt es sich um ein Streckengeschaft (§ 13 Abs. 1 ANV 2012) und wird die
Erleichterung des § 13 Abs. 3 ANV 2012 nicht in Anspruch genommen, so hat der rechtlich

verfiigende Ubernehmer, dessen Standort nicht in tatséchlicher Hinsicht beriihrt wird,

zusatzlich zu den Angaben gemaB § 11 Abs. 1 ANV 2012 einen Verweis auf die

Begleitscheinnummer des nachfolgenden Begleitscheines (Nachfolgeverweis) anzubringen.
Der Ubernehmer, der den Abfall an einem Standort tibernimmt (Empfanger), hat einen
Verweis auf das Ende des Streckengeschafts anzugeben.

(3) Entsprechen die Gibernommenen gefahrlichen Abfalle nicht der im Begleitschein
angegebenen Abfallart oder der angegebenen Masse oder ist darin keine entsprechende
Angabe enthalten, so hat der Ubernehmer diese Angaben in einer der Korrekturzeilen des

Begleitscheins zu erganzen oder richtigzustellen. Wird gefahrlicher Abfall mit einem
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Begleitschein (ibergeben und ist auf Grund von Analyseergebnissen des Ubernehmers der
gefahrliche Abfall unterschiedlichen Abfallarten zuzuordnen, so sind die korrekten Abfallarten
und diesbezliglichen Massen in den Korrekturzeilen des Begleitscheins anzufiihren.

7.1.5. Aufbewahrung des Begleitscheins; Abschriften und Durchschriften

(§.12 ANV 2012)

(1) Der Ubernehmer hat

1. den Begleitschein mit den Angaben und Bestatigungen gemaB den §§ 9 bis 11 ANV 2012

- vom Tag der Ubernahme der Abfille an gerechnet — mindestens sieben Jahre

aufzubewahren und

2. eine Abschrift oder Durchschrift des Begleitscheins mit den Angaben und Bestatigungen
gemal den §§ 9 bis 11 ANV 2012 innerhalb von vier Wochen nach Ablauf des Monats, in

dem die Ubernahme der gefahrlichen Abfille erfolgte, an den Ubergeber zu iibermitteln.

(2) Der Ubergeber hat die gem&B § 12 Abs. 1 Z 2 ANV 2012 iibermittelte Abschrift oder
Durchschrift des Begleitscheins — vom Tag der Ubergabe der Abfille an gerechnet —

mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Eine Aufbewahrung in eingescannter
(elektronischer) Form ist zuldssig, wenn eine Sicherung der elektronischen Dokumente vor

Datenverlust nach dem Stand der Technik erfolgt.

7.1.6. Erleichterung fiir Streckengeschafte (§ 13 ANV 2012)

(1) Ein Streckengeschaft liegt vor, wenn ein Abfallsammler einen Abfall direkt zu einem
weiteren Ubernehmer transportiert oder transportieren lasst, ohne dass ein Standort des
Abfallsammlers in tatsachlicher Hinsicht bertihrt wird. Ein zusammengesetztes
Streckengeschaft liegt vor, wenn ein Streckengeschaft von mehreren Abfallsammlern, deren

Standorte dabei nicht in tatsachlicher Hinsicht beriihrt werden, abgewickelt wird.

(2) Ein Streckengeschéft endet mit der Ubernahme der Abfélle durch einen Abfallsammler,
der den Abfall an einem Standort tibernimmt. Dieser Abfallsammler ist der Empfénger der
Abfalle.

(3) Die sichaus § 11 Abs. 2 ANV 2012 und § 12 Abs. 1 Z 2 ANV 2012 ergebenden
Verpflichtungen der Abfallsammler — ausgenommen des Empfangers — gelten bei der

Durchfiihrung eines Streckengeschafts auch dann als erflillt, wenn
1. auf dem Begleitschein

a) die Angaben des ersten Ubergebers der Abfille gemaB § 9 ANV 2012 angefiihrt sind,
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b) alle Abfallsammler im Streckengeschaft, die rechtlich tber den Abfall verfligen und
deren Standorte von diesem Abfall nicht in tatsachlicher Hinsicht berihrt werden, mit
Namen, Anschrift und Identifikationsnummer (Personen-GLN) angeftihrt sind,

¢) Name und Anschrift des Empfangers und die Postleitzahl des Empfangsortes

angefihrt sind,
und

2. der Empfanger in der Meldung gemaB § 14 ANV 2012 zusatzlich zu den

Begleitscheindaten
a) die im Begleitschein angefiihrten Ubernehmer nennt und
b) einen Verweis auf das Ende des Streckengeschaftes angibt.

(4) Wenn die Erleichterung fiir Streckengeschafte gemaB § 13 Abs. 3 ANV 2012 in Anspruch
genommen wird, hat der erste Ubergeber § 9 ANV 2012 einzuhalten. Jeder weitere
Abfallsammler — ausgenommen der Empfanger — hat abweichend zu den §§ 9 und 11 ANV

2012 daflir zu sorgen, dass seine Identifikationsnummer sowie sein Name und seine Adresse
sowie Name und Adresse des jeweils folgenden Ubernehmers im Begleitschein eingetragen
sind. Abweichend zu § 9 Abs. 1 letzter Satz ANV 2012 und zu § 11 ANV 2012 sind keine
Bestdtigungen der Abfallsammler — ausgenommen des Empfangers — im Begleitschein

erforderlich.

(5) Wenn die Erleichterung flir Streckengeschédfte gemaB § 13 Abs. 3 ANV 2012 in Anspruch

genommen wird, hat der Empfanger die ordnungsgeméBe Ubernahme der Abfille zu

bestatigen und eine Abschrift oder Durchschrift des Begleitscheines innerhalb von vier
Wochen nach Ablauf des Monats, in dem die Ubernahme der gefihrlichen Abfille erfolgte,
abweichend zu § 12 Abs. 1 Z 2 ANV 2012, an den ersten und alle weiteren Ubergeber zu

Uubermitteln.

(6) Jeder Abfallsammler hat die Abschrift oder Durchschrift des Begleitscheins gemai § 13
Abs. 5 ANV 2012 — vom Tag der Ubergabe der Abfille an gerechnet — mindestens sieben

Jahre aufzubewahren. Der Empfanger hat den Begleitschein mit den Angaben und
Bestitigungen gemaB § 13 Abs. 3 und 5 ANV 2012 — vom Tag der Ubernahme der Abfille an

gerechnet — mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Eine Aufbewahrung in eingescannter
(elektronischer) Form ist zuldssig, wenn eine Sicherung der elektronischen Dokumente vor

Datenverlust nach dem Stand der Technik erfolgt.
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(7) Der erste Ubergeber hat § 12 Abs. 2 ANV 2012 einzuhalten; der Transporteur hat § 10
ANV 2012 einzuhalten. Der Empfanger hat die §§ 11 und 14 ANV 2012 einzuhalten.

7.1.7. Meldepflicht des Ubernehmers(§ 14 ANV 2012)

(1) Der Ubernehmer hat die Begleitscheindaten nach MaBgabe des Anhangs 2 Punkt 2 ANV
2012 (siehe Anlage 2 Muster 3 — Vorgaben flir Begleitscheine und die Meldung von

Begleitscheindaten) innerhalb von sechs Wochen nach der Ubernahme der gefahrlichen
Abfélle an den Landeshauptmann zu melden. Die Meldung muss elektronisch im Wege des
Registers gemaB § 22 Abs. 1 Z 2 AWG 2002

1. Uber die Online-Eingabe-Maske flir Begleitscheindaten,

2. per Upload von Daten (XML) uber die im Rahmen der Register bereitgestellte
Schnittstelle oder

3. Uber ein dafiir eingerichtetes Webservice
erfolgen.

(2) Wenn die Streckengeschaftspartner auf einem einzigen Begleitschein angefiihrt sind, hat

der Empfanger im Rahmen seiner Meldung gemaB § 14 Abs. 1 ANV 2012 den Absender des

Abfalls als Ubergeber anzugeben und alle Streckengeschéftspartner zu nennen. Mit der
Meldung durch den Empfanger gilt die Meldung der Streckengeschaftspartner als erflillt.

(3) Der Bundesminister flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat

1. die technischen und organisatorischen Spezifikationen und die Zuordnungstabellen fiir

die Begleitscheinmeldung sowie

2. Berichtigungen der technischen und organisatorischen Spezifikationen und der

Zuordnungstabellen fiir die Begleitscheinmeldung, die notwendig sind, um eine

ordnungsgemaBe Meldung der Begleitscheindaten gemaB § 14 Abs. 1 und 2 ANV 2012 in
Verbindung mit Anhang 2 ANV 2012 sicherzustellen,

am EDM-Portal (edm.gv.at) zu veréffentlichen.

7.2. Transporte zwischen verschiedenen Standorten eines
Abfallbesitzers
(1) Werden gefahrliche Abfalle von einem Standort eines Abfallbesitzers zu einem anderen

Standort desselben Abfallbesitzers verbracht, sind gemaB § 15 ANV 2012 Unterlagen mit
folgenden Angaben mitzufiihren:
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1. Abfallbeschreibung,

2. Masse des gefahrlichen Abfalls in Kilogramm,

3. Absende- und Bestimmungsort und

4. Name, Anschrift und Identifikationsnummer des Abfallbesitzers.

(2) Die Unterlagen gelten als Aufzeichnungen gemaB § 3 ANV 2012 und sind mindestens
sieben Jahre aufzubewahren und den Behorden auf Verlangen vorzulegen.

(3) Diese Erleichterung gilt nur im innerésterreichischen Verkehr, nicht aber auch bei
grenziiberschreitenden Verbringungen. In diesen Fallen gelten auch fir interne Transporte
die allgemeinen Regelungen (Abschnitt 3, Abschnitt 4, Abschnitt 5 und Abschnitt 6).
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8. Ausnahmen

8.1. Gefahrliche Abfille

(1) Das Mitfuihren eines ,Begleitscheines fiir gefahrlichen Abfall* (im innerdsterreichischen
Verkehr) ist nicht erforderlich, wenn fir geféhrliche Abfalle im Einzelfall der Nachweis
erbracht werden kann, dass diese Abfalle nicht gefahrlich sind (Ausstufung). Das

Ausstufungsverfahren ist in den §§ 5 bis 7 der Festsetzungsverordnung gefahrliche Abfélle

geregelt. Die Ausstufung ist méglich fur
a) eine Einzelcharge oder

b) fur einen Abfall desselben Abfallbesitzers aus einem definierten Prozess in gleich
bleibender Qualitat.

(2) Als Nachweise Uber die Durchfiihrung eines solchen Ausstufungsverfahrens kommen in
Betracht:

1. ein vollstandig ausgefillter Vordruck , Anzeige der Ausstufung und
Ausstufungsbeurteilung® (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung
,7639") gemaB Anlage 3 der Festsetzungsverordnung gefdhrliche Abfalle (siehe Anlage 2

Muster 4), wobei die Beurteilung der Ausstufung (Teil II des Vordrucks) durch eine
externe befugte Fachperson oder Fachanstalt (dabei muss es sich nicht um eine

Behdrde handeln!) erfolgt sein muss, oder

2. eine Bestatigung (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung ,,7639")
des Bundesministeriums fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

dass eine Ausstufung gemaB der Festsetzungsverordnung gefahrliche Abfdlle
durchgeflihrt wurde, oder

3. ein Feststellungsbescheid (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung
»7624"), in dem festgestellt wird, dass eine Ausstufung gemaB der

Festsetzungsverordnung gefahrliche Abfalle durchgefihrt wurde

(Feststellungsbescheide, die sich auf die Verordnung lber die Festsetzung gefahrlicher
Abfalle, BGBI. Nr. 49/1991, beziehen, sind im Hinblick darauf, dass diese Verordnung mit
Wirkung vom 28. Februar 1998 auBer Kraft getreten ist, nicht als Nachweis einer

Ausstufung anzuerkennen).

(3) Leitet der Inhaber einer Deponie fir einen bestimmten Abfall zum Zweck der

Deponierung auf seiner Deponie eine Einzelchargenausstufung oder Prozessausstufung mit

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 - 45


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5013800&ida=Festsetzungsverordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5013800&dz_VonParagraf=5&dz_BisParagraf=7
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5013800&ida=Festsetzungsverordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5013800&dz_VonAnlage=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5013800&ida=Festsetzungsverordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5013800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5013800&ida=Festsetzungsverordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5013800

VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

einer Anzeige ein, so gilt dieser Abfall gemaB § 7 Abs. 5 AWG 2002 erst mit der Einbringung

in die Deponie als nicht gefahrlich. Bei einer allfélligen Beférderung derartiger Abfalle ist das
Mitflihren eines ,Begleitscheines flir gefahrlichen Abfall* daher trotz Vorliegen einer Anzeige
der Ausstufung und Ausstufungsbeurteilung erforderlich.

(4) Wird eine ,,Anzeige der Ausstufung und Ausstufungsbeurteilung" vorgelegt und bestehen
Bedenken dariiber, dass diese Abfalle dennoch gefahrenrelevante Eigenschaften aufweisen,

ist nach Abschnitt 9 (Feststellungsverfahren) vorzugehen.

8.2. Griine Abfallliste

(1) Fur die in Anhang III, Anhang IIIA und Anhang IIIB der EG-VerbringungsV (Griine
Abfallliste — siehe Anlage 1) angeflihrten Abfalle bestehen die in Abschnitt 8.2.1., Abschnitt
8.2.2., Abschnitt 8.2.3 und Abschnitt 8.2.4. angeflihrten Sonderregelungen, wenn die

Abfalle zur Verwertung bestimmt sind.
(2) Eine Verwertung liegt vor, wenn

a) die Sache zur Herstellung eines neuen Produktes unmittelbar eingesetzt wird, zB
Umschmelzen sortierter, sauberer Schrotte, oder

b) die aus dem Abfall gewonnenen Stoffe dazu eingesetzt werden, zB Herstellung von

Papier aus Altpapier.
Eine Liste der Verwertungsverfahren ist in Abschnitt 8.2.5. Abs. 2 enthalten.

(3) Auf die im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011 enthaltenen Anwendungshinweise zu
Anhang III, Anhang IIIA, Anhang IIIB, Anhang IV und Anhang IVA der EG-VerbringungsV

wird hingewiesen.

8.2.1. Einfuhr von Griine-Liste-Abfallen

(1) Die Einfuhr von Abfdllen von mehr als 20 kg der Griinen Abfallliste (Anhang III, Anhang
ITIA und Anhang IIIB der EG-VerbringungsV — siehe Anlage 1) ist von der

» Bewilligungspflicht gemaB § 69 AWG 2002 (Abschnitt 3.3. Abs. 1 lit. a) sowie

= von der Verpflichtung, dafiir ein Notifizierungsformular (Abschnitt 3.3. Abs. 1 lit. b)

mitzufihren,

ausgenommen. Die beabsichtigte Einfuhr von zur Verwertung bestimmten Abfallen der
Grinen Abfallliste mit einem Gewicht von mehr als 20 kg unterliegt jedoch der allgemeinen
Informationspflicht (Artikel 18 der EG-VerbringungsV). Beim Transport derartiger Abfalle ist
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ein ausgeflilltes Formular (Anlage 2 Muster 5) gemaB Anhang VII der EG-VerbringungsV

mitzufiihren. Zusatzlich zu diesem Formular ist vor jeder Verbringung ein Vertrag gemaB
Artikel 18 Abs. 2 der EG-VerbringungsV uber die Verwertung der Abfdlle abzuschlieBen. In
diesem Vertrag ist jedenfalls auch sicherzustellen, dass eine allfallige Riicknahme von nicht

den Annahmebedingungen des Empfangers entsprechenden Abfdllen im Versandstaat
erfolgt. Das Mitfiihren dieses — nicht formgebundenen — Vertrages beim Transport ist nicht
erforderlich. Zu Kontrollzwecken kann die Vorlage dieses Vertrages von den Kontrollorganen
jedoch verlangt werden.

(2) Hinsichtlich der mitzuflihrenden Nachweise (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44
der Zollanmeldung ,C672") siehe auch Abschnitt 8.2.5.

8.2.2. Ausfuhr von Griine-Liste-Abfallen

(1) Die Ausfuhr von Abfallen von mehr als 20 kg der Griinen Abfallliste (Anhang III, Anhang
ITIA und Anhang IIIB der EG-VerbringungsV — siehe Anlage 1)

1. in EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein) oder

2. in folgende Staaten, in denen der OECD-Beschluss C(2001)107 Uber die Kontrolle der
grenzuberschreitenden Verbringung von Abfallen gilt: Australien, Island, Israel, Japan,
Kanada, Korea (Republik), Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Schweiz,
Turkei und die Vereinigten Staaten von Amerika,

ist von der

» Bewilligungspflicht gemaB § 69 AWG 2002 (Abschnitt 4.2. Abs. 1 lit. a) sowie

= von der Verpflichtung, daflr ein Notifizierungsformular (Abschnitt 4.2. Abs. 1 lit. b)

mitzufihren,

ausgenommen. Die beabsichtigte Ausfuhr von zur Verwertung bestimmten Abfallen der
Grunen Abfallliste mit einem Gewicht von mehr als 20 kg in die vorstehend angefiihrten
Staaten, unterliegt jedoch der allgemeinen Informationspflicht (Artikel 18 der EG-

VerbringungsV). Beim Transport derartiger Abfélle ist ein ausgeflilltes Formular (Anlage 2

Muster 5) gemaB Anhang VII der EG-VerbringungsV mitzufiihren. Zusatzlich zu diesem

Formular ist vor jeder Verbringung ein Vertrag gemaB Artikel 18 Abs. 2 der EG-

VerbringungsV (ber die Verwertung der Abfalle abzuschlieBen. In diesem Vertrag ist
jedenfalls auch sicherzustellen, dass eine allféllige Riicknahme von nicht den
Annahmebedingungen des Empfangers entsprechenden Abfallen im Versandstaat erfolgt.

Das Mitflihren dieses — nicht formgebundenen — Vertrages beim Transport ist nicht
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erforderlich. Zu Kontrollzwecken kann die Vorlage dieses Vertrages von den Kontrollorganen

jedoch verlangt werden.

Werden Abfalle der Griinen Abfallliste (Anhang III, Anhang IIIA und Anhang IIIB der EG-
VerbringungsV - siehe Anlage 1) zur Verwertung in andere Lander ausgefiihrt, so bestehen

gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 fiir die nachstehend angefiihrten Lander

Sonderregelungen (Verbote, Notifizierungsverfahren oder allgemeine Informationspflichten):

Agypten

Albanien

Algerien

Andorra

Anguilla

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Athiopien

Bahrain

Bangladesch

Belarus (WeiBrussland)
Benin

Bermuda

Bolivien

Bosnien und Herzegowina
Botsuana

Brasilien

Burkina Faso

Burundi

Chile

China

Chinesisch-Taipeh (Taiwan)
Costa Rica

Cote d'Ivoire (Republik Cote d'Ivoire)

Curagao
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*= Dominikanische Republik
= Ecuador
= El Salvador

»  Franzosisch-Polynesien

= Gabun

= Gambia

= Georgien
= Ghana

=  Guatemala

=  Guinea
= Guyana
= Honduras

» Hongkong (China)
» Indien

» Indonesien

= Iran (Islamische Republik Iran)
» Israel

» Kambodscha

= Kap Verde

» Kasachstan

= Katar

= Kenia

= Kirgisistan

» Kolumbien

= Kongo (Demokratische Republik Kongo)

» Kuba

= Kuwait
» Libanon
» Liberia

= Macau (China)

= Madagaskar
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» Malawi

= Malaysia

» Malediven
= Mali

= Marokko

* Mauritius (Republik Mauritius)

» Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
» Moldau (Republik Moldau)

» Montenegro

=  Montserrat

= Namibia
= Nepal
= Niger
= Oman
» Pakistan

= Papua-Neuguinea

= Paraguay

= Peru

» Philippinen
= Ruanda

» Russland (Russische Foderation)

=  Sambia
= Senegal
= Serbien

= Seychellen

» Simbabwe

= Singapur

» St Lucia

= St. Vincent und die Grenadinen
» Sri Lanka

» Sidafrika

© Bundesministerium fiir Finanzen

10 - 50



VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

» Tadschikistan

* Tansania

» Thailand

= Togo (Republik Togo)
»= Trinidad und Tobago

= Tschad
=  Tunesien
= Ukraine

» Usbekistan
= Vereinigte Arabische Emirate
= Vietnam

» Wallis und Futuna.
Diese Lander sowie die jeweiligen Sonderregelungen sind in Anlage 4 angeflhrt.
Fir Ausfuhren in andere Lander bestehen keine Sonderregelungen.

(2) Hinsichtlich der mitzufiihrenden Nachweise (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44
der Zollanmeldung ,,C672") siehe auch Abschnitt 8.2.5.

8.2.3. Durchfuhr von Griine-Liste-Abfallen

(1) Die Durchfuhr von Abféllen von mehr als 20 kg der Griinen Abfallliste (Anhang III,
Anhang IIIA und Anhang IIIB der EG-VerbringungsV — siehe Anlage 1) ist von der

» Bewilligungspflicht gemaB § 69 AWG 2002 (Abschnitt 5.2. Abs. 1 lit. a) sowie

= von der Verpflichtung, daflr ein Notifizierungsformular (Abschnitt 5.2. Abs. 1 lit. b)

mitzufihren,

ausgenommen, wenn sie im Bestimmungsland ausschlieBlich zur Verwertung bestimmt
sind. Die beabsichtigte Durchfuhr von zur Verwertung bestimmten Abféllen der Griinen
Abfallliste mit einem Gewicht von mehr als 20 kg unterliegt jedoch der allgemeinen

Informationspflicht (Artikel 18 der EG-VerbringungsV). Beim Transport derartiger Abfalle ist

ein ausgeflilltes Formular (Anlage 2 Muster 5) gemaB Anhang VII der EG-VerbringungsV

mitzufiihren. Zusatzlich zu diesem Formular ist vor jeder Verbringung ein Vertrag gemaB
Artikel 18 Abs. 2 der EG-VerbringungsV uber die Verwertung der Abfélle abzuschlieBen. In

diesem Vertrag ist jedenfalls auch sicherzustellen, dass eine allfallige Riicknahme von nicht

den Annahmebedingungen des Empfangers entsprechenden Abfdllen im Versandstaat
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erfolgt. Das Mitfiihren dieses — nicht formgebundenen — Vertrages beim Transport ist nicht
erforderlich. Zu Kontrollzwecken kann die Vorlage dieses Vertrages von den Kontrollorganen
jedoch verlangt werden.

(2) Hinsichtlich der mitzufihrenden Nachweise siehe auch Abschnitt 8.2.5.

8.2.4. Verbringung von Griine-Liste-Abfallen innerhalb der Union

(1) Die Verbringung von Abfallen von mehr als 20 kg der Griinen Abfallliste (Anhang III,
Anhang IIIA und Anhang IIIB der EG-VerbringungsV — siehe Anlage 1) innerhalb der Union

ist von der

» Bewilligungspflicht gemaB § 69 AWG 2002 (Abschnitt 6.1. Abs. 1 lit. a) sowie

= von der Verpflichtung, dafiir einen Notifizierungsformular (Abschnitt 6.1. Abs. 1 lit. b)

mitzufihren,

ausgenommen, wenn sie ausschlieBlich zur Verwertung bestimmt sind. Diese Ausnahme
gilt unabhangig davon, aus welchem Mitgliedstaat die Abfalle stammen und flr welchen
Mitgliedstaat sie bestimmt sind. Die beabsichtigte Verbringung von zur Verwertung
bestimmten Abfallen der Griinen Abfallliste, mit einem Gewicht von mehr als 20 kg unterliegt

jedoch der allgemeinen Informationspflicht (Artikel 18 der EG-VerbringungsV). Beim
Transport derartiger Abfalle ist ein ausgefiilltes Formular (Anlage 2 Muster 5) gemaB Anhang

VII der EG-VerbringungsV mitzufiihren. Zusatzlich zu diesem Formular ist vor jeder

Verbringung ein Vertrag gemaB Artikel 18 Abs. 2 der EG-VerbringungsV Uber die Verwertung

der Abfalle abzuschlieBen. In diesem Vertrag ist jedenfalls auch sicherzustellen, dass eine

allféllige Riicknahme von nicht den Annahmebedingungen des Empfangers entsprechenden
Abféllen im Versandstaat erfolgt. Das Mitflihren dieses — nicht formgebundenen — Vertrages
beim Transport ist nicht erforderlich. Zu Kontrollzwecken kann die Vorlage dieses Vertrages

von den Kontrollorganen jedoch verlangt werden.

(2) Hinsichtlich der mitzufiihrenden Nachweise siehe auch Abschnitt 8.2.5.

8.2.5. Nachweise fiir den Transport von Abfallen der Griinen Abfallliste zur

Verwertung

(1) Die Verbringung von Abfallen des Anhangs III, des Anhangs IIIA und des Anhangs IIIB
der EG-VerbringungsV (siehe Anlage 1) von mehr als 20 kg zur Verwertung unterliegt geman

Artikel 18 der EG-VerbringungsV den allgemeinen Informationspflichten. Fir die den

allgemeinen Informationspflichten unterliegenden Abfallverbringungen sind weder eine
Notifizierung noch eine Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002 erforderlich. Allerdings ist das in
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Anhang VII der EG-VerbringungsV aufgefiihrte Formular (siehe Anlage 2 Muster 5) vor der

Verbringung von der Person, die die Verbringung veranlasst auszufillen (Felder 1 bis 11) und
im Feld 12 zu unterschreiben. Dieses Formular ist bei der Beférderung mitzuftihren und den

Kontrollorganen vorzuweisen.

Vor Beginn der Verbringung ist ein Vertrag im Sinne von Artikel 18 Abs. 2 der EG-

VerbringungsV uber die Verwertung der Abfalle abzuschlieBen. In diesem Vertrag ist
sicherzustellen, dass eine allféllige Rlicknahme von nicht den Annahmebedingungen des
Empfangers entsprechenden Abfallen im Versandstaat erfolgt. Das Mitflihren dieses — nicht
formgebundenen — Vertrages beim Transport ist nicht erforderlich. Zu Kontrollzwecken kann

die Vorlage dieses Vertrages von den Kontrollorganen jedoch verlangt werden.

(2) Im Anhang II B der Richtlinie 75/442/EWG bzw. im Anhang 2 des AWG 2002 sind die
nachstehend angefiihrten Verwertungsverfahren aufgefiihrt, die in der Praxis angewandt

werden. Demnach sind Abfalle so zu verwerten, dass die menschliche Gesundheit nicht
gefahrdet werden kann und dabei solche Verfahren oder Methoden verwendet werden,
welche die Umwelt nicht schadigen kdnnen:

R1 Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung
R2 Rickgewinnung/Regenerierung von Losemitteln

R3 Verwertung/Riickgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Losemittel verwendet
werden (einschlieBlich der Kompostierung und sonstiger biologischer

Umwandlungsverfahren)
R4 Verwertung/Riickgewinnung von Metallen und Metallverbindungen
R5 Verwertung/Rlickgewinnung von anderen anorganischen Stoffen
R6 Regenerierung von Sauren oder Basen
R7 Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der Bekampfung der Verunreinigung dienen
R8 Wiedergewinnung von Katalysatorenbestandteilen
R9 Olraffination oder andere Wiederverwendungsmdglichkeiten von Ol
R10 Aufbringung auf den Boden zum Nutzen der Landwirtschaft oder der Okologie

R11 Verwendung von Abféllen, die bei einem der unter R1 bis R10 aufgefiihrten Verfahren

gewonnen werden
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R12 Austausch von Abfallen, um sie einem der unter R1 bis R11 aufgeflihrten Verfahren zu

unterziehen

R13 Ansammlung von Abfallen, um sie einem der unter R1 bis R12 aufgefiihrten Verfahren
zu unterziehen (ausgenommen zeitweilige Lagerung — bis zum Einsammeln — auf dem
Gelande der Entstehung der Abfalle).

(3) Bestehen Zweifel, ob Abfalle im Hinblick auf die Griine Liste
bewilligungspflichtig sind, ist nach Abschnitt 9 vorzugehen
(Feststellungsbescheid der Bezirksverwaltungsbehorde).

8.3. Gelbe Liste

(1) Bei der Genehmigung der Einfuhr, der Ausfuhr, der Durchfuhr und der Verbringung
innerhalb der Union der in Anhang IV und Anhang IVA der EG-VerbringungsV (Gelbe
Abfallliste — sieche Anlage 1) angefiihrten Abfélle besteht die Méglichkeit der
stillschweigenden Zustimmung zur Abfallverbringung, wenn die Abfalle zur Verwertung (siehe
Abschnitt 8.2. Abs. 2) in einem OECD-Staat bestimmt sind. In der Praxis bedeutet dies, dass

der Abfalltransport bei Zutreffen dieser Voraussetzungen nach Ablauf von 30 Tagen nach der

Notifizierung (Antragstellung) auch ohne schriftliche Genehmigung (Amtsstempel) im Feld 20

des Notifizierungsformulars durchgefiihrt werden darf.

OECD-Staaten sind: Australien, Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea
(Republik), Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Spanien,
Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn, die Vereinigten Staaten von Amerika und das
Vereinigte Konigreich.

(2) In den Fallen des Abs. 1 ist als Notifizierungs- und Begleitformular wahrend des
Abfalltransports wie Ublich ein eigenhéandig unterschriebenes Begleitformular und eine
(amtlich beglaubigte) Kopie des Notifizierungsformulars mitzuftihren bzw. zur Zollabfertigung
vorzulegen. Im Notifizierungsformular kann zwar die Genehmigung im Feld 20 fehlen, im
Feld 19 muss allerdings von der zustandigen Behdrde (siehe die von der Kommission unter

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/competent authorities.pdf

verdffentlichte Liste) der Eingang der Notifizierung bestatigt sein. Der Transport darf aber
erst 30 Tage nach dem im Feld 19 angeflihrten Eingangsdatum durchgefiihrt werden.

(3) Auch in jenen Fallen, in denen fiir Abfalle der Gelben Abfallliste die stillschweigende
Genehmigung zum Abfalltransport erteilt worden ist, muss immer die Bewilligung gemaR
§ 69 AWG 2002 (Kopie) mitgefiihrt werden.
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8.4. Abfille zur Untersuchung in Laboratorien

(1) Abfalle, die zur Untersuchung in Laboratorien bestimmt sind, um ihre physikalischen oder
chemischen Eigenschaften zu priifen oder ihre Eignung fir Verwertungs- oder

Beseitigungsverfahren zu ermitteln, sind von der

= Bewilligungspflicht gemaB § 69 AWG 2002 sowie

= von der Verpflichtung, daflir einen Notifizierungsformular mitzufiihren,
ausgenommen, sofern die Abfallmenge ein Gewicht von max. 25 kg aufweist.

(2) Die Verbringung von Abfallen zur Laboranalyse unterliegt jedoch auch den allgemeinen
Informationspflichten gemaB Artikel 18 der EG-VerbringungsV. Hinsichtlich der

mitzufithrenden Nachweise siehe Abschnitt 8.2.5.

(3) Sofern eine Ausnahmeregelung gemaB Abschnitt 8.4. Anwendung findet, ist bei e-zol/ im

Feld 44 der Zollanmeldung der Dokumentenartencode ,,7639" anzugeben.
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9. Feststellungsverfahren

9.1. Feststellungsbescheid

(1) Werden die fir einen Abfalltransport erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt bzw.
mitgefuhrt und bestehen im Zuge der Durchfiihrung des Zollverfahrens Bedenken, dass eine
bewegliche Sache bewilligungspflichtiger Abfall sein kénnte, so hat das Zollamt gemaB § 70
Abs. 3 AWG 2002 zu veranlassen, dass die ortlich zustandige Bezirksverwaltungsbehérde
nach § 6 Abs. 1 AWG 2002 durch Bescheid (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7624") feststellt, ob die Sendung Abfall im Sinne des AWG 2002 ist. Ebenso
ist vorzugehen, wenn Zweifel bestehen, welcher Abfallart eine Sache gegebenenfalls

zuzuordnen ist oder ob eine bestimmte Sache bei der Verbringung notifizierungspflichtig ist.
Ein Feststellungsverfahren ist jedoch nicht einzuleiten, wenn die Ware unverziglich in das

Ausland zuriickgebracht wird.

(2) Bis zur Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehdrde ist Giber einen Abfertigungsantrag
nicht abzusprechen. Die Waren haben daher nach Artikel 144 UZK die Rechtsstellung von
Waren in voriibergehender Verwahrung. Im Hinblick auf die bei Vorliegen von Abfall
mogliche Geféahrdung von Reisenden und von anderen Sendungen wird es im Regelfall nicht
vertretbar sein, die Sendungen bis zur Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehérde auf dem
Amtsplatz eines Zollamtes zu belassen, sodass die Waren an einen Ort zu verbringen sind, an
dem eine Gefahrdung von Personen, Gegenstanden und der Umwelt mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlieBen ist. Dieser Ort ist im Einvernehmen mit der

Bezirksverwaltungsbehdrde auszuwahlen.

(3) Stellt die Bezirksverwaltungsbehdrde mit Bescheid fest, dass die Ware kein
bewilligungspflichtiger Abfall ist, ist die beantragte Abfertigung durchzufiihren, sofern der

Uberlassung nicht andere Abfertigungshindernisse entgegenstehen.

(4) Stellt die Bezirksverwaltungsbehdrde hingegen fest, dass die Ware bewilligungspflichtiger
Abfall ist, ist dem Anmelder im Rahmen des Parteiengehérs gemaB Artikel 22 Abs. 6 UZK
auch eine angemessene Nachfrist zur Beibringung der erforderlichen Abfertigungsunterlagen

ZU setzen.

(5) Die Daten des Feststellungsbescheides (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung ,,7624") sind in der Anmeldung festzuhalten.

(6) Die Veranlassung eines Feststellungsverfahrens gemaB § 70 Abs. 3 AWG 2002 durch ein

Zollamt kann nur im Rahmen der Durchfiihrung eines Zollverfahrens erfolgen. Haben
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Zollorgane bei Kontrollen auBerhalb eines Zollverfahrens (zB mobilen Kontrollen) Bedenken,
dass eine Sache gemaB EG-VerbringungsV notifizierungspflichtiger Abfall ist, ist gemaB § 83

Abs. 1 letzter Satz AWG 2002 ein Feststellungsverfahren zu veranlassen.

9.2. Klarung von Zweifelsfragen

(1) Zur raschen und unbirokratischen Klarung von Zweifelsfallen (Abfall oder nicht) kann vor
Veranlassung eines Feststellungsverfahrens versucht werden, die bestehenden Zweifel durch
Riickfrage beim zustandigen Amt der Landesregierung (siehe Anlage 3) oder beim
Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion VI,
Telefonnummer 01/515 22, zu beseitigen. Teilt die um ihre Mithilfe ersuchte Stelle mit, dass
es sich bei der vorliegenden Sache nicht um bewilligungspflichtigen Abfall handelt, sodass
die Zweifel des Zollamtes als nicht zutreffend erscheinen, ist die Einleitung eines
Feststellungsverfahrens nicht erforderlich. Das Ergebnis der Riickfrage ist in der Anmeldung
festzuhalten. Aus diesem Vermerk muss zu ersehen sein, wann (Datum, Uhrzeit) und bei

welcher Stelle angefragt sowie von wem die Auskunft erteilt wurde.

(2) Ergibt die Riickfrage, dass die vorliegende Sache als bewilligungspflichtiger Abfall
anzusehen ist oder nicht auszuschlieBen ist, dass es sich um bewilligungspflichtigen Abfall
handelt, oder sieht sich die befasste Stelle nicht in der Lage, eine klarende Auskunft zu
erteilen, sodass die Zweifel des Zollamtes nicht ausgeraumt werden, ist die Partei tber die
bestehenden Bedenken zu informieren. Wird die Ware im Fall der Einfuhr daraufhin nicht
unverziglich ins Ausland verbracht, ist zwingend bei der 6rtlich zustédndigen
Bezirksverwaltungsbehérde (das ist diejenige, in deren Bereich sich die Abfertigungszollstelle
befindet) die Erlassung eines Feststellungsbescheides zu veranlassen. Eine Entscheidung in
der Sache durch die Zollstelle ist in diesem Stadium des Verfahrens unzuldssig. Wenn also
der Abfallcharakter einer Ware zwischen Zollamt und Partei strittig ist, dann ist die
Herbeiflihrung eines Feststellungsbescheides der Bezirksverwaltungsbehérde unumganglich.
Fir die Veranlassung eines Feststellungsverfahrens kann der unter Lager-Nr. Za 91

aufgelegte Vordruck verwendet werden.

(3) Zur Klarung von Zweifelsfragen kann aber auch ein von der Partei vorgelegter
Feststellungsbescheid (dieser kann sowohl (iber Veranlassung eines Zollamtes als auch auf
Antrag der Partei ergangen sein) herangezogen werden. Dies wird jedoch nur dann mdglich
sein, wenn an der Ubereinstimmung der abzufertigenden bzw. der beférderten Ware mit der
im Bescheid angeflihrten Ware keinerlei Zweifel bestehen. Da die Auslegung des
Abfallbegriffs durch verschiedene Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes eine
grundlegende Anderung erfahren hat, sind Feststellungsbescheide, die vor dem 1. Mérz 1993

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 -57


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=aktuell&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006200&ida=AWG2002&gueltig=aktuell&hz_id=1006200&dz_VonParagraf=83&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006200&ida=AWG2002&gueltig=aktuell&hz_id=1006200&dz_VonParagraf=83&dz_VonAbsatz=1

VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

erlassen worden sind, keine geeignete Grundlage zur Beseitigung von Zweifeln.
Feststellungsbescheide, die vor dem 1. Marz 1993 erlassen worden sind, sind
daher in keinem Fall als Nachweis dafiir anzuerkennen, dass eine bewegliche
Sache kein Abfall ist.
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10. Strafbestimmungen

10.1. Gerichtliche Strafverfahren

(1) § 181b StGB stellt ua. vorsatzliches umweltgefahrdendes Verbringen von Abfallen und §
181c StGB stellt ua. fahrlassiges umweltgefahrdendes Verbringen von Abfdllen unter
gerichtliche Strafe, wobei in beiden Fallen zwei Tatbestande unterschieden werden:

a) GemaB § 181b Abs. 1 StGB begeht eine gerichtlich strafbare Handlung, wer Abfalle

entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behdérdlichen Auftrag vorsatzlich, und

gemalB § 181c Abs. 1 StGB begeht eine gerichtlich strafbare Handlung, wer Abfélle
entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behérdlichen Auftrag fahrlassig so

beférdert, dass dadurch

1. eine Gefahr flir das Leben oder einer schweren Kdrperverletzung (§ 84 Abs. 1 StGB)

eines anderen oder sonst fiir die Gesundheit oder korperliche Sicherheit einer
gréBeren Zahl von Menschen,

2. eine Gefahr fiir den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmas,

3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewassers, des
Bodens oder der Luft oder

4. ein Beseitigungsaufwand, der 50.000 Euro Ubersteigt,
entstehen kann.

b) GemalB § 181b Abs. 3 StGB begeht eine gerichtlich strafbare Handlung, wer Abfélle
entgegen Artikel 2 Nummer 35 der EG-VerbringungsV vorsatzlich in nicht

unerheblicher Menge, und gemaB § 181c Abs. 3 StGB begeht eine gerichtlich strafbare

Handlung, wer Abfalle entgegen Artikel 2 Nummer 35 der EG-VerbringungsV grob

fahrlassig in nicht unerheblicher Menge verbringt.

Bei vorsatzlichem Handeln ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung

strafbar.

(2) Der Begriff ,Beférdern” im Sinne des § 181b Abs. 1 StGB bzw. des § 181c Abs. 1 StGB
entspricht dem Begriff , Transport™ in Artikel 2 Nummer 33 der EG-VerbringungsV. Danach ist

unter ,Beférdern™ bzw. , Transport" die Beférderung von Abfallen auf der StraBe, der
Schiene, dem Luftweg, dem Seeweg oder Binnengewadssern zu verstehen. Diese Begriffe
schlieBen eine ,Verbringung" im Sinne des § 181b Abs. 3 StGB bzw. des § 181c Abs. 3 StGB
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ein, wobei bei der Verbringung im Wesentlichen zusatzlich ein grenziiberschreitendes

Element verlangt wird (siehe Abs. 3).

(3) Der Begriff ,,Verbringung" im Sinne des § 181b Abs. 3 StGB bzw. des § 181c Abs. 3
StGB wird in Artikel 2 Nummer 34 der EG-VerbringungsV definiert. Danach meint

LVerbringung" den Transport von zur Verwertung oder Beseitigung bestimmten Abfallen, der

erfolgt oder erfolgen soll

a)

b)

9)

zwischen zwei Staaten oder

zwischen einem Staat und Uberseeischen Landern und Gebieten oder anderen Gebieten,

die unter dem Schutz dieses Staates stehen, oder

zwischen einem Staat und einem Landgebiet, das vélkerrechtlich keinem Staat angehoért,
oder

zwischen einem Staat und der Antarktis oder
aus einem Staat durch eines der oben genannten Gebiete oder

innerhalb eines Staates durch eines der oben genannten Gebiete und der in demselben

Staat beginnt und endet, oder

aus einem geografischen Gebiet, das nicht der Gerichtsbarkeit eines Staates unterliegt, in
einen Staat.

(4) Eine ,Illegale Verbringung" im Sinne von Artikel 2 Nummer 35 der EG-VerbringungsV

ist jede Verbringung von Abféllen, die

a)

b)

ohne Notifizierung an alle betroffenen zustandigen Behdrden gemaB der EG-
VerbringungsV erfolgt oder

ohne die Zustimmung der betroffenen zustandigen Behdrden gemaB der EG-

VerbringungsV erfolgt oder

mit einer durch Falschung, falsche Angaben oder Betrug erlangten Zustimmung der

betroffenen zustandigen Behérden erfolgt oder

in einer Weise erfolgt, die den Notifizierungs- oder Begleitformularen sachlich nicht
entspricht, oder

in einer Weise erfolgt, die eine Verwertung oder Beseitigung unter Verletzung von

Bestimmungen der Union oder von internationalen Bestimmungen bewirkt, oder
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f) den Ausfuhrverboten der Artikel 34, 36, 39 und 40 der EG-VerbringungsV oder den
Einfuhrverboten der Artikel 41 und 43 der EG-VerbringungsV widerspricht oder

g) in Bezug auf eine Verbringung von Abfallen im Sinne von

— Artikel 3 Abs. 2 der EG-VerbringungsV (Abfélle der Griinen Abfallliste, sieche Abschnitt
8.2.), die dadurch gekennzeichnet ist, dass

i) die Abfalle offensichtlich nicht in Anhang III, Anhang IIIA oder Anhang IIIB der

EG-VerbringungsV aufgefiihrt sind — es sich also um andere Abfélle als Abfalle der

Griinen Abfallliste (siehe Anlage 1) handelt — oder

ii) die Verbringung der Abfdlle auf eine Weise geschieht, die dem in Anhang VII der
EG-VerbringungsV aufgeflihrten Dokument (Nachweis fiir den Transport von

Abfallen der Griinen Abfallliste zur Verwertung, siehe Abschnitt 8.2.5.) sachlich
nicht entspricht,

oder in Bezug auf eine Verbringung von Abfallen im Sinne von

— Artikel 3 Abs. 4 der EG-VerbringungsV (Abfalle zur Untersuchung in Laboratorien,

siehe Abschnitt 8.4.), die dadurch gekennzeichnet ist, dass

i) Artikel 3 Abs. 4 der EG-VerbringungsV verletzt wurde — die Abfalle also nicht zur

Untersuchung in Laboratorien bestimmt sind, um ihre physikalischen oder
chemischen Eigenschaften zu prifen oder ihre Eignung fir Verwertungs- oder

Beseitigungsverfahren zu ermitteln (siehe Abschnitt 8.4.) — oder

ii) die Verbringung der Abfdlle auf eine Weise geschieht, die dem in Anhang VII der

EG-VerbringungsV aufgeflihrten Dokument (Nachweis fiir den Transport von

Abfallen zur Untersuchung in Laboratorien, siehe Abschnitt 8.2.5.) sachlich nicht
entspricht.

(5) GemaB § 6 Abs. 3 StGB handelt "grob fahrlassig", wer ungewoéhnlich und auffallend

sorgfaltswidrig handelt, sodass der Eintritt eines dem gesetzlichen Tatbild entsprechenden

Sachverhaltes als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar war.

Bei ,geringfligiger Fahrlassigkeit™ liegt keine Strafbarkeit als gerichtlich strafbare Handlung
gemal § 181c Abs. 3 StGB vor.

(6) Die Straftatbestande des § 181b Abs. 3 StGB bzw. des § 181c Abs. 3 StGB kommen nur

insoweit zum Tragen, als nicht ohnehin schon bereits Strafbarkeit nach § 181b Abs. 1 StGB

bzw. § 181c Abs. 1 StGB gegeben ist, zumal der Begriff ,Beférderung" eine ,Verbringung"
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mit einschlieBt (siehe Abs. 2). Erfasst werden jene Félle, in denen das Verbringen zwar im
vorstehenden Sinn illegal erfolgt, dennoch aber keine abstrakte Gefahrdung (geschweige
denn eine tatsachliche Schadigung) im Sinne des § 181b Abs. 1 StGB bzw. des § 181c Abs. 1
StGB vorliegt — sei es, weil es sich um ungefahrliche Abfélle handelt, sei es, weil der
Transport sicher abgewickelt wird. Dafiir verlangen die Straftatbestande des § 181b Abs. 3
StGB bzw. des § 181c Abs. 3 StGB das Verbringen einer ,nicht unerheblichen Menge an

Abfall". Diese Menge wird im Falle der (sicheren) Verbringung gefahrlicher Abfalle jedenfalls
bei einem Gefahrdungspotential im Sinne des § 180 Abs. 1 Z 1 bis 4 StGB gegeben sein, also

wenn

1. eine Gefahr fiir das Leben oder einer schweren Korperverletzung (§ 84 Abs. 1 StGB)
eines anderen oder sonst fiir die Gesundheit oder korperliche Sicherheit einer gréBeren

Zahl von Menschen,
2. eine Gefahr fiir den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem AusmaB,

3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewassers, des Bodens

oder der Luft oder

4. ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem
unter Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 50.000
Euro Ubersteigt,

besteht.

(7) Wenn Zollorgane in Austibung ihres Dienstes, sei es im Zuge einer Abfertigung oder auch
in anderen Fallen, feststellen, dass eine nach § 181b StGB oder § 181c StGB strafbare
umweltgefahrdende Abfallverbringung vorliegt, so haben sie gemaB § 83 Abs. 3 AWG 2002

die Unterbrechung der Beférderung anzuordnen (faktische Amtshandlung). Die
Zuwiderhandlung sowie die getroffenen Anordnungen sind durch Ubermittlung einer
Ausfertigung der Tatbeschreibung im Wege der Finanzstrafbehérde erster Instanz der

Staatsanwaltschaft anzuzeigen.

(8) Solange die Anordnung der Unterbrechung der Beférderung aufrecht ist, darf das
Beférderungsmittel nur nach Anordnung der Zollstelle oder deren Organen in Betrieb
genommen werden. Bei drohender Zuwiderhandlung gegen die Anordnung der
Unterbrechung sind die Zollstelle und deren Organe gemaB § 83 Abs. 4 AWG 2002

berechtigt, die Fortsetzung der Abfallbeférderung durch angemessene ZwangsmaBnahmen,

wie Abnahme der Schllissel des Beférderungsmittels, Absperren des Beférderungsmittels,
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Anlegen von technischen Sperren und Abstellen an einem geeigneten Ort, zu verhindern. Die

ZwangsmaBnahmen sind aufzuheben, wenn der Grund fiir ihre Anordnung weggefallen ist.

(9) Die Anordnung der Unterbrechung der Beforderung gilt gemaB § 83 Abs. 3 letzter Satz

AWG 2002 als aufgehoben, wenn entweder die fiir die Fortflihrung der Verbringung
erforderlichen Unterlagen oder ein Notifizierungs- und Begleitformular fir die Rickflihrung

geman Artikel 22 ff der EG-VerbringungsV vorgelegt werden.

(10) Ohne Riicksicht auf MaBnahmen anderer Behdrden ist erforderlichenfalls ein

Finanzstrafverfahren einzuleiten.
10.2. Verwaltungsiibertretungen

(1) Abgesehen von den unter Abschnitt 10.1. behandelten gerichtlichen Strafen und den
unter Abschnitt 2.1.2. und Abschnitt 2.3. behandelten Verwaltungstibertretungen ist die
Einfuhr, die Ausfuhr, die Durchfuhr oder die Verbringung innerhalb der Union von Abfallen

entgegen den in dieser Arbeitsrichtlinie behandelten Bestimmungen der EG-VerbringungsV

bzw. des AWG 2002 insbesondere nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen als

Verwaltungsiibertretung strafbar:

a) eine Verbringung von Abfallen, die nicht im Einklang mit § 69 Abs. 7 AWG 2002 oder mit

Abfalle im Rahmen einer solchen Verbringung Gibernehmen (§ 79 Abs. 1 Z 15a AWG
2002);

in diesen Fallen ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung strafbar;
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;

b) entgegen § 69 AWG 2002 Abfalle ohne die erforderliche Bewilligung oder ohne die

sonstigen erforderlichen Zustimmungen gemaB der EG-VerbringungsV verbringen oder

Abfélle im Rahmen einer solchen Verbringung Gibernehmen oder Abfélle im Sinne des
Artikels 2 Nummer 35 Buchstabe a, ¢ oder e der EG-VerbringungsV illegal verbringen
oder im Rahmen einer solchen Verbringung tibernehmen (§ 79 Abs. 1 Z 15b AWG 2002);
in diesen Fallen ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung strafbar;
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 1a;

c) entgegen Artikel 22 Abs. 4 der EG-VerbringungsV Abfalle verbringen oder Auflagen oder
Bedingungen in den Bescheiden gemaB § 69 oder § 71a AWG 2002 nicht einhalten (§ 79
Abs. 2 Z 18 AWG 2002);
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d)

9)

h)

)

in diesen Fallen ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung strafbar;
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 1a;

eine Verbringung von Abfallen, die dem Notifizierungs- oder Begleitformular oder der
Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002 nicht entspricht, vornehmen (§ 79 Abs. 2 Z 19 AWG
2002);

in diesen Fallen ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung strafbar;
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;

Auftrage oder Anordnungen gemaB § 73 AWG 2002, § 74 AWG 2002, § 82 Abs. 4 AWG
2002 oder § 83 Abs. 3 AWG 2002 nicht befolgen (§ 79 Abs. 2 Z 21 AWG 2002);

entgegen den Vorschriften der Verordnung gemaB § 72 Z 1 AWG 2002 Abfélle ohne die
erforderliche Bewilligung verbringen (§ 79 Abs. 2 Z 22 AWG 2002);

in diesen Fallen ist auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung strafbar;
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 1a;

Hinweis: Derzeit besteht eine solche Verordnung nicht.

entgegen Artikel 22 oder 24 der EG-VerbringungsV oder § 71 AWG 2002 der
Rickflihrungspflicht nicht nachkommen (§ 79 Abs. 2 Z 23 AWG 2002);

gegen die Vorschriften einer Verordnung gemaB § 83 Abs. 7 AWG 2002 verstoBen (§ 79
Abs. 2 Z 25 AWG 2002);

Hinweis: Derzeit besteht eine solche Verordnung nicht.

das vorzeitige Abfallende gemaB der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 erkladren, ohne die
Kriterien des Artikels 3 Z 1 bis 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 bei Bruchglas
zu erflillen, oder das vorzeitige Abfallende gemaB der Verordnung (EU) Nr. 333/2011

erklaren, ohne die Kriterien des Artikels 3 Buchstabe a bis ¢ der Verordnung (EU) Nr.
333/2011 bei Eisen- und Stahlschrott oder des Artikels 4 Buchstabe a bis ¢ der
Verordnung (EU) Nr. 333/2011 bei Aluminiumschrott zu erfillen (§ 79 Abs. 2 Z 26 AWG
2002);

hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;

entgegen Artikel 18 der EG-VerbringungsV die erforderlichen Angaben nicht mitfiihren,

vorweisen oder Ubermitteln oder Abfalle, die der Informationspflicht gemaB Artikel 18 der

EG-VerbringungsV unterliegen, in einer Weise, die nicht dem in Anhang VII der EG-

VerbringungsV aufgefiihrten Dokument entspricht, verbringen (siehe Abschnitt 8.2.5.)
(§ 79 Abs. 3 Z 13 AWG 2002);
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;
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k) entgegen Artikel 18 der EG-VerbringungsV nicht sicherstellen, dass die erforderlichen

Angaben mitgefuihrt, vorgewiesen oder tbermittelt werden (§ 79 Abs. 3 Z 13a AWG
2002);
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 1a;

[) gegen die Vorschriften einer Verordnung nach § 72 Z 2 oder 3 AWG 2002 verstoBen
(8§79 Abs. 3 Z 14 AWG 2002);
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;

Hinweis: Derzeit besteht eine solche Verordnung nicht.

m) entgegen § 70 Abs. 2 AWG 2002 die Abschrift des Notifizierungsformulars oder das
Begleitformular oder die erforderliche Bewilligung gemaB § 69 AWG 2002 nicht mitfiihren

oder vorweisen — obwohl die Genehmigung zur Abfallverbringung erteilt worden ist (§ 79
Abs. 3 Z 15 AWG 2002);
hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 13;

n) entgegen Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 keine oder keine ordnungsgemaf
ausgefiillte Konformitatserklarung ausstellen oder diese nicht weiterreichen oder der

Behdrde auf Verlangen nicht vorlegen oder entgegen Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr.

333/2011 keine oder keine ordnungsgemaB ausgefiillte Konformitdtserklarung ausstellen
oder diese nicht weiterreichen oder der Behdrde auf Verlangen nicht vorlegen (§ 79 Abs.
3717 AWG 2002);

hinsichtlich der Tatortfiktion siehe Abs. 1a.

(1a) In den Fallen des Abs. 1 lit. a, b, ¢, d, f, i, j, k, I, m und n gilt gemaB § 80 Abs. 1 AWG
2002 als Tatort

1. der Sitz (die Hauptniederlassung) des Unternehmens, oder

2. sofern kein Sitz (keine Hauptniederlassung) des Unternehmens im Inland gegeben ist,

die Zweigniederlassung des Unternehmers; oder
3. im Fall mehrerer Zweigniederlassungen die friiheste Zweigniederlassung; oder
4. sofern keine Niederlassung im Inland gegeben ist, der Ort der Anhaltung; oder

5. sofern keine Anhaltung im &rtlichen Geltungsbereich des AWG 2002 erfolgt, der Ort des

Grenziibertritts.

(2) GemaB § 83 Abs. 2 AWG 2002 sind die Zollorgane kraft Gesetzes ermachtigt, bei
geringfligigen VerstdBen, insbesondere bei fehlenden Informationen gemaf Artikel 18 der
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EG-VerbringungsV fir den Transport von Abfdllen der Griinen Abfallliste zur Verwertung
(siehe Abschnitt 8.2.5.), mit Organstrafverfiigung gemaB § 50 VStG bis zu 300 Euro

einzuheben.

GemalB § 83 Abs. 2 AWG 2002 sind die Zollorgane kraft Gesetzes weiters ermachtigt, nach
MaBgabe der Bestimmungen des § 37a VStG eine vorlaufige Sicherheit in der Héhe von

mindestens 360 Euro bis hochstens 4.000 Euro festzusetzen und einzuheben. Der

Lenker des Beférderungsmittels oder derjenige, der eine gleichwertige Tatigkeit austibt, kann

in Vertretung des Notifizierenden die vorlaufige Sicherheit leisten.

Hinweise: Einer gesonderten Ermdachtigung durch die Bezirksverwaltungsbehdrde
bedarf es zur Einhebung einer vorildufigen Sicherheit durch die Zollorgane im Hinblick
aufr die normierte direkte gesetziliche Erméchtigung nicht.

Im Hinblick auf die speziellen Regelungen fiir die Verhdngung von
Organstrafverfiigungen und die Einhebung von vorldufigen Sicherheiten durch
Zollorgane § 83 Abs. 2 AWG 2002 kommen die diesbeztiglichen allgemeinen
Regelungen des § 34 Abs. 2 ZolIR-DG bei illegalen Abfallverbringungen nicht zur
Anwendung.

(3) Wenn Zollorgane in Austibung ihres Dienstes, sei es im Zuge einer Abfertigung oder auch
in anderen Fallen, feststellen, dass Abfalle entgegen den in dieser Arbeitsrichtlinie
wiedergegebenen Bestimmungen des AWG 2002 eingefiihrt, ausgefiihrt, durchgefiihrt oder
beférdert worden sind oder versucht wird, solche Waren entgegen diesen Bestimmungen
einzufiihren, auszufiihren, durchzufiihren oder zu beférdern, so haben sie gemaB § 83 Abs. 3
AWG 2002 die Unterbrechung der Beférderung anzuordnen (faktische Amtshandlung).
Erforderlichenfalls ist zur Klarung der Frage, ob ein gemaB EG-VerbringungsV

notifizierungspflichtiger Abfall vorliegt, ein Feststellungsverfahren (siehe Abschnitt 9.) zu
veranlassen. Der VerstoB ist der zustdndigen Bezirksverwaltungsbehdrde umgehend
anzuzeigen, sofern nicht eine Organstrafverfiigung (siehe Abs. 2) erlassen werden kann.

Eine Durchschrift dieser Anzeige ist gemaB § 83 Abs. 1 AWG 2002 dem Bundesministerium

fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu Gibermitteln.

(4) Solange die Anordnung der Unterbrechung der Beférderung aufrecht ist, darf das
Beférderungsmittel nur nach Anordnung der Zollstelle oder deren Organen in Betrieb
genommen werden. Bei drohender Zuwiderhandlung gegen die Anordnung der
Unterbrechung sind die Zollorgane gemaB § 83 Abs. 4 AWG 2002 berechtigt, die Fortsetzung

der Abfallbeférderung durch angemessene ZwangsmaBnahmen, wie Abnahme der Schliissel
des Beforderungsmittels, Absperren des Beférderungsmittels, Anlegen von technischen
Sperren und Abstellen an einem geeigneten Ort, zu verhindern. Die ZwangsmaBnahmen sind

aufzuheben, wenn der Grund fir ihre Anordnung weggefallen ist.
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(5) Die Anordnung der Unterbrechung der Beférderung gilt gemaB § 83 Abs. 3 letzter Satz

AWG 2002 als aufgehoben, wenn entweder die fur die Fortfuhrung der Verbringung
erforderlichen Unterlagen oder ein Notifizierungsformular fur die Rickfiihrung gemaB Artikel
22 und Artikel 24 der EG-VerbringungsV vorgelegt werden.

(6) Ohne Riicksicht auf MaBnahmen anderer Behdrden ist erforderlichenfalls ein

Finanzstrafverfahren einzuleiten.
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11. Besondere Bestimmungen

Die mit der Vollziehung des AWG 2002 betrauten Behdrden sind im Rahmen ihrer
Zustandigkeiten sowiedie Organe des Offentlichen Sicherheitsdienstes sind im Rahmen ihrer
Befugnisse gemaB § 82 AWG 2002 zur Kontrolle von Abfallen berechtigt. Zu diesen

Befugnissen gehort gemaB § 75 Abs. 4 AWG 2002 auch die Abnahme von Zollverschlissen.

Die Kontrollorgane werden allenfalls abgenommene Zollverschliisse durch entsprechende
amtliche Verschliisse oder Namlichkeitszeichen ersetzen und die getroffenen MaBnahmen in

den Zollpapieren vermerken.
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Anlage 1

Anhange III, IIIA und IIIB sowie IV und IVA der EG-
VerbringungsV

Anhang III — Griine Abfallliste
(Liste der Abfille, die den allgemeinen Informationspflichten

nach Artikel 18 unterliegen)

Unabhangig davon, ob Abfélle in dieser Liste aufgeflihrt sind oder nicht, dirfen diese Abfalle
nicht den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 unterliegen, wenn aufgrund der

Kontaminierung durch andere Materialien

a) die Risiken im Zusammenhang mit den Abfallen so weit erhdht sind, dass unter
Berticksichtigung der in Anhang III der Richtlinie 91/689/EWG genannten gefahrlichen
Eigenschaften die Anwendung des Verfahrens der schriftlichen Notifizierung und

Zustimmung angemessen erscheint, oder

b) die umweltgerechte Verwertung der Abfalle verhindert wird.
Teil I

Folgende Abfdlle unterliegen den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 (siehe
Abschnitt 8.2.5.):

In Anlage IX des Basler Ubereinkommens aufgefiihrte Abfélle, und zwar:

B1 METALLE UND METALLHALTIGE ABFALLE

B1010 Abfélle aus Metallen und Metalllegierungen in metallischer nichtdisperser
Form:

Edelmetalle (Gold, Silber, Platingruppe, jedoch nicht Quecksilber)

Eisen- und Stahlschrott

Kupferschrott

Nickelschrott

Aluminiumschrott

Zinkschrott

Zinnschrott

Wolframschrott

Molybdanschrott

Tantalschrott

Magnesiumschrott

Kobaltschrott

Bismutschrott

Titanschrott
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Zirconiumschrott

Manganschrott

Germaniumschrott

Vanadiumschrott

Hafnium-, Indium-, Niob-, Rhenium- und Galliumschrott
Thoriumschrott

Schrott von Seltenerdmetallen

Chromschrott

Reiner, nichtkontaminierter Metallschrott, einschlieBlich Legierungen in
massiver, bearbeiteter Form (Bleche, Grobblech, Trager, Stabe usw.):

» Antimonschrott

= Berylliumschrott

» Cadmiumschrott

= Bleischrott (ausgenommen Bleiakkumulatoren)

» Selenschrott

= Tellurschrott

Refraktdarmetallhaltige Riickstande (hochschmelzende Metalle)

Abfélle aus Molybdan-, Wolfram-, Titan-, Tantal-, Niob- und Rheniummetallen
und ihren Legierungen (Metallpulver) in metallischer disperser Form,
ausgenommen die in Anhang IV (Gelbe Abfallliste) in Eintrag A1050
aufgefiihrten Abfélle, Galvanikschlamme

Verschrottete Kraftwerkseinrichtungen, soweit sie nicht in einem solchen
AusmaB mit Schmierél, PCB oder PCT verunreinigt sind, dass sie dadurch
gefahrlich werden

Gemischte Nicht-Eisenmetalle, Schwerfraktion (Schredderschrott), die keine
der in Anlage I genannten Stoffe in solchen Konzentrationen enthalten, dass
sie eine der in Anlage III festgelegten Eigenschaften (?) aufweisen

Selen- und Tellurabfélle in elementarer metallischer Form einschlieBlich
Pulver

Disperse Kupfer- und Kupferlegierungsabfalle, die keine der in Anlage I
genannten Bestandteile in solchen Mengen enthalten, dass sie eine der in
Anlage III festgelegten Eigenschaften aufweisen

Zinkaschen und -ruickstande, einschlieBlich Rickstanden von Zinklegierungen
in disperser Form, sofern sie nicht in Anlage I genannte Bestandteile in
solchen Konzentrationen enthalten, dass sie eine der in Anlage III
festgelegten Eigenschaften aufweisen (%)

Einer Spezifikation entsprechende Batterieabfdlle, ausgenommen Blei-,
Cadmium- und Quecksilber-Batterien

Beim Schmelzen und Raffinieren von Metallen anfallende metallhaltige
Abfalle:

= Hartzinkabfalle

= zinkhaltige Oberflachenschlacke:
» Oberflachenschlacke aus dem Badverzinken (> 90 % Zn
» Bodenschlacke aus dem Badverzinken (> 92 % Zn)
= Zinkrlickstéande aus dem Druckguss (> 85 % Zn)
= Zinkrlickstande aus dem Feuerverzinken (in der Masse) (> 92 %
Zn)
= Zinkkratze
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Alukratze (oder Abschdpfungen), ausgenommen Salzschlacke

Der Teil des Eintrags B1100 des Basler Ubereinkommens, der sich auf
~Schlacken aus der Kupferproduktion" usw. bezieht, gilt nicht; stattdessen
gilt der OECD-Eintrag GB0O40 in Teil IT

Abfélle von feuerfesten Auskleidungen, einschlieBlich Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von Kupfer

zur Raffination bestimmte Schlacken aus der Edelmetallproduktion
tantalhaltige Zinnschlacken mit einem Zinngehalt von weniger als 0,5 %

Der Eintrag B1110 des Basler Ubereinkommens gilt nicht; stattdessen gelten
die OECD-Eintrége GC010 und GCO20 in Teil II.

Altkabel, die mit Kunststoffen ummantelt oder isoliert und nicht in Liste
A1190 aufgeflihrt sind, unter Ausschluss solcher, die fiir Verfahren nach
Anlage IV Abschnitt A oder andere Entsorgungsverfahren bestimmt sind, die
in einem beliebigen Verfahrensschritt unkontrollierte thermische Prozesse wie
offene Verbrennung einschlieBen

Verbrauchte Katalysatoren, ausgenommen die als Katalysatoren verwendeten
Flissigkeiten, die Folgendes enthalten:

Ubergangsmetalle, ausgenommen Scandium Titan
Katalysatorabfalle (verbrauchte Vanadium Chrom
Katalysatoren, gebrauchte fliissige oder Mangan Eisen
sonstige Katalysatoren) der Anhang IV Kobalt Nickel
(Gelbe Abfallliste): Kupfer Zink
Yttrium Zirconium
Niob Molybdan
Hafnium Tantal
Wolfram Rhenium
Lanthanoide (Seltenerdmetalle): Lanthan Cer
Praseodym Neodym
Samarium Europium

Gadolinium Terbium
Dysprosium  Holmium
Erbium Thulium
Ytterbium Lutetium

Gereinigte, verbrauchte edelmetallhaltige Katalysatoren

Feste Edelmetallriickstande, die Spuren von anorganischen Cyaniden
enthalten

Abfélle von Edelmetallen (Gold, Silber, Platingruppe, jedoch nicht
Quecksilber) und ihren Legierungen, in disperser, nichtfllissiger Form mit
geeigneter Verpackung und Kennzeichnung

Edelmetallhaltige Asche aus der Verbrennung von Leiterplatten (siehe den
diesbezliglichen Eintrag in Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A1150)

Edelmetallhaltige Asche aus der Verbrennung von fotografischen Filmen

Abfalle von fotografischen Filmen, die Silberhalogenide oder Silber in
metallischer Form enthalten

Fotopapierabfalle, die Silberhalogenide oder Silber in metallischer Form
enthalten
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Granulierte Schlacke aus der Eisen- und Stahlherstellung

Schlacke aus der Eisen- und Stahlherstellung, einschlieBlich solcher, die zur
Herstellung von TiO2 und Vanadium verwendet wird

Chemisch stabilisierte Schlacke aus der Zinkherstellung mit hohem
Eisengehalt (liber 20 %), nach Industriespezifikation behandelt (zB DIN
4301), hauptsachlich zur Verwendung im Baugewerbe

Walzzunder aus der Eisen- und Stahlherstellung
Kupferoxid-Walzzunder

Altkraftfahrzeuge, die weder Fliissigkeiten noch andere gefahrliche
Komponenten enthalten

B2 ABFALLE AUS VORWIEGEND ANORGANISCHEN BESTANDTEILEN, DIE METALLE ODER
ORGANISCHE STOFFE ENTHALTEN KONNEN

B2010

B2020

B2030

B2040

Abfalle aus dem Bergbau in nichtdisperser Form:
= Abfalle von natiirlichem Grafit

= Abfélle von Tonschiefer, auch grob behauen oder durch Ségen oder auf
andere Weise zerteilt

»  Glimmerabfall

= Abfélle aus Leuzit, Nephelin und Nephelinsyenit
= Feldspatabfille

» Flussspatabfalle

= feste Siliciumdioxidabfalle mit Ausnahme solcher, die in GieBereien
verwendet werden

Glasabfalle in nichtdisperser Form

= Bruchglas und andere Abfdlle und Scherben, ausgenommen Glas von
Kathodenstrahlréhren und anderen beschichteten Glasern

Keramikabfalle in nichtdisperser Form

= Abfélle und Scherben von Cermets (Metallkeramik-Verbundwerkstoffe)

= unter keiner anderen Position aufgefiihrte oder enthaltene Keramikfasern
Andere Abfalle aus vorwiegend anorganischen Bestandteilen

= teilweise gereinigtes Calciumsulfat aus der Rauchgasentschwefelung

= beim Abbruch von Gebaduden anfallende Gipskartonabfille

= chemisch stabilisierte Schlacke mit hohem Eisengehalt (Uber 20 %) aus
der Kupferherstellung, nach Industriespezifikation behandelt (zB DIN
4301 und DIN 8201), vor allem zur Verwendung als Baustoff und
Schleifmittel

= fester Schwefel

= Calciumcarbonat aus der Herstellung von Calciumcyanamid (pH < 9)
= Natrium-, Kalium- und Calciumchloride

= Carborundum (Siliciumcarbid)

= Betonbruchstiicke
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= Lithium-Tantal-Glasschrott und Lithium-Niob-Glasschrott

Der Eintrag B2050 des Basler Ubereinkommens gilt nicht; stattdessen gilt der
OECD-Eintrag GG0O40 in Teil I1.

Verbrauchte Aktivkohle, die keine der in Anlage I genannten Bestandteile in
solchen Mengen enthalt, dass sie eine der in Anlage III festgelegten
Eigenschaften aufweisen, zum Beispiel Aktivkohle aus der
Trinkwasserbehandlung, Lebensmittelverarbeitung und Vitaminherstellung
(siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A4160)

Calciumfluoridschlamm

In Anhang IV (Gelbe Abfallliste) nicht enthaltene, in der chemischen Industrie
anfallende Gipsabfille (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang IV
(Gelbe Abfallliste), A2040)

Verbrauchte Anoden aus Petrolkoks oder Bitumen aus der Stahl- oder
Aluminiumherstellung, nach Ublichen Industriespezifikationen gereinigt
(ausgenommen Anoden aus der Chloralkalielektrolyse und der
metallurgischen Industrie)

Abfélle aus Aluminiumhydraten, Aluminiumoxid und Riickstdanden aus der
Aluminiumoxidherstellung, ausgenommen Stoffe, die zur Gasreinigung oder
zu Flockungs- und Filtrierprozessen verwendet wurden

Bauxitriickstéande (Rotschlamm) (nach Einstellung auf pH < 11,5)

Nicht korrosive oder sonstwie gefahrliche Saure- oder Laugenabfalle mit
einem pH > 2 und < 11,5 (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang IV
(Gelbe Abfallliste), A4090)

Bitumindses teerfreies (*) Material (Asphaltabfille) aus StraBenbau und -
erhaltung (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang IV (Gelbe Abfallliste),
A3200)

B3 ABFALLE AUS VORWIEGEND ORGANISCHEN BESTANDTEILEN, DIE METALLE ODER
ANORGANISCHE STOFFE ENTHALTEN KONNEN

B3010

Feste Kunststoffabfalle

Folgende nach einer Spezifikation aufbereitete Kunststoffe und
Mischkunststoffe, sofern sie nicht mit anderen Abfallen vermischt sind:

= Kunststoffabfalle aus nichthalogenierten Polymeren und Copolymeren,
einschlieBlich, aber nicht begrenzt auf folgende Stoffe (°):

= Ethylen

= Styrol

= Polypropylen

= Polyethylenterephthalat
= Acrylnitril

= Butadien

= Polyacetale

= Polyamide

= Polybutylenterephthalat
= Polycarbonate

© Bundesministerium fiir Finanzen 20-5



VB-0800

B3020

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

= Polyether

= Polyphenylsulfide

= Acrylpolymere

= Alkane (C10-C13) (Weichmacher)
= Polyurethane (FCKW-frei)

= Polysiloxane

= Polymethylmethacrylat

= Polyvinylalkohol

= Polyvinylbutyral

= Polyvinylacetat

ausgehartete Harzabfélle oder Kondensationsprodukte, einschlieBlich
folgender Stoffe:

= Harnstoff-Formaldehyd-Harze

= Phenol-Formaldehyd-Harze

= Melamin-Formaldehyd-Harze

= Epoxidharze

= Alkydharze

= Polyamide

folgende fluorierte Polymerabfille (°):

= Perfluorethylen/-propylen (FEP)

= Perfluoralkoxyalkan
= Tetrafluorethylen/Perfluorvinylether (PFA)
» Tetrafluorethylen/Perfluormethylvinylether (MFA)

= Polyvinylfluorid (PVF)

= Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Abfélle aus Papier, Pappe (Karton) und Papierwaren

Folgende Stoffe, sofern sie nicht mit gefahrlichen Abfallen vermischt sind:

Abfélle und Ausschuss von Papier und Pappe:

ungebleichtes Papier und Wellpapier und ungebleichte Pappe und
Wellpappe

hauptsachlich aus gebleichter, nicht in der Masse gefarbter Holzcellulose
bestehendes anderes Papier und daraus bestehende andere Pappe

hauptsachlich aus mechanischen Halbstoffen bestehendes Papier und
daraus bestehende Pappe (beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften und
ahnliche Drucksachen)

andere, einschlieBlich, aber nicht begrenzt auf:
1. geklebte/laminierte Pappe (Karton)
2. nicht sortierter Ausschuss
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Textilabfalle

Folgende nach einer Spezifikation aufbereitete Stoffe, sofern sie nicht mit
anderen Abfallen vermischt sind:

Seidenabfalle (einschlieBlich nicht abhaspelbare Kokons, Garnabfélle und
ReiBspinnstoff)

» weder gekrempelt noch gekdmmt
» andere

Abfélle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren, einschlieBlich
Garnabfélle, jedoch ausschlieBlich ReiBspinnstoff

= Kammlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren

» andere Abfélle von Wolle oder feinen Tierhaaren

= Abfalle von groben Tierhaaren

Abfalle von Baumwolle (einschlieBlich Garnabfalle und ReiBspinnstoff)
= Garnabfalle

= ReiBspinnstoff

* andere

Flachswerg und -abfalle

Werg und Abfélle (einschlieBlich Garnabfalle und ReiBspinnstoff) von Hanf
(Cannabis sativa L.)

Werg und Abfille (einschlieBlich Garnabfalle und ReiBspinnstoff) von Jute
und anderen Basttextilfasern (ausschlieBlich Flachs, Hanf und Ramie)

Werg und Abfalle (einschlieBlich Garnabfalle und ReiBspinnstoff) von Sisal
und anderen Agavetextilfasern

Werg, Kammlinge und Abfalle (einschlieBlich Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von Kokos

Werg, Kdmmlinge und Abfélle (einschlieBlich Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee)

Werg, Kdmmlinge und Abfélle (einschlieBlich Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von Ramie und anderen Pflanzentextilfasern, die
anderweitig weder genannt noch inbegriffen sind

Abfalle von Chemiefasern (einschlieBlich Kémmlinge, Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)

= aus synthetischen Chemiefasern
= aus kiinstlichen Chemiefasern
Altwaren

Lumpen, Zwirnabfalle, Bindfaden, Taue und Kabel sowie Textilwaren
daraus

= gortiert

= andere

Teppichboden- und Teppichabflle

Gummiabfalle

© Bundesministerium fiir Finanzen 20-7



VB-0800

B3050

B3060
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Folgende Stoffe, sofern sie nicht mit anderen Abféllen vermischt sind:
= Abfélle und Schnitzel von Hartgummi (zB Ebonit)

= andere Gummiabfélle (sofern nicht unter einer anderen Position
aufgeflihrt)

Abfélle aus nicht behandeltem Kork und Holz

= Sdgespane und Holzabfalle, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder
ahnlichen Formen verpresst

= Korkabfalle: Korkschott, Korkmehl und Korkplatten
Abfalle aus der Agro- und Nahrungsmittelindustrie, sofern nicht infektios:
=  Weintrub

= getrocknete und sterilisierte pflanzliche Abfalle, Riickstande und
Nebenerzeugnisse, auch Pellets oder Viehfutter, sofern nicht unter einer
anderen Position aufgefiihrt oder enthalten

= Degras; Riickstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder tierischen
oder pflanzlichen Wachsen

= Abfélle aus Knochen und Hornteilen, unverarbeitet, entfettet, nur
zubereitet, jedoch nicht zugeschnitten, mit Saure behandelt oder
entgelatiniert

= Fischabfalle
= Kakaoschalen, Kakaohautchen und anderer Kakaoabfall

= andere Abfalle aus der Agro- und Nahrungsmittelindustrie, ausgenommen
Nebenerzeugnisse, die den flir menschliche und tierische Ernghrung
geltenden nationalen bzw. internationalen Auflagen und Normen genligen

Altspeisefette und - 6le tierischen oder pflanzlichen Ursprungs (zB
Frittierdle), sofern sie keine der in Anlage III festgelegten Eigenschaften
aufweisen

Folgende Abfille:
= Abfélle von Menschenhaar
= Strohabfalle

» bei der Herstellung von Penicillin anfallendes und zur Tierfiitterung
bestimmtes, inaktiviertes Pilzmyzel

Bruch und Schnitzel von Gummiabfallen

Schnitzel und sonstige Abfélle von Leder oder Verbundleder, ausgenommen
Lederschlamm, die sich zur Herstellung von Lederartikeln nicht eignen und
keine Chrom(VI)-Verbindungen oder Biozide enthalten (siehe den
diesbezliglichen Eintrag in Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A3100)

Lederstaub, - asche, - schldamme oder - mehl, die keine Chrom(VI)-
Verbindungen oder Biozide enthalten (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in
Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A3090)

Abfalle aus der Pelzverarbeitung, die keine Chrom(VI)-Verbindungen, Biozide
oder infektidsen Stoffe enthalten (siehe den diesbezliglichen Eintrag in
Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A3110)

Abfalle von Lebensmittelfarben
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B3130 Abfalle von polymerisierten Ethern und nicht gefahrlichen Monomerethern,
die keine Peroxide bilden kénnen

B3140 Altreifen, sofern sie nicht fiir ein in Anlage IV Abschnitt A festgelegtes
Verfahren bestimmt sind

B4 ABFALLE, DIE SOWOHL ANORGANISCHE ALS AUCH ORGANISCHE BESTANDTEILE
ENTHALTEN KONNEN

B4010 Abfalle, die vorwiegend aus wasserverdiinnbaren Dispersionsfarben, Tinten
und ausgeharteten Lacken bestehen und die keine organischen Lésemittel,
Schwermetalle oder Biozide in solchen Mengen enthalten, dass sie dadurch
gefahrlich werden (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang IV (Gelbe
Abfallliste), A4070)

B4020 Abfélle aus der Herstellung, Formulierung und Verwendung von Harzen,
Latex, Weichmachern, Leimen/Klebstoffen, soweit sie nicht in Anhang IV
(Gelbe Abfallliste) aufgefiihrt sind und keine Losungsmittel und andere
Verunreinigungen in solchen Mengen enthalten, dass sie eine der in Anlage
ITI festgelegten Eigenschaften aufweisen, beispielsweise wasserldsliche
Produkte oder Klebstoffe auf der Grundlage von Casein, Starke, Dextrin,
Celluloseethern, Polyvinylalkoholen (siehe den diesbezliglichen Eintrag in
Anhang IV (Gelbe Abfallliste), A3050)

B4030 Gebrauchte Einwegfotoapparate mit nicht in Anhang IV (Gelbe Abfallliste)
enthaltenen Batterien

(}) Der in Eintrag B1020 des Basler Ubereinkommens verwendete Begriff ,in massiver, bearbeiteter Form"
umfasst alle metallischen nicht dispersiblen Formen des darin aufgefiihrten Schrotts.

(® Es wird darauf hingewiesen, dass selbst im Falle niedriger anfénglicher Verunreinigung mit in Anlage I
genannten Stoffen spatere Prozesse einschlieBlich der Verwertung solcher Abfélle dazu fiihren kénnen, dass
einzelne Fraktionen signifikant erhdhte Konzentrationen solcher Stoffe enthalten.

(®) Der Status von Zinkasche wird zurzeit iiberpriift; die Konferenz der Vereinten Nationen fiir Handel und
Entwicklung (UNCTAD) empfiehlt, Zinkaschen nicht als gefahrlich einzustufen.

(Y) Die Konzentration von Benzo[a]pyren sollte weniger als 50mg/kg betragen.

(®) Solche Kunststoffabfille werden als vollstindig Ipolymerisiert betrachtet.

(®) Beim Endverbraucher anfallende Abfille gehéren nicht zu diesem Eintrag.
Die Abfalle diirfen nicht vermischt sein.
Die bei offener Verbrennung entstehenden Probleme sind zu beriicksichtigen.
Der in Eintrag B3010 des Basler Ubereinkommens enthaltene Verweis auf fluorierte Polymerabfélle umfasst
Polymere und Copolymere fluorierten Ethylens (PTFE).
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Teil II

Folgende Abfalle unterliegen ebenfalls den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18
(siehe Abschnitt 8.2.5.):

Metallhaltige Abfélle, die beim Giessen, Schmelzen und Affinieren von Metallen anfallen

GB040 ex 7112 = Schlacken, aus der Behandlung von Edelmetallen und
262030 Kupfer, zur spateren Raffination
262090
Sonstige Metallhaltige Abfélle
GC 010 = AusschlieBlich aus Metallen oder Legierungen
bestehende elektrische Gerate und Bauteile
GC020 = Elektronikschrott (zB gedruckte Schaltungen auf

Platten, elektronische Bauteile, Draht usw.) und wieder
verwertete elektronische Bauteile, die sich zur
Rickgewinnung von unedlen und Edelmetallen eignen

GCO030 ex 890800

Schiffe und andere schwimmende Vorrichtungen, zum
Abwracken, ohne Ladung und andere aus dem
Betreiben des Schiffes herriihrende Stoffe, die als
gefahrlicher Stoff oder Abfall eingestuft sein kdnnten

GC050 = Verbrauchte Katalysatoren aus dem katalytischen
Kracken im FlieBbett (zB Aluminiumoxid, Zeolithe)

Glasabfalle in nicht dispersibler Form

GEO020 ex 7001 Glasfaserabfalle
ex 701939

Keramikabfdlle in nicht dispersibler Form

GF010 Abfélle von keramischen Waren, die nach vorheriger
Formgebung gebrannt wurden, einschlieBlich
Keramikbehaltnisse (vor und nach Verwendung)

Andere Abfélle aus vorwiegend anorganischen Bestandteilen, die Metalle und organische
Stoffe enthalten kénnen

GGO030 ex 2621 Schwere Asche und Feuerungsschlacken aus
Kohlekraftwerken

GG040 ex 2621 Flugasche aus Kohlekraftwerken

KUNSTSTOFFABFALLE IN FESTER FORM

GHO13 391530 Vinylchloridpolymere

ex 390410 bis 40

BEIM GERBEN, DER PELZFELLVERARBEITUNG UND DER HAUTE- UND FELLBEHANDLUNG
ANFALLENDE ABFALLE

GNO10 ex 050200 Abfalle von Borsten von Hausschweinen oder
Wildschweinen, Dachshaaren und anderen Tierhaaren zur
Herstellung von Besen, Biirsten und Pinseln

GNO020 ex 050300 Rosshaarabfalle, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage
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GNO30 ex 050590 Abfalle von Vogelbalgen und anderen Vogelteilen, mit ihren
Federn oder Daunen, Federn und Teilen von Federn (auch
beschnitten), Daunen, roh oder nur gering gereinigt,
desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt

© Bundesministerium fiir Finanzen 20-11



VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Anhang IIIA — Gemische aus zwei oder mehr in Anhang III
aufgefiihrten Abfallen, die nicht als Einzeleintrag eingestuft sind
(Artikel 3 Absatz 2)

1. Unabhangig davon, ob Gemische in dieser Liste aufgefiihrt sind oder nicht, diirfen diese
Gemische nicht den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 unterliegen, wenn

aufgrund der Kontaminierung durch andere Materialien

a) die Risiken im Zusammenhang mit den Abfallen so weit erhéht sind, dass unter
Beriicksichtigung der in Anhang III der Richtlinie 91/689/EWG genannten
gefahrlichen Eigenschaften die Anwendung des Verfahrens der schriftlichen

Notifizierung und Zustimmung angemessen erscheint, oder
b) die umweltgerechte Verwertung der Abfalle verhindert wird.
2. Folgende Abfallgemische sind in diesem Anhang aufgefihrt:

a) Gemische aus Abféllen, die in den Eintragen B1010 und B1050 des Basler

Ubereinkommens eingestuft sind,

b) Gemische aus Abfallen, die in den Eintrégen B1010 und B1070 des Basler

Ubereinkommens eingestuft sind,

c) Gemische aus Abféllen, die in den Eintragen B3040 und B3080 des Basler

Ubereinkommens eingestuft sind,

d) Gemische aus Abféllen, die im OECD-Eintrag GB040 und dem Eintrag B1100 des
Basler Ubereinkommens — beschrénkt auf Hartzinkabfille, zinkhaltige
Oberflachenschlacke, Alukratze (oder Abschdpfungen), ausgenommen Salzschlacke,
Abfalle von feuerfesten Auskleidungen, einschlieBlich Schmelztiegeln aus der

Verhittung von Kupfer — eingestuft sind,

e) Gemische aus Abféllen, die im OECD-Eintrag GB040, dem Eintrag B1070 des Basler
Ubereinkommens und dem Eintrag B1100 des Basler Ubereinkommens — beschrénkt
auf Abfalle von feuerfesten Auskleidungen, einschlieBlich Schmelztiegeln aus der

Verhiittung von Kupfer — eingestuft sind.

Die Buchstaben d und e gelten nicht flir Ausfuhren in Staaten, fiir die der OECD-

Beschluss nicht gilt.
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3. Folgende Gemische aus Abféllen, die unter gesonderten Gedankenstrichen oder
Untergedankenstrichen desselben Eintrags des Basler Ubereinkommens eingestuft sind,
sind in diesem Anhang aufgefuhrt:

a) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B1010 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind,

b) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B2010 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind,

c) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B2030 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind,

d) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3010 des Basler Ubereinkommens eingestuft
und unter ,Kunststoffabfalle aus nichthalogenierten Polymeren und Copolymeren™
aufgeflhrt sind,

e) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3010 des Basler Ubereinkommens eingestuft

und unter ,Ausgehartete Harzabfalle oder Kondensationsprodukte™ aufgefiihrt sind,

f) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3010 des Basler Ubereinkommens eingestuft

und unter ,Perfluoralkoxyalkan" aufgeftihrt sind,

g) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3020 des Basler Ubereinkommens —
beschrankt auf ungebleichtes Papier und Wellpapier und ungebleichte Pappe und
Wellpappe, hauptsachlich aus gebleichter, nicht in der Masse gefarbter Holzcellulose
bestehendes anderes Papier und daraus bestehende andere Pappe, hauptsachlich aus
mechanischen Halbstoffen bestehendes Papier und daraus bestehende Pappe

(beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften und dhnliches Druckwerk) — eingestuft sind,

h) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3030 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind,

i) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3040 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind,

j) Gemische aus Abfillen, die im Eintrag B3050 des Basler Ubereinkommens eingestuft

sind.
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Anhang IIIB — Abfalle der griinen Liste, die zusatzlich
aufgefiihrt werden, bis geman Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b
tiber ihre Aufnahme in die entsprechenden Anhange des Basler
Ubereinkommens oder des OECD-Beschlusses entschieden ist
1. Unabhangig davon, ob Abfalle in dieser Liste aufgefiihrt sind oder nicht, diirfen diese

Abfalle nicht den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 unterliegen, wenn

aufgrund der Kontaminierung durch andere Materialien

a) die Risiken im Zusammenhang mit den Abfallen so weit erhéht sind, dass unter
Berlicksichtigung der in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen

Parlaments und des Rates (*) genannten gefahrlichen Eigenschaften die Anwendung

des Verfahrens der schriftlichen Notifizierung und Zustimmung angemessen

erscheint, oder
b) die umweltgerechte Verwertung der Abfélle verhindert wird.
2. In diesen Anhang werden folgende Abfalle aufgenommen:

BEUO04 Verbundverpackungen, die hauptsachlich aus Papier und etwas Kunststoff
bestehen, und keine Riickstande enthalten, und die nicht im Eintrag B3020 des Basler
Ubereinkommens eingestuft sind

BEUO5 Biologisch abbaubare Abfélle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft,
Garten-, Park- und Friedhofsanlagen

3. Die Verbringung von Abfallen dieses Anhangs erfolgt unbeschadet der Bestimmungen der
Richtlinie 2000/29/EG des Rates, einschlieBlich der gemaB Artikel 16 Absatz 3 dieser
Richtlinie getroffenen MaBnahmen ().

(!) ABI. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.
(®» ABL L 169 vom 10.7.2000, S. 1.
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Anhang IV — Gelbe Abfallliste
(Liste von Abfillen, die dem Verfahren der vorherigen
schriftlichen Notifizierung und Zustimmung unterliegen)

Teil I

Folgende Abfélle unterliegen dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.3.):

In Anlage II des Basler Ubereinkommens aufgefiihrte Abfille, und zwar:

Y46 Haushaltsabfalle, sofern sie nicht als Einzeleintrag in Anhang III
entsprechend eingestuft sind.

Y47 Riickstande aus der Verbrennung von Haushaltsabfallen.
In Anlage VIII des Basler Ubereinkommens aufgefiihrte Abfélle, und zwar:

A1l METALLE UND METALLHALTIGE ABFALLE

A1010 Metallabfalle und Abfalle von Legierungen mit einem der folgenden
Elemente:
= Antimon
= Arsen
= Beryllium
= Cadmium
= Blei
= Quecksilber
= Selen
= Tellur
=  Thallium

jedoch ausgenommen die in Anhang III (Griine Abfallliste) unter B1020
ausdrticklich aufgefiihrten Abfalle.

A1020 Abfalle, ausgenommen Metallabfdlle in massiver Form, die als Bestandteile
oder als Verunreinigungen Folgendes enthalten:
= Antimon; Antimonverbindungen
= Beryllium; Berylliumverbindungen
» Cadmium; Cadmiumverbindungen
= Blei; Bleiverbindungen
= Selen; Selenverbindungen
= Tellur; Tellurverbindungen
A1030 Abfalle, die als Bestandteile oder als Verunreinigungen Folgendes enthalten:
= Arsen; Arsenverbindungen
= Quecksilber; Quecksilberverbindungen
= Thallium; Thalliumverbindungen
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A1040

A1050
A1060
A1070

A1080

A1090

A1100

A1110

A1120

A1130
A1140
A1150

A1160
A1170

A1180

A1190
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Abfdlle, die als Bestandteile Folgendes enthalten:
= Metallcarbonyle
= Chrom(VI)-Verbindungen

Galvanikschlamme
Beim Beizen von Metallen anfallende fllissige Abfalle

Laugungsrtiickstande aus der Zinkbearbeitung, Staub und Schlamm wie
Jarosit, Hamatit usw.

Abfélle von in Anhang III (Griine Abfallliste) nicht aufgefiihrten
Zinkruickstanden, die Blei und Cadmium in solchen Konzentrationen
enthalten, dass sie in Anlage III festgelegte Eigenschaften aufweisen

Asche aus der Verbrennung von isoliertem Kupferdraht

Staub und Rickstande aus den Abgasreinigungsanlagen von
Kupferschmelzéfen

Verbrauchte Elektrolytlésungen aus der elektrolytischen Gewinnung oder
Reinigung von Kupfer

Schlammfdérmiger Abfall, ausgenommen Anodenschlamm, aus der
elektrolytischen Gewinnung oder Reinigung von Kupfer

Geldstes Kupfer enthaltende, verbrauchte Atzldsungen
Abfalle von Kupfer(II)-chlorid- und Kupfercyanidkatalysatoren

Edelmetallasche aus der Verbrennung von Leiterplatten, soweit sie nicht in
Anhang III (Griine Abfallliste) (") aufgefiihrt sind

Abfalle von Bleiakkumulatoren, ganz oder zerkleinert

Abfélle von nicht sortierten Batterien, ausgenommen Gemische, die
ausschlieBlich aus in Anhang III (Grine Abfallliste) aufgefiihrten Batterien
bestehen. In Anhang III (Griine Abfallliste) nicht aufgefiihrte Batterien, die in
Anlage I genannte Bestandteile in solchen Mengenenthalten, dass sie
dadurch gefahrlich werden

Dieser Eintrag gilt nicht; stattdessen gelten die OECD-Eintrage GC010, GCO20
und GG040 in Teil IT von Anhang III (Griine Abfallliste), sofern zutreffend.

Altkabel, die mit Kunststoffen ummantelt oder isoliert sind, welche
Kohlenteer, PCB (%), Blei, Cadmium, andere organische Halogenverbindungen
oder andere in Anlage I genannte Bestandteile in solchen Mengen enthalten
oder damit in einem solchen AusmaB verunreinigt sind, dass sie in Anlage III
festgelegte Eigenschaften aufweisen

A2 ABFALLE AUS VORWIEGEND ANORGANISCHEN BESTANDTEILEN, DIE METALLE ODER
ORGANISCHE STOFFE ENTHALTEN KONNEN

A2010
A2020

A2030

Glasabfalle aus Kathodenstrahlréhren oder sonstigen beschichteten Glasern

Abfalle von anorganischen — fllissigen oder schlammférmigen —
Fluorverbindungen, jedoch mit Ausnahme der in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgeflihrten Abfalle

Abfalle von Katalysatoren, jedoch mit Ausnahme der in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgeflihrten Abfalle
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A2040

A2050
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Bei Verfahren der chemischen Industrie anfallende Gipsabfalle, wenn sie in
Anlage I genannte Bestandeteile in solchen Mengen enthalten, dass sie eine
der in Anlage III festgelegten gefdhrlichen Eigenschaften aufweisen (siehe
den diesbeztliglichen Eintrag in Anhang III (Griine Abfallliste), B2080)

Asbestabfalle (Staub und Fasern)

Dieser Eintrag gilt nicht; stattdessen gelten die OECD-Eintrage GC010, GCO20
und GG040 in Teil IT von Anhang III (Griine Abfallliste), sofern zutreffend.

A3 ABFALLE AUS VORWIEGEND ORGANISCHEN BESTANDTEILEN, DIE METALLE ODER
ANORGANISCHE STOFFE ENTHALTEN KONNEN

A3010
A3020

A3030

A3040
A3050

A3060
A3070

A3080

A3090

A3100

A3110

A3120
A3130
A3140

A3150
A3160

Abfélle aus der Herstellung oder Behandlung von Petrolkoks und Bitumen

Mineraldlabfalle, die fir ihren urspringlichen Verwendungszweck nicht mehr
geeignet sind

Abfélle, die Schlamme von verbleitem Antiklopfmittel enthalten, aus solchen
bestehen oder mit solchen verunreinigt sind

Abfalle von (Warmelbertragungs-)Heizfllissigkeiten

Abfélle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Harzen, Latex,
Weichmachern oder Leimen/Klebstoffen, mit Ausnahme der in Anhang III
(Griine Abfallliste) aufgefiihrten Abfalle (siehe den diesbezliglichen Eintrag in
Anhang III (Grline Abfallliste), B4020)

Nitrocelluloseabfalle

Abfélle von Phenolen und Phenolverbindungen, einschlieBlich Chlorphenolen
in Form von Flissigkeiten oder Schlammen

Etherabfalle, mit Ausnahme der in Anhang III (Griine Abfallliste)
aufgeflihrten Abfélle

Abfalle aus Lederstaub, -asche, -schlamm und -mehl, die Chrom(VI)-
Verbindungen oder Biozide enthalten (siehe den diesbezliglichen Eintrag in
Anhang III (Griine Abfallliste), B3100)

Schnitzel und sonstige Abfdlle von Leder oder Lederverbunde, die zur
Herstellung von Lederartikeln nicht geeignet sind und Chrom(VI)-
Verbindungen oder Biozide enthalten (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in
Anhang III (Griine Abfallliste), B3090)

Abfélle aus der Pelzverarbeitung, die Chrom(VI)-Verbindungen, Biozide oder
infektiose Stoffe enthalten (siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang III
(Griine Abfallliste), B3110)

FLUFF — Schredderleichtfraktion
Abfalle von phosphororganischen Verbindungen

Abfélle von nichthalogenierten organischen Lésungsmitteln, ausgenommen
die in Anhang III (Griine Abfallliste) aufgeflihrten Abfalle

Abfalle von halogenierten organischen Losungsmitteln

Abfélle von halogenierten und nichthalogenierten nichtwassrigen
Destillationsriickstanden aus der Riickgewinnung von organischen
Ldsungsmitteln
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A3170

A3180

A3190

A3200
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Abfalle aus der Herstellung von halogenierten aliphatischen
Kohlenwasserstoffen (wie Chlormethan, Dichlorethan, Vinylchlorid,
Vinylidenchlorid, Allylchlorid und Epichlorhydrin)

Abfélle, Stoffe und Zubereitungen, die polychlorierte Biphenyle (PCB),
polychlorierte Terphenyle (PCT), polychlorierte Naphthaline (PCN),
polybromierte Biphenyle (PBB) oder analoge polybromierte Verbindungen
enthalten, aus solchen bestehen oder damit verunreinigt sind, und zwar in
Konzentrationen von > 50 mg/kg (°)

Bei Raffination, Destillation und pyrolytischer Behandlung von organischen
Stoffen anfallende Teerabfélle (ausgenommen bitumindser Asphaltaufbruch)

Bitumindses teerhaltiges Material (Asphaltabfalle) aus StraBenbau und
—erhaltung (siehe den diesbezliglichen Eintrag in Anhang III (Griine
Abfallliste), B2130)

A4 ABFALLE, DIE SOWOHL ANORGANISCHE ALS AUCH ORGANISCHE BESTANDTEILE
ENTHALTEN KONNEN

A4010

A4020

A4030

A4040

A4050 (*?)

A4060

A4070

A4080

A4090

A4100

Abfélle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Arzneimitteln,
mit Ausnahme der in Anhang III (Griine Abfallliste) aufgefiihrten Abfélle

Klinischer Abfall und ahnliche Abfélle, dh. Abfalle, die bei arztlicher
Behandlung, Krankenpflege, Zahnbehandlung, tierarztlicher und dhnlicher
Behandlung oder in Krankenhdusern oder sonstigen Anlagen bei der
Untersuchung oder Behandlung von Patienten oder im Rahmen von
Forschungsvorhaben anfallen

Abfélle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Bioziden und
Pflanzenschutzmitteln, einschlieBlich Abféllen von Pestiziden und Herbiziden,
die den Sperzifikationen nicht geniigen, deren Verfallsdatum tiberschritten (*°)
ist oder die fiir den urspriinglich vorgesehenen Zweck nicht geeignet sind

Abfélle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung chemischer
Holzschutzmittel (*!)

Abfalle, die aus folgenden Stoffen bestehen, solche enthalten oder damit
verunreinigt sind:

» anorganische Cyanide mit Ausnahme von festen, Edelmetalle
enthaltenden Rickstanden mit Spuren anorganischer Cyanide

= organische Cyanide

Abfille von Ol/Wasser- und Kohlenwasserstoff/Wassergemischen und
-emulsionen

Abfélle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Tinten,
Farbstoffen, Pigmenten, Farben, Lacken und Firnissen, ausgenommen die in
Anhang III (Grine Abfallliste) aufgefiihrten Abfélle (siehe den
diesbezliglichen Eintrag in Anhang III (Griine Abfallliste), B4010)

Abfalle explosiver Art (ausgenommen die in Anhang III (Griine Abfallliste)
aufgefiihrten Abfalle)

Saure- oder Laugenabfalle, ausgenommen die in dem entsprechenden
Eintrag in Anhang III (Griine Abfallliste) aufgefiihrten (siehe den
diesbezliglichen Eintrag in Anhang III (Griine Abfallliste), B2120)

Abfélle aus industriellen Abgasreinigungsanlagen, ausgenommen die in
Anhang III (Griine Abfallliste) aufgefiihrten Abfalle
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A4110 Abfalle, die folgende Stoffe enthalten, aus solchen bestehen oder damit
verunreinigt sind:

= alle Isomere von polychlorierten Dibenzofuranen
= alle Isomere von polychlorierten Dibenzo-p-Dioxinen

A4120 Abfélle, die aus Peroxiden bestehen, solche enthalten oder damit verunreinigt
sind
A4130 Verpackungsabfall und Behdlter, die in Anlage I genannte Stoffe in solchen

Konzentrationen enthalten, dass sie eine der in Anlage III festgelegten
Gefahreneigenschaften aufweisen

A4140 Abfalle, die aus Chemikalien bestehen, welche ihren Spezifikationen nicht
entsprechen oder deren Verfallsdatum tiberschritten (**) ist und welche den
Gruppen in Anlage I entsprechen sowie eine der in Anlage III festgelegten
Gefahreneigenschaften aufweisen, oder die mit solchen Chemikalien
verunreinigt sind

A4150 Chemikalienabfalle, die bei Forschungs-, Entwicklungs- oder Lehrtatigkeiten
anfallen und nicht identifiziert sind und/oder neu sind und deren
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder Umwelt unbekannt
sind

A4160 In Anhang III (Grline Abfallliste) nicht aufgeflihrte gebrauchte Aktivkohle
(siehe den diesbeziiglichen Eintrag in Anhang III (Griine Abfallliste), B2060)

(") Es wird darauf hingewiesen, dass der Spiegeleintrag in Anhang III (Griine Abfallliste) (B1160) keine
Ausnahme erwahnt.

(®) PCB mit einer Konzentration von > 50mg/kg.

(®) Der Grenzwert von 50 mg/kg wird als ein fiir alle Abfille international anwendbarer Wert betrachtet. Viele
Lénder haben fiir bestimmte Abfallarten jedoch einen niedrigeren Grenzwert eingefiihrt (zB 20 mg/kg).

(1% ,Verfallsdatum (iberschritten* bedeutet, dass sie binnen der vom Hersteller empfohlenen Frist nicht
verwendet wurden.

(*) Dieser Eintrag schlieBt mit chemischen Holzschutzmitteln behandeltes Holz nicht ein.

(**) Der Eintrag A4050 des Basler Ubereinkommens umfasst auch verbrauchte Tiegelauskleidungen aus der
Aluminiumschmelze, da diese anorganische Cyanide (Y33) enthalten. Wurden die Cyanide zerstort, so
werden verbrauchte Tiegelauskleidungen dem Eintrag AB120 in Teil II des Anhangs IV (Gelbe Abfallliste)
zugeordnet, da sie anorganische Fluorverbindungen mit Ausnahme von Kalziumfluorid (Y32) enthalten.

(**) ,Verfallsdatum iberschritten" bedeutet, dass sie binnen der vom Hersteller empfohlenen Frist nicht
verwendet wurden.
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Teil II

Folgende Abfalle unterliegen ebenfalls dem Verfahren der vorherigen schriftlichen

Notifizierung und Zustimmung (siehe Abschnitt 8.3.):

METALLHALTIGE ABFALLE

AA010 2619 00 Kratzen, Zunder und andere Abfélle aus der Eisen- und
Stahlindustrie (%)

AA060 2620 50 Vanadiumhaltige Aschen und Riickstande (*°)

AA190 8104 20 brennbare und selbstentziindliche Abfalle und Schrott aus

Magnesium oder solche, die bei Beriihrung mit Wasser
gefahrliche Mengen brennbarer Gase emittieren.

VORWIEGEND ANORGANISCHE STOFFE ENTHALTENDE ABFALLE,
EVENTUELL VERMISCHT MIT METALLEN UND ORGANISCHEN STOFFEN

ex 810430

ABO030 andere Abfdlle als solche aus Systemen auf Cyanidbasis aus
der Oberflachenbehandlung von Metallen
AB070 GieBereisand
AB120 ex 281290 anderweitig nicht aufgefiihrte oder eingeschlossene
ex 3824 anorganische Halogenidverbindungen
AB130 Sandstrahlrlickstande
AB150 ex 382490 nichtraffiniertes Calciumsulfit und Calciumsulfat aus der

Rauchgasentschwefelung

VORWIEGEND ORGANISCHE STOFFE ENTHALTENDE ABFALLE,
EVENTUELL VERMISCHT MIT METALLEN UND ANORGANISCHEN STOFFEN

AC060 ex 381900 Hydraulikfllissigkeit

AC070 ex 381900 Bremsfllssigkeit

ACO080 ex 3820 00 Frostschutzmittel

AC150 Fluorchlorkohlenwasserstoffe

AC160 Halone

AC170 ex 4403 10 Abfalle von behandeltem Kork und behandeltem Holz
AC250 Grenzflachenaktive Stoffe

AC260 ex 3101 Fllssiger Schweinemist; Fakalien

AC270 Abwasserschlamm

ABFALLE, DIE SOWOHL ANORGANISCHE ALS AUCH
ORGANISCHE STOFFE ENTHALTEN KONNEN

ADO090 ex 382490 anderweitig nicht aufgeflihrte oder eingeschlossene Abfalle
aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von
reprografischen oder photografischen Materialien

AD100 Abfalle aus Systemen auf anderer als Cyanidbais, die bei
der Oberflachenbehandlung von Kunststoffen anfallen
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AD120 ex 391400 Ionenaustauschharze
ex 3915

AD150 als Filter verwendete, natirlich vorkommende organische
Stoffe (zB Biofilter)

VORWIEGEND ANORGANISCHE STOFFE ENTHALTENDE ABFALLE,
EVENTUELL VERMISCHT MIT METALLEN UND ORGANISCHEN STOFFEN

RB020 ex 6815 Keramikfasern mit ahnlichen chemisch-physikalischen
Eigenschaften wie Asbest

(**) Diese Aufzéhlung umfasst Abfille in Form von Asche, Riickstand, Schlacke, Krétze, Abschaum, Zunder,
Staub, Schlamm und Kuchen, sofern diese anderweitig nicht ausdriicklich aufgefiihrt sind.

(*) Diese Aufzéhlung umfasst Abfille in Form von Asche, Riickstand, Schlacke, Krétze, Abschaum, Zunder,
Staub, Schlamm und Kuchen, sofern diese anderweitig nicht ausdriicklich aufgefiihrt sind.
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Anhang IVA - in Anhang III aufgefiihrte Abfalle, die dem
Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und
Zustimmung unterliegen (Artikel 3 Absatz 3)

Dieser Anhang enthalt derzeit keine Eintrage.
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Anlage 2
Vordruckmuster

Muster 1 — Notifizierungsformular

Notifizierungsformular fiir grenziberschreitende Verbringungen von Abfillen EU
1. Exporteur — Notifizierender Registriernummer: 3. Motifizierung Nr.:
Mame: Motifizierung betreffend
Anechrift: A, i) Einmalige Verbringung: O
i} Mehrmalige Verbringungen: O
Hontaktperson: B. i) Bassiligung (1): O
Tel.: Fax: i} Verweriung: O
E-Mail: C. Verwertungsanlage mit Varabzustimmung (2)(3) Ja Mein O
2, Importeur — Empfanger 4. Vorgesehene Gesamtzahl der Verbringungen:
Registriernummer:
Mame: 5. Vorgesehene Gesamtmenge (ka/l) (4):
Anschrift: 6. Vorgesehener Zeitraum fiir die Verbringung(en) (4):
Erster Beginn: Letzter Beginn:
Kontaktperson: 7. Verpackungsart{en) (5):
Tel.: Fax: Besondere Handhabungsvorschriften (6): Ja[d Mein
E-Mail: 11. Beseitigungs-Verwertungsverfahren (2)
B. Vergesehene(s) Transportunternehmen D-Code f R-Code (3):
Registriernummer:
Mame (7): Angewandte Technologie (6):
Anschrift:
Keontaktperson: Grund fir die Ausfubr (1)16):
Tel.: Fax
E-Mail: 12, Bezelchnung und Zusammensetzung des Abfalls (B):
Transportart (5):
9, Abfallerzeuger (1)(7)(8)
Registriernummer:
Mame
Anschrift:
13. Physikalische Eigenschaften (5):
Kontaktperson:
Tel.: Fax
14. Abfallidentifizierung (einschldgioe Codes angeben)
E-Mail: i}y  Basler Ubereinkommen — Anlage VIl {oder 1X, falls anwendbar):
Ot und Art der i) OECD-Code {falls abweichend von i)
Abfallerzeugung (6): liy EU-Abfallvarzelchnis:
10. Beseitigungsanlage (2 (] oder Verwertungsanlage (2) [0 | iv) Nationaler Code im Ausfuhrland:
Registriemummer: v} Nationaler Code im Einfuhrland:
Mama: wi) Sonstige (bitte angeben):
Anschrift: vil} Y-Code:
wiil) H-Coda (5):
Kontaktpersan: ) UN-Klasse (5)
Tel.: Fax: ®)  UN-Kennnummer:
E-Mail: xi)  UN-Versandnarme:
Crt der tatsachlichen BeseitigungVMerwerung: ®il} Zollnummern{n) (HS):
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15, a) Betroflene Staaten, b) Codenummern der zustandigen Behdrden, sofern zutreffend, ¢ Ein- und Ausfubrorte (Grenzibergang oder Hafen)

Ausfuhrstast’Versandstaat Durchfubrstaatien) [Ein- und Ausgang) Eirfuhrstaat’Emptangerstaat

a}
k)

c}

16. Eingangs- undioder Ausgangs- und/oder Ausfuhrzollstellen (Européische Gemeinschaft):

Eingang: Ausgang: Austunr:

17. Erklarung des Exporteurs — Motifizierenden/Erzeugers ('):

lch erklare hiermil, dase die obegen Informaticnen nach meinem besten Wissen vollstandig sind und der Wahheit

" . : o . 18. Anzahl der
entsprechan, Ich arklare fermer, dass rechtlich durchsetzbare vertraghche Verpflichtungen schrifllich eingegangen wurdan beigefiigten
und alle fr die grenzlberschreitende Verbringung erforderlichen Versichenungen oder sonstigen Sicherheitsleistungen

abgeschicssen bzw. hinterlegt wurden oder werden. Anhiings:
Name des Exporteurs/Matifizierandan: Datum: Unterschrift
Marma des Erreugars: Daturm: Unterschrift:

VON DEN ZUSTANDIGEN BEHORDEN AUSZUFULLEM

19, Bestitigung der zustindigen Behbrde des Einfuhrstaats — Em- | 20. Schriftliche Zustimmung (") (!} der Verbringung durch die
ptingerstaats/Durchfuhrstaats (' VAusfuhrstaats — Versand- zustdndige Behbrde von (Land):
staats ()

Lare: Zustimmung erteilt am:

Eingang dar Metifizierung am: Zustimmung gultig vom: bis:

Eingang bastdtgt am Basondare Auflagen: Nein: O Falls Ja, sisha Nr. 21 (8: O

Marna der zustingd gen Behirde: Narme der zustindige Behdrde:

Stempel unclioder Unterschrift: Stempel undioder Linterschrift:

21. BESONDERE AUFLAGEN FUR DIE ZUSTIMMUMG ZU DER VERBRINGUNG ODER GRUNDE FUR DIE ERHEBUNG VOMN EINWANDEN:

" Geman dem Basler Lbarsinkomman ofordedich, 9 Sieka Liste dor Abkirrunge und Cadoas auf dor falganden Seite.

.;2:| Be R12A13 odar M 3-CHE8-Varfabren auch ginschligge Informaticnen 2u den adl, |:u! Ertorgarlictiarialls Einzalbeten angaban,
nachfolgenden A12R13- oder M3-D15-Anlagen und den nachiolgendsn R1-A11- (7t Liste pedlgen, falls mehr als ein Transooriunternehmen baw. Erzeugar,
oder 01-012-Anlagen berfugen. sofem sdoerderiich. (% Wenn autgrund nationaler Rechtzvorschrifien erforderich.

{#) Bel Verbringungan Innechalb der GECO suszullilen, falle B anwandbar, (™ Falls gardls dem OECD-Beschiuss erdordarlich,

") Be mehrmakigen Verbrngungen dessillierte Lste balifigen,
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Verzeichnis der im Notifizierungstormular verwendeten Abklirzungen und Codes

BESEITIGUNGSVERFAHREN (Nr. 11)

Ablagerung in oder aul dem Boden (z. B. Deponien usw.)

Behandlung im Boden {z. B. blologischer Abbau von fllssigen oder schlammigen Abfallen im Erdraich usw.)

Verpressung (z. B. Verpressung pumpfihiger Abfdlle in Behrldcher, Salzdome oder natirlicha Hohlraums usw.)

Oberfiachanauforingung (2. B. Ablsitung fllssiger oder schlammiger Abfalle in Gruben, Teiche oder Lagunen usw.)

Spezisll angelegte Deponien (z. B. Ablagerung In abgadichitsten, getrenntan Réumen, die verschiossen und gegeneinandsr und gegen die Umwelt isoliert werden, usw.)
Einleitung in ein Gewisser mit Ausnahme von Meeren/Ozeanan

Elnlaitung in Meere/Czeana, einschiieblich Einbringung In den Mesrasbodan

Biologische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in dieser Liste beschrieben ist und durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit sinem der in diesar
Liste aufgaflhrtan Verahren entsongt wardan

09 Chamischiphysikalische Bahandlung. die nicht an andarar Stelle in disser Lista baschrisban ist und durch die Endverbindungen odar Gemische antatahen, dis mit alnam
der in dieser Liste aufgefUhren Verfahren entsorgt werden (2. B. Verdamplen, Trocknen, Kalzinisran usw.)

D10 Verbrannung an Land

D11 Verbrannung auf See

D12 Dausrlagening (2. B. Lagarung von Behidltam in sinem Bergwerk usw.)

D13 Vermengung oder Vermischung vor Anwendung eines der in disser Liste aufgeflhnen Verfahren
D14 Rekonditionierung vor Anwendung sines der In dieser Liste aufgefihrien Verfahren

D15 Lagerung bis zur Anwendung eines der in dieser Liste aufgefihrien Verfahran

E357RERE

VERWERTUNGSVERFAHREN (Nr. 11)

A1 Verwendung als Brennstoff (auBer bai Direktverbrennung) oder andere Mittal der Energisarzeugung (Basel'OECD) — Hauptveswendung als Brennstoff cdar andere Mittal
dar Enarglearzeugung (EU)

Rickgewinnung/Regenariening von Lésungsmitteln
Warwerung/Rickgewinnung arganischer Stoffe, die nicht als Lésungsmittal verwendaet werden
Verwerung/Rickgewinnung von Meatallen und Metallverbindungesn
A5  Verwerung/Rickgewinnung von andaren anorganischen Stoffen
A6  Regenerierung von Sauren und Basan
AT Wiedergawinnung von Bestandteilen, die der Bekampfung der Verunreinigung disnan
A8 Wiedergawinnung von Katalysatorbestandtallan
RS Altdlrafiination oder andere Wisdarverwendungsméglichkeiten von Aftdl
A10 Auforingung auf den Boden zum Nutzen der Landwinschaft oder der Okologle
A1l Verwendung van Rockstanden, dis bei sinam der unter R1 bis R10 sufgeflhrtan Verfahren gewonnen werden
A12 Austausch von Abfallen, um sle elnem der unter A1 bls R11 aufgeflhren Verfahren zu unterziehen
R13 Ansammiung von Stoffen, die fir sines der in disser Liste auigefihrien Varfahren vorgesehen sind

VERPACKUNGSARTEN (Nr. 7) H-CODE UND UN-KLASSE (Nr. 14)

1. TrommelFass ?IN-KJaese :;Gada E;qelnsfar;a::n

2. Holzfass 3 H3 Enfzz:l:namaﬁﬂssugmnen

3. Kanlster -

4. Kiste/iastan 4.1 Ha.1 Entzindbare Feststoffe

5. Sack/Beutsl 4.2 Ha.2 Selbstsntundba.r_a S10ffa od.ar Abfalla .

8. Verbundverpeckung 4.3 H43 gloﬂe oder _._ibfalle. die bai Ele_ruhrung mit
asser entzindbare Gase entwickeln

7. Druckbehditer 5.1 H5.1 Ouldierende Stoife

8. Sehutigut 52 H5.2 Organische Psroxid

8. Sanstige (bitte angeban) 8.1 HaA Gifige Stoffe (mit akuter Wirkung)

TRANSPORTART (Nr. 8) 6.2 HE.2 IflkaTiéae Stoffe

A = Strans B Ha Inzjonds Stoﬂ'a. . .

T = Schisne 9 H10 Er;'ls;gz;n‘?u Bt:;:char Gase bsi Konakt mit

S = Saawsg 9 HI1 Tassche Stoffe (mit verzbgerter ader chroni-

A = Luftwag schar Wirkung)

W = Binnenwasserstraien 9 EiH Okotoxische Statfe

PHYSIKALISCHE EIGENSGHAFTEN (Nr. 13) : Ha gl okt

1. Staub- oder pulverfimmig kdnnen, wie etwa Sickerstoffe, die eine der

2. Fest vorstehend aufgefihrten Eigenschafen besit-

3. Pastdsforeiig z8n

4, Schlammig

5. Flissig

&, Gasfarmig

7. Andere Erscheinungaformen (bitte angebsn)

‘Weitere Informationen — Insbesondere zur Abfalldentfizisrung {Nr. 14), d. h. den Anhangen VIl und [X des Basler Uberainkommens, den OECD-Codas und den Y-Codes, —
knnan den Handblchem entnommen werden, die bal der OECD und dem Sekretariat des Sasler Ubereinkommens erhatiich sind.*
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Muster 2 — Begleitformular

Ot der Apfalleezeiigung (51!

10. Bagaltigungeantage 0 oder Verwertungeanlage O
Fegigiierrummer:
Mearne:

Ansebrill:

Kaortakiparser

Tal: Fa:
E-Mall;

Crt der tatsichichen Besalbgung/varsarung (3);

11. Basaltigungs-Varwartungsverfahren
D-Coda / R-Coda (")

1. Entspricht der Hotifizlerung Mr. 2. For Hummer/G 1| der Verbringungen: !
3. Exporteur — Notlfizierender Regetienmrmimer: 4, Imporieur — Emplanger Flegistr erriimimer:
Marme: Marme:
Anschrift: Anachriftz
Homaktparsor: Hantakiparson:
Tal Fau; Tal: Frug;
E-Mall: E-hail:
5. Tatsdchiiche Mange: Tarmen (Mgl m¥ 6, Teisdchiiches Datum der Verbringung:
7. Varpackung Artian) (M Anzanl dar Frachtstlcks:
Besondare Handhabungsvorechrifen {7 Ja. O Mein: O
8. a) 1. Transporhuntarnekmen (%) 8. b) 2. Transpartuntarnehman: (7] B. &) Latrtes Transporturtarmehman: ():
Aegigiierrummer: Aegisifamummes; Regigriermummer
Marme: Wame: Marme:
Anachrilt: Anaekein Anahen:
Tl Tal.: Tl
Fax: Fa: Fax:
E-Mail; E-Mail; E-Mait:
= === e e Wom Beaufiregien des Transporfunfemehmens aussufiiffen = -« =« == Metvr als drel Trnsporfunfemahman () (=}
Transportart {1 Transportart {'1; Tranzporart (')
Ubsargebedahim Ubargabedatum: Ubsrgabadatum:
Untarschf: Urzarschrit Lintarachiift:
9. Abfallarzougar i) (5 % 12. Bazeichnung und Zusammansatzung das Abfalls (2):
Argistrierrummer:
Hama:
Anschrift;
::l"‘m‘“’“- . 13. Physlkalische Elganschaften |}
= Mal: ' 14, Abfsllldentifizierung [sinsciigie Codes angeben)

i) Basal Aniage Vill [odar X falls anwerdbar):
) OECO-Coda (falls abwalkchand wan 1);
i) EL-Abdallvarzeichnis:

) Matianalar Coda im Ausfulirtand;
v Mationalar Coda im Einfunriand:
i) Sonsliga (il angeber):

iy ¥aCode:
will) H-Coda (1

1) UM-rlasge |}

*] LM-annnummer;

1) UN-Versandnams:

aiiy Zalnumman i) (HS):

15. Erkldrung das Exporteurs — Notifizlarandan/Erzsugars (%)

Meme: Dabam:

Ich arklare hiermit, dass die obigen Infarmationen nach meinem besten Wissen vallstandig sind und der Wabrbei? ertsgrachen. kin ecklare femar, dass rechilich durchsetzoare
wariragicha Yarpflichiungan sehntiich eingegangen wurden, ala tir dia granziberschreitands Varorngung arordedichen Varsicherungen oder sonatipan Sicharhatslakiungen
abgaschiossan bzw. hinerlegl wurden und alla erforderichen Zustimmungan der zustandigen Behirdan der bafreenden Staaten verliegen

Literschiift:

16. Von sonsligen an der grenziiberschrellanden Verbringung betelliglen Perssnen auszuflllen, falls zusitziiche Informatlonen verlangt werden:

17. Eingang balm imparteur — Emptinger (falls kalne Aniage):
Marme: Datiirmc

Uniteeschift-

VON DER BESEITIGUNGS-VERWERTUNGSANLAGE AUSZUFOLLEN

18. Eingang bal dor Beseltigungsan|age [m]
Engangsdaham: in Emplarg ganommen: 0

In Empfang genommans Marge:  Tannan (Mgl m3:;

Ungefanres Datum car SesailigungVarsertung:
Basaitigungs-Alerwartungsverfanran (1

Mamea:

Data;

Mntarsghry;

oder Yerwertungsaniage O

Emplang venweigan (71 O
") Zustandips Bahanden
Aok

18, Ich bescheinige hlenmit, dass dis oben beschriebenan
Abtalle basaitigtiversenst wonden sind,

Mama:
imarreren Dt

Imterschitt und Stempal:

(') Sieha Line der ABKOTEangen und Codes sl dar Sigandan Sele.
) Efmterichentals Einzsiioten angaten.

) Bei mety als deed Transporiuniemeimen sind dle usles Nr 8 (3, b, <} vestaingien Informetionen beoutigen

mmmmnmm
% Listn bofligen, falls mehr als oin ERpugor.
(% Winnn auigrund naonaler Fiechimvorcirifien erfoededich
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VON DER 2OLLSTELLE AUSZUFULLEN {gemad natlonalen Rechtevarschrifban)

20. AusfubrstastVersandatast oder Ausgangazolistalls

Oie in desam Beglaftformular beschrisbaran Abfala wurdan sus dem
Lard susgslibet am:
Untarschrift:

Stempal:

21. Einfubestaal/Emplangasataat sdar Eingangazalistalie
Dig in diesam Beglattdokument baschrisbanan Abfale wurden in das
Lardd singefibel am.

Unbarscih i

Stempal:

22. Stempel der Zollstellen der Durchfuhrstaatan

Marmne des Staales:

Marne das Slaales:

Eingang: Ausgang: Eingang: Ausgarg;

Marme des Stagbes: Marne das Staates:

Engang Ausgang: Eingang: Ausgarg;
Var dar im Bagl wlar vereendatan Abklirzungan und Codas

BESEITIGUNGSYERFAHREN (Mr. 11)

VERWERTUNGEVERFAHREN (Nr. 11)

Al

AE
Az

A13

Varmandurg als BrannsicH (auBar baei Direkbvarbranmung] oder anders Mittel car
Energasrzaugung (BesalOECD) — Heuptverwendung als Brennstoff oder an-
dere Mitel ar Ensrgiasczeuguing (EL)

Alkgeainnung/Reganaanng wan Lesungsmittein

‘Varmariung/Rickgawinnung orpaniachar Stothe, dia nicht als Losungsmittal ver-
‘wandel warden

‘Varmarurg/Rlckgewinnung van Metallan und Metalvarbindungan
‘armarung/Rlckgawinnung von anderan anorganischen Stoften

Hegenetierung v S&uran und Basen

‘Wisderpawinnung von Bestandiailar, de dar Bekimplung der Vamunreinigang
dignan

Wiederpasinnung von Kaialysstorbesiandisien

Algiraffination odar arders Wisdererwendungsmeglichiaiten von Al
Auforingung aul den Boden zum Nulzen der Lendwitschsl oder dar Clologle
Warmardurg van Alckstanden, die bai sinem dar unter B1 bis A10 aufgefinrien
‘Varlahran gawonnen warden

Auatauach von Abfalen, um sie ainem der unbar R1 bis R11 augallhnan Ve
tabren 2u untarzishen

Ansammiung von Stotten, dia fir aines dar in dlessr Lists aufgafinnisn Vartahran
vorgeaahen aind

DM Ablagerung in odar aid dam Boden iz. B. Deponien usw.)

@2 Behandiung Im Sodan iz B. bigkgischar Abtaw von filssigan odar schiammigan
Absalan im Ergreich uaw.)

02 Verpressung (2, B Varpressung pumpfaniger Aofile in Bobriichar, Salzdoma
adar natlricha HohraLmE LEW.]

4 Obarfidchenautbringing (2. B. Ablsitung filssiger oder schiammigar Abdilla in
Gruben, Taiche adar Laguran usw.)

05  Spepell engelegie Daponien {z. B. Ablagerung in aggedichtetan. gatrenmtan
Raumen. dis vamchlossen uhd gepanainantder (nd gegen die Urwall iselied
warden, s,

06 Emlsitung In sin Gewssses mit Ausnama von Meersn/Omeanan

07  Einleilung in MeeredOzeans, sinschiieiich Snoingung in dan Mesresbadan

08 Biglegisons Behanding, de nicht an andarar Stela in diesar Liste besohreben
151 und dureh die Encarbindungan oder Gemischa amstehan, dis mit einem der
in disser Liste autgedibrian Vartahran eriscrgt warden

0% Chamischiphysikalische Bahandung, die nicht an anderer Sislle in daser Lista
beschiaban gt und durch de Endverbindungen oder Gemische entatehen, dia
mit ainem der i dieser Liste audgefibrtan Verfahran antsorgt werden (2. B,
Werdempten, Trocknan, Kelziniersn uzw.)

D0 Vertrernurg an Lard

M1 Wertrennung aul Ses

@12 Daverlagarung (z, B. Lagerung von Bahatam in ainem Bargwark usw,)

DH3  Vermangung oder Vermischung vor Armwendung aines der in diaser Lists suige-
filbrten Variabren

M4 Hakenditiorienung vor Anwendung aines der in diaser Usta auipefibrian War-
fahren

DS Lagerurg bis zur Anwerkdung eines der in diesar Liste aufgeflibrten Verfabnen

VERFACKUNGSARTEN (Nr. T}

1, TrammedFass

2. Helzfass

3. Kanigter

4, Kigha/Kastan

5. Sa/Bautel

8, Werbiundhverpacung

7. Dnickbahaltar

. Sehitgut

9, Anders Ersensirungsionmsn (bime anpaban)

TRANSPORTART (Nr. 8)
A = Sraila

T = Sahiene

5 = Seaway

A = Luftwag

‘W = Birnermamssorsiratan

PHYSIKALISCHE EMGEMSCHAFTEN (Nr. 13)
1. Staub- odar pulverlimig

2, Fast

3. Pastiutbraig

&, Schizmmig

5, Pissig

. GastBrmig

7. Anders Erstheirungsiorman (bife angsban)

H-CODE UND UN-KLASSE (Nr. 14)

UM Klasse H-Cada Eigansehatten

1 H1 Explasirsiaffa

3 H3 Ertzinddane Fllssgkeiten

4.1 Ha 1 Ertrlindoars Faststats

42 HaZ Selbstenizindtara Stoffa oder dofale

4.3 Ha3 Stotte cder Abfdlle. de bel Berlhnng mit Wesssar
priziindbara Gasa entwickeln

a1 H5.1 Cicteranta Sioffe

52 H5.2 Organiache Percuida

&1 e 1 Giftige Stoffe (mit skuter Wikung)

g2 Ha.Z Infekiidae Stofte

g Ha hizende Stoffe

& Hi0 Fraisaizung icaischar Gase bai Komakt mit Luft
odar Wasssr

g H11 Toxischa Stolle [mil versdgener ader chronischar
Wirkurg)

3 Hi2 Okotaxiacha Stoffe

g H13 Stotle. dia sul irgendeine Waiss nach der Ermsar-

pung andara Substanzen erzaugen kanner, wis
etwa Sickarstoffa, dle sine dar voratanend eulps-
fihitan Eigerschaten basitren

‘Weitara Inlcrralicnen — insbesondere Zur Ablalidentfizierung {Mr. 14), 4. h. dan Arhangen Vill und X des Basler Ubamninkommeans, dan CECD-Codes und dan Y-Dodes —

kanran den Hardbdcham snnammen werden, dis bal der OEGD wnd dem Sekratariat des Basler Obarainkommens ermaldich sird.”
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Spezifische Anweisungen fiir das Ausfiillen der Notifizierungs-

und Begleitformulare

I. Einleitung

1. Die vorliegenden Anweisungen enthalten die fiir das Ausfiillen der Notifizierungs- und
Begleitformulare notwendigen Erldauterungen. Beide Formulare sind mit dem Basler
Ubereinkommen ('), dem OECD-Beschluss (*) (der nur fiir die Verbringung von zur
Verwertung bestimmten Abfallen innerhalb des Gebiets der OECD gilt) und dieser
Verordnung vereinbar, da sie die besonderen Anforderungen dieser drei
Rechtsinstrumente berlicksichtigen. Die Formulare sind allgemein gehalten, um den
Bestimmungen aller drei genannten Rechtsinstrumente gerecht zu werden. Aus
diesem Grund beziehen sich auch nicht alle Felder auf alle Rechtsinstrumente, und es
brauchen in einem konkreten Fall méglicherweise nicht alle Felder ausgefiillt zu
werden. Auf etwaige spezifische Anforderungen, die lediglich ein Kontrollsystem
betreffen, wird in FuBnoten hingewiesen. Unter Umstanden unterscheidet sich auch
die Terminologie nationaler Durchfiihrungsvorschriften von den im Basler
Ubereinkommen und im OECD-Beschluss benutzten Begriffen. In der
englischsprachigen Fassung dieser Verordnung wird zum Beispiel ,,Verbringung" mit
»shipment" und nicht mit ,movement" wiedergegeben. Dem wird in den Uberschriften
der Notifizierungs- und Begleitformulare in englischer Sprache Rechnung getragen,
indem beide Begriffe nebeneinander gestellt (,movement/shipment") werden.

2. In den Formularen sind die Begriffe ,Beseitigung" (disposal) und ,Verwertung"
(recovery) enthalten, da sie in den drei Rechtsinstrumenten unterschiedlich definiert
werden. Nach dieser Verordnung und nach dem OECD-Beschluss bezeichnet der
Begriff ,Beseitigung" (disposal) die in Anhang IV A des Basler Ubereinkommens und
in Anlage 5.A des OECD-Beschlusses aufgefiihrten Beseitigungsverfahren und der
Begriff ,Verwertung" (recovery) die in Anhang IV B des Basler Ubereinkommens und
in Anlage 5.B des OECD-Beschlusses aufgeflihrten Verwertungsverfahren. Im Basler
Ubereinkommen hingegen sind mit dem Begriff ,,Entsorgung" (disposal) sowohl

Beseitigungs- als auch Verwertungsverfahren gemeint.

3. Die Notifizierungs- und Begleitformulare werden (sowohl als Papierfassung als auch in
elektronischer Form) von den zusténdigen Behérden am Versandort bereitgestellt und
herausgegeben, die hierbei ein Nummerierungssystem anwenden, das die

Rickverfolgbarkeit einer bestimmten Abfalllieferung ermdglicht. Die Nummer sollte

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-6



VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

mit dem Landercode des Versandstaats beginnen, der in der Liste der Landerkuirzel
der ISO-Norm 3166 nachgeschlagen werden kann. Innerhalb der EU muss auf den
zweistelligen Landercode eine Leerstelle folgen. Darauf kann fakultativ ein Code von
bis zu vier Stellen gemaB den Angaben der zustdndigen Behdrde am Versandort
folgen, ebenfalls gefolgt von einer Leerstelle. Die Nummerierung muss mit einer
sechsstelligen Zahl enden. Beispiel: Wenn der Landercode XY lautet und die
sechsstellige Zahl 123456, ware die Notifizierungsnummer ohne Angabe eines
fakultativen Codes XY 123456. Mit fakultativem Code (zB 12) ware die
Notifizierungsnummer XY 12 123456. Bei elektronischer Ubermittlung eines
Notifizierungs- oder Begleitformulars ohne Angabe eines fakultativen Codes sollte an
der Stelle des Codes ,,0000" eingefiigt werden (zB XY 0000 123456). Bei Verwendung
eines fakultativen Codes von weniger als vier Stellen (zB 12) ware die
Notifizierungsnummer XY 0012 123456.

4. Falls Staaten die Formulare in einem ihren nationalen Normen entsprechenden
Papierformat (in der Regel nach den Empfehlungen der Vereinten Nationen: ISO/DIN
A4) herausgeben méchten, ist zu beachten, dass die RahmengroBe der Formulare die
MaBe 183 x 262 mm nicht tUberschreiten sollte und die Rander an der oberen und
linken Seite des Blattes auszurichten sind, um die internationale Verwendbarkeit der
Formulare zu gewahrleisten und dem Unterschied zwischen dem ISO/DIN-Format A4
und dem in Nordamerika lblichen Format Rechnung zu tragen. Beim
Notifizierungsformular ist zu beachten, dass die Felder 1 bis 21 einschlieBlich der
FuBnoten auf ein Blatt passen sollen und das Verzeichnis der im
Notifizierungsformular verwendeten Abkurzungen und Codes auf ein zweites Blatt.
Beim Begleitformular sollten die Felder 1 bis 19 einschlieBlich der FuBnoten auf einem
Blatt stehen und die Felder 20 bis 22 sowie das Verzeichnis der im Begleitformular

verwendeten Abklrzungen und Codes auf einem zweiten Blatt.
II. Zweck der Notifizierungs- und Begleitformulare

5. Das Notifizierungsformular soll den betroffenen zustéandigen Behorden die
Informationen liefern, die sie benétigen, um die Zulassigkeit von notifizierten
Abfallverbringungen beurteilen zu kénnen. In dem Formular sind Felder vorgesehen,
in denen der Eingang der Notifizierung bestatigt und erforderlichenfalls die schriftliche

Zustimmung zu der betreffenden Verbringung gegeben werden kann.

6. Das Begleitformular soll eine Abfalllieferung wahrend des gesamten Transports vom
Abfallerzeuger bis zu ihrem Eintreffen in einer Beseitigungs- oder Verwertungsanlage
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in einem anderen Staat begleiten. Jede Person, die fiir eine Verbringung die
Verantwortung tbernimmt (Transportunternehmen und mdglicherweise der
Empfanger (°)), hat das Begleitformular entweder bei Ubergabe oder bei Empfang
der betreffenden Abfalle zu unterschreiben. AuBerdem gibt es im Begleitformular
Felder, um die Durchfuhr der Lieferung durch die Zollstellen aller betroffenen Staaten
festzuhalten (wie es diese Verordnung vorschreibt). SchlieBlich sollen die
entsprechenden Beseitigungs- oder Verwertungsanlagen in diesem Formular die
Ubernahme der Abfille und den Abschluss des Verwertungs- oder

Beseitigungsverfahrens bestatigen.

II1. Alilgemeine Anforderungen

7.

10.

Eine geplante Verbringung, die dem Verfahren der vorherigen schriftlichen
Notifizierung und Zustimmung unterliegt, kann erst erfolgen, nachdem die
Notifizierungs- und Begleitformulare in Ubereinstimmung mit dieser Verordnung
gemal Artikel 16 Buchstaben a und b ausgefiillt wurden, und nur so lange, wie die
schriftlichen oder stillschweigenden Zustimmungen aller betroffenen zustandigen
Behorden giiltig sind.

Papierformulare sind durchgehend mit der Schreibmaschine oder von Hand in
Blockschrift und mit dauerhaft haltbarer Tinte auszuftillen. Fir Unterschriften ist stets
dauerhaft haltbare Tinte zu verwenden, und der Name des bevollmachtigten
Vertreters ist in Blockschrift neben die Unterschrift zu setzen. Kleine Fehler, wie die
Verwendung eines falschen Codes fir einen Abfall, kénnen mit Zustimmung der
zustandigen Behorden korrigiert werden. Der neue Eintrag muss markiert,
abgezeichnet oder mit Stempel versehen und datiert (Datum der Berichtigung)
werden. Bei groBeren Anderungen oder Korrekturen muss ein neues Formular

ausgefillt werden.

Bei der Erstellung der Formulare wurde darauf geachtet, dass sie problemlos
elektronisch ausgefiillt werden kénnen. Wenn elektronische Formulare verwendet
werden, sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen gegen jede missbrauchliche
Verwendung zu treffen. Etwaige Anderungen, die an einem bereits ausgefiillten
Formular mit Zustimmung der zustandigen Behdrden vorgenommen werden, sind
kenntlich zu machen. Bei der Verwendung elektronischer Formulare, die per E-Mail
Ubermittelt werden, ist eine digitale Unterschrift erforderlich.

Zur Vereinfachung der Ubersetzung sind in mehreren Feldern der Formulare Codes

anstelle von Text einzutragen. Wenn Textangaben erforderlich sind, ist eine Sprache
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zu wahlen, die fir die zustandigen Behdrden im Empfangerstaat und
erforderlichenfalls flr die Gbrigen betroffenen Behérden annehmbar ist.

Das Datum ist sechsstellig anzugeben. Der 29. Januar 2006 beispielsweise ist wie
folgt anzugeben: 29.01.06 (Tag.Monat.Jahr).

Wenn den Formularen Anhange mit zusatzlichen Informationen beigefligt werden
mussen, ist jeder Anhang mit der Bezugsnummer des betreffenden Formulars zu

versehen und mit der Nummer des Feldes, auf das er sich bezieht.

IV. Besondere Hinweise fiir das Ausfiillen des Notifizierungsformulars

13.

14.

15.

Bei der Einreichung der Notifizierung fiillt der Notifizierende (%) die Felder 1 bis 18
(mit Ausnahme der Notifizierungsnummer in Feld 3) aus. In einigen Drittstaaten, die
nicht OECD-Mitgliedslander sind, kann auch die zustandige Behdrde am Versandort
diese Felder ausfillen. Ist der Notifizierende nicht identisch mit dem Ersterzeuger, hat
dieser Erzeuger oder eine der in Artikel 2 Nummer 15 Buchstabe a Ziffer ii oder iii
genannten Personen gemaB Artikel 4 Absatz 2 Nummer 1 und Anhang II Teil 1
Nummer 26 auch in Feld 17 zu unterschreiben, sofern dies durchfiihrbar ist.

Felder 1 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 2 und 4) und 2 (Anhang II Teil 1
Nummer 6): Tragen Sie hier bitte die verlangten Informationen ein
(Registriernummer nur falls anwendbar, Anschrift mit Angabe des Landes, Telefon-
und Faxnummern mit Landervorwahl; die Kontaktperson sollte flir die Verbringung
verantwortlich sein, auch bei Zwischenfallen wahrend der Verbringung). In einigen
Drittstaaten kdnnen auch Angaben zu der zustandigen Behdrde am Versandort
gemacht werden. GemaB Artikel 2 Nummer 15 dieser Verordnung kann ein Handler
oder Makler als Notifizierender auftreten. In diesem Fall ist eine Kopie des Vertrags
zwischen dem Erzeuger, Neuerzeuger oder Einsammler und dem Makler oder Handler
oder der Nachweis des Vertrags (oder eine Erkldarung, mit der dessen Bestehen
bestdtigt wird) als Anlage beizufiigen (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 23). Mithilfe
der Telefon- und Faxnummern und der E-Mail-Adresse sollte es mdglich sein, bei
einem Zwischenfall wahrend der Verbringung jederzeit zu allen betroffenen Personen

Kontakt aufzunehmen.

In der Regel ist der Empfanger die in Feld 10 angegebene Beseitigungs- oder
Verwertungsanlage. Empfanger kann jedoch auch in einigen Fallen eine andere
Person sein, zum Beispiel ein Handler oder Makler (°) oder eine juristische Person wie
der Hauptsitz oder die Postanschrift der in Feld 10 angegebenen, die Abfalle
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Ubernehmende Beseitigungs- oder Verwertungsanlage. Um als Empfanger auftreten
zu kénnen, muss ein Handler oder Makler oder eine juristische Person der
Gerichtsbarkeit des Empfangerstaats unterliegen und Besitzer der Abfalle sein oder
eine sonstige Form der rechtlichen Kontrolle tber die Abfalle zum Zeitpunkt des
Eintreffens der Lieferung im Empfangerstaat haben. In einem solchen Fall sind in Feld
2 die Angaben zu dem Handler oder Makler oder der juristischen Person einzutragen.

Feld 3 (sieche Anhang II Teil 1 Nummern 1, 5, 11 und 19): Bei der Herausgabe eines
Notifizierungsformulars teilt die zustandige Behdrde entsprechend ihrem eigenen
System eine Kennnummer zu, die in dieses Feld eingetragen wird (sieche Nummer 3
dieser Anweisungen). Unter Buchstabe A bezieht sich ,Einmalige Verbringung" auf
eine Einzelnotifizierung, und ,,Mehrmalige Verbringungen" bezieht sich auf eine
Sammelnotifizierung. Unter Buchstabe B ist die Art des Verfahrens anzugeben, fiir
das die zu verbringenden Abfalle bestimmt sind. ,Vorabzustimmung" unter Buchstabe

C bezieht sich auf Artikel 14 dieser Verordnung.

Felder 4 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 1), 5 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 17)
und 6 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 12): Tragen Sie bitte die Anzahl der
Verbringungen in Feld 4 und den vorgesehenen Termin einer einmaligen Verbringung
bzw. bei mehrmaligen Verbringungen die Termine der ersten und der letzten
Verbringung in Feld 6 ein. In Feld 5 geben Sie bitte die geschatzten Mindest- und
Hoéchstmengen der Abfélle in Tonnen an (1 Tonne (t) entspricht 1 Megagramm (Mg)
oder 1 000 kg). In einigen Drittstaaten kdnnen auch Mengenangaben in Kubikmetern
(1 m3 entspricht 1 000 Liter) oder anderen metrischen Einheiten, wie Kilogramm oder
Liter, akzeptiert werden. Wenn andere metrische Einheiten verwendet werden, ist die
MaBeinheit anzugeben, und die im Formular vorgegebene Einheit kann
durchgestrichen werden. Die verbrachte Gesamtmenge darf die in Feld 5 angegebene
Héchstmenge nicht Gberschreiten. Der in Feld 6 angegebene vorgesehene Zeitraum
fur Verbringungen darf nicht langer als 1 Jahr sein, auBer bei mehrmaligen
Verbringungen zu Verwertungsanlagen mit Vorabzustimmung gemaB Artikel 14 dieser
Verordnung (siehe Nummer 16 dieser Anweisungen), fiir die der vorgesehene
Zeitraum maximal 3 Jahre betragen darf. Alle Verbringungen miissen innerhalb des
Zeitraums erfolgen, in dem die stillschweigenden oder schriftlichen Zustimmungen
aller zustandigen Behdrden gemaB Artikel 9 Absatz 6 dieser Verordnung giiltig sind.
Bei mehrmaligen Verbringungen kénnen einige Drittstaaten auf der Grundlage des
Basler Ubereinkommens verlangen, dass die voraussichtlichen Termine oder die

voraussichtliche Haufigkeit und die geschatzte Menge der einzelnen Verbringungen in
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den Feldern 5 und 6 oder in einem Anhang angegeben werden. Wenn eine
zustandige Behorde eine schriftliche Zustimmung zu der Verbringung erteilt und sich
die in Feld 20 angegebene Dauer der Glltigkeit dieser Zustimmung von dem in Feld 6
angegebenen Zeitraum unterscheidet, hat die Entscheidung der zustandigen Behorde
Vorrang vor der Angabe in Feld 6.

18. Feld 7 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 18): Bei der Angabe zu den
Verpackungsarten sind die Codes des dem Notifizierungsformular beigefiigten
Verzeichnisses der Abkiirzungen und Codes zu verwenden. Wenn bei der
Handhabung besondere VorsichtsmaBnahmen zu treffen sind, wie sie beispielsweise
in den fiir Arbeitnehmer bestimmten Anweisungen der Erzeuger fiir die Handhabung
vorgeschrieben sind, in Sicherheits- und Gesundheitsschutzinformationen, unter
anderem Informationen lber den Umgang mit ausgelaufenen/verschiitteten Abféllen,
und in schriftlichen Weisungen fiir den Transport geféhrlicher Giiter, kreuzen Sie bitte

das entsprechende Kastchen an und fiigen Sie die Informationen als Anlage bei.

19. Feld 8 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 7 und 13): Tragen Sie hier bitte die
verlangten Informationen ein (Registriernummer nur falls anwendbar, Anschrift mit
Angabe des Landes, Telefon- und Faxnummern mit Landervorwahl; die fur die
Verbringung verantwortliche Kontaktperson). Sind mehrere Transportunternehmen
beteiligt, fligen Sie bitte dem Notifizierungsformular eine vollstéandige Liste mit den
notwendigen Angaben zu jedem einzelnen Transportunternehmen als Anlage bei.
Wenn der Transport von einem Speditionsbeauftragten organisiert wird, sind die
Angaben zu diesem Beauftragten und die entsprechenden Angaben zu den
tatsachlichen Transportunternehmen als Anlage beizufligen. Der Nachweis der
Registrierung des bzw. der Transportunternehmen(s) fiir Abfalltransporte (zB
Erklarung, mit der deren Bestehen bestatigt wird) ist als Anlage beizufligen (siehe
Anhang II Teil 1 Nummer 15). Bei der Angabe der Transportart sind die Abkiirzungen
des dem Notifizierungsformular beigefiigten Verzeichnisses der Abkiirzungen und

Codes zu verwenden.

20. Feld 9 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 3 und 16): Tragen Sie hier bitte die
verlangten Angaben zum Abfallerzeuger (°) ein. Die Registriernummer des Erzeugers
ist gegebenenfalls anzugeben. Ist der Notifizierende der Abfallerzeuger, gentigt der
Vermerk ,siehe Angaben in Feld 1". Stammen die Abfalle von mehreren Erzeugern, ist
der Vermerk ,siehe beigefligte Liste" einzutragen und eine Liste mit den verlangten
Angaben zu jedem einzelnen Erzeuger als Anlage beizufligen. Ist der Erzeuger

unbekannt, tragen Sie bitte hier den Namen der Person ein, die im Besitz der Abfalle
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ist bzw. die Kontrolle tGber die Abfdlle hat (Besitzer). Machen Sie bitte auch Angaben
zum Verfahren, bei dem die Abfalle angefallen sind, und zum Ort der
Abfallerzeugung.

21. Feld 10 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 5): Tragen Sie hier bitte die verlangten
Angaben ein (Bestimmung der Verbringung durch Ankreuzen des Kastchens nach
~Beseitigungsanlage" oder nach ,Verwertungsanlage"; Registriernummer nur falls
anwendbar; Ort der tatsachlichen Beseitigung/Verwertung nur, wenn er nicht mit der
Anschrift der Anlage libereinstimmt). Falls der Beseitiger oder Verwerter mit dem
Empfanger identisch ist, tragen Sie bitte hier den Vermerk ,siehe Angaben in Feld 2"
ein. Wenn es sich bei dem Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren um ein in D13-
D15, R12 oder R13 aufgefiihrtes Verfahren (gemaB Anhang IIA oder IIB der Richtlinie
2006/12/EG Uber Abfalle) handelt, sind die Anlage, in der dieses Verfahren
angewandt wird, und der Ort, an dem dies geschieht, in Feld 10 anzugeben. In einem
solchen Fall sind entsprechende Angaben zu der/den nachfolgenden Anlage/n, in
der/denen etwaige nachfolgende in R12/R13 oder D13-D15 aufgefiihrte Verfahren
und das/die in D1-D12 oder R1-R11 aufgefiihrte/n Verfahren angewandt
wird/werden oder angewandt werden kann/kdnnen, als Anlage beizufligen. Ist die
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage in Anhang I Kategorie 5 der Richtlinie
96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 (ber die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung aufgefiihrt, so ist der Nachweis fiir eine
glltige Genehmigung im Sinne der Artikel 4 und 5 der genannten Richtlinie
beizufligen (zB durch eine Erklarung, mit der deren Bestehen bestatigt wird), wenn

eine Anlage sich in der Europdischen Union befindet.

22. Feld 11 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 5, 19 und 20): Geben Sie bitte die Art des
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahrens unter Verwendung der R-Codes oder D-
Codes in Anhang IIA oder IIB der Richtlinie 2006/12/EG liber Abfélle an (siehe auch
das dem Notifizierungsformular beigefiigte Verzeichnis der Abklirzungen und Codes)
('). Falls es sich bei dem Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren um ein in D13—
D15, R12 oder R13 aufgefiihrtes Verfahren handelt, sind entsprechende Angaben zu
nachfolgenden (etwaige in R12/13 oder D13-D15 wie auch die in D1-D12 oder R1-
R11 aufgefiihrten) Verfahren als Anlage beizufiigen. Geben Sie bitte auch die jeweils
anzuwendende Technologie an. Wenn der Abfall zur Verwertung bestimmt ist, fligen
Sie bitte Angaben zur geplanten Methode der Beseitigung des nicht verwertbaren
Anteils nach der Verwertung, zur Menge der verwerteten Stoffe im Verhaltnis zum
nicht verwertbaren Abfall, zum geschatzten Wert der verwerteten Stoffe, zu den
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Kosten der Verwertung und den Kosten der Beseitigung des nicht verwertbaren
Anteils als Anlage bei. Verweisen Sie bitte auBerdem bei Einfuhren von zur
Beseitigung bestimmten Abfallen in die Union unter ,Grund fir die Ausfuhr® auf den
zuvor gestellten hinreichend begriindeten Antrag des Versandstaats gemaB Artikel 41
Absatz 4 dieser Verordnung und fligen Sie diesen Antrag als Anlage bei. Einige
Drittstaaten auBerhalb der OECD kénnen auf der Grundlage des Basler

Ubereinkommens ebenfalls ndhere Angaben zum Grund fiir die Ausfuhr verlangen.

Feld 12 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 16): Geben Sie bitte hier die
Bezeichnung/en an, unter der/denen die Abfélle allgemein bekannt sind, oder die
Handelsbezeichnung und die Bezeichnungen der Hauptbestandteile (in Bezug auf die
Menge beziehungsweise die Gefahrdung) und ihre jeweiligen Konzentrationen
(ausgedriickt als Prozentsatz), falls bekannt. Handelt es sich um ein Abfallgemisch,
machen Sie bitte dieselben Angaben zu den verschiedenen Anteilen und geben Sie
dabei an, welche Anteile zur Verwertung bestimmt sind. GemaB Anhang II Teil 3
Nummer 7 dieser Verordnung kann eine chemische Analyse der Zusammensetzung
der Abfélle verlangt werden. Fligen Sie bitte weitere Informationen erforderlichenfalls

als Anlage bei.

Feld 13 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 16): Geben Sie bitte hier die physikalischen
Eigenschaften der Abfalle bei Normaltemperatur und Normaldruck an.

Feld 14 (siehe Anhang II Teil 1 Nummer 16): Geben Sie bitte hier den Code an, der
den Abfall gemaB Anhang III, IIIA, IIIB, IV oder IVA dieser Verordnung identifiziert.
Geben Sie bitte den Code nach dem im Basler Ubereinkommen vereinbarten System
an (in Feld 14 Unterposition i) und gegebenenfalls nach den im OECD-Beschluss
vereinbarten Systemen (in Unterposition ii) und sonstigen anerkannten
Klassifizierungssystemen (in Unterpositionen iii bis xii). Geben Sie bitte gemaB Artikel
4 Absatz 2 Nummer 6 dieser Verordnung nur einen Abfallcode (aus Anhang III, IIIA,
ITIB, IV oder IVA dieser Verordnung) an. Hierbei gelten die folgenden zwei
Ausnahmen: Bei Abfallen, die nicht als Einzeleintrag in Anhang III, IIIB, IV oder IVA
eingestuft sind, geben Sie bitte nur eine Abfallart an. Bei Abfallgemischen, die nicht
als Einzeleintrag in Anhang III, IIIB, IV oder IVA eingestuft sind, geben Sie bitte den
Code jedes Abfallanteils in der Reihenfolge seiner Bedeutung (erforderlichenfalls in

einem Anhang) an, es sei denn, sie sind in Anhang IIIA aufgefihrt.

a) Unterposition i: Bei Abfdllen, die dem Verfahren der vorherigen schriftlichen
Notifizierung und Zustimmung unterliegen, sind die Codes im Anhang VIII zum
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Basler Ubereinkommen anzugeben (sieche Anhang IV Teil I dieser Verordnung);
bei Abfdllen, die zwar in der Regel nicht dem Verfahren der vorherigen
schriftlichen Notifizierung und Zustimmung unterliegen, jedoch aus einem
bestimmten Grund, wie der Kontaminierung durch gefahrliche Stoffe (siehe
Anhang III Absatz 1 dieser Verordnung), einer anderen Klassifizierung gemaB
Artikel 63 dieser Verordnung oder nationalen Bestimmungen (), diesem
Verfahren unterliegen, sind die Codes in Anhang IX zum Basler Ubereinkommen
anzugeben. Die Anhédnge VIII und IX zum Basler Ubereinkommen finden sich in
Anhang V dieser Verordnung, im Text des Basler Ubereinkommens sowie in dem
beim Sekretariat des Basler Ubereinkommens erhéltlichen Leitfaden (Instruction
Manual). Falls Abfélle nicht in Anhang VIII oder IX zum Basler Ubereinkommen
aufgefiihrt sind, tragen Sie bitte den Vermerk ,nicht gelistet™ ein.

Unterposition ii: OECD-Mitgliedslander sollten die OECD-Codes fiir Abfélle
verwenden, die in Anhang III Teil IT und Anhang IV Teil II dieser Verordnung
aufgefiihrt sind, das heiBt, fir Abfalle, die keinem Eintrag in den Anhdangen zum
Basler Ubereinkommen entsprechen bzw. geméB dieser Verordnung einem
anderen Kontrollniveau als dem nach dem Basler Ubereinkommen erforderlichen
Kontrollniveau zuzuordnen sind. Falls Abfalle nicht in Anhang III Teil II und
Anhang 1V Teil II dieser Verordnung aufgefiihrt sind, tragen Sie bitte den Vermerk

LNicht gelistet™ ein.

Unterposition iii: Mitgliedstaaten der Europdischen Union sollten die Codes des
Abfallverzeichnisses der Europdischen Union verwenden (siehe Entscheidung Nr.
2000/532/EG der Kommission in der geénderten Fassung) (°).

Unterpositionen iv und v: Gegebenenfalls sind andere, nicht im EG-
Abfallverzeichnis enthaltene nationale Identifizierungscodes des Versandstaats

und, falls bekannt, des Empfangerstaats anzugeben.

Unterposition vi: Falls hilfreich oder von den jeweiligen zustandigen Behorden
verlangt, tragen Sie bitte hier einen anderen Code ein oder machen Sie
zusatzliche Angaben, die die Identifizierung des Abfalls erleichtern. Solche Codes
kénnen in Anhang IIIA, IIIB oder IVA dieser Verordnung enthalten sein. In
diesem Fall sollte den Codes die Nummer des Anhangs vorangestellt werden. Was
Anhang IIIA anbelangt, so sollte(n) der/die entsprechend(n) Code(s) wie in
Anhang IIIA — gegebenenfalls hintereinander — angegeben. Bestimmte Eintrage
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des Basler Ubereinkommens wie B1100, B3010 und B3020, sind, wie in Anhang
ITIA angegeben, auf bestimmte Abfallstrdme beschrankt.

Unterposition vii: Geben Sie bitte, falls vorhanden, den oder die passenden Y-
Code/s der ,,Gruppen der zu kontrollierenden Abfalle"™ (siehe Anhang I zum Basler
Ubereinkommen und Anlage 1 des OECD-Beschlusses) oder der ,Gruppen von
Abfallen, die besonderer Priifung bedirfen" in Anhang II zum Basler
Ubereinkommen (siehe Anhang IV Teil I dieser Verordnung oder Anlage 2 des
Leitfadens zum Basler Ubereinkommen) an. Diese Verordnung und der OECD-
Beschluss schreiben die Angabe von Y-Codes nicht vor, ausgenommen bei der
Verbringung von Abfillen, die einer der beiden im Basler Ubereinkommen
aufgefiihrten ,,Gruppen von Abfallen, die besonderer Priifung bediirfen®,
zuzurechnen sind (Y46 und Y47 oder Abfalle des Anhangs II), bei denen der Y-
Code des Basler Ubereinkommens anzugeben ist. Geben Sie bitte dennoch
den/die Y-Code/s bei Abféllen an, die als gefahrlich gemaB Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a des Basler Ubereinkommens gelten, um den Berichtspflichten des

Basler Ubereinkommens gerecht zu werden.

Unterposition vifi: Falls anwendbar, geben Sie bitte hier den/die passenden H-
Code/s an, das heiBt die Codes, die Auskunft Gber die gefahrlichen Eigenschaften
der Abfalle geben (siehe dem Notifizierungsformular beigefligtes Verzeichnis der
Abkiirzungen und Codes). Sollten die Abfille keine der im Basler Ubereinkommen
aufgeflihrten gefahrlichen Eigenschaften haben, aber nach Anhang III der
Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates als gefahrlich
einzustufen sein, geben Sie bitte den/die HP-Code/s gemal diesem Anhang III an
und setzen Sie die Buchstaben ,EU' hinter den HP-Code (Beispiel: HP14 EU).

Unterposition ix: Falls anwendbar, geben Sie bitte hier die UN-Klasse/n an, die
Auskunft Gber die gefahrlichen Eigenschaften des Abfalls nach der Klassifikation
der Vereinten Nationen geben (siehe dem Notifizierungsformular beigeftigtes
Verzeichnis der Abkilirzungen und Codes) und zur Einhaltung internationaler
Bestimmungen flir die Beférderung von gefahrlichen Gitern notwendig sind
(siehe United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.
Model Regulations (Empfehlungen der Vereinten Nationen Uber die Beférderung

gefahrlicher Giiter, Musterregelungen), (Orange Book) neueste Ausgabe) (*9).

Unterpositionen x und xi: Falls anwendbar, geben Sie bitte hier die
entsprechende/n UN-Kennnummer/n und den/die UN-Versandnamen an. Diese
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Angaben ermdglichen die Identifizierung des Abfalls nach dem
Klassifizierungssystem der Vereinten Nationen und sind fuir die Einhaltung
internationaler Bestimmungen fir die Beférderung von gefahrlichen Giitern
notwendig (siehe United Nations Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods. Model Regulations (Empfehlungen der Vereinten Nationen tber
die Beférderung gefahrlicher Giter, Musterregelungen), (Orange Book) neueste
Ausgabe).

j) Unterposition xii: Falls anwendbar, geben Sie bitte hier die Zollnummer/n an, die
eine Identifizierung der Abfalle durch die Zollstellen gestattet/n (siehe Liste der
Codes und Waren des ,,Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung

der Waren" der Weltzollorganisation).

Feld 15 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 8-10 und 14): Geben Sie bitte in Feld 15
Zeile a den Namen der Versand-, Durchfuhr- und Empfingerstaaten (*') (*?) an oder
den Code fir die einzelnen Lander unter Verwendung der Kiirzel der ISO-Norm 3166.
In Zeile b geben Sie bitte gegebenenfalls die Codenummer der jeweiligen zustandigen
Behdrde in den einzelnen Staaten und in Zeile ¢ den Namen des Grenziibergangs
oder Hafens und gegebenenfalls die Codenummer der Eingangszollstelle bei der
Einreise in ein bestimmtes Land oder der Ausgangszollstelle bei der Ausreise aus
einem bestimmten Land an. Zu Durchfuhrstaaten sind in Zeile c die entsprechenden
Angaben zur Eingangs- und Ausgangsstelle zu machen. Sind mehr als drei
Durchfuhrstaaten von einer bestimmten Verbringung betroffen, fligen Sie die
entsprechenden Angaben als Anlage bei. Machen Sie bitte in einem Anhang Angaben
zum vorgesehenen Transportweg zwischen den Eingangs- und Ausgangsorten und zu

maoglichen Alternativen, auch flr den Fall unvorhergesehener Umstande.

Feld 16 (siche Anhang II Teil 1 Nummer 14): Tragen Sie hier bitte die verlangten
Informationen zu Verbringungen in oder durch die Europaische Union bzw. aus der

Europaischen Union ein.

Feld 17 (siehe Anhang II Teil 1 Nummern 21-22 und 24-26): Der Notifizierende
(beziehungsweise der als Notifizierender auftretende Handler oder Makler) hat jede
Kopie des Notifizierungsformulars zu unterschreiben und zu datieren, bevor sie den
zustandigen Behdrden der betroffenen Lander vorgelegt werden. In einigen
Drittstaaten kann die zustandige Behdrde am Versandort das Formular unterzeichnen
und datieren. Wenn der Notifizierende nicht mit dem Ersterzeuger identisch ist, hat

dieser Erzeuger, der Neuerzeuger oder der Einsammler ebenfalls zu unterschreiben
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und zu datieren, sofern dies durchfiihrbar ist. Zu beachten ist, dass dies in Fallen mit
mehreren Erzeugern moglicherweise nicht durchfiihrbar ist (wobei in nationalen
Rechtsvorschriften vorgegeben sein kann, was als durchfiihrbar gilt). Ist der Erzeuger
nicht bekannt, sollte die Person, die im Besitz der Abfalle ist oder die Kontrolle tber
die Abfalle hat (Besitzer), unterschreiben. Mit dieser Erklarung sollte auch das
Bestehen einer Versicherung flir die Haftung bei Schaden gegentiber Dritten bestatigt
werden. Einige Drittstaaten kdnnen verlangen, dass dem Notifizierungsformular der
Nachweis einer Versicherung oder sonstiger Sicherheitsleistungen und ein Vertrag

beigefiigt sein muss.

Feld 18: Geben Sie bitte hier die Zahl der beigefligten Anhdnge an, in denen
zusétzliche Angaben zum Notifizierungsformular gemacht werden (*). Jeder Anhang
ist mit einer Verweisung auf die Nummer des Notifizierungsformulars, auf das er sich

bezieht, zu versehen. Diese Nummer steht in der rechten oberen Ecke von Feld 3.

Feld 19: Nach dem Basler Ubereinkommen erfolgt diese Bestéitigung durch die
zustandige Behdrde des Empfangerstaats (gegebenenfalls) und die zusténdige/n
Behdrde/n des Durchfuhrstaats/der Durchfuhrstaaten. GemaB OECD-Beschluss erfolgt
die Bestatigung durch die zusténdige Behdrde des Empfangerstaats. Einige
Drittstaaten kdnnen auf der Grundlage ihrer nationalen Rechtsvorschriften verlangen,
dass auch die zusténdige Behdrde am Versandort eine solche Bestdtigung erteilt.

Felder 20 und 21: In Feld 20 erteilen die zustandigen Behdrden eines betroffenen
Landes eine schriftliche Zustimmung. Das Basler Ubereinkommen sieht in jedem Fall
eine schriftliche Zustimmung vor (es sei denn, ein Staat hat beschlossen, auf eine
vorherige schriftliche Zustimmung zu einer Durchfuhr zu verzichten, und hat die
tibrigen Vertragsparteien gemaB Artikel 6 Absatz 4 des Basler Ubereinkommens
unterrichtet), wie auch bestimmte Staaten in jedem Fall eine schriftliche Zustimmung
verlangen (gemaB Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung kann eine flir die Durchfuhr
zustandige Behdrde eine stillschweigende Zustimmung erteilen). Demgegentiber wird
im OECD-Beschluss keine schriftliche Zustimmung verlangt. Tragen Sie bitte hier den
Namen des Staates ein (oder den entsprechenden Code der ISO-Norm 3166). Wenn
fur die Verbringung bestimmte Auflagen gelten, sollte die betreffende zusténdige
Behorde das entsprechende Kastchen ankreuzen und die Auflagen in Feld 21 oder in
einem Anhang zum Notifizierungsformular im Einzelnen aufflihren. Wenn eine
zustandige Behorde Einwdnde gegen die Verbringung erheben méchte, sollte sie dies
durch den Eintrag des Vermerks ,,EINWAND" in Feld 20 tun. In Feld 21 oder in einem

gesonderten Schreiben kénnen dann die Grinde fiir den Einwand dargelegt werden.
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V. Besondere Hinweise fiir das Ausfiillen des Begleitformulars

32.

33.

34.

35.

36.

Bei Einreichung der Notifizierung hat der Notifizierende die Felder 3, 4 und 9-14
auszufillen. Nach Erhalt der Zustimmungen der zustandigen Behdrden am Versandort
und am Bestimmungsort sowie der fir die Durchfuhr zustandigen Behérde/n bzw.
wenn im Falle der fiir die Durchfuhr zustandigen Behérde von deren
stillschweigenden Zustimmung ausgegangen werden kann, und vor dem tatsachlichen
Beginn der Verbringung hat der Notifizierende die Felder 2, 5-8 (mit Ausnahme der
Angabe der Transportart, des Ubergabedatums und der Unterschrift), 15 und
gegebenenfalls 16 auszufiillen. In einigen Drittstaaten, die keine OECD-
Mitgliedslander sind, kann die zustandige Behtérde am Versandort diese Felder
anstelle des Notifizierenden ausfiillen. Zum Zeitpunkt der Ubernahme der Lieferung
hat das Transportunternehmen oder sein Vertreter in den Feldern 8 a bis 8 c und
gegebenenfalls 16 die Transportart und das Ubergabedatum einzutragen und zu
unterschreiben. Wenn der Empfanger nicht der Beseitiger oder der Verwerter ist und
wenn er flr eine Abfallverbringung nach Eintreffen im Empféangerstaat die

Verantwortung tbernimmt, muss er Feld 17 und gegebenenfalls Feld 16 ausfillen.

Feld 1: Die zustandige Behdrde am Versandort tragt die Notifizierungsnummer ein
(die von Feld 3 des Notifizierungsformulars tbertragen wird).

Feld 2 (siehe Anhang II Teil 2 Nummer 1): Bei einer Sammelnotifizierung fiir
mehrmalige Verbringungen tragen Sie bitte hier die fortlaufende Nummer der
Verbringung und die geplante Gesamtzahl der Verbringungen aus Feld 4 des
Notifizierungsformulars ein (Beispiel: flr die vierte von insgesamt elf im Rahmen der
betreffenden Sammelnotifizierung geplanten Verbringungen ist ,,4/11" einzutragen).

Bei einer Einzelnotifizierung tragen Sie bitte ,,1/1" ein.

Felder 3 und 4: Ubertragen Sie bitte die Angaben zum Notifizierenden (**) und zum

Empfanger aus den Feldern 1 und 2 des Notifizierungsformulars in diese Felder.

Feld 5 (siehe Anhang II Teil 2 Nummer 6): Geben Sie bitte das tatsachliche Gewicht
des Abfalls in Tonnen an (1 Tonne (t) entspricht 1 Megagramm (Mg) oder 1 000 kg).
In einigen Drittstaaten kénnen auch Mengenangaben in Kubikmetern (1 m3
entspricht 1 000 Liter) oder anderen metrischen Einheiten, wie Kilogramm oder Liter,
akzeptiert werden. Wenn andere metrische Einheiten verwendet werden, kann die
MaBeinheit angegeben und die im Formular vorgegebene Einheit durchgestrichen

werden. Fligen Sie nach Mdglichkeit Kopien von Wiegekarten bei.
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Feld 6 (siehe Anhang II Teil 2 Nummer 2): Geben Sie bitte hier das Datum des
tatsachlichen Beginns der Verbringung an (beachten Sie auch die Anweisungen zu
Feld 6 des Notifizierungsformulars.)

Feld 7 (siehe Anhang II Teil 2 Nummern 7 und 8): Die Verpackungsarten sind unter
Verwendung der Codes des dem Begleitformular beigefligten Verzeichnisses der
Abkirzungen und Codes anzugeben. Wenn bei der Handhabung besondere
VorsichtsmaBnahmen zu treffen sind, wie sie beispielsweise in den flir Arbeitnehmer
bestimmten Anweisungen der Erzeuger fiir die Handhabung vorgeschrieben sind, in
Sicherheits- und Gesundheitsschutzinformationen, unter anderem Informationen tiber
den Umgang mit ausgelaufenen/verschiitteten Abfallen, und in Merkblattern mit
Anweisungen fiir Unfalle bei der Beférderung (,, Tremcard"), kreuzen Sie bitte das
entsprechende Kastchen an und fiigen Sie die Informationen als Anlage bei. Geben

Sie bitte auch die Anzahl der Frachtstiicke an, aus denen die Lieferung besteht.

Felder 8 a, b und c (sieche Anhang II Teil 2 Nummern 3 und 4): Tragen Sie hier
bitte die verlangten Informationen ein (Registriernummer nur falls anwendbar,
Anschrift mit Angabe des Landes, Telefon- und Faxnummern mit Landervorwahl).
Wenn mehr als drei Transportunternehmen beteiligt sind, sollten die entsprechenden
Angaben zu jedem einzelnen Transportunternehmen dem Begleitformular als Anlage
beigefiigt werden. Die Angaben zur Transportart und das Ubergabedatum sollte das
Transportunternehmen bzw. sein Vertreter, der die Lieferung libernimmt, machen
und an dieser Stelle auch unterschreiben. Eine Kopie des unterschriebenen
Begleitformulars verbleibt beim Notifizierenden. Bei jeder nachfolgenden Ubergabe
der Lieferung hat das neue Transportunternehmen oder sein Vertreter, das oder der
die Lieferung Ubernimmt, dieselben Angaben zu machen und das Formular zu
unterschreiben. Eine Kopie des unterschriebenen Formulars verbleibt bei dem jeweils

vorherigen Transportunternehmen.
Feld 9: Tragen Sie bitte hier die Angaben aus Feld 9 des Notifizierungsformulars ein.

Felder 10 und 11: Tragen Sie bitte hier die Angaben aus den Feldern 10 und 11 des
Notifizierungsformulars ein. Wenn der Beseitiger oder Verwerter identisch mit dem
Empfanger ist, tragen Sie bitte in Feld 10 den Vermerk ,siehe Angaben in Feld 4" ein.
Falls es sich bei dem Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren um ein in D13-D15,
R12 oder R13 aufgefiihrtes Verfahren handelt (gemaB Anhang IIA oder IIB der
Richtlinie 2006/12/EG (iber Abfalle), genligen die Angaben zur Anlage, in der dieses
Verfahren angewandt wird, in Feld 10. Sonstige Angaben zu etwaigen nachfolgenden
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Anlagen, in denen in R12/R13 oder D13-D15 aufgeflihrte Verfahren angewandt
werden, und zu der/den nachfolgenden Anlage/n, in der/denen das/die in D1-D12
oder R1-R11 aufgefiihrte/n Verfahren angewandt wird/werden, brauchen im
Begleitformular nicht gemacht zu werden.

42. Felder 12, 13 und 14: Tragen Sie bitte hier die Angaben aus den Feldern 12, 13

und 14 des Notifizierungsformulars ein.

43. Feld 15 (siehe Anhang II Teil 2 Nummer 9): Bei Beginn der Verbringung hat der
Notifizierende (oder der als Notifizierender auftretende Handler oder Makler) das
Begleitformular zu unterschreiben und zu datieren. In einigen Drittstaaten kann die
zustandige Behdrde am Versandort oder der Abfallerzeuger gemaB dem Basler
Ubereinkommen das Begleitformular unterschreiben und datieren. GeméaB Artikel 16
Buchstabe c dieser Verordnung sind Kopien des Notifizierungsformulars mit der
schriftlichen Zustimmung, einschlieBlich etwaiger Auflagen, der betroffenen
zustandigen Behdrden dem Begleitformular beizufligen. Einige Drittstaaten kdnnen
verlangen, dass Originale beigefligt werden.

44, Feld 16 (siehe Anhang II Teil 2 Nummer 5): In diesem Feld kann jede an einer
Verbringung beteiligte Person (der Notifizierende oder gegebenenfalls die zustandige
Behdrde am Versandort, der Empfanger, jede sonstige zustandige Behorde, das
Transportunternehmen) Eintrdge in besonderen Fallen vornehmen, in denen die
nationalen Rechtsvorschriften ausfuhrlichere Angaben zu einer bestimmten Position
vorschreiben (zB Angaben zu dem Hafen, in dem ein Wechsel des Verkehrstragers
erfolgt, zu der Anzahl der Container und ihren Kennnummern oder zusatzliche
Nachweise oder Stempel, um kenntlich zu machen, dass die zustéandigen Behérden
der Verbringung zugestimmt haben). Geben Sie bitte die Beférderung (Ein- und
Ausgangsorte aller betroffenen Staaten, einschlieBlich Eingangszollstelle und/oder
Ausgangszollstelle und/oder Ausfuhrzolistelle der Union) sowie den Transportweg
(Transportweg zwischen den Eingangs- und Ausgangsorten), einschlieBlich mdglicher
Alternativen, auch fiir den Fall unvorhergesehener Umstande, in Feld 16 an oder

figen Sie eine Anlage mit diesen Angaben bei.

45. Feld 17: Dieses Feld hat der Empfanger auszuftillen, wenn er nicht mit dem
Beseitiger oder Verwerter identisch ist (vgl. Nummer 15 dieser Anweisungen) und
wenn er fir den Abfall nach Eintreffen der Lieferung im Empfangerstaat

Verantwortung tbernimmt.
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Feld 18: Dieses Feld hat der bevollmachtigte Vertreter der Beseitigungs- oder
Verwertungsanlage bei Erhalt der Abfalllieferung auszufiillen. Kreuzen Sie bitte an,
um welche Art der Anlage es sich handelt. In Bezug auf die in Empfang genommene
Abfallmenge beachten Sie bitte die besonderen Hinweise fir Feld 5 (Nummer 36
dieser Anweisungen). Das letzte Transportunternehmen erhalt eine unterschriebene
Kopie des Begleitformulars. Wird der Empfang der Lieferung aus irgendeinem Grund
verweigert, muss der Vertreter der Beseitigungs- oder Verwertungsanlage
unverziglich die fir ihn zusténdigen Behérden informieren. GemaB Artikel 16
Buchstabe d oder, falls anwendbar, Artikel 15 Buchstabe c dieser Verordnung und
gemaB OECD-Beschluss sind dem Notifizierenden und den zustéandigen Behérden in
den betroffenen Landern (mit Ausnahme der OECD-Durchfuhrstaaten, die das
Sekretariat der OECD dariber informiert haben, dass sie keine Kopien des
Begleitformulars lbermittelt bekommen méchten) innerhalb von drei Tagen
unterschriebene Kopien des Begleitformulars zu tibermitteln. Das Original des
Begleitformulars verbleibt bei der Beseitigungs- oder Verwertungsanlage.

Jede Anlage, die ein Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren, auch ein in D13-D15,
R12 oder R13 aufgefiihrtes Verfahren, anwendet, muss den Empfang der
Abfalllieferung bestatigen. Eine Anlage, die ein in D13-D15 oder R12/R13 bzw. ein in
D1-D12 oder R1-R11 aufgefiihrtes Verfahren im Anschluss an ein in D13-D15, R12
oder R13 aufgefiihrtes Verfahren im selben Land anwendet, braucht hingegen den
Empfang der Lieferung von einer D13-D15-, R12- oder R-13-Anlage nicht zu
bestdtigen. In einem solchen Fall braucht der endglltige Empfang der Lieferung nicht
in Feld 18 bestatigt zu werden. Geben Sie bitte die Art des Beseitigungs- oder
Verwertungsverfahrens unter Verwendung der R- oder D-Codes der Anhange IIA oder
IIB der Richtlinie 2006/12/EG Uber Abfélle an sowie den ungefahren Termin, zu dem

die Beseitigung oder Verwertung des Abfalls abgeschlossen sein wird.

Feld 19: Dieses Feld muss vom Beseitiger oder Verwerter zur Bescheinigung des
Abschlusses der Beseitigung oder Verwertung des Abfalls ausgeftillt werden. GemaB
Artikel 16 Buchstabe e oder, falls anwendbar, Artikel 15 Buchstabe d dieser
Verordnung und gemaB OECD-Beschluss sind dem Notifizierenden und den
zustandigen Behoérden am Versandort und am Bestimmungsort und der fiir die
Durchfuhr zustandigen Behoérde (gemaB OECD-Beschluss nicht erforderlich) so bald
wie moglich, spatestens jedoch 30 Tage nach Abschluss der Verwertung oder
Beseitigung und nicht spater als 1 Kalenderjahr nach Erhalt der Abfalle,
unterschriebene Kopien des Begleitformulars mit ausgefiilitem Feld 19 zu libermitteln.
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Einige Drittstaaten, die nicht OECD-Mitgliedslander sind, kdnnen nach dem Basler
Ubereinkommen verlangen, dass dem Notifizierenden und der zusténdigen Behérde
am Versandort unterschriebene Kopien des Formulars mit ausgefiilltem Feld 19
Ubermittelt werden. Bei in D13-D15, R12 oder R13 aufgefiihrten Beseitigungs- oder
Verwertungsverfahren genligen die Angaben zu der Anlage, die dieses Verfahren
anwendet, in Feld 10, und sonstige Angaben zu etwaigen nachfolgenden Anlagen, die
in R12/R13 oder D13-D15 aufgeflihrte Verfahren anwenden, und zu der/den
nachfolgenden Anlage/n, die in D1-D12 oder R1-R11 aufgefiihrte Verfahren

anwendet/anwenden, brauchen im Begleitformular nicht gemacht zu werden.

49, Die Beseitigung oder Verwertung von Abfallen muss von der Anlage, die ein
Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren, auch ein in D13-D15, R12 oder R13
aufgefiihrtes Verfahren anwendet, bescheinigt werden. Deshalb sollte eine Anlage,
die ein in D13-D15 oder R12/R13 aufgefiihrtes Verfahren oder ein in D1-D12 oder
R1-R11 aufgefiihrtes Verfahren im Anschluss an ein in D13-D15, R12- oder R13
aufgefiihrtes Verfahren im selben Land anwendet, Feld 19 nicht zur Bescheinigung
der Verwertung oder Beseitigung des Abfalls verwenden, da dieses Feld bereits von
der Anlage ausgefiillt worden sein muss, die das in D13-D15, R12 oder R13
aufgefiihrte Verfahren angewandt hat. Die Art und Weise der Bescheinigung der
Beseitigung und Verwertung ist in diesem speziellen Fall von jedem Staat gesondert

Zu bestimmen.

50. Felder 20, 21 und 22: Die Felder sind den Zollstellen an den Grenzen der Union zu

Kontrollzwecken vorbehalten.

Basler Ubereinkommen vom 22. Marz 1989 {iber die Kontrolle der grenziiberschreitenden Verbringung von
gefahrlichen Abfallen und ihrer Entsorgung, siehe: www.basel.int.

Beschluss C(2001) 107 endg. des OECD-Rates zur Anderung des Beschlusses C(92) 39 endg. (iber die
Kontrolle der grenziiberschreitenden Verbringung von zur Verwertung bestimmten Abfallen. Dieser Beschluss
ist eine konsolidierte Fassung der vom Rat am 14. Juni 2001 und 28. Februar 2002 (mit Anderungen)
angenommenen Texte. Siehe
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=221&InstrumentPID=217&Lang
=en&Book=False

http://www.oecd.org/environment/resourceproductivityandwaste/30654501.pdf.

AuBerhalb der Europaischen Union kann der Begriff ,Importeur" anstelle von ,Empfanger" verwendet
werden.

AuBerhalb der Europadischen Union kann der Begriff ,,Exporteur™ anstelle von ,Notifizierender™ verwendet
werden.

In einigen Drittstaaten, die OECD-Mitgliedslénder sind, kann der Begriff ,recognised trader™ (,,anerkannter
Handler") aus dem OECD-Beschluss verwendet werden.

AuBerhalb der Europadischen Union kann flir Erzeuger der Begriff ,,generator" anstelle von , producer®
verwendet werden.

In der Europaischen Union unterscheidet sich die Definition des in R1 aufgefiihrten Verfahrens im Verzeichnis

der Abkiirzungen von der im Basler Ubereinkommen und im OECD-Beschluss zugrunde gelegten Definition,
weshalb beide Formulierungen aufgefiihrt sind. Es gibt noch andere Unterschiede zwischen der in der
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Européischen Union benutzten Terminologie und der Terminologie des Basler Ubereinkommens und des
OECD-Beschlusses, die im Verzeichnis der Abkiirzungen nicht enthalten sind.

(®) Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 der Kommission vom 29. November 2007 iiber die Ausfuhr von bestimmten
in Anhang III oder IIIA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates
aufgefiihrten Abfallen, die zur Verwertung bestimmt sind, in bestimmte Staaten, fiir die der OECD-Beschluss
tber die Kontrolle der grenziiberschreitenden Verbringung von Abféllen nicht gilt (ABI. L 316 vom 4.12.2007,
S. 6).

(®) Siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532: DE:NOT.
(*% Siehe http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
(*') Im Basler Ubereinkommen wird der Begriff ,Staat® anstelle von ,Land" verwendet.

(*?) AuBerhalb der Europaischen Union kdnnen die Begriffe ,Ausfuhr® (export) und ,Einfuhr® (import) anstelle von
L~Versand" (dispatch) und ,Empfanger" (destination) verwendet werden.

(*) Siehe Felder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 oder 21 und, falls die zustandigen Behorden zusétzliche
Angaben und Unterlagen verlangen, siehe die Nummern in Anhang II Teil 3 dieser Verordnung, die von
keinem der Felder umfasst sind.

(* In einigen Drittstaaten kdnnen stattdessen auch Angaben zur zusténdigen Behérde am Versandort gemacht
werden.
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Muster 3 — Begleitschein fiir gefahrlichen Abfall

BEGLEITSCHEIN FUR GEFAHRLICHEN ABFALL
gemiél den §§ 8 bis 14 Abfallnachweisvercrdnung 2012 {ANV 2012) Seite 1

Abiallart Abiallcode Spez. Masse in kg

(Laerzallan fOr Korrakour)

Gefahrlicher Abfall iibergeben von
ldentifikations nummer Begleitscheinnummer Jahr
™ Narme
L
[
% Anachrift Daturn des Transportb eginns
0
=
Abaandeort (PLZ) Tag Monat  Jahr
Bestatigung
Parsonen-GLN
Narmne
T
O
o
g Anschrift Art des Transports
E 1= Strafie
2= Schiena
= 3= Wassermwey
4= Luftwag
Bestatigung 5= komnbinierter Transpaort
Gefihrlicher Abfall iibernommen von
Identifikaticns nummer Begleitscheinnummer Jahr
@ Marna
E
£
o .
E Anschrift Datum des Empfangs
o
0
= Ermpfangzort (PLZY Tag Monat Jzhr
Bestétigung
Bamerkungen
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BEGLEITSCHEIN FUR GEFAHRLICHEN ABFALL

gemdB den §§ 8 bis 14 Abfallnachweisverordnung 2012 (ANY 2012) Seite 2
= Weiterer Abfallsammler

1] .

= Parsonen-GLN

8 Narme

L]

>

a Anschrift

X

[1]

a

bt

=)

(3]

& Weiterer Abfallscammler

i@ .

ﬁ Pearaonen-GLN

o Name

Q

=2

5 Anschrift

L4

[4]

aQ

&

Geféhrlicher Abfall ibernommen von

ﬁ ldantifikationsnurnmer Begleitacheinnurnrmer Jahr
= | Name

Q

g [T

.5 ‘

= u- | Anschrift D=turn das Ermpfangs
&J o

g5

E Empfang=ort (PLZ) Tag Monat  Jahr
-
w

Bastét gung

Hinweise zum Ausfilllen dieses Begleitscheines:

1. Furjede Abfallart ist grundsatzlich ein gesonderter Begleitschein auszufillen. {Werden mehrere Abfallarten auf einem
Transportpapier (Begleitschein) angegeben, sind pro Abfallart eine gesonderte Begleitscheinnummer und die jeweilige
Masse des Abfalls eindeutig verkniipft anzugeben.)

2. Der Ubergeber behalt fiir seine Nachweisfiihiung eine Abschrift oder Durchschrift des Begleitscheins. Der Begleitschein
muss beim Transport mitgefiihit und dem Ubernehmer iibergeben werden. Der Ubernehmer bestatigt die
ardnungsgemafe Ubemahme der gefihrlichen Abfalle und behalt den Begleitschein fir seine Nachweisfithrung. Der
Ubernehmer dbermittelt eine Abschrift oder Durchschrift des Begleitscheins an den Ubergeber. Abschriften oder
Durchschriften von Begleitscheinen sind zu kennzeichnen.

3. Der Ubernehmer hat die Begleitscheindaten innerhalb von sechs Wochen elektronisch im Wege des Registers (edm.gv at)
zu melden.

4. Ausnahme: Sind mehrere Ubemehmer/ Ubergeber beteiligt (Streckengeschaft) und wird diz Ereichterung fiir
Streckengeschéfte in Anspruch genommen (§ 13 ANV 2012) so ist der erste Ubermnehmer auf Seite 1 des Begleitscheines
anzugeben, alle weiteren Abfallsammiler und der Empfanger sind auf der Rickseite des Begleitscheinformulars (Seite 2)
aufzulisten; die Meldung der Begleitscheindaten (Punkt 3 der Hinweise) hat durch den Empfanger zu erfolgen.

5. Sind verschiedene Transportleute beteiligt, so hat der zweite und jeder weitere Transporteur die vorgeschriebenen
Angaben unter der Rubrik ,Bemerkungen® zu machen.

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-25



VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Vorgaben fiir Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten

Auf Begleitscheinen und in der Meldung der Begleitscheindaten sind gemaB den §§ 9, 11, 13
und 14 ANV 2012 die jeweils zutreffenden Identifikationsnummern aus dem Register gemaB

§ 22 AWG 2002 (edm.gv.at) anzugeben. Fir Personen, die nicht im Register (edm.gv.at)

erfasst sind, ist eine zutreffende , personenkreisbezogene Identifikationsnummer®™ zu
verwenden. Personenkreisbezogene Identifikationsnummern sind am EDM-Portal (edm.gv.at)
in der Zuordnungstabelle , Personenkreise betreffend die Herkunftsperson beim Transport

gefahrlicher Abfalle" veroffentlicht.

1. Begleitscheine — Allgemeine Vorgaben fiir Begleitscheine gemaB den §§ 9, 11
und 13 ANV 2012 zur Angabe der Identifikationsnummer

a) Ubergeber

Fiir die Angabe der Identifikationsnummer des Ubergebers ist die Standort-GLN des
zutreffenden registrierten Absendeortes dieses Ubergebers zu verwenden, sofern im
Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Wenn der Absendeort nicht im Register erfasst ist, ist die Personen-GLN des Ubergebers zu
verwenden. Wenn die Person nicht im Register erfasst ist, ist eine zutreffende
personenkreisbezogene Identifikationsnummer als Identifikationsnummer des Ubergebers zu

verwenden.

Wenn der Ubergeber des Abfalls den Abfall (ibernommen hat, ohne dass ein Standort dieses
Ubergebers in tatséchlicher Hinsicht beriihrt wurde, und dieser Ubergeber auch {iber die
weitere Abholung/Entgegennahme des Abfalls lediglich rechtlich verfligt (Streckengeschaft),

ist als Identifikationsnummer dieses Ubergebers dessen Personen-GLN zu verwenden.
b) Ubernehmer

Fiir die Angabe der Identifikationsnummer des Ubernehmers ist die Standort-GLN des
zutreffenden registrierten Empfangsortes zu verwenden, sofern im Folgenden nicht anderes

bestimmt ist.

Wird der Abfall vom Ubernehmer an einem, aus Sicht des Ubernehmers, ,fremden" Standort,
welcher nicht dem Ubernehmer gehért oder vom Ubernehmer betrieben wird, in
tatsachlicher Hinsicht (ibernommen, so ist als Identifikationsnummer des Ubernehmers

dessen Personen-GLN anzugeben.
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Wenn der Ubernehmer des Abfalls den Abfall {ibernommen hat, ohne dass ein Standort
dieses Ubernehmers in tatséchlicher Hinsicht beriihrt wurde (Streckengeschift), ist als

Identifikationsnummer dieses Ubernehmers dessen Personen-GLN zu verwenden.

2. Meldung von Begleitscheindaten — Allgemeine Vorgaben fiir die elektronische
Meldung der Begleitscheindaten (§ 14 ANV 2012)

Die Meldung kann per Upload von Dateien (XML) Uiber die im Rahmen der Register
bereitgestellte Schnittstelle, im Wege des dafiir eingerichteten Webservices oder im Wege
der dafir eingerichteten Online-Eingabe-Maske erfolgen.

Im Falle einer Meldung mittels Upload, einschlieBlich mittels Webservice, sind die fiir die
Meldung der Begleitscheindaten am EDM-Portal (edm.gv.at) veréffentlichten
Zuordnungstabellen / Referenzlisten zu verwenden. Zuordnungstabellen sind insbesondere
fur die Angabe von Abfallarten, Herkunftspersonenkreise, Transportarten,
Abfallbewegungsarten, Adressangaben, Quantifizierungsarten und Begleitscheinarten

veroffentlicht.

Die bei einer Meldung per Upload von Dateien einzuhaltenden Schnittstellenspezifikationen,
einschlieBlich der XML-Datenformatstrukturen und Prifregeln, sind am EDM-Portal
(edm.gv.at) verdffentlicht.

Die Meldung der Begleitscheindaten gemaB § 14 ANV 2012 umfasst folgende Daten:

— die jeweilige, eindeutige Begleitscheinnummer entsprechend den Vorgaben fir die
Angabe der Begleitscheinnummer gemaB Anhang 2 Punkt 2 lit. a ANV 2012

— das Jahr, in dem die eindeutige Begleitscheinnummer vergeben wurde

— die Angabe des Ubergebers, des Ubernehmers und des Transporteurs (Hinweis: Diese
Angaben sind entsprechend den Vorgaben fiir die Angabe des Ubergebers gemaB
Anhang 2 Punkt 2 lit. b ANV 2012, des Ubernehmers geméB Anhang 2 Punkt 2 lit. ¢ ANV
2012 und der Transporteure gemaB Anhang 2 Punkt 2 lit. d ANV 2012 zu tatigen.)

— im Falle von Streckengeschaften, bei denen gemaB § 13 Abs. 3 ANV 2012 der erste

Ubergeber und alle weiteren, (iber den Abfall verfiigenden, Ubergeber in einem
Begleitschein aufgefiihrt sind: Angabe aller Ubergeber, der Transporteure und des
Ubernehmers (Empfingers) des Abfalls (Hinweis: Diese Angaben sind entsprechend den
Vorgaben fiir die Angabe des Ubergebers gemaB Anhang 2 Punkt 2 lit. b ANV 2012, des
Ubernehmers geméB Anhang 2 Punkt 2 lit. ¢ ANV 2012 und der Transporteure gemaB
Anhang 2 Punkt 2 lit. d ANV 2012 zu tatigen.)
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— Datum des Transportbeginns (sofern zutreffend)

— Abfallart

— korrigierte Abfallart (sofern zutreffend)

— Abfallmasse

— korrigierte Abfallmasse (sofern zutreffend)

— wenn kein Transport erfolgt: ,kein Transport"

— Transportart (StraBe, Schiene, Wasserweg, Luftweg oder kombinierter Transport)
— Datum des Empfangs

— Bemerkungen

— zusatzliche Transporteure (sofern zutreffend)

— Bezugsbegleitschein fiir Begleitscheinsplitting, wenn es fiir die Meldung erforderlich ist,
eine Abfallart oder eine Abfallmasse in mehrere Abfallarten oder -massen aufzuteilen. In
diesem Fall mussen fiir jede (korrigierte) Abfallart und -masse neue
Begleitscheinnummern vergeben werden, wobei immer ein Bezug zur

Begleitscheinnummer der urspriinglichen Abfallart und -masse gegeben sein muss.
— Indizierung der Begleitscheinarten (sofern zutreffend)
— Nachfolger-BS-Nr. (sofern zutreffend)
— Angabe der Streckengeschaftspartner (sofern zutreffend)
a) Begleitscheinnummer

Die Meldung der Begleitscheinnummer des Ubergebers ist nur dann erforderlich, wenn der
Ubernehmer keine Begleitscheinnummer am Begleitschein angegeben hat. Wenn fiir den
Ubergeber eine personenkreisbezogene Identifikationsnummer verwendet wird, darf die

Begleitscheinnummer des Ubergebers nicht gemeldet werden.
b) Ubergeber

Als Angabe des Ubergebers ist die jeweilige Standort-GLN des zutreffenden Absendeortes

anzugeben, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Wenn der Absendeort nicht im Register erfasst ist, sind die Personen-GLN des Ubergebers

und die Postleitzahl des Absendeortes anzugeben. Weiters kdnnen die Adresse des
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Absendeortes, falls keine Adresse vorhanden ist, Katastralgemeinde und

Grundsticksnummer(n), angegeben werden.

Wenn der Ubergeber nicht im Register erfasst ist, sind eine zutreffende
personenkreisbezogene Identifikationsnummer, der Name des Ubergebers, dessen
Sitzadresse, und die Postleitzahl des Absendeortes anzugeben. Weiters kann die Adresse des
Absendeortes, falls keine Adresse vorhanden ist, Katastralgemeinde und

Grundstiicksnummern, angegeben werden.

In Streckengeschéften ist fiir einen Ubergeber, dessen Standort nicht in tatséchlicher
Hinsicht beriihrt wurde, die Personen-GLN anzugeben. Wenn dieser Ubergeber nicht im
Register erfasst ist, sind die zutreffende personenkreisbezogene Identifikationsnummer, der
Name und die Sitzadresse des Ubergebers anzugeben.

c) Ubernehmer und Empfinger

Als Angabe des Ubernehmers oder des Empfangers (soweit zutreffend) ist die jeweilige
Standort-GLN des zutreffenden Empfangsortes anzugeben, sofern im Folgenden nicht

anderes bestimmt ist.

Anstatt der Standort-GLN kann die jeweils zutreffende Anlagen-GLN der jeweiligen
relevanten ortsfesten Anlage, welcher der Abfall zugefiihrt wurde, angegeben werden. Die
Anlagen-GLN einer mobilen Anlage darf nur zusatzlich zum Empfangsort (Aufstellungsort der

mobilen Anlage) angegeben werden.

Wenn der Empfangsort nicht im Register erfasst ist, sind die Personen-GLN des Ubernehmers
(Empfangers) und die Postleitzahl des Empfangsortes anzugeben. Weiters kdnnen die
Adresse des Empfangsortes, falls keine Adresse vorhanden ist, Katastralgemeinde und

Grundstiicksnummer(n), angegeben werden.

In Streckengeschéften ist fiir einen Ubernehmer, dessen Standort nicht in tatséchlicher
Hinsicht beriihrt wird, die Personen-GLN anzugeben. Wenn der Ubernehmer nicht im
Register erfasst ist, sind dessen Name und eine zutreffende personenkreisbezogene

Identifikationsnummer anzugeben.
d) Transporteur

Der Name des Transporteurs und dessen Sitzadresse sind anzugeben. Sofern vorhanden,
kann anstatt des Namens und der Sitzadresse die Personen-GLN des Transporteurs

angegeben werden.
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Wenn es sich um eine rechtliche Ubergabe des Abfalls ohne Transport handelt, so ist als
Angabe des Transporteurs die Wortfolge ,kein Transport™ anzugeben.
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Muster 4 — Anzeige der Ausstufung und Ausstufungsbeurteilung

whnlage 3
1. Anzelge der Ausstufung gemil § 5 der Festsetzungsverordnung geflibeliche Abfille
(BGEL II Nr. 227/1997 In der gellenden Fassung)
An
(1) Abfallbesitzer ']:| |
|
Abfallbesitzer-MNommer: | |
Amnschrifc: | .
Strafls
Pustieitzabl Ort
(2} Arm des Abfalls
{Berelchmitg) o |
Abfallschliisselmmemer *)
Herkunft oder Produltionsprozess
oder Ursache der Kontamination: | o
") Im Pall dar Ausstufung sum Tweck der Deponiening der Depoml.chumll:n—
7y Bchltsseinummer, mt welcher der AbFull bemommen/zur Untersochung weltergegebea wurde.
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(3 Beurteihungemenge *)
Masse inkg:

[ |

{4y [ bei einem definiersen Prozess (Prozessausstufing) *)
voesussichtliche Masse des anfallenden Abdalls pro Jahr in kg

[ bei ciner Ausstfung vou Aushubmaterial (gemil § 7 Abs, | oder 339
Masae dez gesamien Aushubs in kg: Masze des suszusufenden Aushubs in kg:

| |

(5) [ bei ciner Ausstafung flir den Zweck der Deponierang aul der sigenen Deponic *)
Bmmhnuns der Deponie/Deponistyp

Es wind diz [deotitit der usmusufenden Abfalle mic den in der nachsishenden Abfallbeurtsilung
bewerteten Abfillen besSge.

Ich zeige hiermit dle Aussiufung des oben genannien Abfalls gemdl £ 5 der Festsetzungs-
verordnung pefdhrliche AbGille (BGBL, 11 Nr, 227/1997 in der geltenden Fassung) an,

Der Abfall wird auf Grund der Ausstufungsuntersuchung sunmehr der

Schlisselnummer zugeordnet. )
""""""""""" Biaam Tseerseboif us Abfalibesitonrn
" Beurtedlumgemenge st
= die Gexamimenge der Einzclcharge (avch Ausbubmarerial gemild § 7 Abs. 2 oder zum Zweck der Deponicrang)
oler

= bei einer Prozessammstufung jewe Menge, aus der die repriiseniative Stichprobe gezogen wurds, oder

- bei giner Ausitafung von Aushubmaterin] pemi® §7 Abs, | oder 3 jese Menge, die fir de Probenihme
anegehoben wurde,

) Im Fall des Zutreffens nnkreuzen und ausfitllen,

“t Avszufilllen, sofern der Abfall suf Grusd der Untersuchungsergebaisse einer anderen Schilsscinummers mge-
ardnet werden miuss.
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II. Avsstufungsbeurtellung gema8 § 6 der Festsetoungivenordnn Milrliche AbRille
(BGBL IT Nr. 22771997 In der geltenden Fassung) 2 ¢

(1) Abfallschiisselnummer *} I

(2} Masse der aus der Beurtellungsmenge gezogenen Probe

| inkg

09 Ditsn e Drobessbns | | |
Tay usd Mioast Jahr
(4) Probenehmer/Institution | |
(%) Zusammnensetzung/Hauplkomponenien
| I
|
(&) Eigenschaften/Beschaffenhelt bel 20 *C;
O FesT O SCHLAMMIG O FLOss1G
O homagen [ homogen O homagen
O inhomogen O inbomngen O inhomogen
] atlickig O stichfes: O zinfssig
O itienig O passiss O dusnflussg
O sxmsbend
O pulvrig
O fewche

*t Schiisselnummer, mit welcker der Abfall thermommenizur Untersuchung weitergegeben wunde.
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iTy Farhe

(%) Geruch

[ imemsiv L] schwsch O chac
i 4
I nach Q

(9 Eimstufung gemalt ADR (sofern sutrcTend)
—_—

1y O e A sl wlang exiehl sich awl cine Einselcharge,

Ll 0her Abfall stanvmi aus einem definierten Process. Prozessiypische Schwankungen warden
bei der Bearteilung berteksichiigl. 7

A10H Al Grund der Untersuchanyg wird dec AkTall

U wiver peven Schlisselnummer, nédmlich

Ul der wnter Punki (1) genannien Schlivselnummer

zugeordned. ")

"y Pt ifende® ankrouren
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Bei mehreren Einzelproben sind file jede Einzclprobe die Tabellen 12 bis 18 gesondert
auseuliallen,

Frobebeseichnung I

112y Gelalte, anorganisch (Kinigswasserausoeg) (1113}

Msgritle Einheit r:l::::.mt{"\:'n Giienswerl Pl s e "'"'_::t‘;‘"'g
Guecksiller als
Hz ™ mgfke TM 203 IHHE
Arsen als As mgfig TM EX]
[ Blei uls P mgfice Th 10 KK
Cadmivmnab 08| mplkp TM HT] )

113) Gelalte, organisch (H13)

Mesgriile Einheit e S Cirenzwerl Pl s 1 ,'"‘:::t‘::'m"

Summe der
palyzyklischen
armmalTchen
Kohlenwmsier-
stilie AR ') mgg'ke Th 10K1
Suenme der pody- '
chiloriesten Bi-
phenyle FOR ™5 ek TH 10
Susmme der pasy-
elkrismen
Lribenzodioxine
wml Dibgnzofurng
UL EPCLE <) g TEKe Thi 10 (K1
sablislrpe
arganisch
pehumlese
Halapers [P
aks £ | mgfkg TM I (KK
Summe der
Kohlenwasser-
i methe Th KK
Summe Beneol,
Talunl, Xylol

| (BT} mpfkp T S
Plaenede (als Bulexh | maflp TM LU CKKI

(141 Gebalte islicher Anteil) an bei il 4 Ireisetzbaren Sulliden und Cyaniden (H12)

Mo szl Eishelr .\::':.:.%L'_Ir_l;‘ll Cirenewerl Pdesamethcde Aﬂl_::.:lf:"ru’:
Sullsl, freisetsbar
fals 51 mefkp TH KK
Cryanid, lruiscizbar
{als M) mapfkp TH 1K)
%} i Kommt in digsem Abla nichl verfeine K itatinn &1 nicht gu belEch wirdde duher micht hestimant,

e Bammd in dicsom Abfull g i nichi relevimien Mengen vor, wusle daber
“} Dier Grenswert von ¥ O g TM pilk fr wrl’-.-:ll,gm Abllille el schwer [Gslic chen Verbaslinpen
) Komgenere: Flihianthens CiHig Bl kjileoranthen CseH s
Henxzolzipyren Cpfyz Henzoiphiilporvim Cogllyz
Renzof hfluorinthen Col s Indenni 1,2, 5.0 wyren CyeHy
"} Kesggenere: PURIE PCRS2, PCRIOIL, PCR 138, POK1S3, PCBLED
g MIEIIJI:HUI\HMIIL emdii B3 oAb T lufireinhalicvemoodiung fir Resscfinkipon, BORL MNr. 191989 WF
BGEL 1 M, 32401997
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(15} Eluatwerte bzw, Gesamtgehalte (FH13)
Crepzwert | Crenzwen
Mesagrite Elust Kanzentna: IMesawert In M 3 .ﬁnmnr‘kurlg
lin mp.kéhm in m&i‘_ ....... wh )
Ahdumpirickstand | 100 30 D)
pH-Werl =13 =113
Antimon alg Sh S0 £
Arsen ol As 7] 3
Bariuen als Ba 500 A0
BeryHium aks Be 5 0.5
Bor uls B L {HKN 104
| Blei als Bb 1) in
Cadmium als Cd ] [T
Chrom gesamt uls
Ce 300 30
Chrom (VI als Cr 20 B
Cobalt als o 1{H) o
Kupfir als Ca 100 10
Mickel sl Ni ] A0
cekeilber aks H 0.5 .05
umms on
und Tellur als 5= bui] k]
Silber als 50 3
Thallivm als TH 20 F]
Vimadiom nls V Fal] 20
| Zink als Zn 1 {3 100
Zinn als 5o L 0i 104
i, gesscnl (als
) 1 20
Cyanid, leicht
lreipeizhar als CM 20 1
dals 5 ] 2n
Fluacid als F SO a0
Ammoniom als N 10 B0 1 DM}
Mitrit als N 1 ﬁ_ 100
Firhlon wasnser-
stoffs peanmt ¥ S0 100
[y it | Kooy [Messweetin Messmethods Anmeriung
mgfkg T™ nmgd | = wh 3
Summe der ’
polveyklichen
eramatischen
EKohlenwarsersioffe
PAK ™) 0.4 1,05
wdrorbierbare
arganisch
Eebundems
Hulogetie (ADN)
als €1 1{0 10
Phewals als [ndex L Mk 10
) u: Kommt in dissem Abfull nicht voofeioe Eonteminstion ist mickt za beRirchten, wierde daher nicht bestiment,
be: Kotnent in digsem Abfall hur in nicht relevanien Mengen var, worde daher nicht bestimmt
:? Drer Grengwert von S0 mgfog TH gilt file Ab(Elle dee S 31423, 11424, 54502, 54500 und 54504,
2 Kong Flucrant CieHig Besmogkfuoranthen CoHlip
Benzo(ajpyren CroHry Beamo(g.hailperylen CaH iz
Beoza(bifluorunthen  CynHpa Indeno(],23-cd)pyren CanM iy
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(16) Gesamigehalte anorganisch (Kinigswasseranszug) gemil Tabelle 1 der Anlage 1)

R i Mesawertin | Crene- Anmerkun,
Messprige Finhsit ke TM | wert ) Mesamelhiode gy &
Arsen uls Ax mgky TH A0/200
| Bb=i als Pl m TM . 15005000
Cadmium als Cd ﬁi& 204
Chinimmn: gesumi als
Cr m% ™ 3OS0
Kupfer als Cua m TM 1S00
Elhﬂx i mgkg TM LS00
Oeciksilber uls Hy | mgfg TM ]
Zink alz Zn mpfkg Thi SO0V WK
(17) Gehalle, orgunisch gemiili Tabelle 1 der Anlage 1 ')
Messgriige Eighelr | MWD | rent — -
Summoe der
Kohlen-
wassersindfe m TM 208
(18) Eluatwerte gemdif Tabelle 1 dér Anlage 1 %)
Grerzwert :
A Messwert in Anmerkang
Messgriie m%!p;u;;ﬁ ke TH Messmethods alb %
Adses ks Ag .5
Hlei als Pl ]
Cﬂdmlgm als Cd [T
Chrom gesami als
Cr |
Chrom (VT) als Cr [iK]
Coball als Co 1
uccksilber als H {101
Kupfer uls Cu 5
Micke| als NI 5
Zlnk ale Zn 20
[Fluord ak P 0
Cyanid gexamt als
] 1
MG als ] [K]
Kohlenwasser-
stoffe g ]

Die Grenzwens bezieten sich auf dic durchschnitilichen Gehalte der Inholesstoffe des auszu-
stufenden Abfalle. Ein Grenzwert gilt denn als singehalten, wenn der Mitelwerr aller aus einer
Sammelprobe erhaltenen Einzelmesswerte den Grenzwen nicht Uberschneiter.

Wolters Anmeriungen zu folgenden Parmmetern (bei Bedard weitere Beilagen anschifsBen):

“"}Nui guszufiillen, weon der Abfall der Schiisseloummer 31411 -—I!n:vd‘hmdmh-::um'h:twd-m soll,
;ch hihegen Werte gelten fir peogen bedingt hithere SchadsiofTkonzeptrationen im Bode
# Komd in diesem A bfull picht vorieine inution kst mehi mw befilnchsen, mulisd.lhﬂ'nﬂtbuummr_
I Kommi in diceem Abfall sur in nicht mlevanien Meagen vor, wurde daher nleht bestimml.
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{I!}W"}ﬂdﬂhﬂ;ﬂnlﬂ&iﬂlﬂdlﬂdﬂlmlm welsa
Bﬂl‘mw MWHUM;MW-M v

H1-F3-i:

Hd - F8:

H10 - HLL:

Hld:

™} Ausfihriiche ndumg der Elnstufung enier Mﬂhmduhmunmm inshespadere Abfull-
oo gy o e gyl g ren Sty g el g g o
Chesnliatienrechs.
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Flir die Beurteilang des Abfalls wurden alls vorhandenen Informationen, insbesondere die Herkunft des
Abfalls, bertcksichrigr (soweir zich dis Beurteilung nicht suf sine Einzelcharge sonder sof wisderhols
anfallende Abfille aus einem definierten Prozess bezieht, wurden die typischen Schwankungabreiten der
Abfallqualivit in die Bewertung mit einbezogen). Es liegen keine Hinweise wor, dass der Abfall mi
amdaren Materialien oder Abfilllsn vermischt wurde.

Durchithrung der chemdschen Analysen n der Zeil vam ..coernmmmmme his

durch

Weitsre Beilagen:

aufwelst.

Beilagen: Probenzhmeprotokoll; Eluntuntersuchungsmethoden; Apalysenmethoden mit  Nachweis-

Erenzen; nllfillige zusimlichs Untersuchunges unter Mlt&bﬁdﬁrh‘lmhumt und der Ergebnisse;
Literamrliste, sofern suf Literamuedaten verwiesen wind; bed einer Ausstufung zum Zweck der

Deponderung elne Kople des Spruches der Deépomiegenchmigung

Es wird bestlitigt, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften gemiili Anlage 2 der
Festsetzungsverordnung gefihrliche AbRille (BGEL II Nr. 227/1997 in der geltenden Fassung)

..........................................

Waterechrift der externen befugten Fechpersoa oder Fachansalr "
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Muster 5 — Formblatt gemaB Anhang VII der EG-VerbringungsV

Versandinformationen 7}

1. Parson, dia die Verbringung veranlasst:

2. Importeur/Empfénger

Mame: MName:

Anschrift. Anschrift:

Kontaktperson: Kontaktperson:

Tel.: Fax Tel.: Fax
E-Mail: E-Mail:

3. Tatséchliche Menge: Tonnen (Mg): m: 4. Tatsdchliches Datum der Verbringung:

5. (a) 1. Transportunternehmen (<) 5. (b) 2. Transportunternehmen §. (c) 3. Transportunternehmen
Name: Name; Name:

Anschrift: Anschrift: Anschrift;

Kontakiperson: Kontaktperson: Kontaktperson:

Teal.: Tel.: Tal.:

Fax Fax Fax

E-Mail: E-Mail: E-Mail:

Transportart: Transportart: Transportart;

Ubergabedaturm: Ubergabedatum: Ubergabedatum:

Unterschrift: Unterschrift: Unterschiift:

6. Abfallerzeuger (%)
Ersterzeuger, Neuerzeuger oder Einsammler:

8. Verwertungsverfahren (oder gegebenenfalls Beseitigungsverfah-
ren bei in Artikel 3 Absatz 4 genannten Abféllen):

Name: R-Code/D-Code:

Ansohrift; 9. Ubliche Bezeichnung der Abfélle:
Kontaktpersaon:

Tel.: Fax

E-Mail:

7. Verwertungsanlage ] Labor ] 10. Abfallidentifizierung (einschidgige Codes angeban):
MName: 1) Basel Anlage IX:

Anschrift: i) OECD (falls abweichend von i:
Kontaktperson: iify Anhang A 1

Tal.: Fax iv) Anhang 1B (%)

E-Mail: v) EU-Abfalverzeichnis:

vi] Mationaler Code:

11. Betroffene Staaten:

AusfuhrstaatVarsandstaat Durchfuhrstaat{sn) EinfuhrstaatEmpfangerstaat

12. Erklarung der die Verbringung veranlassenden Person: |ch erklare hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem besten Wissen voll-
stéandig sind und der Wahrheit entsprachen, lch erklédre ferner, dass mit dem Empfanger wirksame vertragliche Verpflichtungen schriftich eingegangen
wurden (ist bei den in Artiked 3 Absatz 4 genannten Abfilen nicht erforderlich):

MName: Datum: Unterschrift:
13. Unterschrift des Empféngers bel Entgegennahme der Abfélle:
MName: Datum: Untersehrift:

VON DER VERWERTUNGSANLAGE ODER VOM LABOR AUSZUF{JLLEN:

in Empfang genommene Menge: Tonnen (Mg): m®;

Unterschrift:

14. Eingang bei der Verwertungsanlage [] oder beim Labor ]

Mame: Datum:

M Mitzuflirende Informationan bel der Verbringung der in der grinen Liste aufgefinren Abfalle, die zur Verwsrung bestimmt sind, ader von Abfdllan, dia fiir aine Laboranaiyss
pastimmt sind, gem&l der Verordrung (EG) Nr. 1013/2006. Baim Ausfillen dieses Formulars sind auch dle spezifischen Amwalsungen In Anhang IS daer Verordnung (EG)
Mr. 10132008 zu berlicksichtigen,

) Bai mehr als drai Transporiuremehmen sind dis unter Mr. 5 (a, b, ¢) verlangtan Informationsn beizufigen.

) Weann as sich bel der Passan, dis die Verbtingung veraniasst, nicht um den Erzeugar oder Einsammier handel, sind auch Informationan Zum Erzeuger oder Einsamimies
anzugaban.

{*" Deridie antsprachends{n) Codels) gemald Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 10132006 ist/sind — gegabenentfalls hintersinander — anzugeben. Bastimmie Eintraga des Basler
Uoerainkommans wia B1100, B3010 oder BA020 aind, wia in Anhang A angsgsben, auf bastimmie Abfallatréme beschrinkt,

{% Es sind die in Anhang I8 der Verardnung {EG) Mr. 1013/2008 audgefihrien BEU-Codes zu verwendesn.”

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass fir die Verwendung des ,,neuen", im Feld
10 geénderten Formblattes KEINE Ubergangstrist vorgesehen ist. Daher darf bei der
Verbringung von Abfallen der Griine Abfallliste ab 10. April 2013 nur mehr das
vorstehende Formular verwendet werden. Als maBgeblicher Zeitpunkt gilt dabei der
Zeitpunkt des Beginns der Verbringung.
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VB-0800

Muster 6 — Konformitatserklarung fiir Eisen-, Stahl- oder

hrott

iniumsc

Alum

(T 'S 1107+ woa #6 7 V) PUls usyasnzue
5 uues ‘Funfapsa Inz USUSITY MW S:EY 58P 10T WEW 1 Woa [10T[cL

[[E1q¥ S[E Jysi Woiu sEley SIp pun Suswepeg usylsiedosny sa3p /563007 SWIPYSY 19p JEWSE NOMDT oA USUY UL

Sunuprossy (4}

LSRN
‘wneqg
BUUEN
‘uRPAdSIUR NAIYRAY 2P pun puis SIPUBIS[[OA URSSLy, URISA WRAUISL Y2EU USUOLIBLLIOMU] USSIqO SIp SSEp “JILLIRN| 2IP[R 2] SSISIUMUIRNon]as /sednazizuonds sop Suniepyay | g
usuRILy uAguueud () [107/ece AN (NA) Sunupiolsp ISP 3 pun q ‘B USQEISYING § [YIIY Ul pUN 3 pun q ‘B uaqeisyong ¢ Ry ul usp 13nuad Sunpussnonpys Aig [/
capmam yrudizqn mnpenng uRSSUEqeun W UoA — UOIU[) Iap 13GaS[[07 Sep Ul ‘151 USRSNZUE [[BJY S|E IBW U &8P ‘TI0IIg
UOA IYNIUIY 18P 130 — I3p0 IAIEING USUSIIPAN{YE Wama uoa pun wpudsiua () 110g7/ccL IN (N7) Sunuplosy Iap 9 RYIY Sep UR wRIs nusmaSeURUSIENEN) WIS JapUaM I3ENILIA0NIS 13 | 9
J[[EISAE5TE NOIYIG USAIYEOIPES INJ URIELIBASUOINEZY PuUn -sSUNUdemIaqn) SIp INJ USPLUYDSIOA US[BUONELIAIUL IS0 USUDIIEEIS|ZZUIS Jewss spma sunyuidsienarieopey s1p 13qn Sundiunsydsag aurg | ¢
UBLUO], Ul FUNpUIS AP ISuIy ¥
ULOU- 13p0 3qeSI0A3LISNPU] UAUURURS 7 IBHI7 130un 13p wpudsius Sunpussponps ag | g

(uayeypsusy Wy ‘egoin BUNZISSUSUILIESNT “ “Z) SqESIOAUSPUNY ISUS USSUNLUMISSE Sysmia) pdnypum sjpjususgesasd (q
‘ULOU- 3P0 3EIIoASLISNpU] 13UIS JEwas 3U033IEII0NIs 13p 3po]) 15po swey (e

TEN-1

HERRL

usRREL

‘uosRdpEIuey

Yuysuy

BTN
RINAUENOIYYS 128N LEnon]dg

yeydsuaSiafejqy I9p 3puq SEp anj USLIALY ne Snzag ur [ TIesqY ¢ [V Hrwsd Sunigpissipuuiopuey

30-41

© Bundesministerium fiir Finanzen



VB-0800

Muster 7 — Konformitatserklarung fiir Bruchglas

Konformititserklirung gemif Artikel 4 Absatz 1 in Bezug auf Kriterien fiir das Ende der Abfalleigenschaft

Erzeuger|Einfiihrer des Bruchglases:
Name:

Anschrift:

Kontaktperson:

Telefon:

Fax

E-Mail:

a) Name oder Code der Bruchglaskategorie gemif einer Industrievorgabe oder -norm:

b) wichtigste technische Bestimmungen der Industrievorgabe oder -norm, einschlieflich der Einhaltung der An-
forderungen an die Produktqualitit fiir Nichtglas-Komponenten bei Ende der Abfalleigenschaft, d. h. Anteil ven
Eisen und Nichteisen-Metallen, anorganischen Nichtmetall-/Nichtglas-Stoffen und organischen Stoffen:

Die Bruchglassendung entspricht der unter Ziffer 2 genannten Industrievorgabe oder -norm.

Menge der Sendung in kg:

Der Bruchglaserzeuger wendet ein Managementsystem an, das den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.
1179/2012 entspricht und von einer akkreditierten Konformititsbewertungsstelle oder einem Umweltgutachter
oder — bei der Einfuhr von Bruchglas, das nicht mehr als Abfall anzusehen ist, in das Zollgebiet der EU —
von einem unabhangigen externen Gutachter tiberpriift wurde.

Die Bruchglassendung geniigt den in Artikel 3 Absitze 1 bis 3 der Verordnung (EU} Nr. 1179/2012 genannten
Kriterien.

~I

Das Material in dieser Sendung ist ausschlieflich fiir die direkte Verwendung in der Herstellung von Glasmaterialien
oder -gegenstinden in Einschmelzverfahren bestimmt.

Erklarung des Bruchglaserzeugers /Bruchglaseinfithrers:

Ich erklire hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem besten Wissen vollstindig sind und der Wahrheit
entsprechen.

Name:
Datum:

Unterschrift:
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Muster 8 — Konformitatserklarung fiir Kupferschrott

Konformitiitserklirung gemifl Artikel 4 Absarz 1 in Bezug auf Kriterien fiir das Ende der Abfalleigenschaft

1. | Erzeuger/Einfuhrer des Kupferschrotts:
MName:

Anschrift:

Kontaktperson:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

(=]

a) Mame oder Code der Schrottkategorie gemafl einer Industrievorgabe oder -norm:

b} Ggegebenenfalls wichrigste technizche Bestimmungen einer Kundenvorgabe (z. B. Zusammenszetzung, Grofie, Arr,
Eigenschaften):

3. | Die Schrottsendung entspricht der unter Nummer 2 Buchstabe a genannten Industrievorgabe oder -norm bzw. der
unter Nummer 2 Buchstabe b genannten Kundenvorgabe.

4. | Menge der Sendung in kg

5. | Eine Bescheinigung uber die Radisaktivitatsprufung wurde gemafs einzelstaatlichen oder internationalen Vorschriften
fir die Uberwachungs- und Reaktionsverfahren fur radicaktiven Schrott ausgestellt

6. | Der Schrotterzeuger wender ein Managementsystem an, das den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 715/2013
entspricht und von einer akkreditierten Konformititsbewertungsstelle oder einem Umweltgutachter oder — bei der
Einfuhr von Schrott, der nicht mehr als Abfall anzusehen ist, in das Zollgebiet der EU — von einem unabhingigen
Gutachter Uberprift wurde.

7. | Die Schrotrsendung geniigr den in Artikel 3 Absitze 1 bis 3 der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 genannten
Kriterien.

8. | Erklarung des Schrotterzeugers(Schrotteinfuhrers: Ich erklare hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem
besten Wiszen vollstindig sind und der Wahrheit entsprechen.

MName:

Datum:

Unterschrift:
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Anlage 3

Liste der fiir die Beurteilung von Abfall zustiandigen Stellen

bei den Amtern der Landesregierungen

Landesregierung

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-Mail

Wiener Landesregierung
MA 22
EbendorferstraBe 4
1082 Wien

01/40 00-88 215

01/409 98 8215

post@m?22.magwien.gv.at

Karntner Landesregierung
Abteilung 15 U
FlatschacherstraBe 70
9020 Klagenfurt

0463/536-315 71

0463/536-315 00

Post.abt15@ktn.gv.at

Niederosterreichische

02742/200-4938

02742/200-4090

post.wa2@noel.gv.at

Landesregierung
Abteilung Umweltschutz
Aufgabenbereich
Umwelttechnik
StockhofstraBe 40

4010 Linz

DW 3461 oder
4573

Landesregierung oder 4271

Abteilung WA2

Landhausplatz 1

3100 St. Pdlten

Oberosterreichische 0732/77 20 0732/77 20-3468 |us.post@ooe.gv.at

Salzburger Landesregierung
Abteilung 16

Postfach 527

5010 Salzburg

0662/80 42-4180
oder 4184

0662/80 42-4167

umweltschutz@salzburg.gv.

at

Steiermarkische
Landesregierung
Rechtsabteilung 3
Landhausgasse 7
8010 Graz

0316/877-4069

0316/877-3490

fal3a@stmk.gv.at

Tiroler Landesregierung

Abteilung Umweltschutz
Altes Landhaus

Eduard Wallnéfer-Platz 1
6010 Innsbruck

0512/508-3450

0512/508-3455

umweltschutz@tirol.gv.at

Vorarlberger
Landesregierung
Abteilung VIf
ROémerstraBBe 15
6901 Bregenz

05574/511-26 605

05574/511 27 195

abfallwirtschaft@vorarlberg

.gv.at
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Landesregierung Telefonnummer [Telefaxnummer [E-Mail
Burgenlandische 02682/600-2500 |02682/600 27 89 |post.wasser-
Landesregierung abfall@bgld.gv.at
Abteilung IX

\Wasser und Abfallwirtschaft
Freiheitsplatz 1
7000 Eisenstadt
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Anlage 4

Verfahren, die bestimmte Lander gemaB Artikel 37 der EG-
VerbringungsV gewahlt haben

Die Uberschriften der Spalten in diesem Anhang bedeuten:
a) Verbot,

b) vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung gemaB Artikel 35 der Verordnung
(EG) Nr. 1013/2006 (siehe Abschnitt 4.2.),

c) keine Kontrolle im Empfangerstaat (Nachweise siehe Abschnitt 8.2.5.),

d) im Empfangerstaat werden sonstige Kontrollverfahren nach geltendem innerstaatlichem
Recht angewandt (Nachweise siehe Abschnitt 8.2.5.).

Wenn zwei Codes durch einen Bindestrich (,—) verbunden sind, bezieht sich der Eintrag auf
die beiden sowie alle dazwischen liegenden Codes.

Wenn zwei Codes durch einen Semikolon (,,;") getrennt sind, bezieht sich der Eintrag auf die

beiden betreffenden Codes.

Sind Abfalle sowohl in der Spalte B als auch in der Spalte D eingetragen, so bedeutet dies,
dass neben den Kontrollverfahren nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 auch
lokale Kontrollverfahren gelten.

Sind bei einem bestimmten Staat einzelne Abfélle oder Abfallgemische nicht vermerkt,
bedeutet dies, dass dieser Staat keine hinreichend eindeutige Bestatigung gegeben hat, dass
diese Abfalle oder Abfallgemische zur Verwertung dorthin ausgefiihrt werden diirfen, und
dass er auch keine hinreichend eindeutige Auskunft zu einem gegebenenfalls dort
angewandten Kontrollverfahren erteilt hat. In diesen Fallen gilt nach Artikel 37 Absatz 2 der

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 das Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und

Zustimmung nach Artikel 35 der genannten Verordnung.

Agypten

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

| B1010 — B1070 | |
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a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

B1080 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.

1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Albanien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

unter B1010: unter B1010: unter B1010:

—  Edelmetalle (Gold, — Eisen- und — Eisen- und
Silber, Platingruppe, Stahlschrott Stahlschrott
jedoch nicht —  Kupferschrott —  Kupferschrott
Quecksilber) —  Nickelschrott —  Nickelschrott

—  Wolframschrott —  Aluminiumschrott —  Aluminiumschrott

—  Molybdéanschrott —  Zinkschrott —  Zinkschrott

— Tantalschrott —  Zinnschrott —  Zinnschrott

—  Kobaltschrott — Magnesium-schrott — Magnesiumschrott

— Titanschrott —  Bismutschrott —  Bismutschrott

—  Zirconiumschrott — Manganschrott — Manganschrott

Germanium-schrott
Vandiumschrott
Hafnium-, Indium-,
Niob-, Rhenium- und
Galliumschrott
Thoriumschrott
Schrott von
Seltenerdmetallen
Chromschrott

B10

20 — B2010

B2020 — B2030

B2020 — B2030

unter B2040:

teilweise gereinigtes
Calciumsulfat aus der
Rauchgasent-
schwefelung

beim Abbruch von
Gebauden anfallende
Gipskartonabfalle
chemisch stabilisierte
Schlacke mit hohem
Eisen-gehalt (liber 20
%) aus der
Kupferherstellung,
nach
Industriespezifikation
behandelt (z. B. DIN
4301 und DIN 8201),
vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

fester Schwefel
Natrium-, Kalium-

unter B2040:
—  Calciumcarbonat aus
der Herstellung von

Calciumcyanamid (pH

<9
— Carborundum
(Siliciumcarbid)

unter B1010:

— Calciumcarbonat aus
der Herstellung von
Calciumcyanamid (pH
<9

—  Carborundum
(Siliciumcarbid)
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a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
und Calciumchloride
—  Betonbruchstuicke
— Lithium-Tantal-
Glasschrott und
Lithium- Niob-
Glasschrott
B2060 — B2130
B3010: B3010: B3010:
— alle anderen Abfalle — Ethylen — Ethylen
- Styrol - Styrol
—  Polypropylen —  Polypropylen

unter B3020:

— andere einschlieBlich,
aber nicht begrenzt
auf:

1. geklebte / laminierte
Pappe (Karton)

2. nicht sortierter

unter B3020:

Folgende Stoffe, sofern
sie nicht mit geféhrlichen
Abfallen vermischt sind:
Abfalle und Ausschuss von
Papier und Pappe:

— ungebleichtes Papier

unter B3020:

Folgende Stoffe, sofern sie
nicht mit gefahrlichen
Abfallen vermischt sind:
Abfalle und Ausschuss von
Papier und Pappe:

— ungebleichtes Papier

Ausschuss und Wellpapier und und Wellpapier und
ungebleichte Pappe ungebleichte Pappe
und Wellpappe und Wellpappe

— hauptsachlich aus — hauptsachlich aus
gebleichter, nicht in gebleichter, nicht in
der Masse geféarbter der Masse geférbter
Holzcellulose Holzcellulose
bestehendes anderes bestehendes anderes
Papier und daraus Papier und daraus
bestehende andere bestehende andere
Pappe Pappe

— hauptsachlich aus — hauptsachlich aus
mechanischen mechanischen
Halbstoffen Halbstoffen
bestehendes Papier bestehendes Papier
und daraus und daraus
bestehende Pappe bestehende Pappe
(beispielsweise (beispielsweise
Zeitungen, Zeitungen,
Zeitschriften und Zeitschriften und
ahnliche ahnliche
Drucksachen) Drucksachen)

B3030 — B 3035 B3030 — B 3035

B3040

B3050

B3050

B3060 — B3065

unter B3070:

— Strohabfille

—  bei der Herstellung
von Penicillin
anfallendes und zur
Tierfitterung
bestimmtes,
inaktiviertes Pilzmyzel

unter B3070:
—  Abfélle von
Menschenhaar

unter B3070:
—  Abfélle von
Menschenhaar

B3080 — B4030

GB040 — GC010

GB040 — GC010

GC020

GC030 GC030
GCO050

GE020 — GG030 GE020 — GG030
GG040

GHO013

GHO013
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a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

GN010-GNO30

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Algerien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
B1010 - B1020
B1030
B1031
B1040
B1050

B1070 — B1220

B1230 — B1240

B1250 — B2020

unter B2030:

— unter keiner anderen
Position aufgefiihrte
oder enthaltene
Keramikfasern

unter B2030:

—  Abfélle und Scherben
von Cermets
(Metallkeramik-
Verbundwerkstoffe)

B2040 — B2130

unter B3010:

— Kunststoffabfdlle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren,
einschlieBlich, aber
nicht begrenzt auf
folgende Stoffe:

—  Ethylen

- Styrol

—  Polypropylen

—  Polyethylen-
terephthalat

- Acrylnitril

— Butadien

—  Polyacetale

—  Polyamide

—  Polybutylen-
terephthalat

— Polycarbonate

—  Polyether

—  Polyphenylsulfide

—  Acrylpolymere

—  Alkane (C10-
C13)
(Weichmacher)

—  Polysiloxane

—  Polymethyl-
methacrylat

— ausgehartete
Harzabfalle oder
Kondensationspro-

unter B3010:

—  Kunststoffabfalle aus
Polyurethanen
(FCKW-frei)
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

dukte
— folgende fluorierte

Polymerabfalle:

—  Perfluorethylen/-
propylen (FEP)

- Perfluor-
alkoxyalkan

—  Tetrafluor-
ethylen/Perfluor-
vinylether (PFA)

- Tetrafluor-
ethylen/Perfluor-
methylvinylether
(MFA)

—  Polyvinylfluorid
(PVF)

- Polyvinyl-
idenfluorid
(PVDF)

B3020

B3030 — B3035

B3040 — B3065

B3080

B3100 — B4030

GB040 — GCO50

GF010

GC030

GG040

GH013- GNO010

GNO030

Abfallgemische

Alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Andorra

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefihrten
Abfallgemische
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VB-0800

Anguilla

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Argentinien
a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfalle
B1010
B1020
B1030 — B1050
B1060

B1070 — B1090

unter B1100:
— Hartzinkabfalle
—  zinkhaltige

Oberflachenschlacke:

—  Oberflachen-
schlacke aus
dem
Badverzinken
(> 90 % Zn)

— Bodenschlacke
aus dem
Badverzinken
(> 92 % Zn)

—  Zinkriickstande
aus dem
Druckguss (>
85 % Zn)

—  Zinkriickstande
aus dem
Feuerverzinken
(in der Masse)
(> 92 % Zn)

—  Zinkkratze

unter B1100:

—  Alukratze (oder
Abschdpfungen),
ausgenommen
Salzschlacke

—  Abfélle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhittung von
Kupfer

—  zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallproduktion

— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

B1115-B1130

B1140

B1150 — B1230

B1240

B1250 — B2110

B2120 — B2130

unter B3010:

— ausgehartete
Harzabfdlle oder
Kondensationsproduk
te

— folgende fluorierte
Polymerabfalle:

—  Perfluorethylen/-

unter B3010:

— Kunststoffabfdlle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche

Notifizierung und
Zustimmung (siehe

Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

propylen (FEP)

- Perfluor-
alkoxyalkan

—  Tetrafluor-
ethylen/
Perfluorvinyl-
ether (PFA)

—  Tetrafluor-
ethylen/Perfluor-
methylvinylether
(MFA)

—  Polyvinylfluorid
(PVF)

—  Polyvinyliden-
fluorid (PVDF

B3020:
nicht sortierter Ausschuss

B3020:
alle Gbrigen Abfalle

B3030 — B3120

B3130 — B4030

GB040 — GC010

GC020

GC030 — GF010

GG030 — GHO13

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010:
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010:
ausgehartete Harzabfalle
oder Kondensations-
produkte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020
nicht sortierter Ausschuss

Gemisch B3020
Alle Uibrigen
Abfallgemische

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050
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VB-0800

Armenien

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfdlle

Abfallgemische

Gemisch B3040

Alle anderen in Anhang
ITIA der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006
aufgefiihrten
Abfallgemische

Aserbaidschan

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

unter B1010:
alle tbrigen Abfalle

unter B1010:

—  Zinnschrott

—  Schrott von
Seltenerdmetallen

B1020 — B1120

B1130

B1140 — B1250

unter B2010

—  Abfélle von
Tonschiefer, auch
grob behauen oder
durch Sagen oder auf
andere Weise zerteilt

—  Glimmerabfalle —
Abfalle aus Leuzit,
Nephelin und
Nephelinsyenit

—  Flussspatabfille

unter B2010

—  Abfélle von
natiirlichem Grafit

— Feldspatabfille

— feste Siliciumdioxid-
abfalle mit Ausnahme
solcher, die in
GieBereien verwendet
werden

unter B2040

— teilweise gereinigtes
Calciumsulfat aus der
Rauchgasentschwefel
ung

— chemisch stabilisierte
Schlacke aus der
Kupferherstellung mit
hohem Eisengehalt
(Gber 20 %), nach
Industriespezifikation
behandelt (z. B. DIN
4301 und DIN 8201),
vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

— fester Schwefel

B2020 — B2030
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
— Natrium-, Kalium-
und Calciumchloride
— Lithium-Tantal-
Glasschrott und
Lithium-Niob-
Glasschrott
B2060 — B2070
B2080
B2090 — B2100
B2110
B2120
B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040

B3050

unter B3060:
nur Weintrub

unter B3060:
alle Ubrigen Abfalle

B3065 — B3120

B3130 — B4030

GB040 — GCO50

GE020 — GG040

GHO013

GNO010 — GNO30

Athiopien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Bahrain

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische
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VB-0800

Bangladesch

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:
alle Ubrigen Abfalle

unter B1010:

— Eisen- und
Stahlschrott

—  Aluminiumschrott

B1020 — B1115

unter B1120:
alle Gbrigen Abfalle

unter B1120:
verbrauchte
Katalysatoren,
ausgenommen die als
Katalysatoren
verwendeten
Fliissigkeiten, die Chrom
enthalten

B1130 — B010

B2020

B2030 — B3010

unter B3020:
alle Ubrigen Abfalle

unter B3020:

Abfdlle und Ausschuss
von ungebleichtem Papier
und Wellpapier und
ungebleichter Pappe und

Wellpappe
unter B3030: unter B3030:
alle Gbrigen Abfalle Altwaren

B3035 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

unter Gemisch B3020:
alle Gbrigen
Abfallgemische

unter Gemisch B3020:
Papier und Pappe
enthaltende Gemische

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Belarus (WeiBrussland)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfalle
B1010 - B1160
B1170 - B1210
B1220
B1230 — B1240
B1250 — B3035
unter B3040: unter B3040:
Abfélle und Schnitzel von alle Gibrigen Abfalle
Hartgummi (zB Ebonit)
B3050
unter B3060: unter B3060:
nur Weintrub alle Gbrigen Abfille
B3065 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC030
GG040
GHO013 — GN030
Abfallgemische
Gemisch B1010 + B1050
Gemisch B1010 + B1070
Gemisch B3040 + B3080
Gemisch B1010
Gemisch B2010
Gemisch B2030
Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren
Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte
Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan
Gemisch B3020
Gemisch B3030
Gemisch B3040
Gemisch B3050
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VB-0800

Benin

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Bermuda

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Bolivien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
IIIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Bosnien und Herzegowina

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:

— Eisen- und
Stahlschrott

—  Kupferschrott

—  Aluminiumschrott

—  Zinkschrott

—  Zinnschrott

unter B1020:

—  Bleischrott
(ausgenommen
Bleiakkumulatoren)

B1050

B1090
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

B1100:

— Tantalhaltige

Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

unter B1120:
Ubergangsmetalle,
ausgenommen
Katalysatorabfille
(verbrauchte
Katalysatoren, gebrauchte
flissige oder sonstige
Katalysatoren) der Liste
A:

— Scandium

— Vanadium

— Mangan

— Kobalt

- Kupfer

- Yttrium

— Niob

— Hafnium

- Wolfram

— Titan

— Chrom

— Eisen

—  Nickel

- Zink

—  Zirkonium

—  Molybdan

- Tantal

Rhenium

B1130

B2020

B3010

B3020

B3050

B3065

B3140

GC020

Botsuana

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfdlle
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VB-0800

Brasilien

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfalle
unter B1010: unter B1010:
—  Edelmetalle (Gold, —  Nickelschrott
Silber, Platingruppe, —  Zinkschrott
jedoch nicht - Wolframschrott
Quecksilber) —  Molybdénschrott
— Eisen- und — Tantalschrott
Stahlschrott — Magnesiumschrott
— Nickelschrott — Kobaltschrott
—  Zinnschrott —  Bismutschrott
—  Titanschrott —  Zirconiumschrott
— Manganschrott
—  Germaniumschrott
— Vanadiumschrott
— Hafnium-, Indium-,
Niob-, Rhenium- und
Galliumschrott
—  Thoriumschrott
—  Schrott von
Seltenerdmetallen
—  Chromschrott
B1020
B1030
B1031 — B1040 B1031 — B1040
B1050 B1050
B1060
B1070

B1080 — B1090

B1080 — B1090

unter B1100:

Zinkhaltige
Oberflachenschlacke:
Oberflachen-schlacke
aus dem
Badverzinken

(> 90 % Zn)
Bodenschlacke aus
dem Badverzinken
(> 92 % Zn)
Zinkriickstande aus
dem Feuerverzinken
(in der Masse)

(> 92 % Zn)

Abfalle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von
Kupfer

zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der Edelmetall-
verarbeitung
tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

unter B1100:

Hartzinkabfalle

Alukratze,
ausgenommen
Salzschlacke

unter B1100:

Zinkhaltige
Oberflachenschlacke:
Oberflachen-schlacke
aus dem
Badverzinken

(> 90 % Zn)
Bodenschlacke aus
dem Badverzinken
(> 92 % Zn)
Zinkriickstande aus
dem Feuerverzinken
(in der Masse)

(> 92 % Zn)

Abfalle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von
Kupfer

zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der Edelmetall-
verarbeitung
tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

B1115
B1120 B1120

B1130
B1140 B1140

B1150

B1160 — B1220

B1160 — B1220

B1230 — B2020

B2030

B2030

B2040 — B3050

B3060 — B3070

B3080 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GC020

GC030 — GCO50

GC030 — GCO50

GE020 — GF010

GG030 — GG040

GGO030 — GG040

GHO13

GNO010 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Burkina Faso

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
IIIA aufgefiihrten
Abfallgemische

B1010
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VB-0800

Burundi

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

alle in Anhang III der B1010

Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Chile

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

China

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:

—  Edelmetalle (Silber,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Molybdéanschrott

—  Kobaltschrott

— Manganschrott

— Indiumschrott

—  Thoriumschrott

—  Schrott von
Seltenerdmetallen

—  Chromschrott

unter B1010:

—  Edelmetalle (nur Gold
und Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Eisen- und
Stahlschrott

—  Kupferschrott

— Nickelschrott

—  Aluminiumschrott

—  Zinkschrott

—  Zinnschrott

—  Wolframschrott

— Tantalschrott

— Magnesiumschrott

—  Bismutschrott

— Titanschrott

—  Zirconiumschrott

—  Germaniumschrott

—  Vanadiumschrott

— Hafnium-, Niob-,
Rhenium- und
Galliumschrott

B1020 — B1040

B1050
B1060

B1070
B1080 — B1100

B1115
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1120:

- Ubergangsmetalle
(auBer diejenigen,
mit mehr als 10 %
V,05, ausgenommen
Katalysatorabfalle
(verbrauchte
Katalysatoren,
gebrauchte fliissige
oder sonstige
Katalysatoren) der
Liste A

— Lanthanoide
(Seltenerdmetalle)

unter B1120:

-  Ubergangsmetalle
nur, wenn sie > als
10 % V205 enthalten,
ausgenommen
Katalysatorabfalle
(verbrauchte
Katalysatoren,
gebrauchte fliissige
oder sonstige
Katalysatoren) der
Liste A

B1130 — B1200

B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010: B2010:
auBer Glimmerabfall nur Glimmerabfall
B2020

unter B2030:

— Abfélle und Scherben
von Cermets (auBer
Wolframkarbidschrott
)

— unter keiner anderen
Position aufgefiihrte
oder enthaltene
Keramikfasern

unter B2030:

—  Abfélle und Scherben
von Cermets (nur
Wolframkarbidschrott

)

B2040

B2060 — B2130

unter B3010:

— ausgehartete
Harzabfélle oder
Kondensationsproduk
te, einschlieBlich
(auBer Phenol-
Formaldehyd-Harze
und Polyamide)

unter B3010:

— Kunststoffabfélle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren (alle)

— ausgehartete
Harzabfélle oder
Kondensationsproduk
te (nur Phenol-
Formaldehyd-Harze
und Polyamide)

— folgende fluorierte
Polymerabfalle:

—  Perfluorethylen/-
propylen (FEP)

—  Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluorethylen
/Perfluorvinylether
(PFA)

—  Tetrafluorethylen
/Perfluormethylvinylet
her (MFA)

—  Polyvinylfluorid (PVF)

—  Polyvinylidenfluorid
(PVDF)

B3020
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B3030

Folgende nach einer

Spezifikation aufbereitete

Stoffe, sofern sie nicht mit

anderen Abfallen

vermischt sind:

— Seidenabfille
(einschlieBlich nicht
abhaspelbare Kokons,
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)

—  weder gekrempelt
noch gekdmmt

— andere

—  Flachswerg und -
abfalle

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Hanf (Cannabis sativa
L

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Jute und anderen
Basttextilfasern
(ausschlieBlich
Flachs, Hanf und
Ramie)

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Sisal und anderen
Agavetextilfasern

- Werg, Kédmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Kokos

- Werg, Kédmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Abaca (Manilahanf
oder Musa textilis
Nee)

- Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Ramie und anderen
Pflanzentextilfasern,
die anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen sind

unter B3030:

Folgende nach einer

Sperzifikation aufbereitete

Stoffe, sofern sie nicht mit

anderen Abféllen

vermischt sind:

— Abfélle von Wolle
oder feinen oder
groben Tierhaaren,
einschlieBlich
Garnabfalle, jedoch
ausschlieBlich
ReiBspinnstoff

— Kammlinge von Wolle
oder feinen
Tierhaaren

— andere Abfalle von
Wolle oder feinen
Tierhaaren

— Abfalle von groben
Tierhaaren

—  Abfélle von
Baumwolle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)

— Garnabfalle

— ReiBspinnstoff

— andere

—  Abfélle von
Chemiefasern
(einschlieBlich
Kémmlinge,
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)

— aus synthetischen
Chemiefasern

— aus kinstlichen
Chemiefasern
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
— Altwaren
- Lumpen,
Zwirnabfalle,
Bindfaden, Taue und
Kabel sowie
Textilwaren daraus

— sortiert

— andere

B3035

B3040 B3040:

—  auBer - nur
nichtvulkanisiertem nichtvulkanisierter
Kautschuk Kautschuk

B3050

B3060 —B3070

B3080 B3080:

—  auBer — nur nichtvulkani-
nichtvulkanisier-tem sierter Kautschuk
Kautschuk

B3090 — B4030

GB040 GB040

— auBer Konverter-
schlacke der
Kupferverhiittung mit
> 10 % Kupfer

—  nur Konverter-
schlacke der
Kupferverhiittung mit
> 10% Kupfer

GC010

unter GC020
— alle Ubrigen Abfélle

unter GC020

— nur Altkabel und
Drahte, Schrott von
Elektro-motoren

GC030

GCO050 — GG040

GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050
falls einige der
enthaltenen nicht
gefahrlichen Abféllen
nicht eingefiihrt werden
dirfen

Gemisch B1010 + B1050
falls alle der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abféllen eingefiihrt
werden diirfen

Gemisch B1010 + B1070
falls einige der
enthaltenen nicht
gefahrlichen Abfallen
nicht eingefiihrt werden
dirfen

Gemisch B1010 + B1070
falls alle der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abféllen eingefiihrt
werden diirfen

Gemisch B3040 + B3080
falls einige der
enthaltenen nicht
gefahrlichen Abfallen
nicht eingefihrt werden
dirfen

Gemisch B3040 + B3080
falls alle der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abféllen eingefiihrt
werden diirfen

Gemisch B1010 falls
einige der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abféllen nicht eingefiihrt
werden dirfen

Gemisch B1010 falls alle
der enthaltenen nicht
gefahrlichen Abfallen
eingefiihrt werden diirfen

Gemisch B2010

Gemisch B2030
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren falls alle der
enthaltene nicht
gefahrlichen Abféllen
eingefiihrt werden diirfen

falls einige der
enthaltenen nicht
gefahrlichen Abféllen
nicht eingefiihrt werden
dirfen

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan falls
einige der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abfallen nicht eingefiihrt
werden diirfen

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan falls
alle der enthaltenen nicht
gefahrlichen Abfallen
eingefiihrt werden diirfen

Gemisch B3020

Gemisch B3030 falls
einige der enthaltenen
nicht gefahrlichen
Abféllen nicht eingefiihrt
werden diirfen

Gemisch B3030 falls alle
der enthaltenen nicht
gefahrlichen Abféllen
eingefihrt werden dirfen

Gemisch B3040

Gemisch B3050"

Chinesisch-Taipeh (Taiwan)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:

— Edelmetalle (Gold,
Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Molybdanschrott

—  Tantalschrott

—  Kobaltschrott

— Bismutschrott

—  Zirconiumschrott

— Manganschrott

— Vanadiumschrott

— Hafnium-, Indium-,
Niob-, Rhenium- und
Galliumschrott

—  Thoriumschrott

—  Schrott von
Seltenerdmetallen

—  Chromschrott

unter B1010:

— Eisen- und
Stahlschrott

—  Kupferschrott

— Nickelschrott

—  Aluminiumschrott

—  Zinkschrott

—  Zinnschrott

—  Wolframschrott

— Magnesiumschrott

— Titanschrott

—  Germaniumschrott

unter B1020:
—  Cadmiumschrott
—  Bleischrott

unter B1020:
—  Antimonschrott
—  Berylliumschrott
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

(ausgenommen —  Tellurschrott
Bleiakkumulatoren)
—  Selenschrott
B1030 — B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 — B1090
unter B1100: unter B1100:
—  Alukratze (oder — Hartzinkabfalle
Abschépfungen), —  zinkhaltige
ausgenommen Oberflachenschlacke
Salzschlacke —  Oberflachen-schlacke
— Abfalle von aus dem
feuerfesten Badverzinken
Auskleidungen, (> 90 % zn)
einschlieBlich — Bodenschlacke aus
Schmelztiegeln aus dem Badverzinken
der Verhittung von (> 92 % Zn)
Kupfer —  Zinkrickstande aus
—  zur Raffination dem Druckguss
bestimmte Schlacken (> 85 % Zn)
aus der Edelmetall- —  Zinkrickstande aus
produktion dem Feuerverzinken
— tantalhaltige (in der Masse)
Zinnschlacken mit (> 92 % Zn)
einem Zinngehalt von —  Zinkkratze
weniger als 0,5 %
B1115-B1150
B1160
B1170 — B1240
B1250
B2010 — B2030
B2040: B2040:

alle tbrigen Abfalle

chemisch stabilisierte
Schlacke mit hohem
Eisengehalt (liber 20 %)
aus der Kupferherstellung,
nach
Industriespezifikation
behandelt (z.B. DIN 4301
und DIN 8201), vor allem
zur Verwendung als
Baustoff und Schleifmittel

B2060 — B2130

unter B3010:

—  Polyurethane (FCKW-
frei)

— ausgehartete
Harzabfalle oder
Kondensations-
produkte

unter B3010:

— Kunststoffabfélle aus
nichthaloge-nierten
Poly-meren und Co-
polymeren, auBer
Polyurethanen
(FCKW-frei)

— folgende fluorierte
Polymerabfalle:

—  Perfluorethylen/-
propylen (FEP)

- Perfluoral-
koxyalkan

— Tetrafluorethylen
/ Perfluorvinyl-
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

ether (PFA)

— Tetrafluorethylen
/ Perfluormethyl-
vinylether (MFA)

—  Polyvinylfluorid
(PVF)

—  Polyvinyliden-
fluorid (PVDF)

B3020

B3030 — B3035

B3040 — B3050

B3060 — B3070

B3080
B3090 — B3100
B3110 — B4030
GB040 — GC030
GCO050
GE020
GF010 — GG040
GHO13

GNO010

GN020 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Costa Rica

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

B1010 — B3050

B1010 — B3050

B3060 — B3070

B3080

B3080

B3090 — B3110

B3120 — B4030

B3120 — B4030

GB040 — GHO13

GB040 — GHO13
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Cote d’'Ivoire (Republik Cote d'Ivoire)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Curacao

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

B1010 — B3020

unter B3030

— Altwaren

—  Lumpen,
Zwirnabfalle,
Bindfaden, Taue und
Kabel sowie
Textilwaren daraus

unter B3030
alle anderen Abfélle

B3035

B3040 — B3065

B3070

B3080 — B4030

GB040 — GF010

GGO030 — GG040

GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Dominikanische Republik

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Ecuador

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

El Salvador

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefihrten
Abfallgemische

Franzosisch-Polynesien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Gabun

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

alle in Anhang IIIA der

Verordnung (EG) Nr.

1013/2006 aufgefiihrten

Abfallgemische
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VB-0800

Gambia

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Georgien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

B1010 — B1030

B1031 — B1040

B1050 — B1070

B1080 — B1190

B1200

B1210 — B2010

B2020

B2030 — B2130

B3010 — B3035

B3040

B3050
B3060 — B4030
GB040 — GE020

GF010

GG030 — GG040

GHO013 — GNO10

GN020 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehdrtete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050
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VB-0800

Ghana

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Guatemala

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Guinea

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Guyana

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

alle in Anhang III der

Verordnung (EG) Nr.

1013/2006 aufgefiihrten

Abfalle und in Anhang

ITIA aufgefihrten

Abfallgemische
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VB-0800

Honduras

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Hongkong (China)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

B1010 — B1020

B1030 - B1031

B1040 — B1050

B1060 — B1090

unter B1100:

—  Abfélle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhittung von
Kupfer

unter B1100:
— Hartzinkabfalle
— zinkhaltige
Oberflachenschlacke:
— Oberflachenschlacke
aus dem
Badverzinken (> 90
% Zn)
— Bodenschlacke aus
dem Badverzinken
(> 92 % Zn)
— Zinkriickstande aus
dem Druckguss (>
85 % Zn)
— Zinkrickstande aus
dem Feuerverzinken
(in der Masse) (>
92 % Zn)
— Zinkkratze
— Alukratze (oder
Abschdpfungen),
ausgenommen
Salzschlacke
— zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallproduktion
— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

B1115 - B1130

B1140 — B1190

B1200

B1210 — B1240
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

B1250 — B2060

B2070 — B2080

B2090

B2100 — B2130

B3010 - B3030

B3035

B3040 — B3060

B3065

B3070 — B3090

B3100 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1070

alle anderen in Anhang

ITIA der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006
aufgefiihrten
Abfallgemische

Indien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfdlle

Indonesien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

B1010, B1020

B1030 — B1100

B1115

B1120 — B2010

B2020

unter B2030:

— unter keiner anderen
Position aufgefiihrte
oder enthaltene
Keramikfasern

unter B2030:

—  Abfélle und Scherben
von Cermets
(Metallkeramik-
Verbundwerkstoffe)

unter B2040:
alle Gbrigen Abfalle

B2040:
—  Lithium-Tantal-
Glasschrott und

Lithium-Niob-
Glasschrott
B2060 — B2130
B3010
B3020
B3030
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

B3035
B3040 — B3090

B3100 — B3120 B3130
B3140

B4010 — B4030

GB040

7112

2620 30

2620 90
GC010
GC020

GC030

ex 8908 00

GCO050
GE020
ex 7001
ex 7019 39
GF010

GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

Kunststoffabflle in fester
Form GH013 391530
Vinylchloridpolymere

ex 3904 10-40

GNO10
ex 0502 00

GNO020
ex 0503 00

GNO030
ex 0505 90

Iran (Islamische Republik Iran)

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
B1010 — B1090
Unter B1100: unter B1100:
— folgende zinkhaltige — Hartzinkabfille,
Oberflachenschlacken: | — folgende zinkhaltige
—  Zinkriickstande aus Oberflachenschlacken:
dem Feuerverzinken —  Oberflachenschlacke
(in der Masse) aus dem Badverzinken
(>92 % Zn), (>90 %2zn),
—  Riicksténde aus der — Bodenschlacke aus
Zinkabschopfung, dem Badverzinken
—  Alukratze (oder (>92 % zn),
Abschépfungen), —  Zinkriickstédnde aus
ausgenommen dem Druckguss
Salzschlacke, (>85 % Zn)
— Abfalle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

der Verhiittung von
Kupfer,

—  zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallverarbeit-
ung,

— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

B1115

B1120 — B1150

B1160 — B1210

B1220 — B2010

B2020 — B2130

B3010 — B3020

B3030 — B3040

unter B3050:

—  Korkabfille:
Korkschrott oder
Korkmehl

unter B3050:

— Sagespane und
Holzabfalle, auch zu
Pellets, Briketts,
Scheiten oder
ahnlichen Formen
verpresst

B3060 — B3070

B3080

B3090 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040
7112
2620 30
2620 90

GC010

GC020

GC030
ex 8908 00

GCO050

GE020
ex 7001
ex 7019 39

GF010

GGO030
ex 2621

GG040
ex 2621

GHO013
3915 30
ex 3904 10 bis 40

GNO10
ex 0502 00

GNO020
ex 0503 00

GNO030
ex 0505 90
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VB-0800

Israel

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfdlle

Kambodscha

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:

—  Kupferschrott

— Nickelschrott

—  Zinkschrott

—  Zinnschrott

—  Kobaltschrott

— Titanschrott

— Vanadiumschrott
—  Chromschrott

unter B1010:

—  Edelmetalle (Gold,
Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Eisen- und
Stahlschrott

—  Aluminiumschrott

—  Wolframschrott

—  Molybdéanschrott

—  Tantalschrott

— Magnesiumschrott

—  Bismutschrott

—  Zirconiumschrott

—  Germaniumschrott

— Hafnium-, Indium-,
Niob-, Rhenium- und
Galliumschrott

—  Thoriumschrott

—  Schrott von
Seltenerdmetallen

—  Chromschrott

unter B1010:

—  Edelmetalle (Gold,
Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Eisen- und
Stahlschrott

—  Aluminiumschrott

—  Wolframschrott

—  Molybdéanschrott

— Tantalschrott

— Magnesiumschrott

—  Bismutschrott

—  Zirconiumschrott

—  Germaniumschrott

— Hafnium-, Indium-,
Niob-, Rhenium- und
Galliumschrott

—  Thoriumschrott

—  Schrott von
Seltenerdmetallen

— Chromschrott

unter B1020:

—  Antimonschrott

—  Bleischrott
(ausgenommen
Bleiakkumulatoren)

—  Selenschrott

—  Tellurschrott

unter B1020:

—  Cadmiumschrott

—  Bleischrott
(ausgenommen
Bleiakkumulatoren)

unter B1020:

—  Cadmiumschrott

—  Bleischrott
(ausgenommen
Bleiakkumulatoren)

B1030 — B1080

B1030 — B1080

B1090

B1100 — B1140

B1100 — B1140

B1150

B1160 — B2100

B1160 — B2100

B2110 — B2130

B3010

B3010

B3020

B3030 — B3035

B3030 — B3035

B3040

B3050 — B3060

B3050 — B3060

B3070 — B4030

B3070 — B4030

GB040 — GF010

GB040 — GF010

GG030 — GG040

GHO013 — GN030

GHO013 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfille
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Gemisch B3050

Kap Verde

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefihrten
Abfalle und in Anhang

ITIA aufgefiihrten

Abfallgemische

Kasachstan

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

B1010 — B1160

B1170 — B1240

B1170 — B1240

B1250 — B3035

unter B3040:

— Abfalle und Schnitzel
von Hartgummi (z. B.
Ebonit)

unter B3040:

— andere Gummiabfalle
(sofern nicht unter
einer anderen
Position aufgefiihrt)

B3050

B3060

Abfélle aus der Agro- und
Nahrungsmittel-industrie,
sofern nicht infektios,
auBer Weintrub

B3060
nur Weintrub

B3065 — B3070

B3080

B3080
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

B3090 — B3130

B3140 B3140

B4010 — B4030

GB040 — GG030

GGO040 GG040

GHO013 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfille
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Katar

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefihrten
Abfallgemische

Kenia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfille

alle in Anhang III der

Verordnung (EG) Nr.

1013/2006 aufgefiihrten

Abfallgemische
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VB-0800

Kirgisistan

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfalle

B1010
nur Thoriumschrott

unter B1010:
alle Gbrigen Abfalle

B1020 — B1115

unter B1120:

— Lanthanoide
(Seltenerdmetalle)

unter B1120:

— alle
Ubergangsmetalle,
ausgenommen
Katalysatorabfalle
(verbrauchte
Katalysatoren,
gebrauchte fliissige
oder sonstige
Katalysatoren) der
Liste A

B1130
B1140

B1150
B1160 — B1240

B1250
B2010

B2020

unter B2030:

— unter keiner anderen
Position aufgefiihrte
oder enthaltene
Keramikfasern

unter B2030:

— Abfélle und Scherben
von Cermets (Metall-
keramik-Verbund-
werkstoffe)

B2040 — B2130

unter B3010:

— ausgehartete
Harzabfélle oder
Kondensationsproduk
te

— folgende fluorierte
Polymerabfalle:

—  Perfluor-ethylen/
propylen (FEP)

- Perfluor-
alkoxyalkan

- Tetrafluor-
ethylen/
Perfluorvinyl-
ether (PFA)

—  Tetrafluor-
ethylen/
Perfluorme-
thylvinylether
(MFA)

—  Polyvinyl-fluorid
(PVF)

—  Polyvinyl-
idenfluorid
(PVDF)

unter B3010:

—  Kunststoffabfélle aus
nichthalo-genierten
Polymeren und
Copolymeren

B3020

unter B3030:
—  Flachswerg und -
abfalle

unter B3030:
alle Gibrigen Abfalle
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
—  Werg und Abfalle

(einschlieBlich

Garnabfalle und

ReiBspinnstoff) von

Hanf (Cannabis sativa

L.)

B3050

unter B3060:
— alle Ubrigen Abfalle

unter B3060:

— getrocknete und
sterilisierte
pflanzliche Abfalle,
Riick-stande und
Nebenerzeug-nisse,
auch Pellets oder
Viehfutter, sofern
nicht unter einer
anderen Position
aufgefiihrt oder
enthalten

B3065

B3070 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Kolumbien

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille
B1010 — B1070
B1080

B1090

unter B1100:

— Abfalle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von
Kupfer

— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

unter B1100:
— Hartzinkabfalle
—  Zinkhaltige

Oberflachenschlacke:

—  Ober-
flachenschlacke
aus dem
Badverzinken
(> 90 % Zn)

— Bodenschlacke
aus dem
Badverzinken
(> 92 % Zn)

—  Zinkriickstande
aus dem
Druckguss
(> 85 % Zn)

—  Zinkriickstande
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

aus dem

Feuerverzinken
(in der Masse)
(> 92 % Zn)
—  Zinkkratze
—  Alukratze (oder
Abschopfungen),
ausgenommen
Salzschlacke
—  zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallproduktion

B1115 - B1150

B1160
B1170 — B1190

B1200
B1210

B1220

B1230 — B1250

unter B2010:
alle Gbrigen Abfille

unter B2010:
Glimmerabfalle

B2020 — B2030

unter B2040:
alle Gbrigen Abfalle

unter B2040:

— chemisch stabilisierte
Schlacke mit hohem
Eisengehalt ({iber
20 %) aus der
Kupferherstellung,
nach
Industriespezifikation
behandelt (z.B. DIN
4301 und DIN 8201),
vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

B2060 — B3020

unter B3030:

—  Seidenabfille
(einschlieBlich nicht
abhaspelbare Kokons,
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)

- weder
gekrempelt noch
gekammt

— andere

— Abfélle von Wolle
oder feinen oder
groben Tierhaaren,
einschlieBlich
Garnabfalle, jedoch
ausschlieBlich
ReiBspinnstoff
— Kammlinge von

Wolle oder
feinen
Tierhaaren

— andere Abfalle

unter B3030:

— Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Hanf (Cannabis sativa
L.)

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Sisal und anderen
Agavetextilfasern

- Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Kokos

-  Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

von Wolle oder
feinen
Tierhaaren
— Abfélle von
groben
Tierhaaren
Abfalle von
Baumwolle
(einschlieBlich
Garnabfille und
ReiBspinnstoff)
— Garnabfille
— ReiBspinnstoff
— andere
Flachswerg und -
abfalle
Werg und Abfalle von
Flachs (einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Jute und anderen
Basttextilfasern
(ausschlieBlich
Flachs, Hanf und
Ramie)
Abfalle von
Chemiefasern
(einschlieBlich
Kémmlinge,
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)
Altwaren
Lumpen,
Zwirnabfalle,
Bindfaden, Taue und
Kabel sowie
Textilwaren daraus
—  sortiert
— andere

Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Abaca (Manilahanf
oder Musa textilis
Nee)

- Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Ramie und anderen
Pflanzentextilfasern,
die anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen sind

B3035 — B3040

unter B3050:

Korkabfalle:
Korkschott, Korkmehl

und Korkplatten

unter B3050:

— Sagespéane und
Holzabfalle, auch zu
Pellets, Briketts,
Scheiten oder
ahnlichen Formen
verpresst

unter B3060:

Weintrub

andere Abfille aus
der Agro- und
Nahrungs-
mittelindustrie,
ausgenommen
Nebenerzeug-nisse,
die den fiir
menschliche und
tierische Ernahrung
geltenden nationalen
bzw. internationalen

unter B3060:
alle Gbrigen Abfalle
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Auflagen und Normen
genigen
B3065

unter B3070:
Abfalle vom
Menschenhaar
Strohabfalle

unter B3070:

bei der Herstellung von
Penicillin anfallendes und
zur Tierfltterung
bestimmtes, inaktiviertes
Pilzmyzel

B3080

B3090 — B3100

B3110 — B3130

B3140 — B4010

B4020 — B4030

GB040 — GC010

GC020

GC030 — GF010

GG030 — GG040

GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1070

alle anderen in Anhang III
der Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
IIIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Kongo (Demokratische Republik Kongo)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Kuba

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

alle in Anhang III (Griine

Abfallliste) aufgefiihrten

Abfdlle
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VB-0800

Kuwait

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Libanon

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

unter B1010: unter B1010: B1010

—  Chromschrott

alle Gbrigen Abfalle

B1020 — B1090

B1020 — B1090

unter B1100:

— Riickstande aus der
Zinkabschopfung

—  Alukratze (oder
Abschépfungen),
ausgenommen
Salzschlacke

Unter B1100:

—  Hartzinkabfalle

—  zinkhaltige
Oberflachenschlacke

—  Oberflachenschlacke
aus dem
Badverzinken (>90%
Zn)

— Bodenschlacke aus
dem Badverzinken
(> 92 % Zn)

—  Zinkriicksténde aus
dem Druckguss
(> 85 % Zn)

—  Zinkriicksténde aus
dem Feuerverzinken
(in der Masse)

(> 92 % Zn)

— Abfélle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von
Kupfer

—  zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallverarbeitun
g

— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

B1100

B1115

B1115

B1120 — B1140

B1120 — B1140

B1150 — B2030

B1150 — B2030

unter B2040:
alle Ubrigen Abfalle

unter B2040:
— chemisch stabilisierte

B2040
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Schlacke mit hohem
Eisengehalt (liber

20 %) aus der
Kupferherstellung,
nach
Industriespezifikation
behandelt (z.B. DIN
4301 und DIN 8201),
vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

B2060 — B2130

B2060 — B2130

unter B3010:

—  Kunststoffabfélle aus
folgenden
nichthalogenierten
Polymeren und

unter B3010:

—  Kunststoffabfélle aus
folgenden
nichthalogenierten
Polymeren und

B3010

Copolymeren: Copolymeren:
—  Polyvinylalkohol — Ethylen
—  Polyvinylbutyral - Styrol
—  Polyvinylacetat —  Polypropylen
— ausgehartete —  Polyethylen-
Harzabfélle oder terephthalat
Kondensationsproduk | —  Acrylnitril
te — Butadien
— folgende fluorierte — Polyacetale
Polymerabfille (}): - Polyamide
—  Perfluorethylen/ —  Polybutylen-
Propylene (FEP) terephthalat
—  Perfluoralkoxyalkan — Polycarbonate
—  Tetrafluor- —  Polyether
ethylen/ —  Polyphenylsulfide
Perfluorvinylether — Acrylpolymere
(PFA) — Alkane Cig-Cy3
—  Tetrafluor- (Weichmacher)
ethylen/ Perfluor- —  Polyurethane (FCKW-
methylvinylther frei)
(MFA) — Polysiloxane
—  Polyvinylfluorid (PVF) | — Polymethyl-
—  Polyvinylidenfluorid methacrylat
(PVDF)
B3020 — B3130 B3020 — B3130
B3140 B3140
B4010 — B4030 B4010 — B4030
GB040 GB040
7112 7112
2620 30 2620 30
2620 90 2620 90
GCO010 GC010
GC020 GC020
GC030 GC030
ex 8908 00 ex 8908 00
GC050 GC050
GEO020 GEO020
ex 7001 ex 7001
ex 7019 39 ex 7019 39
GF010 GF010
GGO030 GGO030
ex 2621 ex 2621
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

GG040 GG040

ex 2621 ex 2621

GHO013 GHO013

3915 30 3915 30

ex 3904 10 bis 40 ex 3904 10 bis 40
GNO10 GNO10

ex 0502 00 ex 0502 00
GN020 GN020

ex 0503 00 ex 0503 00
GNO030 GNO030

ex 0505 90 ex 0505 90

Liberia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Macau (China)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Madagaskar

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

alle in Anhang III der

Verordnung (EG) Nr.

1013/2006 aufgefiihrten

Abfélle und in Anhang

ITIA aufgefiihrten

Abfallgemische
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VB-0800

Malawi

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfdlle

Malaysia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfille
B1010 — B1070
B1080

B1090

unter B1100:

— Hartzinkabfalle

— zinkhaltige
Oberflachenschlacke:
—  Oberflachen-

schlacke aus
dem

Badverzinken
(> 90 % zn)

— Bodenschlacke
aus dem
Badverzinken
(> 92 % Zn)

—  Zinkriickstande
aus dem
Druckguss (>
85 % Zn)

—  Zinkriickstande
aus dem
Feuerverzinken
(in der Masse)
(> 92 % zn)

—  zur Raffination
bestimmte Schlacken
aus der
Edelmetallproduktion

— tantalhaltige
Zinnschlacken mit
einem Zinngehalt von
weniger als 0,5 %

unter B1100:

— Hartzinkabfalle

— zinkhaltige
Oberflachenschlacke:
—  Zinkkratze
— Bodenschlacke

aus dem
Badverzinken
(> 92 % Zn)

—  Alukratze (oder
Abschdpfungen),
ausgenommen
Salzschlacke

— Abfélle von
feuerfesten
Auskleidungen,
einschlieBlich
Schmelztiegeln aus
der Verhiittung von
Kupfer

B1115

B1120 — B1140

B1200 — B2030

unter B2040:

—  beim Abbruch von
Gebduden anfallende
Gipskartonabfalle

—  Betonbruchstiicke

unter B2040:

— chemisch stabilisierte
Schlacke mit hohem
Eisengehalt (Uber
20 %) aus der
Kupferherstellung,
nach Industrie-
spezifikation
behandelt (z.B. DIN

unter B2040:

— teilweise gereinigtes
Calciumsulfat aus der
Rauchgasent-
schwefelung

— fester Schwefel

—  Calciumcarbonat aus
der Herstellung von
Calciumcyanamid (pH
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

4301 und DIN 8201), <9)

vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

— Natrium-, Kalium-
und Calciumchloride

— Carborundum
(Siliciumcarbid)

—  Lithium-Tantal-
Glasschrott und
Lithium- Niob-
Glasschrott

B2060 — B2130

B3010 — B3020

unter B3030:

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Hanf (Cannabis
sativa L.)

unter B3030:
—  Abfélle von Wolle
oder feinen oder
groben Tierhaaren,
einschlieBlich
Garnabfalle, jedoch
ausschlieBlich
ReiBspinnstoff
—  Kammlinge von
Wolle oder
feinen
Tierhaaren

— andere Abfille
von Wolle oder
feinen
Tierhaaren

— Abfélle von
groben
Tierhaaren

unter B3030:
alle Gbrigen Abfalle

B3035 — B3050

unter B3060:

— getrocknete und
sterilisierte
pflanzliche Abfalle,
Riickstande und
Nebenerzeugnisse,
auch Pellets oder
Viehfutter, sofern
nicht unter einer
anderen Position
aufgefiihrt oder
enthalten

— Degras: Rickstande
aus der Verarbeitung
von Fettstoffen oder
tierischen oder

pflanzlichen Wachsen

— Abfalle aus Knochen
und Hornteilen,
unverarbeitet,
entfettet, nur
zubereitet, jedoch
nicht zugeschnitten,
mit Saure behandelt
oder entgelatiniert

— andere Abfdlle aus
der Agro- und
Nahrungs-

unter B3060:

— nur Weintrub

— Abfélle aus Knochen
und Hornteilen,
unverarbeitet,
entfettet, nur
zubereitet, jedoch
nicht zugeschnitten,
mit Sdure behandelt
oder entgelatiniert

—  Fischabfalle

— Kakaoschalen,
Kakaohautchen und
anderer Kakaoabfall
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

mittelindustrie,
ausgenommen
Nebenerzeug-nisse,
die den fiir
menschliche und
tierische Erndhr-ung
geltenden nationalen
bzw. internationalen
Auflagen und Normen
genlgen

B3065

unter B3070:

bei der Herstellung von
Penicillin anfallendes und
zur Tierfltterung
bestimmtes, inaktiviertes
Pilzmyzel

unter B3070:

—  Abfélle von
Menschenhaar

—  Strohabfille

B3080 — B3140

B4010 — B4020

B4030

GB040 — GC040

GHO013

GN 010 — GNO030

GN 010 — GNO30

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Malediven

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefihrten
Abfallgemische

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
IIIA aufgefiihrten
Abfallgemische
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VB-0800

Marokko

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

unter B1010:

— Edelmetalle (Gold,
Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)—

unter B1010:
alle Gbrigen Abfalle

unter B1020:
—  Selenschrott
—  Tellurschrott

unter B1020:
— alle Ubrigen Abfalle

B1030 — B1240

B1250

B1250

B2010 — B2020

B2030

unter B2040:

— teilweise gereinigtes
Calciumsulfat aus der
Rauchgasent-
schwefelung

—  beim Abbruch von
Gebduden anfallende
Gipskartonabfalle

—  chemisch stabilisierte
Schlacke aus der
Kupferherstellung mit
hohem Eisengehalt
(Gber 20 %), nach
Industriespezifikation
behandelt (z. B. DIN
4301 und DIN 8201),
vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und
Schleifmittel

—  Betonbruchstiicke

—  Lithium-Tantal-
Glasschrott und
Lithium- Niob-
Glasschrott

unter B2040:

— fester Schwefel

—  Calciumcarbonat aus
der Herstellung von
Calciumcyanamid (pH
<9

— Natrium-, Kalium-
und Calciumchloride

— Carborundum
(Siliciumcarbid)

B2060 — B2130

unter B3010:

— ausgehartete
Harzabfdlle oder
Kondensationspro-
dukte

— folgende fluorierte
Polymerabfille:

—  Perfluorethylen/-
propylen (FEP)

- Perfluor-
alkoxyalkan

—  Tetrafluor-
ethylen/Perfluor-
vinylether (PFA)

—  Tetrafluor-
ethylen/Perfluor-
methylvinylether
(MFA)

unter B3010

— Kunststoffabfélle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren:

— folgende flourierte
Polymerabfalle:
—  Perfluorethylen/-

propylen (FEP)
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
—  Polyvinylfluorid
(PVF)
—  Polyvinyl-
idenfluorid
(PVDF)
B3020
unter B3030: unter B3060:
alle Gbrigen Abfalle Altwaren
B3035
B3040

B3050

B3060 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Mauritius (Republik Mauritius)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Moldau (Republik Moldau)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

unter B1010
alle Ubrigen Abfalle

unter B1010
Eisen- und Stahlschrott
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
B1020 — B2010
B2020
B2030 — B3010
B3020

B3030 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B3020

alle anderen in Anhang

IIIA der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006
aufgefiihrten
Abfallgemische

Montenegro

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Montserrat

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Namibia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemisch

Nepal

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

© Bundesministerium fiir Finanzen 50 - 47



http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3023800&ida=VO10132006&gueltig=20120807&hz_id=3023800

VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

unter B1010:

unter B1010:

unter B1010:

unter B1010:

—  Zinkschrott —  Nickelschrott —  Edelmetalle (nur Gold | — Kupferschrott
— Magnesiumschrott —  Wolframschrott und Platingruppe,
—  Bismutschrott —  Molybdénschrott jedoch nicht
—  Titanschrott —  Tantalschrott Quecksilber)
—  Zirconiumschrott —  Kobaltschrott — Eisen- und
— Manganschrott —  Chromschrott Stahlschrott
—  Germaniumschrott —  Aluminiumschrott
— Vanadiumschrott —  Zinnschrott
— Hafnium-, Niob-,
Rhenium- und
Galliumschrott
—  Thoriumschrott
—  Schrott von
Seltenerdmetallen
B1020 - B1190
B1200
B1210 — B2040
B2060
B2070 — B3010
unter B3020: unter B3020:
Abfalle und Abfalle und
Ausschuss von Papier Ausschuss von Papier
und Pappe: und Pappe:
—  andere, — ungebleichtes
einschlieBlich, Papier und
aber nicht Wellpapier und
begrenzt auf: ungebleichte
1. Pappe Pappe und
(Karton) Wellpappe
2. nicht sortierter — hauptsachlich
Ausschuss aus gebleichter,
nicht in der
Masse gefarbter
Holzcellulose
bestehendes
anderes Papier
und daraus
bestehende
andere Pappe
— hauptsachlich
aus
mechanischen
Halbstoffen
bestehendes
Papier und
daraus
bestehende
Pappe
(beispielsweise
Zeitungen,
Zeitschriften und
ahnliche
Drucksachen)
B3030 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GHO013 — GN0O30
Abfallgemische
© Bundesministerium fiir Finanzen 50 - 48




VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Gemisch B3020

alle anderen in Anhang III
der Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfdlle und in Anhang

ITIA aufgefiihrten

Abfallgemisch

Niger

a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

B1010 — B1240

B1250 B1250

B2010 — B3010

B3020 — B3030

B3020 — B3030

B3035

unter B3040:

— andere Gummiabfalle
(sofern nicht unter
einer anderen
Position aufgefiihrt)

unter B3040:
Abfalle und Schnitzel
von Hartgummi (zB
Ebonit)

unter B3040:
Abfalle und Schnitzel
von Hartgummi (zB
Ebonit)

B3050

B3050

B3060 — B3130

B3140

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B2030

Gemisch B3010:
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und

Copolymeren
Gemisch B3010 Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan Perfluoralkoxyalkan
Gemisch B3020 Gemisch B3020
Gemisch B3030 Gemisch B3030
Gemisch B3040 Gemisch B3040
Gemisch B3050 Gemisch B3050

Oman

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

unter B1010: unter B1010:

alle Gbrigen Abfalle — Eisen- und
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Stahlschrott

alle tbrigen in Anhang III
(Griine Abfallliste)
aufgefiihrten Abfille

Pakistan
a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfalle
B1010 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 — B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040

B3050

unter B3060

—  Weintrub
Degras: Riicksténde
aus der Verarbeitung
von Fettstoffen oder
tierischen oder
pflanzlichen Wachsen

— Abfalle aus Knochen
und Hornteilen,
unverarbeitet,

unter B3060:

—  getrocknete und
sterilisierte
pflanzliche Abfille,
Riickstande und
Nebenerzeugnisse,
auch Pellets oder
Viehfutter, sofern
nicht unter einer
anderen Position

unter B3060:

—  Fischabfélle

— andere Abfdlle aus
der Agro- und
Nahrungsmittelindust
rie, ausgenommen
Nebenerzeugnisse,
die den flr
menschliche und
tierische Ernahrung

entfettet, nur aufgefiihrt oder geltenden nationalen
zubereitet, jedoch enthalten bzw. internationalen
nicht zugeschnitten, Auflagen und Normen
mit Saure behandelt geniigen
oder entgelatiniert
— Kakaoschalen,
Kakaohautchen und
anderer Kakaoabfall
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC010
GC020 — GCO30
GC050 — GG040
GHO013

GNO10

GNO020 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B2010
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VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-1V/8/2016 vom 01. Mai 2016
a) Ausfuhrverbot b) vorherige c) keine Kontrolle im d) Kontrolle im
schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Gemisch B2030
Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren
Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte
Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan
Gemisch B3020 unter Gemisch B3020:
Papier und Pappe
enthaltende Gemische
Gemisch B3030
Gemisch B3040
Gemisch B3050
Papua-Neuguinea

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemisch

Paraguay

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Peru

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Abfallgemische

Philippinen

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfille
unter B1010: unter B1010:
—  Kobaltschrott — alle Ubrigen Abfalle
—  Chromschrott
B1020 — B1030
B1031 — B1050
B1060
B1070 — B1080
B1090
B1100 - B1120
B1130 — B1140
B1150 — B1240
B1250

B2010

B2020 — B2030

unter B2040:
— alle Ubrigen Abfélle

unter B2040:

— chemisch stabilisierte

Schlacke aus der

Kupferherstellung mit

hohem Eisengehalt
(Gber 20 %), nach

Industriespezifikation

behandelt (z. B. DIN

4301 und DIN 8201),

vor allem zur
Verwendung als
Baustoff und

Schleifmittel
B2060 — B2130
B3010
B3020
B3030
B3035
B3040
B3050
B3060 — B4030
GB040 — GC030
GC050
GE020 — GF010
GG030
GG040
GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

unter Gemisch B1010 +
B1050

Kobaltschrott enthaltende
Gemische

unter Gemisch B1010 +
B1050

Alle Ubrigen
Abfallgemische

unter Gemisch B1010 +
B1070

unter Gemisch B1010 +
B1070
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Kobaltschrott enthaltende Alle Gbrigen

Gemische

Abfallgemische

Gemisch B3040 + B3080

unter Gemisch B1010
Kobaltschrott enthaltende
Gemische

unter Gemisch B1010
Alle Gbrigen
Abfallgemische

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehdrtete Harzabfalle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Ruanda

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche

Notifizierung und
Zustimmung (siehe

Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefihrten
Abfélle und in Anhang
IIIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Russland (Russische Foderation)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfille

B1010 — B1031

B1050 — B1160

B1170 — B1200

B1220

B1230
B1240
B1250 — B3010
B3030 — B3035
B3040
B3050
B3060
B3065 — B3110
B3140
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
B4010 — B4030
GE020
GG030 — GG040
GHO013 — GN030
Sambia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Senegal

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfalle

B1010 — B3020

unter B3030:
alle Gbrigen Abfalle

unter B3030:
Altwaren

B3035 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Serbien

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische
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VB-0800

Seychellen

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfalle

B1010 — B3040

unter B3050:

unter B3050:

—  Sé&gespane und —  Korkabfalle:
Holzabfélle, auch zu Korkschrott,
Pellets, Briketts, Korkmehl oder
Scheiten oder Korkplatten
ahnlichen Formen
verpresst

B3065 — B4030

GB040 — GE020

GF010

GG030 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Simbabwe

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Singapur

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang IIIA
aufgefiihrten
Abfallgemische

St. Lucia

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

St. Vincent und die Grenadinen

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

Sri Lanka

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfdlle

Sudafrika

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III (Griine
Abfallliste) aufgefiihrten
Abfalle

Tadschikistan

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfalle
B1010 — B1150
B1160 — B1200
B1210 — B1240
B1250
B2010 — B2030
B2040 B2040
Betonbruchstiicke alle Ubrigen Abfalle
B2060 — B2110
B2120 — B2130
B3010 — B3020
unter B3030: unter B3030:
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

— Seidenabfille — Abfalle von
(einschlieBlich nicht Baumwolle
abhaspelbare Kokons, (einschlieBlich
Garnabfalle und Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) ReiBspinnstoff)

- weder — Garnabfille
gekrempelt noch —  ReiBspinnstoff
gekammt — andere

— andere —  Abfalle von

— Abfalle von Wolle Chemiefasern
oder feinen oder (einschlieBlich
groben Tierhaaren, Kammlinge,
einschlieBlich Garnabfalle und
Garnabfille, jedoch ReiBspinnstoff)
ausschlieBlich — aus
ReiBspinnstoff synthetischen
- Kammlinge von Chemiefasern

Wolle oder — aus kiinstlichen
feinen Chemiefasern
Tierhaaren —  Altwaren

— andere Abfalle - Lumpen,
von Wolle oder Zwirnabfalle,
feinen Bindfaden, Taue und
Tierhaaren Kabel sowie

—  Abfélle von Textilwaren daraus
groben — sortiert
Tierhaaren — andere

—  Flachswerg und -
abfille

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Hanf (Cannabis sativa
L.)

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Jute und anderen
Basttextilfasern
(ausschlieBlich
Flachs, Hanf und
Ramie)

—  Werg und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Sisal und anderen
Agavetextilfasern

- Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Kokos

—  Werg, Kdmmlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Abaca (Manilahanf
oder Musa textilis
Nee)
- Werg, Kammlinge
und Abfalle
(einschlieBlich
Garnabfalle und
ReiBspinnstoff) von
Ramie und anderen
Pflanzentextilfasern,
die anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen sind
B3035 — B3040
B3050
unter B3060: unter B3060:
— nur Weintrub — Abfdlle aus Knochen
— getrocknete und und Hornteilen,
sterilisierte unverarbeitet,
pflanzliche Abfille, entfettet, nur
Riickstéande und zubereitet, jedoch
Nebenerzeugnisse, nicht zugeschnitten,
auch Pellets oder mit Sdure behandelt
Viehfutter, sofern oder entgelatiniert
nicht unter einer —  Fischabfalle
anderen Position — Kakaoschalen,
aufgefiihrt oder Kakaohdutchen und
enthalten anderer Kakaoabfall
— Degras: Riickstande — andere Abfdlle aus
aus der Verarbeitung der Agro- und
von Fettstoffen oder Nahrungsmittelindust
tierischen oder rie, ausgenommen
pflanzlichen Wachsen Nebenerzeugnisse,
die den fir
menschliche und
tierische Erndhrung
geltenden nationalen
bzw. internationalen
Auflagen und Normen
genligen
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3120
B3130 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC020
GCO030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GHO013
GN010 — GN030
Abfallgemische
alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische
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VB-0800

Tansania

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang IIIA der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfallgemische

Thailand

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
Einzelne Abfille
B1010 — B1100
B1115
B1120 - B1150
B1160
B1170 — B2040
B2060
B2070
B2080
B2090 — B2110
B2120 — B2130
B3010 B3010
B3020 — B3035
B3040 B3040
Altreifen alle Gbrigen Abfalle
B3050 — B3070
B3080 B3080
Altreifen alle Gbrigen Abfalle
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030 B4030
GB040
GC010 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GHO013 GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

unter Gemisch B3040 +
B3080

Altreifen enthaltende
Gemische

unter Gemisch B3040 +
B3080

alle Gbrigen
Abfallgemische

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Gemisch B3010
ausgehartete Harzabfdlle
oder
Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3030

unter Gemisch B3040
Altreifen enthaltende
Gemische

unter Gemisch B3040
alle Gbrigen
Abfallgemische

Gemisch B3050

Togo (Republik Togo)

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgeflihrten
Abfallgemische

Trinidad und Tobago

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefihrten
Abfallgemische

Tschad

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische
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Tunesien

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

Einzelne Abfalle
B1010 B1010

B1020 — B1220

B1230 — B1240

B1230 — B1240

B1250 — B3010

unter B3020:

Abfalle und Ausschuss

von Papier und Pappe:

— andere,
einschlieBlich, aber
nicht begrenzt auf:
— Pappe (Karton)
— nicht sortierter

Ausschuss

unter B3020:

Abfalle und Ausschuss

von Papier und Pappe:

— ungebleichtes Papier
und Wellpapier und
ungebleichte Pappe
und Wellpappe

— hauptsachlich aus
gebleichter, nicht in
der Masse geférbter
Holzcellulose
bestehendes anderes
Papier und daraus
bestehende andere
Pappe

— hauptsachlich aus
mechanischen

unter B3020:

Abfdlle und Ausschuss

von Papier und Pappe:

— ungebleichtes Papier
und Wellpapier und
ungebleichte Pappe
und Wellpappe

— hauptsachlich aus
gebleichter, nicht in
der Masse geférbter
Holzcellulose
bestehendes anderes
Papier und daraus
bestehende andere
Pappe

— hauptsachlich aus
mechanischen

Halbstoffen Halbstoffen
bestehendes Papier bestehendes Papier
und daraus und daraus
bestehende Pappe bestehende Pappe
(beispielsweise (beispielsweise
Zeitungen, Zeitungen,
Zeitschriften und Zeitschriften und
ahnliche ahnliche
Drucksachen) Drucksachen)

unter B3030
alle Gbrigen Abfalle

unter B3030
Altwaren

unter B3030
alle Gbrigen Abfalle

B3035 — B3065

B3035 — B3065

unter B3070:

bei der Herstellung von
Penicillin anfallendes und
zur Tierfltterung
bestimmtes, inaktiviertes
Pilzmyzel

unter B3070:

— Abfélle von
Menschenhaar

—  Strohabfille

unter B3070:

—  Abfélle von
Menschenhaar

- Strohabfalle

B3080

B3080

B3090 — B4030

GB040 — GN030

Abfallgemische

Gemisch B1010 + B1050

Gemisch B1010 + B1070

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B3040 + B3080

Gemisch B1010

Gemisch B1010

Gemisch B2010

Gemisch B2030

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
Kunststoffabfalle aus
nichthalogenierten
Polymeren und
Copolymeren

Gemisch B3010
ausgehdrtete Harzabfalle
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GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)

oder

Kondensationsprodukte

Gemisch B3010
Perfluoralkoxyalkan

Gemisch B3020

Gemisch B3020

Gemisch B3030

Gemisch B3030

Gemisch B3040

Gemisch B3040

Gemisch B3050

Gemisch B3050

Ukraine

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

B1010, ausgenommen
Chromschrott

B1020 — B1030

B1040 — B1090

B1100, ausgenommen
zur Weiterverarbeitung
oder Raffination
bestimmte Schlacken

aus der Kupferproduktion,
die weder Arsen noch Blei
noch Cadmium in solchen
Mengen enthalten, dass
sie eine der in Anlage III
festgelegten
Gefahreneigenschaften
aufweisen

B1120 - B1130

B1150 — B1240

B2010 — B2040

B2060 — B2120

B3010, ausgenommen

—  Tetrafluorethylen/
Perfluorvinylether
(PFA)

— Tetrafluorethylen/
Perfluormethylvinyl-
ether (MFA)

B3020 — B3030

B3040 — B3060

B3070 — B3130

B3140

B4010 — B4030

Usbekistan

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

unter B1010:
— alle Abfalle, auBer
Edelmetalle (Gold,
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VB-0800

GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

B1020

B1031

B1050 — B1090

unter B1100:
alle Abfille, auBer zur
Raffination bestimmte
Schlacken aus der
Edelmetallproduktion

B1115-B1120

B1140

B1200 — B2030

unter B2040:

— alle Abfalle, auBer
teilweise gereinigtes
Calciumsulfat aus der
Rauchgasent-
schwefelung

B2060 — B3060

B3070 — B3090

B3120 — B4030

GB040 — GC030

GE020

GG030 — GN030

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA
aufgefiihrten
Abfallgemische

Vereinigte Arabische Emirate

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfalle und in Anhang
ITIA aufgefihrten
Abfallgemische

Vietham

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

Einzelne Abfille

unter B1010:

— Edelmetalle (Gold,
Silber, Platingruppe,
jedoch nicht
Quecksilber)

—  Tantalschrott

unter B1010:

— Eisen- und
Stahlschrott

—  Kupferschrott

— Nickelschrott

—  Aluminiumschrott
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GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige

c) keine Kontrolle im

d) Kontrolle im

schriftliche Empfangerstaat Empfangerstaat
Notifizierung und (Nachweise siehe (Nachweise siehe
Zustimmung (siehe Abschnitt 8.2.5.) Abschnitt 8.2.5.)
Abschnitt 4.2.)
—  Kobaltschrott —  Zinkschrott
—  Bismutschrott —  Zinnschrott
—  Germanium-schrott - Wolframschrott
—  Vanadiumschrott —  Molybdanschrott
— Hafnium-, Indium-, — Magnesiumschrott
Niob-, Rhenium- und —  Titanschrott
Galliumschrott —  Zirconiumschrott
—  Thoriumschrott — Manganschrott
—  Schrott von —  Chromschrott
Seltenerdmetallen
unter B1020 unter B1020
— alle Ubrigen Abfille —  Antimonschrott
B1030 — B1060
B1070

B1080 — B1180

B1190 — B1220

B2030 — B2070

B2080

B2090 — B2130

B3010 — B3020

unter B3030:
alle Ubrigen Abfalle

unter B3030

— Seidenabfille
(einschlieBlich nicht
abhaspelbare Kokons,
Garnabfalle und

ReiBspinnstoff)
- weder
gekrempelt noch
gekammt
— _andere
B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140

B4010 — B4030

GB040

GC010 — GC020

GC030 — GCO50

GE020

GF010 — GG040

GHO013

GNO10 — GNO30

Abfallgemische

alle in Anhang IIIA
aufgefiihrten
Abfallgemische
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GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Wallis und Futuna

a) Ausfuhrverbot

b) vorherige
schriftliche
Notifizierung und
Zustimmung (siehe
Abschnitt 4.2.)

c) keine Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

d) Kontrolle im
Empfangerstaat
(Nachweise siehe
Abschnitt 8.2.5.)

alle in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 aufgefiihrten
Abfélle und in Anhang
ITIA aufgefiihrten
Abfallgemische

(}) - Beim Endverbraucher anfallende Abfille gehéren nicht zu diesem Eintrag.
— Die Abfalle diirfen nicht vermischt sein.

— Die bei offener Verbrennung entstehenden Probleme sind zu berlicksichtigen.
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VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-IV/8/2016 vom 01. Mai 2016

Anlage 5

Liste der Waren und KN-Codes, die als Abfall in Betracht

kommen konnen

In dieser Anlage sind jene Waren und KN-Codes angefiihrt, die als Abfall (Abschnitt 1.1. und
Abschnitt 1.2.) in Betracht kommen kénnen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liste
allerdings nicht vollstandig ist und dass auch solche Produkte Abfall sein kénnen, die in der
Anlage nicht angefiihrt sind. Bei den in dieser Anlage angefiihrten KN-Codes ist bei e-zo// im
Feld 44 durch den Dokumentenartencode ,,7639" zu erklaren, dass die Waren kein Abfall
sind, sofern diesbeziiglich keine Nachweise vorgelegt werden (zB Feststellungsbescheid —
Dokumentenartencode ,,7624" oder Konformitatsbescheinigung fiir Eisen-, Stahl- oder

Aluminiumschrott — Dokumentenartencode ,,CO58").

Warenkatalog

Warennummer Warenbeschreibung

ex 0501 Abfélle von Menschenhaar

ex 0502 Abfalle von Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen;
Abfalle von Dachshaaren und anderen Tierhaaren

ex 050590 Abfélle von Federn oder Federteilen

ex 0506 90 Abfalle von Knochen und Stirnbeinzapfen

ex 0507 Abfalle von Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschlieBlich
Bartenfransen), Hornern, Geweihen, Hufen, Klauen, Krallen und
Schnabeln

ex 0508 Abfalle von Korallen und ahnliche Stoffen; Abfalle von Schalen und

Panzern von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhautern und von
Schulp von Tintenfischen

05119110 Abfélle von Fischen
ex 05119190 Abfalle von Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen
Wassertieren; nicht lebende Tiere des Kapitels 3
ex 051199 10, Abfélle von ungegerbten Hauten oder Fellen und von anderen
ex 051199 39 Waren dieser Position
und
ex 051199 85
ex 1404 Abfélle von pflanzlichen Erzeugnissen, anderweit weder genannt

noch inbegriffen

ex 1522 Abfalle von Degras; Rickstande aus der Verarbeitung von
Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen, als
Abfall einzustufen
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Warennummer Warenbeschreibung

ex 2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Schlachtnebenerzeugnissen, von
Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen
wirbellosen Wassertieren, ungenieBbar, als Abfall einzustufen

ex 2302 Kleie und andere Riickstande, auch in Form von Pellets, vom
Sichten, Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von Getreide, als
Abfall einzustufen

ex 2303 20 Abfélle aus der Zuckergewinnung
ex 2303 30 Abfalle aus Brauereien oder Brennereien
ex 2304 Olkuchen und andere feste Riickstidnde aus der Gewinnung von

Sojadl, auch gemahlen oder in Form von Pellets, als Abfall
einzustufen

ex 2305 Olkuchen und andere feste Riickstidnde aus der Gewinnung von
Erdnussdl, auch gemahlen oder in Form von Pellets, als Abfall
einzustufen

ex 2306 Olkuchen und andere feste Rlckstande aus der Gewinnung
pflanzlicher Fette oder Ole, auch gemahlen oder in Form von
Pellets, als Abfall einzustufen

ex 2307 00 Weintrub/Weingelager, als Abfall einzustufen; Weinstein, als Abfall
einzustufen
ex 2308 Pflanzliche Abfalle
2401 30 Tabakabfalle
2525 30 Glimmerabfall
ex 2618 Granulierte Schlacken (Schlackensand) aus der Eisen und
Stahlherstellung, als Abfall einzustufen
2619 00 20 Abfalle, geeignet zur Wiedergewinnung von Eisen oder Mangan
ex 2620 Schlacken, Aschen und Rickstéande (ausgenommen solche der

Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen oder deren
Verbindungen enthalten, als Abfall einzustufen

2621 10 Aschen und Riickstande vom Verbrennen von Siedlungsabfallen

2710 91 Olabfille
und
2710 99

271390 90 Riickstiande aus Erddl oder Ol aus bitumindsen Mineralien

ex 2844 Waren dieser Position, als Abfall einzustufen
(ausgenommen
2844 10 30,
2844 30 61
und
2844 30 69)

3006 92 Pharmazeutische Abfalle
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Warennummer Warenbeschreibung
3825 Rickstande der chemischen Industrie oder verwandter Industrien,
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Siedlungsabfalle;
Kldrschlamm; andere in Anmerkung 6 zu diesem Kapitel genannte
Abfalle *)
ex 3915 Abfalle von Kunststoffen
ex 4004 Abfalle von Weichkautschuk
ex 4012 20 Luftreifen, gebraucht, als Abfall einzustufen
ex 401290 Vollreifen oder Hohlkammerreifen, auswechselbare Uberreifen und
Felgenbander, aus Kautschuk, als Abfall einzustufen
ex 4017 Abfélle aus Hartkautschuk
ex 411520 Abfélle von Leder, Pergament- oder Rohhautleder oder
rekonstituiertem Leder, nicht zur Herstellung von Waren aus Leder
verwendbar
ex 4302 20 Abfalle von Pelzfellen
ex 4401 21 Holz in Form von Plattchen oder Schnitzeln, als Abfall einzustufen
ex 4401 22 Holz in Form von Plattchen oder Schnitzeln, als Abfall einzustufen
ex 4401 39 Holzabfalle
ex 4501 90 Korkabfalle
4707 Papier oder Pappe (Abfalle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung
5003 Abfélle von Seide (einschlieBlich nicht abhaspelbare Kokons,
Garnabfalle und ReiBspinnstoff)
5103 Abfalle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren
(einschlieBlich Garnabfalle), ausgenommen Reifspinnstoff
5202 Abfalle von Baumwolle (einschlieBlich Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)
5301 30 Werg und Abfélle von Flachs (Leinen)
ex 530290 Abfalle von Hanf (einschlieBlich Garnabfalle und ReiBspinnstoff)
ex 5303 90 Abfalle von Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen
Flachs, Hanf und Ramie, einschlieBlich Garnabfalle und
ReiBspinnstoff)
ex 5305 Abfalle von Kokos, Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee),
Ramie und anderen pflanzlichen Spinnstoffen, einschlieBlich
Garnabfalle und ReiBspinnstoff
5505 Abfalle von Chemiefasern (einschlieBlich Kdmmlinge, Garnabfalle
und ReiBspinnstoff)
6309 Altwaren
ex 6310 Lumpen, aus Spinnstoffen, als Abfall einzustufen; Bindfaden, Seile,
Taue und Waren daraus, aus Spinnstoffen, in Form von Abfallen
7001 00 10 Bruchglas und andere Abfalle und Scherben von Glas
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VB-0800 GZ BMF-010311/0051-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0042-1V/8/2016 vom 01. Mai 2016
Warennummer Warenbeschreibung
7112 Abfalle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen;
andere Abfalle und Schrott, Edelmetalle oder
Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsachlich zur
Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art
7204 Abfalle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblocke aus Eisen
oder Stahl
Hinweis: Hinsichtlich der Kriterien, wann Eisen- oder
Stahlschrott nicht mehr als Abfall anzusehen ist, und der
diesbeziglich vorzulegenden Nachweise siehe Abschnitt
1.6.1.
7404 Abfalle und Schrott, aus Kupfer
7503 Abfalle und Schrott, aus Nickel
7602 Abfélle und Schrott, aus Aluminium
Hinweis: Hinsichtlich der Kriterien, wann Aluminiumschrott
nicht mehr als Abfall anzusehen ist, und der diesbeziiglich
vorzulegenden Nachweise siehe Abschnitt 1.6.1.
7802 Abfalle und Schrott, aus Blei
7902 Abfélle und Schrott, aus Zink
8002 Abfélle und Schrott, aus Zinn
8101 97 Abfélle und Schrott aus Wolfram
8102 97 Abfalle und Schrott aus Molybdan
8103 30 Abfélle und Schrott aus Tantal
8104 20 Abfélle und Schrott aus Magnesium
8105 30 Abfalle und Schrott aus Cobalt
ex 8106 00 10 Abfélle und Schrott aus Bismut
8107 30 Abfalle und Schrott aus Cadmium
8108 30 Abfélle und Schrott aus Titan
8109 30 Abfalle und Schrott aus Zirconium
8110 20 Abfalle und Schrott aus Antimon
8111 00 19 Abfalle und Schrott aus Mangan
8112 13 Abfélle und Schrott aus Beryllium
8112 22 Abfalle und Schrott aus Chrom
8112 52 Abfalle und Schrott aus Thallium
ex 811292 10 Abfalle und Schrott aus Hafnium
811292 21 Abfélle und Schrott aus Niob (Columbium), Rhenium, Gallium,
Indium, Vanadium, Germanium
8113 00 40 Abfalle und Schrott aus Cermets
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Warennummer Warenbeschreibung
8548 10 Abfalle und Schrott von elektrischen Primarelementen,

Primarbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische
Primarelemente, Primarbatterien und Akkumulatoren

ex 8701 20 90

Sattel-StraBenzugmaschinen, gebraucht, als Abfall einzustufen

ex 870190 50

Ackerschlepper und Forstschlepper (ausgenommen
Einachsschlepper), auf Radern, gebraucht, als Abfall einzustufen

ex 8702 10 19,
ex 8702 10 99,
ex 870290 19 und
ex 870290 39

Kraftfahrzeuge zum Beférdern von 10 oder mehr Personen,
einschlieBlich Fahrer, gebraucht, als Abfall einzustufen

ex 8703 21 90,
ex 8703 22 90,
ex 8703 23 90,
ex 8703 24 90,
ex 8703 31 90,
ex 8703 32 90 und
ex 8703 33 90

Fahrzeuge dieser Positionen, gebraucht, als Abfall einzustufen

ex 8704 21 39,
ex 8704 21 99,
ex 8704 22 99,
ex 8704 23 99,
ex 8704 31 39,
ex 8704 31 99 und
ex 8704 32 99

Kraftfahrzeuge fiir den Transport von Waren dieser Positionen,
gebraucht, als Abfall einzustufen

*) Zolltarifarische Hinweise zur Position 3825:

1. Die Anmerkung 6 zum Kapitel 38 lautet:

Im Sinne der Position 3825 gelten als ,andere Abfalle™:

a) klinische Abfélle, wie kontaminierte Abfalle aus der medizinischen Forschung, von Analysen, von
Behandlungen oder von anderen medizinischen, chirurgischen, zahnarztlichen oder
veterindrmedizinischen Eingriffen, die haufig pathogene und pharmazeutische Substanzen enthalten und
einer speziellen Entsorgung zuzufiihren sind (zB gebrauchtes Verbandsmaterial, gebrauchte Handschuhe
und gebrauchte Spritzen);

b) Abfalle von organischen Losemitteln;

c) Abfdlle von flissigen Abbeizmitteln fiir Metalle, Hydraulikflissigkeiten, Bremsfliissigkeiten und
Gefrierschutzfllssigkeiten; und

d) andere Abfélle der chemischen Industrie oder verwandter Industrien.

Als ,andere Abfalle® gelten jedoch nicht Abfille, die liberwiegend Erdél oder Ole aus bitumingsen Mineralien

enthalten (Position 2710).

2. Die Unterpositions-Anmerkung 2 zum Kapitel 38 lautet:
Im Sinne der Unterpositionen 3825 41 und 3825 49 gelten als ,Abfélle von organischen Lésemitteln® solche
Abfélle, die iberwiegend organische Losemittel enthalten und die nach ihren Beschaffenheitsmerkmalen nicht
mehr fir den eigentlichen Verwendungszweck geeignet sind, unabhangig davon, ob sie zur Riickgewinnung
der Losemittel vorgesehen sind oder nicht.
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Erlauterungen zum Harmonisierten System (HS) zur Position 3825 lauten:

Riickstiande der chemischen Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder

genannt noch inbegriffen

1) Alkalische Eisenoxide (Gasreinigungsmasse), ein Nebenerzeugnis der Aluminiumgewinnung aus
Bauxit, das insbesondere zum Reinigen von Leuchtgas dient. AuBer Oxiden des Eisens enthalt dieses
Nebenerzeugnis noch Natriumcarbonat, Siliciumdioxid usw.

2) Riickstande aus der Gewinnung der Antibiotika (sogenannte ,cakes"), mit einem sehr niedrigen
Antibiotikagehalt, die zum Herstellen von zusammengesetzten Futtermitteln verwendet werden
kdnnen.

3) Ammoniakwasser, der wassrige Teil des rohen Steinkohlenteers, der bei der Leuchtgaskondensation
anfallt. Es wird auch durch Absorption des Ammoniaks durch das zum Waschen des Leuchtgases
gebrauchte Wasser gewonnen. Vor dem Versand wird es meist konzentriert. Es ist eine brdunliche
Fliissigkeit, die zum Herstellen von Ammoniumsalzen (insbesondere Ammoniumsulfat) oder von
gereinigten und konzentrierten waBrigen Ammoniaklésungen dient.

4) Ausgebrauchte Gasreinigungsmassen. Leuchtgas wird nach seiner physikalischen Behandlung zum
Abscheiden des groBten Teiles des darin enthaltenen Ammoniaks in Form von Ammoniakwasser vor
der Abgabe chemisch mit einer Reinigungsmasse behandelt, die gewdhnlich aus Eisenoxidhydrat,
Sagemehl und Calciumsulfat besteht. Die hierher gehérende ausgebrauchte Gasreinigungsmasse
stellt ein Gemisch aus Schwefel, Eisenblau-Pigmenten (Berliner Blau), geringen Mengen
Ammoniumsalzen und anderen Stoffen dar.

Sie hat im Allgemeinen die Form von Pulver oder Kérnern von griinlicher bis braunlicher Farbe und
einen unangenehmen Geruch. Man verwendet sie besonders zum Gewinnen von Schwefel und
Cyaniden (insbesondere von Berliner Blau), als Diingemittel und als Insektizid.

5. Rickstdnde aus der Behandlung von Abgasen aus Kraftwerken durch die so genannte
Rauchgasentschwefelung (RE) im Kalkstein-Gips-Verfahren. Diese Riickstédnde sind fest oder in Form
einer Aufschldammung und kénnen weiter bearbeitet werden und als Ersatz fiir natiirlichen Gips in
der Herstellung von Gipskartonplatten verwendet werden. Jedoch ist gereinigtes Calciumsulfat, das
aus diesen Riickstanden gewonnen wird, ausgeschlossen (Pos. 2833).

Siedlungsabfille

Zu dieser Position gehdren auch Siedlungsabfélle wie sie von Haushalten, Hotels, Restaurants,
Krankenhdusern, Geschaften Biiros usw. entsorgt werden, und Abfalle der StraBenreinigung sowie
Abfalle von Bau- und Abbrucharbeiten. Siedlungsabfalle enthalten allgemein eine Vielzahl von
verschiedenen Materialien wie Kunststoffe, Kautschuk, Holz, Papier, Textilien, Glas, Metalle,
Nahrungsmittel, defekte Mdbel und andere beschadigte oder zu entsorgende Gegenstéande.

Einzelne Materialien oder einzelne Erzeugnisse, die von den Abfallen abgetrennt wurden (wie Abfalle aus
Kunststoffen, Kautschuk, Holz, Papier, Glas oder Metall und gebrauchte Batterien) und Industrieabfalle
sind ausgenommen und werden in die vorgesehenen Positionen der Nomenklatur eingereiht. (Zu
Industrieabféllen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien siehe Abschnitt D). Derartiger
Abfall, der getrennt gesammelt wurde, wird ebenso in die vorgesehene Position eingereiht.

Klarschlamm

Als Klarschlamm gelten Schidmme, die in stadtischen Klaranlagen anfallen, und ebenso vorbehandelte
Abfalle, Abfalle aus Graben und nicht stabilisierte Schlamme.

Zu dieser Position gehdren nicht stabilisierte Klarschlamme, wenn sie zum Gebrauch als Diingemittel
geeignet sind (Kapitel 31). Enthalten diese jedoch andere Bestandteile, die schadlich fir die
Landwirtschaft sind (zB Schwermetalle) und den stabilisierten Schlamm somit ungeeignet zum Gebrauch
als Diingemittel machen, verbleiben sie in dieser Position.

D. — Andere in Anmerkung 6 zu diesem Kapitel genannten Abfille

Zu dieser Position gehdren auch eine Vielzahl verschiedener anderer Abfalle, wie sie in Anmerkung 6 zu

diesem Kapitel genannt werden. Dazu gehoren:

1) Klinische Abfélle; kontaminierte Abfélle aus der medizinischen Forschung, von Analysen, von
Behandlungen oder anderen medizinischen, chirurgischen, zahnarztlichen oder
veterindrmedizinischen Eingriffen. Solche Abfélle enthalten haufig pathogene und pharmazeutische
Substanzen und Koérperfliissigkeiten und sind einer speziellen Entsorgung zuzufiihren (zB
gebrauchtes Verbandsmaterial, gebrauchte Handschuhe und gebrauchte Spritzen).

2) Abfélle von organischen Losungsmitteln fallen im Allgemeinen bei Reinigungs- und Waschprozessen
an und enthalten tberwiegend organische Losungsmittel und sind nach ihren
Beschaffenheitsmerkmalen nicht mehr fiir den eigentlichen Verwendungszweck geeignet,
unabhangig davon, ob sie zur Riickgewinnung vorgesehen sind oder nicht.

Abfille, die hauptsichlich Erddl oder Ol aus bitumindsen Mineralien enthalten, sind ausgenommen
(Position 2710).

3) Abfélle von fliissigen Abbeizmitteln fiir Metalle, Hydraulikfllissigkeiten, Bremsflissigkeiten und

Gefrierschutzfliissigkeiten, die nach ihren Beschaffenheitsmerkmalen nicht mehr fiir den eigentlichen
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Verwendungszweck geeignet sind. Sie werden ublicherweise zur Riickgewinnung des
Ausgangserzeugnisses verwendet.

Hierher gehdéren jedoch nicht Asche und Riickstande von solchen Abfallen von Metallbeizmitteln, die
zur Wiedergewinnung der Metalle oder von chemischen Verbindungen der Metalle verwendet
werden (Position 2620) und von solchen Abféllen von Hydraulikflissigkeiten und Bremsfliissigkeiten,
die Uiberwiegend Erdél oder Ole aus bituminésen Materialien enthalten (Position 2710).

4) Andere Abfdlle der chemischen Industrie oder verwandter Industrien.

Zu dieser Position gehdren weiters nicht:

a) Schlacken, Aschen und Riickstédnde, die Metalle, Arsen oder deren Mischung enthalten, wie sie in
der Industrie zur Riickgewinnung von Arsen oder Metallen oder zum Herstellen von chemischen
Verbindungen daraus verwendet werden (Pos. 2620).

b) Aschen und Riickstdnde vom Verbrennen von Siedlungsabfallen (Pos. 2621).

c) Terpentinhaltige Nebenerzeugnisse vom Abtrennen der Terpene aus &therischen Olen (Pos. 3301).

d) Ablaugen aus der Zellstoffherstellung (Pos. 3804).

© Bundesministerium fiir Finanzen 60 -7



	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen
	0.2. Grundsätzliches
	0.3. Weiterführende Informationen

	1. Begriffsbestimmungen
	1.1. Abfälle
	1.1.1. Öffentliche Interessen
	1.1.2. Kriterien für die Einstufung von Materialien als Abfall oder Nicht-Abfall
	1.1.3. Subjektiver Abfallbegriff
	1.1.4. Objektiver Abfallbegriff

	1.2. Altstoffbegriff
	1.3. Abfallkatalog
	1.4. Beurteilung der Abfalleigenschaft
	1.5. Ausnahmen vom Geltungsbereich des AWG 2002
	1.6. Regelungen über das Abfallende
	1.6.1. Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott
	1.6.2. Bruchglas
	1.6.3. Kupferschrott
	1.6.4. Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A


	2. Aufgaben und Befugnisse der Zollorgane
	2.1. Aufgaben der Zollorgane
	2.1.1. Abfallkontrollen
	2.1.2. Verwaltungsübertretungen
	2.1.2.1. Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Vermischen oder Vermengen von Abfällen
	2.1.2.2. Errichten, Betreiben oder Ändern von Abfallbehandlungsanlagen
	2.1.2.3. Befördern von gefährlichen Abfällen


	2.2. Befugnisse der Zollorgane
	2.3. Pflichten der Parteien

	3. Einfuhr aus Drittländern
	3.1. Anwendungszeitpunkt
	3.2. Maßgeblicher Zustand
	3.3. Einfuhrbeschränkungen
	3.3.1. Bewilligung gemäß § 69 AWG 2002
	3.3.2. Notifizierungs- und Begleitformular

	3.4. Zolltarif und Codierungen in e-zoll in der Einfuhr
	3.5. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Einfuhr

	4. Ausfuhr in Drittländer
	4.1. Anwendungszeitpunkt
	4.2. Ausfuhrbeschränkungen
	4.2.1. Bewilligung gemäß § 69 AWG 2002
	4.2.2. Notifizierungs- und Begleitformular

	4.3. Zolltarif und Codierungen in e-zoll in der Ausfuhr
	4.4. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Ausfuhr

	5. Durchfuhr durch die Union
	5.1. Anwendungszeitpunkt
	5.2. Durchfuhrbeschränkungen
	5.2.1. Bewilligung gemäß § 69 AWG 2002
	5.2.2. Notifizierungs- und Begleitformular


	6. Verbringen innerhalb der Union
	6.1. Verbringung von Abfällen zwischen Mitgliedstaaten
	6.1.1. Bewilligung gemäß § 69 AWG 2002
	6.1.2. Notifizierungs- und Begleitformular


	7. Innerösterreichischer Transport gefährlicher Abfälle
	7.1. Begleitscheinsystem im Sinn des § 18 Abs. 1 AWG 2002
	7.1.1. Allgemeine Bestimmungen über Begleitscheine (§ 8 ANV 2012)
	7.1.2. Handhabung des Begleitscheins durch den Übergeber (§ 9 ANV 2012)
	7.1.3. Handhabung des Begleitscheins durch den Transporteur (§ 10 ANV 2012)
	7.1.4. Handhabung des Begleitscheins durch den Übernehmer (§ 11 ANV 2012)
	7.1.5. Aufbewahrung des Begleitscheins; Abschriften und Durchschriften (§ 12 ANV 2012)
	7.1.6. Erleichterung für Streckengeschäfte (§ 13 ANV 2012)
	7.1.7. Meldepflicht des Übernehmers(§ 14 ANV 2012)

	7.2. Transporte zwischen verschiedenen Standorten eines Abfallbesitzers

	8. Ausnahmen
	8.1. Gefährliche Abfälle
	8.2. Grüne Abfallliste
	8.2.1. Einfuhr von Grüne-Liste-Abfällen
	8.2.2. Ausfuhr von Grüne-Liste-Abfällen
	8.2.3. Durchfuhr von Grüne-Liste-Abfällen
	8.2.4. Verbringung von Grüne-Liste-Abfällen innerhalb der Union
	8.2.5. Nachweise für den Transport von Abfällen der Grünen Abfallliste zur Verwertung

	8.3. Gelbe Liste
	8.4. Abfälle zur Untersuchung in Laboratorien

	9. Feststellungsverfahren
	9.1. Feststellungsbescheid
	9.2. Klärung von Zweifelsfragen

	10. Strafbestimmungen
	10.1. Gerichtliche Strafverfahren
	10.2. Verwaltungsübertretungen

	11. Besondere Bestimmungen
	Anlage 1
	Anhänge III, IIIA und IIIB sowie IV und IVA der EG-VerbringungsV
	Anhang III – Grüne Abfallliste (Liste der Abfälle, die den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 unterliegen)
	Teil I
	Teil II

	Anhang IIIA – Gemische aus zwei oder mehr in Anhang III aufgeführten Abfällen, die nicht als Einzeleintrag eingestuft sind (Artikel 3 Absatz 2)
	Anhang IIIB – Abfälle der grünen Liste, die zusätzlich aufgeführt werden, bis gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b über ihre Aufnahme in die entsprechenden Anhänge des Basler Übereinkommens oder des OECD-Beschlusses entschieden ist
	Anhang IV – Gelbe Abfallliste (Liste von Abfällen, die dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung unterliegen)
	Teil I
	Teil II

	Anhang IVA – in Anhang III aufgeführte Abfälle, die dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung unterliegen (Artikel 3 Absatz 3)

	Anlage 2
	Vordruckmuster
	Muster 1 – Notifizierungsformular
	Muster 2 – Begleitformular
	Spezifische Anweisungen für das Ausfüllen der Notifizierungs- und Begleitformulare
	Muster 3 – Begleitschein für gefährlichen Abfall
	Vorgaben für Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten

	Muster 4 – Anzeige der Ausstufung und Ausstufungsbeurteilung
	Muster 5 – Formblatt gemäß Anhang VII der EG-VerbringungsV
	Muster 6 – Konformitätserklärung für Eisen-, Stahl- oder Aluminiumschrott
	Muster 7 – Konformitätserklärung für Bruchglas
	Muster 8 – Konformitätserklärung für Kupferschrott

	Anlage 3
	Liste der für die Beurteilung von Abfall zuständigen Stellen bei den Ämtern der Landesregierungen
	Anlage 4
	Verfahren, die bestimmte Länder gemäß Artikel 37 der EG-VerbringungsV gewählt haben
	Ägypten
	Albanien
	Algerien
	Andorra
	Anguilla
	Argentinien
	Armenien
	Aserbaidschan
	Äthiopien
	Bahrain
	Bangladesch
	Belarus (Weißrussland)
	Benin
	Bermuda
	Bolivien
	Bosnien und Herzegowina
	Botsuana
	Brasilien
	Burkina Faso
	Burundi
	Chile
	China
	Chinesisch-Taipeh (Taiwan)
	Costa Rica
	Côte d’Ivoire (Republik Côte d’Ivoire)
	Curaçao
	Dominikanische Republik
	Ecuador
	El Salvador
	Französisch-Polynesien
	Gabun
	Gambia
	Georgien
	Ghana
	Guatemala
	Guinea
	Guyana
	Honduras
	Hongkong (China)
	Indien
	Indonesien
	Iran (Islamische Republik Iran)
	Israel
	Kambodscha
	Kap Verde
	Kasachstan
	Katar
	Kenia
	Kirgisistan
	Kolumbien
	Kongo (Demokratische Republik Kongo)
	Kuba
	Kuwait
	Libanon
	Liberia
	Macau (China)
	Madagaskar
	Malawi
	Malaysia
	Malediven
	Mali
	Marokko
	Mauritius (Republik Mauritius)
	Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
	Moldau (Republik Moldau)
	Montenegro
	Montserrat
	Namibia
	Nepal
	Niger
	Oman
	Pakistan
	Papua-Neuguinea
	Paraguay
	Peru
	Philippinen
	Ruanda
	Russland (Russische Föderation)
	Sambia
	Senegal
	Serbien
	Seychellen
	Simbabwe
	Singapur
	St. Lucia
	St. Vincent und die Grenadinen
	Sri Lanka
	Südafrika
	Tadschikistan
	Tansania
	Thailand
	Togo (Republik Togo)
	Trinidad und Tobago
	Tschad
	Tunesien
	Ukraine
	Usbekistan
	Vereinigte Arabische Emirate
	Vietnam
	Wallis und Futuna

	Anlage 5
	Liste der Waren und KN-Codes, die als Abfall in Betracht kommen können

